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Kreis Cnn enden 
dcS 

Königlichen Landrath-Amtes in 
Stück 1. 

Rcdigirt im Bureau des Kvnigl. ^audrath-Amtes Gedruckt iu der Buckdrucknei von G. Hcudcß 
zu Bvlkenham. zu Bolkenhaiu. 

Bvlkenhain, den 7. Januar 1889. 

Nachstehender Grlaß des Herrn Oberpräsidenten vom 11. d. M.: 

Beka n n t ni a ch n n g. 
Auf Grund der Bestimmungen §§ 4 und 11 des Statuts 

der Provinzial-Hülfskasse für Schlesien vom 23. Mai 1853 habe 
ich genehmigt, daß im Jahre 1889 

I. für die von der Provinzial-Hilfskasse auszugebenden Dar
lehne und zwar: 
a. für die Darlehne in 4 Hz Pwc, Hülfskassen-Obligationen 

b. für die Darlehne in 4 proe. Hülfskassen-Obligationen 
^/4 V«. 

e. für die Darlehne in 3 Hz proc. Hülfskassen-Obligationen 
3^/4 V» und 

ä. für baare Darlehne, dieselben mögen auf Amortisation 
oder auf Kündigung gewährt werden: 
1) wenn die Bewilligung solcher an Gemeinden erfolgt, 

4 7o, 
2> wenn sie an Private erfolgt, 4Hz 7o, 

Zinsen erhoben, 
II. die von Spar- und öffentlichen Kassen bei der Provinzial-Hülfs

kasse zu belegenden Gelder 
a. bei scchsmonatlicher Kündigungsfrist mit 3"/», 
lb. bei kürzeren Kündigungsfristen mit 2H2 7o mit der Maß

gabe verzinst werden sollen, daß bei Summen 
bis 30 000 M. eine achttägige, 
von 30 000—50 000 M. eine dreißigtägige, 
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von 50 000 M. und mehr eine dreimonatliche Kün
digungsfrist 

inne gehalten wird und daß endlich 
e. Depositen, welche nicht mindestens drei Monate deponirt 

bleiben, nur mit E/z °/o verzinst werden. 
Entsprechend dem Beschlüsse der Direction der gedachten Hülfs

tasse wird dies hiermit zur öffentlichen Kenntnis; gebracht. 
Breslau, am 11. Dezember 1888. 
Der Ober-Präsident, Wirkliche Geheime Nath. 

gez. von Seydewitz. 
wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht. 

Liegnitz, den 21. Dezember 1888. 
Der Regiernngs-Präsident. 

Nr- 2. Mch § 23 der Ersatzordnnng hat die Anmeldung der Mili-
tairpflichtigen zur Ausnahme in die Rekrutirungs-Stamm-
rolle in der Zeit vom 15. Januar bis zum 1. Februar d. I. 
zu erfolgen. 

Die Magistrate, Guts- und Gemeindevorstände ersuche ich 
daher, gemäß K 56, 1 der Ersatzordnung die am Orte sich auf
haltenden Militairpflichtigen, resp. deren Eltern, Vormünder, Lehr-, 
Brot- oder Fabrikhenn unter Hinweisung ans die im § 23 
0io. 10 Ers.-O. enthaltenen Strasbcstimmungen, durch ortsübliche 
Bekanntmachung aufzufordern, ihrer bezüglichen Meldepflicht nach
zukommen, hiernächst aber mit der Anfertigung der Stammrolle 
des Jahrganges 1869 vorzugehen und dieselbe unter Beifügung 
der dazu gehörigen Beläge bestimmt bis zum 20. Februar d. 

' Js. hierher einzureichen. 
Für die Anfertigung der Stammrollen sind die Bestimmungen 

der 44 und 45 der Ersatzordnung maßgebend und genau zu 
beachten. 

Die Unterstreichung des Rufnamens hat bei allen Militair
pflichtigen zu erfolgen, welche demnächst der hiesigen Ersatz-Eom-
mission vorzustellen sind. 

Die Rubrik 10 der Stammrolle ist nur bei denjenigen Mili
tairpflichtigen mit „ja" auszufüllen, welche sich thatsächlich an dem 
betr. Orte zur Stammrolle angemeldet haben. 
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Für die Mannschaften, welche sich den Erfatzbehörden bereits 
vorgestellt haben, sind, soweit sie sich am Orte aufhalten, die 
Loosungsscheine beizufügen. 

Die Rekrntirnngs-Stammrollen der Jahrgänge 1866, 1867 
und 1868 werden den Eommuualbehörden in kürzester Frist von 
hier aus zugehen. Sie sind durch die erforderlichen Nachtraguugen 
zu ergänzen und sodann bis zu obigem Termine mit den Militair-
papieren der inzwischen neu zugezogenen Militairpstichtigen eben
falls hier wieder vorzulegen. 

Kottenhain, den 3. Januar 1889. 

Unter Bezugnahme ans die Bekanntmachung des Herrn Reichs
kanzlers vom 9. Mai d. Js., betreffend die Einrichtung und den 
Betrieb der zur Anfertigung von Eigarren bestimmten Anlagen 
fLiegn. Amtsbl. Jahr 1888 S. 197/198), theile ich den städtischen 
Polizeiverwaltungen, sowie den Herren Amtsvorstehern des Kreises 
hierdurch mit, daß nach einem Erlasse des Herrn Münsters für 
Handel und Gewerbe vom 20. September d. Js. zu den Anlagen, 
in welchen Eigarren hergestellt werden, auch Eigarrettensabriken 
gehören. 

Bolkenhain, den 29. Dezember 1888. 

Auf höhere Anordnung mache ich die Guts-und Gemeinde-Vorstände 
hierdurch darauf aufmerksam, daß in den Fällen, wenn ein Schieds
mann aus seinem Bezirk verzieht, oder durch Krankheit an der 
Ausübung des Amtes dauernd verhindert wird, nicht ohne Wei
teres eine Schiedsmanns-Reuwahl vorgenommen werden darf. 

Vielmehr muß in den vorgedachten beiden Fällen zunächst ein 
Gesuch um Enthebung vom Schiedsmannsamte eingereicht und es darf 
erst nach Genehmigung dieses Gesuches seitens des Kgl. Landge-
richts-Präsidiums oder des Kgl. Ober-Landesgerichts s§§ 8 und 9 
der Schiedsmanns-Ordttung) zu einer bezüglichen Neuwahl geschrit
ten werden. 

Bolkenhain, den 29. Dezember 1888. 
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Für den selbständigen Gutsbezirk Wilhelmsburg ist an Stelle 
des aus dem Amte geschiedenen Gutsvorstehers Walter der herr
schaftliche Gärtner Karl Böhnack zu Wilhelmsburg zum Guts-Vor
steher bestellt und als solcher von mir vereidigt worden. 

Bolkenhain, den 2. Januar 1889. 
Der Königliche Kandrutli. 

von Lösch. 

BekamTimachmN» 
Obgleich auch im laufenden Jahre im Bereiche der Provinzial-

Land-Feuer-Soeietät zahlreiche und umfangreiche Brände stattge
sunden haben, so erscheint es doch zulässig, für das 2. Halbjahr 
1888, wie dies in den letzten Jahren geschehen, nur ein 

znieifaches Deitrags°-Simptum 
von den Societäts-Theilnehmern zu erheben. 

Für die mit dem 1. October er. zngetretencn neuen Ver
sicherungen ist dagegen der in der Declaration berechnete Ouartals-
beitrag und für ausnahmsweise Versicherungen der vereinbarte 
Beitrag zn leisten. 

Die Beiträge sind vom 2. Januar 1889 ab an die Drts-
Grheber zn zahlen und von diesen an die betreffende Kreiskasse ab
zuliefern, letzterer auch die vorgeschriebenen Aachweise über etwaige 
Rückstände bis zum ll>. Februar 1889 in üuglo zu überreichen. 
Gleichzeitig mit diesen Gcbäude-Versichernngsbeiträgeu sind die am 
2. Januar k. Js. fälligen Mobiliar-Versichcrungsbeik'äge für das 
Jahr 1889 einzuziehen und der Kreiskasse unter Anrechnung der 
Hebegebühren abzuführen. 

Breslau, den 24. November 1888. 
Die Provmzial-Lm»d-Heuer-Soeietäts-Direktion. 

Winkl er. 
Vorstehende Bekanntmachung wird den Assoziaten sowie den 

Ortssteuer-lGhebern, letzteren unter Hinweisung auf die §§18 
und 19 der Instruktion vom k. Dezember I87l zur Kenntniß-
nahme und Beachtung mitgetheilt. Gleichzeitig bringe ich den be
treffenden Guts- und Gemeindcvorstäuden hiermit zur Kenntniß, 
daß für das II. Halbjahr 1888 an Provinzial-Land-Feuer-Sozietäts-
beiträgen für Immobilien zu entrichten haben: 
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1. Gemeinde 
Adlcrsrnh 8 M. 

2. Gem. Ober-
Baumgarteu 13 

3. Gem. Rieder-
Baumgarteu 25 

4. Gut Blume
nau . .106 

5. Gemeinde 
Blumenau 6 

6. Gemeinde 
Dätzdorf 17 

7. Gem. Gies-
manusdorf 24 

8. Gem. Gir
lachsdorf 3 

9. Gem. Gräbel 18 
40. Gut Haus

dorf . . 97 
11. Gemeinde 

Hausdorf 26 
42. Gut Ober-

Hohendorf 19 
13. Gem. Ober-

Hohendorf 2 
44. Gem. Hohen-

helmsdorf 16 
15. Gem. Hoheu-

petersdorf 27 
16. Gut älauder 79 
17. Gem.Lander 37 
18. Gem. Reu-

Kuuzeudorf 2 
49. Gem. Rdr.-

.^uuzeudorf 13 
20. Gut Laug-

heltwigödm'f 158 

86 Pf. 

02 „  

50 

76 „ 

36 „ 

42 „ 

06 „  

38 „ 
92 „ 

52 „ 

64 „ 

78 „ 

40 „ 

84 „ 

68 „  
32 „ 
56 „ 

68 „ 

86 „  

32 .. 

21. Gem. Laug-
hellwigsdorf 38 N 

22. GutVauter-
bach . . 79 

23. Gem. ^auter-
bach . . 5 

24. Gemeinde 
Mcrzdorf 39 

25. Gemeinde 
Mo Huersdorf 6 

26. Gem. Rim-
mersath 12 

27. Gem. Rdr.-
Polkau 2 

28. Gut Preils-
dorf . . 8 

29. Gemeinde 
O.uolsdorf 14 

30. Gem. Alt-
Reichenau 11 

31. Gut Alt-
Rohrsdorf 99 

32. Gem. Alt-
Rohrodorf 35 

33. Gem. Rohu-
stock . .151 

34. GutRudel-
ftadt . . 32 

35. (Gemeinde 
Rudelstadt 117 

36. Gemeinde 
Ruhbank 4 

37. Gut Schwein-
Haus . . 30 

38. Gem. Schwein-
Haus . . 20 

39. GutSchweiuz94 

66 Pf. 

02 

70 

96 

50 

28 

06 

92 

00 

24 

26 

88 

04 

50 

48 

46 

30 

70 
06 
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40. Gemeinde 
Schweinz 16 M. 84 Pf. 

41. Gut Sims
dorf . . 61 

42. Gemeinde 
Simsdorf 17 

43. Gut Scholl
witz . . 68 

44. Gemeinde 
Streckenbach 33 

45. Gem. Tho
masdorf 25 

46. Gem. Klein-
Waltersdorf 17 

47. Gem. We-
derau . 8 

48. Gem. Weiden
petersdorf t37 

49. Gem. Ober-
Werners dorf 52 

02 

26 

52 

50 

60 

62 

80 

46 

44 

50. Gem. Ndr.-
Wernersdorf 73 M. 00 Pf. 

51. Gemeinde 
Wiesenberg 43 

52. Gut Ober-
Wolmsdorf 43 

53. Gem. Ober-
Wolmsdorf 16 

54. Gut Nieder-
Wolmsdorf 25 

55. Gem. Ndr.-
Wolmsdorf 20 

56. Gem. Städt.-
Wolmsdorf 12 

57. Gem. Ndr.-
Würgsdorf 12 

58. Gem. Würgs-
dors Pfarran-
theil . . 13 

70 „ 

94 „ 

64 „ 

34 

38 „ 

80 „ 

80 „ 

06 .. 

An ordentlichen Mobiliarversicherungsbeitrügen für 

das Jahr 1889 sind zu zahlen und mit den Steuern pro Ja

nuar 1889 an die hiesige Königl. Kreiskafse abzuführen: 

7. Gem. Gir
lachsdorf . 1 M. 60 Pf. 

8. Gut Halben
dorf . 1 

9. Gut Haus-

1. Stadt Bol-
kenhain . 434 M. 40 Pf 

2. Stadt Hohen-
friedeberg 79 „ 00 „ 

3. Gem. Ober-
Banmgarten 15 „ 10 „ 

4. Gntsbezirk 
Blumenau 155 „ 10 „ 

5. Gemeinde 
Dätzdorf — „ 90 „ 

6. Gem. Gies-
mannsdorf 2 „ 10 „ 

dorf . .161 
10. Gut Ober-

Hohendorf 57 
11. Gem.Hohen-

petersdorf 35 
12. GntKauder 202 

50 „ 

40 „ 

90 „ 

80 „ 
60 „ 



13. GutLang-
hellwigsdorf 303 M. 30 Pf. 

14. Gem. Lang-
hellwigsdorf 1 „ 

15. Gut Lanter-
bach . . 114 „ 

16. Gemeinde 
Lauterbach 3 „ 

17. Gut Preils-
dorf . . 21 „ 

18. Gem. Att-
Neichenan 2 „ 

19. Gem. Alt-
Röhrsdorf 81 „ 80 

20. Gem. Nohn-
ftock . . 26 „ 

21. Gut Scholl
witz . . 125 „ 

22. Gut Schwein
haus . . 55 „ 

23. Gcm.Schwein-
haus . . 1 „ 

24. Gut 
Schweiuz . 300 

25. Gemeinde 

70 

60 

60 

60 

90 

80 

80 

50 

20 

70 

Schweiuz 15 M. 30 Pf. 
26. Gut Sims

dorf . . 183 „ 10 „ 
27. Gemeinde 

Simsdorf 3 „ 30 „ 
28. Gem. Klein-

Waltersdorf 4 „ 00 „ 
29. Gemeinde 

Wederau 5 „ 00 „ 
30. Gem. Weiden

petersdorf 58 „ 20 „ 
31. Gem. Ober-

Weruersdorf 32 „ 10 „ 
32. Gem. Rdr.-

Weruersdorf322 „ 80 „ 
33. Gemeinde 

Wiefenberg III „ 20 „ 
34. Gut Rdr.-

Wolmsdorf 103 „ 20 „ 
35. Gem. Ndr.-

Wolmsdorf 17 „ 80 „ 
36. Gem. Wnrgs-

dorf Pfarran-
theil . . 40 „ 10 „ 

Bolkenhain, den 3. Januar 1889. 

Der Kreisfeuersozietäts-Direktor und Landratli. 
v. Lösch. 

BekautttsZsachuttg. 
Im Sberstock des hiesigen früheren Landrathsamtsgebäudes, 

Mrchstraße Nr. 66 sind zwei Wohnungen, jede bestehend aus zwei 
ineinander gehenden Zimmern, milche, verschließbarem Flur und 
sonstigem Zubehör, und zwar die eine sofort, die andere zum 1. 
Juli d. Is. zu vermiethen. 
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Nähere Auskunft wird im hiesigen Landruthsamte ertheilt. 
Bolkenhain, den 3. Januar 1889. 

Namens des Kreis-Ansschusses, der Vorsitzende. 
von Lösch. 

Nr. 8. Nach einer Mittheilung der Königlich Dänischen Postverwaltung 
wird die Post-Dampfschiffverbindung zwischen Kopenhagen und 
Reykjavik auf Island über Granton ^Schottland) und Thorshavn 
(Faröer) während des Jahres 1889 sich, wie folgt, gestalten: 

aus Kopenhagen 15. Januar, 1. März, 18. April, 5. Mai, 
I. Juni, 30. Juni, 12. Juli, 14. August, 6. September, 
29. September, 8. November, 

in Reykjavik 21!. Januar, 14. März, 30. April, 26. Mai, 
II. Juni, 23. Juli, 25. August, 26. September, 11. Ok
tober, 21. November; 

aus Reykjavik 3. Februar, 21. März, 14. Mai, 2. Juni, 
26. Juni, 27. Juli, 28. Juli, 7. September, 2. Oktober, 
18. Oktober, 29. November, 

in Kopenhagen 14. Februar, 3. April, 24. Mai, 23. Juni, 
6. Juli, 7. August, 18. August, 19. September, 25. Ok
tober, 30. Oktober, 12. Dezember. 

Berlin >V., den 23. Dezember 1888. 

Der Staatssekretär des Reichs-Postamts. 
In Vertretung: 

Sachse. 

Im Jahre 1889 werden zu Hoheusriedeberg im Rathhause 
folgende Gerichtstage abgehalten werden: 

am 7. März, 
19. Juni, 
26. September, 
19. Dezember. 

Die Einsassen des Gerichtstagsbezirks werden hierbei darauf 
aufmerksam gemacht, daß sie an den Gerichtstagen ohne Ladung 
und Termiusbestimmung vor Gericht erscheinen, mündlich Klage er
heben und ihre Rechtsstreite verhandeln können, sofern nur beide 
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Parteien im Gerichtstagsbezirke wohnen und keine von ihnen durch 
Prozeßbevollmächtigte vertreten wird. 

Bolkenhain, den 21. Dezember 1888. 
Königliches Amtsgericht. 

Oberförsterei Reichenau. Forstschutzbezirk: Forst-Hartau, Wittgendorf. 
Es sollen 

Donnerstag am 1V Jannar 1889, Vormittags 19 Uhr 
folgende Hölzer, als: 

1. Aorst-Hartan: Dnrchforstungsschlag am Ziegenriicken: 
80 Rm. Rudel Reisig 4. Cl. 

s. Wingendorf: Abtriebs- nud Dnrchforstungsschläge nud 
Totalität. 

Ahoruc und Buchen: 70 Stück Nutzenden; Buchen: 0 Stück Staugen 
1. Cl., 04 Rin. Scheite und Knüppel, 150 Rm. Reisig 3. Cl.; Nadel: 275 
Stück Klötzer, 181 Rm. Scheite und Knüppel, 18 Rm. Stöcke, 4500 Rm. 
Reisig 4. Cl., 68,o Hdt. Wellen-Reisig 3. Cl. 
(Rm-Reisig 4. Cl. de 1887 und Gebund - Reisig Zt. Cl. de 

1888 unter der Taxe) 
im Gerichtskretscham zu Wingendorf öffentlich meistbietend gegen 
sofortige Bezahlung verkauft werden. 

Reichenau, den 28. Dezember 1888. 

Der Königliche Oberförster. Lange. 

Kreisblatt Stück 1. 2 





Kreis Currenden Blatt 
dcS 

Königlichen Laiwrath-Anites in Bolkenhain. 
S t ü c k  2 .  

Redigirt im Bureau des Königl. Landrath - Amtes Gedruckt in der Buel'druckerei von E. Hcudcß 
. zu Bolkcuhaiu. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den ll. Januar 1889. 

Aer Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat durch Ver
fügung vom 25. Dezember 1888 )J.-No. 10487) dem Verwaltnngs-
rathe des evangelischen Vereinshauses „zur Heimath" in Liegnitz 
die Genehmigung ertheilt, zum Besten des genannten Vereinshanses 
eine einmalige Sammlung milder Beiträge in Form einer Hans-
collecte zu veranstalten, welche bei den bemittelteren Haushaltungen 
des Kreises Bolkenhain im Laufe des Monats Mai dieses Jahres 
wird eingesammelt werden. 

Die mit der Sammlung beauftragten Personen haben sich durch 
Vorzeigung obenerwähnter Verfügung oder einer beglaubigten Ab
schrift derselben auszuweisen. 

Die städtischen Polizeiverwaltungen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich demnach, der 
Ginsammlung dieser Gollccte keine Hindernisse in den Weg zu stellen. 

Bolkenhain, den 8. Januar 1889. 

Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat durch Ver
fügung vom 25. Dezember 1888 sJ.-Ao. 105421) dem Gonvent 
der Glisabethinerinnen zu Breslau die Genehmigung ertheilt, im 
Laufe des Jahres 1889 zum Besten der dasigen Krankenanstalt der 
Glisabethinerinnen eine einmalige Ginsammlung milder Beiträge in 
Form einer Hanscollecte bei den bemittelteren Haushaltungen der 
Provinz Schlesien zu veranstalten. Die mit der Sammlung beauf
tragten Personen haben sich durch Vorzeigung obenerwähnter Ver
fügung oder einer beglaubigten Abschrift derselben auszuweisen. 

Im hiesigen Kreise wird die Ginsammlnng der gedachten Gollccte 
im Monat März dieses Jahres erfolgen. 
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Die städtischen Polizeiverwaltnngen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche im demnach, der 
Ginsammlung dieser Golleete keine Hindernisse in den Weg zu stellen. 

Bolkenhain, den 8. Januar 1889. 

Auf den Antrag des Vorstandes der Tiesbau-Berufsgenossen-
Nr. m. schuft ist der Ingenieur und Bau-Unternehmer Herr F. H. Meißner 

Hierselbst heute hier als Beauftragter der genannten Genossenschaft 
nach Vorschrift deö K 84 des Unfallversicherungs-Gesetzes vom 6. 
Juli 1884 vereidigt worden. 

Dies wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis; gebracht. 
Bolkenhain, den 7. Januar 1889. 

Seitens der Norddeutschen Holz-Berufs-Genossenschaft Seck. II 
in -Breslau ist an Stelle des verstorbenen Vertrauensmannes Felix 

Nr. 14. Prager in Pegnitz Herr Robert Prager sin Firma Sachs A Prager) 
in Liegnitz zum Vertrauensmann für den aus den Kreisen Liegnitz, 
Janer, Schönau, Bolkenhain und Goldberg-Haynan bestehenden 
VI. Bezirk gewählt worden. 

Dies wird hierdurch mit dem Bemerken znr Kenntniß der Be
theiligten gebracht, das; hiernach die Ueberwachung der der Nord
deutschen Holz-Bernfs-Genossenschaft ungehörigen unfallversichernngs-
pflichtigen Betriebe des Kreises Bolkenhain durch den vorgenannten 
Herrn Robert Prager in Liegnitz erfolgen wird. 

Bolkenhain, den 9. Jannar 1889. 

B cs ch l n tz. 
Ans Grund des § 6 Absatz 3 des Gesetzes, betreffend den Ver

kehr ans den Kunststraßcn vom 20. Juni 1887 lGes.-Samml. T. 
301) hat der Bezirks-Ansschus; zu Breslau beschlossen, die zulässige 
Höhe des Ladnngsgewichts für den Kohlenverkehr auf den Kunst
straßen im Kreise Waldenburg für die Zeit vom 1. November bis 
31. März jeden Jahres um Hz herabzusetzen, dergestalt, daß das
selbe bei einer Breite der Felgenbeschläge von 

5 bis 0H2 em . . 1333 bg' 
6V2 „ 10 „ . . 1667 „ 
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10 bis 15 ein . . . 3333 kK 
15 em und darüber . . 5000 „ 

beträgt. 
Breslau, den 5. Dezember 1887. 

Der Bezirks-Ausschnsz. 
Borsteheuder Beschluß wird den Kreisbewohnern zur Kenntniß-

nahme hierdurch mitgetheilt. 
Bolkenhain, den 7. Januar 1889. 

Der Jahresbericht des Hospitals der Barmherzigen Brüder zur 
„Merheiligsten Dreifaltigkeit" iu Breslau für das Jahr 1888 kann 
täglich während der Dienststunden im hiesigen Landrathsamte ein
gesehen werden. 

Bolkenhain, den 8. Januar 1889. 
Der Königliche Landrath. 

von Lösch. 

BekauntmMpmg. 
Am 5. d. Ms. ist in Nieder-Würgsdorf ein tollwuthkranker Nr. i?. 

Hund getödtet worden. Nach K 30 der Instruction vom 24. Fe
bruar 1881 wird daher für den Amtsbezirk Würgsdorf die Fest
legung aller vorhandenen Hunde für den Zeitraum von 3 Monaten 
hierdurch angeordnet. 

Der Festlegung gleicherachtet wird es, wenn die Hunde mit 
einem sichern Maulkörbe versehen an der Leine geführt werden. 
Zuwiderhandlungen werden nach § 06 des Neichsgesetzes vom 23. 
Juni 1880 mit Geldbuße bis zu 150 Mk. oder mit Haft bestraft. 

Nieder-Würgsdorf, den 10. Januar 1889. 
Der Nznts-Vorfteher. 

I. B. 
Werner. 

Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grundbuche von 

Freiburg Band Xlll Seite 141 unter Grnndbuchnummer 566 
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auf den Name» des Kunst- und Handelsgärtuers Richard Jahn zu 
Freiburg i. Sehl, eingetragene, zu Freiburg belegene Grundstück 

am 15. Kevruar l889, Aormittags 10 Ahr 
vor dem unterzeichneten Gericht — an Gerichtsstelle — versteigert 
werden. 

Das Grundstück ist mit 36,21 Mark Reinertrag und einer 
Fläche von 0,336? Hektar zur Grundsteuer, zur Gebäudesteuer 
aber noch nicht veranlagt. Auszug aus der Stcuerrolle, be
glaubigte Abschrift des Grundbuchblatts, etwaige Abschätzungen und 
andere das Grundstück betreffende Rachweisungen, sowie besondere 
Kanfbcdiugungeu können in der Gcrichtsschreiberei I, Zimmer Ro. 1 
eingesehen werden. 

Alle Realberechtigten werden aufgefordert, die nicht von selbst 
auf den Ersteh er übergehenden Ansprüche, deren Vorhandensein oder 
Betrag aus dem Grnndbuche zur Zeit der (Eintragung des Ver-
steigernugSvermerks nicht hervorging, insbesondere derartige Forde
rungen von Kapital, Zinsen, wiederkehrenden Hebungen oder Kosten 
spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Ab
gabe von Geboten anzumelden und, falls der betreibende Gläubiger 
widerspricht, dem Gerichte glaubhaft zu machen, widrigenfalls die
selben bei Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt 
werden und bei Vertheilung des Kaufgeldes gegen die berücksichtig
ten Ansprüche im Range zurücktreten. 

Diejenigen, welche das Gigenthum des Grundstücks beanspru
chen, werden aufgefordert, vor Schluß des Versteigerungstermins 
die Ginstellung des Verfahrens herbeizuführen, widrigenfalls nach 
erfolgtem Zuschlag das Kaufgeld in Bezug ans den Anspruch an 
die Stelle des Grundstücks tritt. 

Das. Urtheil über die Grtheilung des Zuschlags wird 
am 10. Jevrnar 1889, Wormittags 19 Hlhr 

all Gerichtsstetle verkündet werdeil. 
Freibnrg, den 21. Dezember 1888. 

Königliches Amtsgericht. 



Kreis-Cm'rendm-Vlatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
S t ü c k  8 .  

Bvlkenhain, den 21. Januar 1889. 

Beschlnh. 
Auf Grund des § 52 des Gesetzes über die Schonzeiten des 

Wildes vom 26. Februar 1870 in Verbindung mit § 107 des 
Gesetzes über die Zuständigkeit der Berwaltungs- und Berwaltungs-
Gerichtsbehörden vom 1. August 1883 wird im Regierungsbezirke 
Liegnitz für das Jahr 1889 der Ansang der Schonzeit für 
Hasen und Wachteln, sowie für Auer-, Birk- und Fasanenhennen 
ans Freitag, den 25. Januar 1889, und damit der Schluß der 
Jagd ans diese Wildarten ans Donnerstag, den 24. Januar 1889 
hierdurch festgesetzt. 

Liegnitz, den 12. Januar 1889. 
Der Bezirksausschuß, 

gez. Prinz Handjery. 

Die Prüfungs-Commission für den Hufbeschlag in Hirschberg 
wird daselbst in Gemäßheit des Gesetzes vom 18. Juni 1884 am 
1. März d. Js. einen Prüfungstermin abhalten. 

Indem ich dies zur öffentlichen Kenntnis; bringe, mache ich ins
besondere in Betreff der Meldungen ans die in No. 17 des dies
seitigen Amtsblattes pro 1885 abgedruckte Prüfnngs-Drdnnng auf
merksam. 

Liegnitz, den 12. Januar 1889. 
Der Regierungs-Priisidcnt. 

Gemäß § 125 der Kreisordnung bringen wir hiermit zur öffent
lichen Kenntniß, daß auf dem am 14. d. Bits, hier abgehaltenen 
Kreistage folgende Beschlüsse gefaßt worden sind: 
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I. Die Ende November und Anfang Dezember 1888 stattge-
fnndenen Kreistags-Abgeordneten-Wahlen, — deren Ergebniß 
durch die Kreisblatt-Bekanntmachnng vom 8. Dezember 1888 
sKr.-Bl. S. 436/437) veröffentlicht ist —, wurden als 
gültig vollzogen anerkannt und die neu gewählten Herren 
Kreistags-Abgeordneten in die Versammlung eingeführt. 

II. Die in der Kreisblatt-Bekanntmachung vom 21. Dezember 
1888 (Kr.-Bl. S. 453) unter Nr. 2 und 3 bezeichneten 
Verhandlungs-Gegenstände wurden von der Tagesordnung 
abgesetzt. 

III. Der Kreistag beschloß einstimmig, die durch Tausend theil-
bare Hälfte des verfügbaren Neingewinns der hiesigen Kreis-
Sparkasse zur Deckung der dem Kreise Bolkenhain zur Last 
fallenden Kosten des Baues der Nebenbahn Striegau-Bolken-
hain zu verwenden. 

IV. Es wurde einstimmig beschlossen, 4000 Mk. ans dem Re
servefonds pro 1888/89 zu entnehmen und diesen Betrag 
dem Fonds zur Durchführung der Kreisordnung pro 1888/89 
zuzuführen. 

V. Durch Zuruf wurden einstimmig gewählt: 
l.in die Kreis-Einschätznngs-Commission für die 

klassifizirte Einkommensteuer pro 1889/90 
zu Mitgliedern die Herren: 

Kaufmann August Rolke Hierselbst. 
Bauergutsbesitzer Theodor Hertrampf in Alt-Reichenau, 
Amtsrath Mertz in Klein-Waltersdorf, 
Major a. D. von Mntins ans Börnchen, 
Fabrikbesitzer Heinrich Tzschaschel in Ruhbank, 
Rentner Rimann in Falkenberg; 

zu stellvertretenden Mitgliedern die Herren: 
Zimmermeifter Rüffer in Bolkenhain, 
Graf von Hoyos auf Lanterbach, 
Major a. D. Kahlert auf Ober-Baumgarten. 

2. in die Klassensteuer - Reclamations - Prüfungs-
Commission pro 1889/90 

zu Mitgliedern die Herren: 
Kaufmann Albrecht Rolke Hierselbst, 
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Gemeindevorsteher Scholz in Weidenpetersdorf, 
Rittergutsbesitzer Scholz auf Nieder-Hohendorf; 

zu stellvertretenden Mitgliedern die Herren: 
Gemeindevorsteher Scholz in Alt-Reichenau, 
Kaufmann Salut in Hohenfriedeberg, 
Genieindevorsteher Grundmann in Wederau. 

3. in den hiesigen Kreisvorstand der schlesischen Volks-
Schnllehrer-Wittwen- und Waisenkassen für einen 
sechsjährigen Zeitraum 

die Herren: 
Graf von Nayhauß-Eormons auf Ndr.-Baumgarten, und 
Major a. D. von Mntius ans Börnchen. 

4. in die Grsatz-Commission für den Zeitraum der näch
sten drei Jahre: 

zu Mitgliedern die Herren: 
Major a. D. von Mutins auf Börnchen, 
Amtsrath Mertz in Klein-Waltersdorf, 
Färbereibesitzer Richard Seidel Hierselbst, 
Gemeindevorsteher Sommer in Langhellwigsdorf; 

zu stellvertretenden Mitgliedern die Herren: 
Graf von Nayhauß-Eormons auf Nieder-Baumgarten, 
Kaufmann Spitz Hierselbst, 
Kaufmann Glogner in Hohenfriedeberg, 
Gemeindevorsteher Werner in Nieder-Würgsdorf. 

Bolkenhain, den 18. Januar 1889. 
Der Kreis-Altsschlch. 

Bekanntmachung. 
Nachdem die Auslegung der Unternehmer-Verzeichnisse der unter 

§ 1 des landwirthschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes fallenden 
land- und forstwirthschaftlichen Betriebe stattgefunden hat, ist in 
Gemäßheit des §17 No. 11 des Genofsenschaftsstatuts der Entwurf 
der Heberolle auszustellen. 

Zu diesem Zwecke werden den Magisträten, Gemeinde- und 
Gutsvorständen in den nächsten Tagen die erforderliche Anzahl For
mulare zugehen und ersuche ich, den Entwurf der Heberolle für 
den dortigen Gemeinde- bezw. Gutsbezirk durch entsprechende Aus
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füllung der Spalten 1 bis 4 unter Zugrundelegung des gleichfalls 
zurückfolgeudeu Unternehmer-Verzeichnisses in einem Exemplare an
zufertigen und mir dasselbe demnächst mit dem Unternehmer-Ver
zeichnis) bis zum 31. Januar er. hierher einzureichen. 

Hierbei bemerke ich, daß von den in den Verzeichnissen doppelt 
oder mehrfach nachgewiesenen Unternehmern die Angaben zusammen 
zu fassen sind, so daß jeder Unternehmer i» der Heberolle nur 
einmal Aufnahme findet. 

Die Spalten 3 und 4 der Heberolle sind aufzurechnen und ist 
die letztere am Schlüsse mit Datum und Unterschrift zu versehen. 

Bolkenhain, den 11. Januar 1889. 
Der Kreis-Ausschich. 

von Lösch. 

Nach dem Beschlüsse des Bundesraths findet auch für das 
Jahr 1888 im Deutschen Reiche eine Ermittelung des Ernte-
Ertrages statt, welche den Zweck hat, durch direkte Umfrage mög
lichst zuverlässige Angaben über die im verflossenen Jahre wirklich 
geerntete Menge von Boden-Erzeugnissen zu gewinnen. 

Die diesfälligen Ermittelungen sollen in der zweiten Hälfte 
des Monats Februar d. Js. erfolgen und dabei die Ergeb
nisse für jede Gemeinde und jeden Gutsbezirk gesondert 
nachgewiesen werden. 

Dies vorausgeschickt, übersende ich den Magisträten, Guts- und 
Gemeindevorständen des Kreises unter Umschlag zwei Drnck-
sormulare 11 und ein Notizblatt für Hagelschäden mit dem 
Ersuchen, bei Ausfüllung dieser Formulare die größte Sorgfalt an
zuwenden und dabei die ans dem Titelblatte des Formulars H vor-
gedrnckte Anleitung, serner den Fnhalt meiner Kreisblatt-Versügung 
vom 2. März 1885 (Kr.-Bl. S. 76/77), endlich die Notizen ge
nau zn beachten, welche von dem Königl. statistischen Bureau in 
Berlin hinsichtlich zweifelhafter Punkte der Erhebung für 1887 in 
dem neuen Erhebnngs-Formnlare eingetragen worden sind. 

Im klebrigen beziehe ich mich ans meine Kreisblatt-Versügung 
vom 15. Januar 1885 sKr.-Bl. Stück 3) und bitte, die dort ge
machten Bemerkungen auch bei dem diesjährigen Erhcbungs-Vcrfahren 
zu beachten. 



19 

Spätestens bis zum 1, März d. Js. sehe ich der Einrei
chung des sorgfältig ausgefüllten und am Schlüsse mit der Unter
schrift der betreffenden Ortsbehörde versehenen Duplikats der 
Ernte-Ertrags-Tabelle (L) entgegen, wogegen das gleichlautend 
ausgefüllte Unikat zum Gebrauche bei späterem Ermittelungen zu
rückzubehalten ist. 

Das Notizblatt für Hagelschäden verbleibt gleichfalls in den 
Händen der Ortsbehörde und ist dazu bestimmt, bei etwaigen, im 
Jahre 1889 vorkommenden Hagelwettern zur Eintragung der er
forderlichen Aufzeichnungen zu dienen. 

Die Aufzeichnungen, welche in den Notizblättern gemacht wor
den sind, deren Uebcrsendung in? vorigen Jahre erfolgte, sind in 
den Anhang der Ernte-Ertrags-Tabelle HD) für 1888 einzutragen. 

Volkenhain, den 16. Januar 1889. 

Der Herr Minister des Innern hat dein Eomits für den 
Pferdemarkt zu Marienburg die Genehmigung ertheilt, bei Ge
legenheit des im Frühjahr dieses Jahres daselbst abzuhaltenden 
Pferdemarktes eine öffentliche Verloosung von Pferden, Equipagen, 
Reitntensilien pp. zu veranstalten, dazu 30 000 Loose ü 3 Mk. 
auszugeben und dieselben im ganzen Bereiche der Monarchie abzu
setzen. 

Hiervon setze ich die städt. Polizei-Verwaltungen, sowie die 
Herren Amts-, Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises mit dem 
Ersuchen in Kenntniß, dem Absätze der danach zur Ausgabe ge
langenden Loose keine Hindernisse entgegen zu stellen. 

Bolkenhain, den 17. Januar 1889. 

Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat durch Ver
fügung von? 3. Januar d. I. jO. P. 9) dem Vorstande des 
landwirthschaftlichen Kreisvereins zu Neumarkt die Genehmigung 
ertheilt, bei Gelegenheit der daselbst stattfindenden Thierschau am 
11. Juni d. Js. eine öffentliche Verloosung von Thieren, land
wirthschaftlichen Geräthschaften pp. zu veranstalten und hierzu bis 
20000 Loose ü 1 Vit. innerhalb der Provinz Schlesien auszugeben. 
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Auf sämmtlichen zum Berkauf bestimmten Loosen muß in deut
licher Weife der Zeitpunkt der Berloosung und der Bereich, für 
welchen der Vertrieb der Loose gestattet ist, vermerkt sein. 

Die städtischen Polizeiverwaltuugen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich, dem Absätze 
der hiernach zum Bertriebe gelangenden Loose keine Hindernisse 
entgegenzustellen. 

Bolkenhain, den 16. Januar 1889. 

Nr. 26. Die Sachregister zum Amtsblatt der Königlichen Regierung zu 
Lieguitz für das Jähr 1888 sind hier eingegangen und bis zum 
20. Februar d. I. gegen Erlegung von 50 Pfg. für das Stück 
im hiesigen Landrathamte abzuholen. 

Die am 21. Februar er. noch nicht abgeholten Exemplare des 
genannten Sachregisters werden den betreffenden Ortsbehörden auf 
ihre Kosten durch die Post gegen Nachnahme übersendet werden. 

Bolkenhain, den 18. Januar 1889. 

Nr. 27. 
Bekanntmachung. 

Nr. 28. 

Die ökonomisch-patriotische Societät der Fürstenthümer Schweid
nitz uud Jäuer zu Jäuer hat 

1. dem Knecht Wilhelm Gntsch, im Dienste des Gutsbesitzers 
Emmrich zu Hohenhelmsdorf 30 Mk. 

2. der Magd Henriette Krause, im Dienste auf dem Dominium 
zu Klein-Waltersdorf 24 Mk. 

Prämien für langjährige treue Gesindedienste und sittliches Wohl
verhalten im Dienste bewilligt und sind diese Beträge für den p. 
Gutsch und die p. Krause bei der hiesigen Kreissparkasse zins
tragend augelegt worden. 

Bolkenhain, den 10. Januar 1889. 
Per Königliche Landrath. 

von Lösch. 

Hundesperre. 
Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung des Amts-Vor

standes zu Nieder-Würgsdorf vom 10. d. Mts. — Kreis-Currenden-
Blatt S. 13, — nach welcher daselbst am 5. d. Mts. ein toll-
wuthkrauker Hund getödtet worden, ordnen wir infolge Anweisung 
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des Herrn Landraths, auf Grund des § 20 der zur Ausführung 
der §K 19 bis 29 des Gesetzes vom 23. Juni 1880 — be
treffend die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen — R.-G.-
B. S. 153 erlassenen Instruktion vom 24. Februar 1881 — 
Amtsblatt, außerordentliche Beilage zu No. 14 hiermit an, wie 
folgt: 

alle im hiesigen Stadtbezirk vorhandenen Hunde sind 
ausnahmslos bis zum 19. April d. I. sofort festzu
legen, d. h. anzuketten oder einzusperren. 

Der Festlegung wird gleich geachtet das sichren der mit einem 
sicheren, in unserer Verordnung vom 12. Juli 1880 — Bolken-
hainer Anzeiger No. 48 — vorgeschriebenen Maulkorbe versehenen 
Hunde an der Leine; jedoch dürfen die Hunde ohne unsere Er-
laubniß während der Sperre nicht aus hiesigem Stadtbezirk aus
geführt werden. 

Diesen Anordnungen zuwider frei umherlaufend betroffene 
Hunde mit deren Einfangen der Tagearbeiter Baldrich Hierselbst 
beauftragt ist, werden entweder sofort getödtet oder nach unserem 
Ermessen dem betreffenden Besitzer gegen ein von uns festzusetzen
des Lösegeld in Höhe von mindestens 1 Mk. zurückgegeben und außer
dem Zuwiderhandlungen auf Grund des K 60 Z. 4 des gedachten 
Reichsgesetzes mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Haft bestraft. 

Bolkenhain, den 17. Januar 1889. 
Die Polizei-Berwaltnng. 

Groper. 

Bekanntmachung. 
Nachdem zu Nieder-Würgsdorf am 5. d. Mts. ein tollwuth-

kranker Hund getödtet worden ist, wird gemäß § 20 Nr. 3 der 
Instruktion vom 24. Februar 1881 die Festlegung aller Hunde 
in den Ortschaften Ober-, Neu- und Nieder-Kunzendorf hierdurch 
angeordnet. 

Der Festlegung gleich erachtet wird es, wenn die Hunde mit 
einem sicheren Maulkorbe versehen an der Leine geführt werden. 
Zuwiderhandlungen werden nach § 00 des Reichsges. v. 23. Juni 
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1880 mit Geldbuße bis zu 150 Mark oder mit verhältnißmäßiger 
Haft bestraft. 

Nimmersath, deu 16. Januar 1889. 
Der Dmtsvorsteher. 

Rasper. 

Bekanntmachung. 
Nachdem am 5. Mts. iu Würgsdorf ein tollwnthkranker Hund 

getddtet worden ist, wird hiermit nach § 38 des Reichsgesetzes vom 
23. Juni 1880 und K 20 der Instruction vom 24. Februar 1881 
für die innerhalb 4 Kilometer von Würgsdorf ab belegenen Ort
schaften Nen-Wernersdorf und Einsiedel die Festlegung aller daselbst 
vorhandenen Hunde für den Zeitraum von drei Monaten angeordnet. 

Der Festlegung gleich geachtet wird es wenn die Hunde mit 
einem sichereil Manlbkorbe versehen an der Leine geführt werden. 

Frei herumlaufend betreffende Hund können getddtet werden. 
Zuwiderhandlungen werden nach § 66 des Reichsgesetzes vom 

23. Juni 1880 mit Geldbuße bis zu 150 Mark oder mit Haft 
bestraft. 

Weimersdorf, den 17. Januar 1889. 
Der Dmtsvorsteher, 

Mehwald. 

Die Dienstmagd Marie Krüger aus Kattowitz, deren jetziger 
Aufenthalt unbekannt und welche wegen Betrug zur Bestrafung 
hier angezeigt ist (Entnahme von Miethgeld in zwei Fällen von 
je 6 Mark) hält sich wahrscheinlich noch im hiesigen Kreise auf, 
und dürfte noch weitere Betrügereien ausüben. Die Polizeibe
hörden und die Gensdarmen des Kreises werden hiermit davon 
in Kenntniß gesetzt. 

Die p. Krüger ist von mittlerer Statur und auf das rechte 
Auge blind. 

Ndr.-Würgsdorf, den 17. Januar 1889. 
Werner, 

Amts-Borsteher i. B. 
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Bekanntmachung. 
In der Nacht vom 7. zum 8. Januar 1889 sind zu Nieder-

Baumgarten, Kreis Volkenhain, folgende Gegenstände 
ein noch neuer Damenmantel von schwarzem Düffel 
ein ebensolcher von grauem Düffel, 
ein schwarzer Tuchrock, 
eine schwarze Tuchhose, 
circa 20 Pfund geräuchertes Schweinefleisch, 
mehrere Würste, — serner: 
eine wollene rothgemnsterte Kommodendecke, 
drei weiße Bettlaken, 
drei weiße Handtücher, 
drei blaugemnsterte Leinwandschürzen, 
circa sieben Kattnntücher, 
ein rothes Tafeltuch, 
eine schwarze Franen-Blouse, 
ein granwollener schwarzgestreifter und braungepnnkter Kleider

stoff und 
ein dunkelbrann-karrirter Stoff zu einem Tnchkleide, 
ein leinener blaugestreister Strohsack, 
zwölf Ellen weiß und braun gestreifte Unterbettzüchen, 
sechs Ellen Hemdenleinwand, 
zwei ein viertel Ellen roth- und schwarzgesleckter Barchent 

entwendet worden. 
Wer von dem Verbleib dieser Gegenstände oder von der Person 

des Thäters Kenntniß erhält, wird ersucht, zu den Akten I. 57/89 
Anzeige zu erstatten. 

Hirschberg, 1l. Januar 1889. 
Der Erste Staatsanwalt. 

Regierungsbezirk Liegnitz. 
Holzverkanf. 

Obcrförsterei Reichenau. Forstschutzbezirke: Ruhbank und Einsiedel. 
Es sollen 

Mittwoch am 3N. Januar er., Vormittags IN Uhr 
folgende Hölzer, als circa: 

Kreisblatt Stück 3. 2 
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1. Einsiedel: Schläge und Totalität de 1887, 1888, 1889: 
Buchen und Ahornc: 8 Stck. Nutzenden, 56 Rm. Scheite und Knüppel, 
142 Rm. Reisig 2., 3. u. 4. Classe; Aspen: 1 Stck. Nutzende; Ebereschen: 
2 Rm. Knüppel: Nadel: 91 Stck. Bauholz und Klötzer, 1357 Stck. 
Stangen 1.—3. El., 90 Stck. Stangen 4. und 5. El., 371 Rm. Gruben
holz-Scheite und Knüppel, 84 Rm. Brennholz-Scheite und Knüppel, 26 Rm. 
Stöcke, 2600 Rm. Reisig 2. und 4. El., 36,0 Hdt. Wellen Reisig 3 El. 
S. Ruhl»ank: Schläge und Totalität de 1887, 1888, 188«: 

Buchen: 2 Run Knüppel; Erlen: 4 Rm. Scheite und Knüppel; Nadel: 
5 Stück Klötzer, 92 Rm. Grubenholz-Scheite und Knüppel, 14 Rm. Brenn
holz-Scheite und Knüppel, 27 Rm. Stöcke, 600 Rm. Reisig 2., 3. und 4. El. 
im Forstkretscham zu Giesmannsdorf öffentlich meistbietend gegen 
sofortige Bezahlung verkauft werden. 

Reichenau, den 11. Januar 1889. 
Der Königliche Oberförster. Lange. 

Holzverkanf. 
Oberförstcrei Reichenau. Forstschutzbezirk: Alt- und Neu-Reichcnau. 

(5s sollen 
Mittwoch, am 0 Februar er., Vormittags 10 Uhr 

folgende Hölzer, als: 
Alt-Neichenan: Schläge de 188«: 

Buchen: 20 Rm. Scheite; Nadel: 34 Stück Bauholz u. Klötzer, 115 Rm. 
Scheite und Knüppel, 10 Rm. Stöcke, 333 Rm Reisig 3. u. 4. El. 
Ä. Ren-Reichenau Schläge und Totalität de 1888, 188«: 

Buchen: 18 Rm. Scheite und Knüppel, 1168 Rm. Reisig 3. und 4. El.; 
Nadel: 197 Stück Klötzer, 252 Stück Stangen 1.—3. El., 95 Rm. Scheite 
und Knüppel, 465 Jim. Reisig 3 El. 
im Gerichtskretscham zu Alt-Reichenau öffentlich meistbietend gegen, 
sofortige Bezahlung verkauft werden. 

Reichenau, den 11. Januar 1889. 
Der Königliche Oberförster. Lange. 



Kreis-Currendm-Blittt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Volkenhain. 
S t ü c k  4 .  

Rcdigirl im Bureau des Konigl. Vandrath - Amtcs oie ru i -1' rucke .>. von >!-. Heudeß 
zu Bolkrnbain. >'lt »l? un. 

Bolkenhain, den 2>!. Jannar 1889. 
^ ^ 

Polizei-Verordnung Nr. 35. 

über die Einrichtung und den Betrieb von Dampffässern. 
Auf Grund der §K 137 und 139 des Gesetzes über die all

gemeine Landesverwaltnng vom 30. Juli 1883 und der §§6, 12, 
15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom II. März 1850 
wird unter Zustimmung des Provinzialrathes für den Umfang der 
Provinz Schlesien Folgendes verordnet: 

§> 1. Als Dampffässer im Sinne der gegenwärtigen Polizei-Ver
ordnung gelten: 

die Lumpen-, Stroh- und Holzstoff-Kocher; 
die Kartoffel-Kochfässer der Brennereien, der Stärke-

und der Stärkezucker-Fabriken; 
die Knochendämpfcr der Leim-, Knochenkohle- und Dün

gerfabriken; 
die Gefäße zum Vulkanisiren des Gummis; 
die Ammoniakgesäße der Eismaschinen; ferner 
die Gefäße zum Ausziehen von Farbhölzern (Farbholz

kocher), sowie 
die Gefäße zum Bleichen oder Dämpfen von Gespinn-

sten und von Geweben aller Art, 
sofern dieselben bei geschlossener Bauart mit einem höheren 
als dem atmosphärischen Drucke betrieben werden, und 
sofern zugleich das Product aus dem Fassungsraume des 
Dampffasses in Litern und dem Betriebsdrucke in Atmo
sphären die Zahl 300 überschreitet. 

Unter Athmosphärendruck wird ein Druck von einem 
Kilogramm auf den Quadratcentimeter verstanden. 
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H 2. Mit Dampf geheizte DampMser sind mit Vorrichtungen 
zu versehen, welche es gestatten, sie einzeln für sich von 
der Dampfleitung abzusperren. 

Die Feuerungen, durch welche Dampffässer geheizt wer
den, müssen so eingerichtet sein, daß ihre Einwirkung ans 
die Letzteren ohne Weiteres gehemmt werden kann. -' 

H 3. Jedes Dampffaß muß mit mindestens einem zuverlässigen 
Sicherheitsventile und einem zuverlässigen Manometer ver
sehen sein, welche so einzurichten oder an einer solchen 
Stelle anzubringen sind/daß sie durch die kochende Masse 
nicht ungangbar gemacht werden können. 

Werden mehrere Dampffässer von derselben Dampflei
tung aus geheizt, so genügt die Anbringung eines gemein
samen Sicherheitsventils, falls dieses vor den Abspcrrvor^ 
Achtungen für die einzelnen Dampffässer angebracht ist und 
eine dem Querschnitte des gemeinsamen Dampfzuleitnngs-
rohres gleichkommende freie Durchgangsöffnung besitzt. 

Vei denjenigen Dampffässern, welche mit Dampf, der 
einem anderen Dampferzeuger entnommen ist, geheizt wer
den, kann von der Anbringung des Sicherheitsventils und 
des Manometers in dem Falle Abstand genommen werden, 
daß der höchste Betriebsdruck im Dampferzenger denjenigen 
im Dampsfaß nicht übersteigt. 

Die zulässige Belastung des Ventils ist mittels des Ma
nometers dem festgesetzten höchsten Betriebsdrucke gemäß 
zu regeln. 

H 4. An jedem Dampffasse muß der festgesetzte höchste Betriebs
druck in Athmosphären, der Fassnngsranm in Litern, die 
Firma und der Wohnort des Verfertigers, die laufende 

' Anfertignngsnummer und das Jahr der Herstellung in leicht 
erkennbarer, dauerhafter Weise angegeben sein. 

§ 5. An jedem Dampffaß muß sich eine (Anrichtung lFlansch) 
befinden, welche das Anbringen des amtlichen Eontrolmano-
meters gestattet. 

H 6. Jedes neue Dampfsaß muß nach Anbringung der Aus
rüstung, jedoch vor der etwaigen Einmanerung oder Um-
mantelung einer Wasserdruckprobe, sowie einer hiermit stets 
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zu vereinigenden, weiteren technischen Untersuchung (Eon-
strnctionsprüfung) durch einen Sachverständigen unterzogen 
werden. 

Diese ersten Untersuchungen können in der Fabrik, in 
welcher das Dampffaß angefertigt ist, oder an dem Orte 
der Benutzung erfolgen. Zu ihrer Ausführung sind die 
Dampfkessel-Revisoren, die zur Vornahme von amtlichen 
Drnckproben an Dampfkesseln ermächtigten Vercins-Inge-
nieure, sowie die als Sachverständige im Sinne dieser Ver
ordnung amtlich anerkannten Beauftragten der Berufsge
nossenschaften und sonstigen Personen befugt. 

Die Auswahl des Sachverständigen aus dem Kreise 
der vorbezeichneten Personen bleibt dem Besitzer des Dampf-
fasses überlassen. 

Die Drnckprobe ist mit dem anderthalbfachen Betrage 
des höchsten Betriebs-Ueberdrucks, mindestens jedoch mit 
einer denselben lim Eine Athmosphäre übersteigenden Pres-
snng auszuführen. 

Die weitere technische Untersuchung sEonstrnctionsprü-
fnngj hat festzustellen, ob die Vorschriften der §§ 2 bis ö 
dieser Verordnung beobachtet sind und ob sämmtliche Ver-
schliche zuverlässig wirken. 

Hat das Dampffaß dem Probedrucke widerstanden, und 
hat auch die Eonstructionsprüfung zu Ausstellungen keinen 

.Anlaß gegeben, so ist darüber von dem Sachverständigen 
eine schriftliche Bescheinigung auszustellen. Dieser Beschei
nigung ist eine Zeichnung des Dampffasses unter Angabe 
der Maaße, sowie eine Beschreibung desselben und seiner 
bestimmungsmäßigen Verwendung beizufügen, welche von 
dem Sachverständigen zu bestätigen und, sofern das Dampf
faß mit einem Sicherheitsventil versehen ist, mit einem 
Vermerke über die Bemessung der Belastung desselben zu 
versehen ist. Die Beschaffung der Zeichnung und Beschrei
bung liegt dem Besitzer des Dampffasses ob. 

§ 7. Von der beabsichtigten Inbetriebnahme eines Dampffasses 
ist unter Vorlegung der Bescheinigung über die vorgenom
menen Untersuchungen j§ 6) und unter Angabe des Aus
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stellungsortes 'Anzeige an die Ortspolizeibehörde zu erstat
ten, welche hierüber bei Rücksendung der Vorlagen unge
säumt Bescheinigung ertheilt. 

Beide Bescheinigungen sind in ein Revisionsbuch zu 
heften, welches bei dem Dampffasse aufzubewahren ist. 

§ 8. Die Besitzer von Dampffässern oder die an ihrer Statt 
zur Bitung des Betriebs bestellten Vertreter, so
wie die i! it der Wartung der Dampffässer beauftragten 
Arbeiter sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß wäh-
r nd des Betriebs die Sicherheitsvorrichtungen bestimmungs
gemäß benutzt »nd daß Dampffässer, die sich nicht in ge
fahrlosem Anstände befinden, nicht im Betriebe erhalten 
werden. 

Die Besitzer von Dampsfässeru sind verpflichtet, in 
Zwischenräumen von längstens sechs Iahren, sowie außer
dem nach jeder größeren Ausbesserung eines Dampffasses 
die Wiederholung der Wasserdruckprobe und der Constructions-
prüfung <>> zu veranlassen. Für diesen Zweck ist das 
gehörig gereinigte Dampffaß zu der mit dem Sachverstän
digen verabredeten Zeit bereit zu stellen und die 
etwaige Ennnanernng oder Ummanteluug soweit zu entfer
nen, wie es der Sachverständige für erforderlich erachtet. 

Zugleich mit diesen Untersuchungen sind die durch den 
(Gebrauch eingetretenen Abnutzungen des Dampffasses fest
zustellen. 

Der Sachverständige hat den Befund in das Revisions-
bnch 7> einzutragen und Abschrift der Eintragung der 
Ortpolizeibehorde mitzutheilen, welche sich von der Abstel
lung der etwa ermittelten Mängel zu vergewissern hat. 

Sind diese Mängel erheblicher Art und weigert sich 
dir Besitzer des Dampffasses, diese zu beseitigen, so hat 
der Sachverständige bei der Ortspolizeibehörde die Anord
nung einer außerordentlichen technischen Untersuchung in 
angemessener Frist zu beantragen. 

Findet der Sachverständige das Dampffaß in einem 
Zustande, welcher eine unmittelbare Gefahr einschließt, so 
hat er unverzüglich bei der Ortspolizeibehörde die Untersa
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gung des Betriebs bis zur Beseitigung des gefahrdrohenden 
Zustandes zu beantragen. 

§ 9. Auf die bereits in Betrieb genommenen Dampffässer finden 
die vorstehenden Bestimmungen mit der Maßgabe Anwen
dung, daß die ersten Untersuchungen sK 6) und die der 
Ortspolizeibehörde zu erstattende Anzeige <§ 7) innerhalb 
einer Frist von 12 Monaten nach dem Erlaß dieser Ver
ordnung zu erfolgen hat. 

H 10. Den Landespolizeibehörden bleibt vorbehalten, in einzelnen 
Fällen von der Beachtung vorstehender Vorschriften zu ent
binden, insoweit dies im Interesse der öffentlichen Sicher
heit unbedenklich scheint. 

§ 11. Uebertretungen dieser Verordnung werden, sofern durch einen 
vorgekommenen Unglücksfall nicht eine härtere Strafe be
dingt ist, mit Geldbuße bis zum Betrage von 60 Mark, 
im Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger Haft bestraft. 

K 12. Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem 1. März 1889 
für den Umfang der Provinz Schlesien in Wirksamkeit. 

Breslau, den 18. Dezember 1888. 
Der Höer-Arästdent der H'rovinz Schlesien. 

Wirkliche Geheime Wath 
von Seydewitz. 

Ausfuhrungs-Bestimmungen 
zu der vom 1. März 1889 ab für den Umfang der Provinz 

Schlesien in Kraft tretenden Polizei-Verordnung über die Einrichtung 
und den Betrieb vom Dampffässern, vom 18. Dezember er. 

aä § 1. Eine Vachtragung und Abänderung des im § 1 gegebenen 
Verzeichnisses prüfungsbedürftiger Dampffässer bleibt vorbe
halten. 

-ack K 3. Der Erlaß des Herrn Ministers für Handel, Gewerbe und 
öffentliche Abciten vom 7. September 1871 (Min.-Bl. S. 
260), wonach die Regnlirung der Ventilbelastnng neu con-
cessionirter Dampfkessel eine AnHeizung nicht erfordert, son
dern auch unter Anwendung von Wasserdruck erfolgen darf, 
ist auch für die Prüfung der Dampsfässer maßgebend. 
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aä§ 6. Für jeden Regierungsbezirk wird ein Verzeichnis; der in 
demselben befindlichen Dampfkessel-Revisoren, der zur 
Vornahme von amtlichen Drnctproben an Dampfkesseln er-

^ mächtigten Vereins-Ingenieure, sowie der als Sachver
ständige im Sinne obiger Verordnung amtlich anerkann
ten Beauftragten der Berufsgenossenschaften und 
sonstigen Personen unter Angabe des Wohnortes all
jährlich durch das Amtsblatt und die Kreisblättcr zur 
öffentlichen Kenntnis; gebracht werden. Diese Sachverstän
dige:? sind verpflichtet, den Anträgen der Dampffaßbesitzer 
zu entsprechen, und zwar, wenn es sich um die ersten Ab
nahmen handelt, binnen 3 Tagen nach Empfang der Auf
forderung. Die erforderlichen Abnahmebescheinigungen müs
sen von denselben binnen weiteren 3 Tagen ausgefertigt 
werden. Es dürfen nur solche in? klebrigen geeignete Per
sönlichkeiten in das Sachverständigen-Verzeichnis; aufgenom
men werden, welche zur Beschaffung und Erhaltung eines 
brauchbaren Controlmanometers bereit sind. 

Für die Wasserdrnckprobe in Verbindung mit der Con-
structionsprüfung eines neuen Dampffasses ist eine Gebühr 
von 15 Mark zu entrichten. 

Der gleiche Gebührensatz ist für die in Zwischenräumen 
von längstens 6 Jahren und außerdem nach jeder größeren 
Ausbesserung eines Dampffasses zu wiederholenden Wasser-
druckprobe und Eonstructionsprüfung zu zahlen. Werden 
mehrere Dampffäfser in derselben Fabrik (gewerblichen An
lage) und an den? nämlichen Tage zur Untersuchung gestellt, 
so ist nur für die Untersuchung des ersten Dampffasses der 
volle Gebührensatz, für die Untersuchung jedes folgenden 
Dampffasses aber die Hälfte zu entrichten. Letzteres hat 
auch dann zu geschehen, wenn in derselben Fabrik (gewerb
lichen Anlage) und an dem nämlichen Tage zugleich ein 
Dampfkessel zur Untersuchung gestellt wird. 

Bei denjenigen Untersuchungen, welche außerhalb des 
Wohnortes des Dampfkessel-Revisors erfolgen, hat dieser, 
sofern es sich nicht um eine der periodischen Untersuchungen 
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Anspruch. lü.n 

Breslau, den l8. Dezember 1888. 
Jer Hver-H'rästdent der Provinz Schlesien. 

Wirkliche Geheime Wath 
von Seydewitz. 

Das vorjährige Dezember-Heft des Deutschen Handels-Archivs 
enthält folgende Artikel, welche für die Handel- und Gewerbe
treibenden von Interesse sein dürsten. 

Deutsches Handels-Archiv. Dezember-Heft 1888. 
Seite 81. Deutsches Reich. Anweisung für die Abfertigung harter 

Kammgarne dcrTarifnu»imer41e. 2a. 
„ 852. ' „ Zolltarifirnng von aus Federn her

gestellten Boas. 
„ „ „ Guatemala. Freundschafts- u. s. w. 

Vertrag vom 20. September 1887. 
„ 907. Frankreich. Vorschriften fürdieEinfnhrvonStearinkerzen. 
„ 909. Japan. Berechnung der Werthzotle. 
„ „ Tongo-Jnseln. Werthverhältnis; versMedener Münzen. 
„ 915. Rußland. (Erhebung von Gebühren für oie-Erledignug 

der Zollformalitäten durch die Agenten der 
Eisenbahnen. 

„ 916. „ Freigebung der Waaren ans den Zollämtern. 
„ 917. Vereinigte Staaten von Amerika. Zolltarifentscheidungen. 
„ 930. Italien. Die große Fischerei im Jahre -1887. 

Handelsberichte. 
„ 859. Breslau. 
„ 872. Liegnitz. 
„ 873. Görlitz. 
„ 874. Gleiwitz. 
„ 886. Sagan. 
„ 887. Glogan. 
„ 894. Blanchester. i 

„ 921. Arequipa. 
„ 928. Brisbonne lDuecnsland). 
„ 930. Antheil der Deutschen Firmen in Yokohama. 
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Die Magisträte und ländlichen Ortsbehörden des Kreises ersuche 
ich, die Betheiligten hiervon in geeigneter Weise in Kenntniß zu 
setzen. 

Bolkenhain, den 25. Januar 1889. 

Nr. 37. Nachlveisung 
der 

im Kreise Bolkenhain für das Jahr 1889 errichteten 
Urivat-WeschWationen. 

Ort 
der 

Beschäl
station. 

Stations
herr. 

N a t i o n a l e  
des 

Privatbeschälers. 
«--'8 

Ort u, Datum 

der 

letzten Körung. 

Angabe, ob das Scham 
amt auf je 1 Jahr oder 
auf je 2 Jahre errichtet 
ist. (H 2 der Körord
nung v. l2. Dez. 1856, 

Amtsbl. 1857 S. 5.) 

Bemerkungen. 

Dätzdorf, Minke, Traug., Fuchs mit Stern 19 s 75 
Gut. Ritterguts- und zwei kurzen weißen incl. 

Pächter. Streifen auf dem Stall-
Nasenrücken, 6 Jahr geld. 

alt, 1,69 m groß. 
— Cäsa r -  — 

Kauder, Petschelt, Adolf Schwarzbraun mit 10 59 
Gemeinde. Bauergutsbes. Stern, Schnibbe, incl. 

weißer Krone und Stall-
Ballen am rechten geld. 

Borderfuß, hellweißem 
linken Hinterfessel, 

12 I. alt, 1,75 in groß. 
— Jene ra to .  — 

do. Derselbe. Dunkelfuchs m. Stern, 19 59 
kurzen schmalen Strei- incl. 
sen auf dem Nasen- Stall

rücken, Schnibbe und geld. 
halbweißem rechten 

Hinterfuß, 8 I. alt, 
1,75 m -groß, 

— Fa l s ta f f .  — 

Bolkenhain, den 23. Januar 1889. 

Landeshut, 
18. Jan. 1889. 

Wie vorstehend 

Die Gültigkeit 
des Körscheines 
beträgt 2Jahre. 

Wie vorstehend 

Wie vorstehend Wie vorstehend 
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Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat dnrch Ver
fügung vom 6. Januar 1389 <J.-Rr. 138» dem Borstande des 
Schlesischen Provinzinlvereins für ländliche Arbeiter - Kolonien die 
Genehmigung ertheilt, im laufenden Jahre bei den bemittelteren 
Hanshaltungen des Regierungsbezirks Liegnitz eine einmalige Samm
lung milder Beiträge' in Form einer Hauskollekte zu veranstalten, 
welche im hiesigen Kreise in der zweiten Hälfte dieses Jahres er
folgen wird. 

Die mit der Ginsammlung beauftragten Personen haben sich 
dnrch Vorzeigung genannter Verfügung oder einer beglaubigten Ab
schrift derselben zu legitimiren, müssen auch im Besitze von Sammel
büchern mit fortlaufenden Seitenzahlen sein. 

Die städtischen Polizciverwaltungen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich demnach, der 
Ginsammlung dieser Kollekte durch vorschriftsmäßig legitimirte Sammler 
keine Hindernisse in den Weg zu stellen. 

Bolkenhain, den 25. Januar 1889. 

Das Verzeichnis; der in der 8. Verloosung gezogenen, zur baaren 
Einlösung am 1. Mai 1889 gekündigten Kurmärkischcn Schuld
verschreibungen kann täglich während der Dienststunden im hiesigen 
Landrathsamte eingesehen werden. 

Bolkenhain, den 25. Januar 1889. 

Von der Firma Hermann Weißenberg & Co. zu Cannstadt a. N. 
in Württemberg ist mir eine Preisliste über Feuerwehr-Requisiten 
zugegangen, welche im hiesigen Landraths-Amte zur Einsicht offen liegt. 

Bolkenhain, den 18. Januar 1889. 
Der Königliche ^andratk. 

I. V. 
Speer, Kreissecretär. 

Für den Standesamtsbezirk Hausdorf ist seitens des Herrn 
Ober-Präsidenten von Schlesien der bisherige Standesbcamten-Stell-

Nr. 41. 
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Vertreter, Bauerguts- und Kretschambesitzer Reinhold Ulber in Haus
dorf zum Standesbeamten und der Gutsvorsteher-Stellvertreter, 
Wirthschafts-Jnspector Otto Herrmann daselbst zu dessen Vertreter 
bestellt worden. 

Bolkenhaiu, den 23. Januar 1889. 

S t e c k b r i e f .  
Gegen den Arbeiter Amand Patak aus Passcndorf bei Neurode, 

dort am 15. Juli 1862 geboren, ist wegen Diebstahls im straf
baren Rückfalle die Untersuchungshaft vom Königlichen Amtsgericht 
zu Landes Hut angeordnet. 

Gs wird ersucht, denselben zu verhaften und an das nächste 
Königliche Amtsgericht abzuliefern, hierher aber zu den Akten I. 
1653/88 Nachricht zu geben. 

B e s c h r e i b  u  n  g .  
Größe: 5 Fuß 5 Zoll. — Haare: blond. — Stirn: frei. — 
Augenbrauen: blond. — Augen: grau. — Nase und Muud: ge
wöhnlich. — Bart: rasirt. — Zähne: unvollständig. — Kinn: 
rund. — Gesichtsbildung: länglich. — Gesichtsfarbe: gesund. — 
Gestalt: schlank. — Sprache: deutsch. — Besondere Kennzeichen: 

am linken Arm tätovirt. 
Hirschberg, den 22. Januar 1889. 

Der Erste Staatsanwalt» 

Bekanntmachung. 
Der Hausbesitzer Wilhelm Reichstem Hierselbst beabsichtigt auf 

seinem Hansgruudstück Grundbuch Nr. 30 der hiesigen Vorstadt, 
eine Schlächterei anzulegen. 

Auf grund des § 17 der Reichsgewerbe-Ordnung in der Fas
sung vom 1. Juli 1883 und der KK 34—36 der Ausfuhrungs 
Verordnung vom 19. Juli 1884 (Liegnitzer Amtsblatt Seite 266) brin
gen wir dieses Unternehmen hiermit zur öffentlichen Kenntnis) mit 
der Aufforderung, etwaige (Anwendungen dagegen binnen 14 Tagen 
bei uns anzubringen. Die Frist nimmt ihren Anfang mit Ablauf 
des Tages, an welchem das diese Bekanntmachung enthaltende 
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Kreisblatt ausgegeben wird und können nach Ablauf derselben Ein
wendungen in dem Verfahren nicht mehr angebracht werden. 

Die Zeichnungen nnd Beschreibungen der Anlage liegen bis zum 
Ablauf der Frist in nnserm Amtszimmer Nr. 2 auf hiesigem Rath
hause zur Einsicht aus. 

Gleichzeitig wird zur mündlichen Erörterung der rechtzeitig er
hobenen Einwendungen Termin auf 

Dienstag den 19. Jevruar cr. Wormittags 8 Uhr 
im Sitzungssaale des Rathhauses anberaumt, zu welchem die Un
ternehmer und die Widersprechenden hiermit unter der Eröffnung 
vorgeladen werden, daß im Falle ihres Ausbleibens gleichwohl mit 
der Erörterung der Einwendungen vorgegangen werden wird. 

Bolkenhain, den 22. Januar 1889. 
Die Polizei-Verwaltung. 

Gröper. 





Kreis-Currmdm-BlM 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 5. 

Bolkenhain, den 4. Februar 1889. 

P o l i z e i - V e r o r d n u n g  Nr. 44. 

für die Provinz Schlesien, betr. Beaufsichtigung und Betrieb von 
Steinbrüchen und Gräbereien, welche behufs Gewinnung solcher 
Mineralien betrieben werden, die voll dein Berfügungsrechte des 

Grnndeigenthülners nicht ausgeschlossen sind. 

Auf Grund des K 137 des Gesetzes über die allgemeine 
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 und der KK 6, 12, 15 des 
Gesetzes über die allgemeine Polizeiverwaltnng vom II. März 
l850 verordne ich unter Zustimmung des Provinziatrathes- für den 
Umfang der Provinz Schlesien hierdurch folgendes: 

§ l. 
Steinbrüche und Gräbereien, welche zur Gewinnung solcher 

Mineralien dienen sollen, welche von dem Berfügungsrechte des 
Gruudeigenthümers nicht ausgeschlossen sind, dürfeil nur nach 
vorheriger Anzeige an die Ortspolizeibehörde in Betrieb gesetzt werden. 

Sofern derartige Anlagen nicht mehr als 4 m unter die 
Tagesobersläche niedergehen, unterliegen sie den Borschristen der 
gegenwärtigen Polizei-Berordnung nur dann, wenn Schießarbeit 
in ihnen angewendet wird. 

§ 2. 
Die Anzeige muß enthalteu: 

1) den Bor- lind Zunamen und den Wohnort des Unternehmers, 
2) eine genaue Angabe der Ocrtlichkeit des Bruches oder der Grä

berei mit einem Situatiousplane, aus welchem die Entfernung 
von den nahegelegenen Gebäuden, öffentlichen Wegen, Eisen
bahnen und Wasserläufen zu ersehen ist, 
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Z) die Angabe, in welcher Weise der Betrieb geführt werden soll, 
4) den Vor- nnd Zunamen derjenigen Person, welche den Be

trieb leiten soll lK 5 und 6). 
Solche Anzeigen sind von den Unternehmern der schon bestehen

den Anlagen spätestens innerhalb 6 Wochen nach dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung zn erstatten. 

Eine vorherige Anzeige an die Ortspolizeibehörde ist gleichfalls 
erforderlich, wenn eine in Betrieb befindliche Anlage der im § 1 
bezeichneten Art außer Betrieb gesetzt werden soll. Muß der Be
trieb in Folge von unvorgesehenen Ereignissen sofort eingestellt 
werden, so ist die Anzeige sofort, jedenfalls aber vor Ablauf von 
14 Tagen nach erfolgter Betriebseinstellung nachzuholen. 

In den Fällen, wo solche Anlagen nicht ununterbrochen be
trieben werden, sondern der Betrieb in gewissen Zeiträumen regel
mäßig ruhen soll, bedarf es einer jedesmaligen Anzeige von der 
Betricbseinsteltnng und der Wiederinbetriebsetzung nicht. Es genügt 
vielmehr, bei der ersten Anzeige der Eröffnung des Betriebes dieses 
Umstandes Erwähnung zu thun. 

§ 3-
Wird der Betrieb unterirdisch geführt, so ist der Unternehmer 

verpflichtet, auf seine Kosten ein Grubcnbild in zwei Exemplaren 
durch einen concessionirten Markscheider anfertigen und mindestens 
zweimal in jedem Kalenderjahre nachtragen zn lassen. Auf diesem 
Grubenbilde, für dessen Herstellung die im Oberbergamtsbezirk 
Breslau geltenden Vorschriften maßgebend sein sollen, ist die 
Situation der Tagesoberfläche in ihrer Lage zn den Grubenbauen 
ersichtlich zu machen. 

Für benachbarte Anlagen genügt ein gemeinschaftliches Grnben-
bild. 

Bei Einstellung des 'Betriebes müssen auf dem Grubenbilde 
die seit der letzten Nachtragung etwa eingetretenen Veränderungen 
vollständig nachgetragen werden. 

Das eine Exemplar des Grnbenbildes ist an die Ortspolizei-
bchörde abzuliefern, das andere aus der Betriebsanlage oder mit 
Genehmigung der Polizeibehörde an einem anderen geeigneten Orte 
aufzubewahren. 
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8 4. 
Der Unternehmer hat ferner für jeden Steinbruch und für . 

jede Gräberei alljährlich einen Betriebsplan über den Umfang der 
in der nächstjährigen Betriebspenode auszuführenden Arbeiten auf
zustellen und der Drtspolizeibehörde einzureichen. 

K 5. 
Der Betrieb eines Steinbruches oder einer Gräberei darf nur 

unter Leitung und Verantwortlichkeit einer dazu befähigten Person 
geführt werden. 

Für nahe znsammengelegene Brüche und Gräbereicn kann mit 
Genehmigung der Polizeibehörde die Leitung des Betriebs einer 
Person übertragen werden. 

Die Leitung des Betriebes kann geeigneten Falls auch der 
Bctriebsunternehmer, insofern derselbe Sachverständiger ist, oder 
ein in diesem Gewerbe ausgebildeter, zur Aufsicht befähigter Vor
arbeiter übernehmen. 

Der Leiter des Betriebes ist verpflichtet, die revidirendeu Be
amten zu begleiten und ihnen Auskunft über den Betrieb zu geben. 

K G 
Findet der Betrieb einer Anlage der in Rede stehenden Art 

unterirdisch statt, so haben die mit der Leitung und Beaufsichtigung 
desselben zu betrauenden Personen wie Betriebssichrer, technische 
Aufseher u. s. w., ihre Befähigung hierzu durch ein von einem 
Königlichen Bergrevierbeamten ausgestelltes Attest nachzuweisen. 

Wird der Antrag auf Ausstellung eines solchen Qualifieations-
attestes an einen Rcvierbeamteu gerichtet, so hat letzterer, falls 
ihm nicht die D.ualisieation des Bewerbers bereits anderweitig be-, 
kaunt ist, diesen zu einer Prüfung vorzuladen, von deren Ausfall 
die Gewährung oder Verweigerung des Attestes abhängig zu 
machen ist. Die für die Prüfung im Voraus zu entrichtende 
Gebühr beträgt für den Betriebssichrer 9 Alk., für den technischen 
Aufseher 3 M. 

§ 7-
Wird der Betrieb eines Steinbruches oder einer Gräberei von 

einer Person geleitet oder beaufsichtigt, welche die erforderliche Be
fähigung nicht besitzt, oder welche sich aus sonstigen Gründen als 
unfähig zu der ihr übertragenen Function erweist, so ist die Poli
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zeibehörde befugt, die sofortige Entfernung derselben zu verlangen 
und nötigenfalls den Betrieb so lange einzustellen bis eine als 
befähigt anerkannte Person angenommen ist. 

§ 8. 
Die Polizeibehörde ist befugt, neben den nachstehenden allge

meinen Bestimmungen noch besondere Sicherheitsanordnnngen auch 
für bereits bestehende Anlagen zu treffen. 

§ 9. 
Jeder Tagebau ist mit einer sicheren, festen Umzäunung von 

mindestens 1,25 m Höhe zu versehen. 
Die Oberkante der Abraumstöße, welch letzteren eine ange

messene Böschung zu geben ist, muß von Nachbargrundstücken und 
von dem Rande der Gräben Vorbeiführeuder Wege mindestens 
2 nr entfernt bleiben. 

Die Ortspolizeibehörde kam? geringere Entfernungen gestatten. 
§ 10. 

Befinden sich Steinbrüche oder Gräbereien in der Nähe einer 
Straße oder eines anderen Eommnnicationsweges, so ist der Unter
nehmer verpflichtet, die Gräben, Bankette und die Fahrbahn der 
Straße?? bezw. der Wege jederzeit rein zu halten, und es sind zu diese??? 
Zwecke, wenn der Bruch oder die Gräberei höher liegt, als die 
Otraße, hinreichend hohe Fangdämme zun? Auffangen des herab-
chleitenden Materials oberhalb der Straße anzulegen. 

§ 11-
In Tagebauen darf die Gewinnring der nutzbaren Mineralien 

nicht eher erfolgen, als bis der darüber liegende Abraum (Erd
schicht, loses Gesteins beseitigt worden ist. 

Die horizontale Breite der über de??? nutzbaren Gestein vom 
Abraum befreite?? Fläche muß bei über 4 m hohen Gesteinsstößen 
und Grnbenwänden mindestens 2 in betragen, bei niedrigeren 
Stößen und Wänden aber mindestens halb so groß sein als letztere. 
Dieses Verhältnis; ist auch bei den späteren Abbaustnsen im Allge
meinen zu wahren, wobei den einzelnen Stufe?? eine der Beschaffen
heit des Materials entsprechende Böschung zu geben ist. 

Das Unterhöhlei? der Arbeitsstöße (Unterschrämens ist unter 
allen Umständen verboten. 
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Hat ein Betneb längere Zeit, namentlich aber während des 
Winters, geruht, so sind vor Wiederbeginn der Arbeit die Stöße, 
vor welchen gearbeitet werden soll, sorgfältig auf das Vorhanden
sein von dein Ginsturz drohenden Massen zu untersuchen und letztere 
sofort zu beseitigen. 

§ 12. 
Das unbefugte Betreten der Bremsberge, Maschinenhäuser und 

sonstigen Betriebsgebäude ist untersagt. Bei Schacht- und Brems
bergförderungen darf auf den zur Förderung dienenden Wagen oder 
sonstigen Gefäßen nicht ein- oder ausgefahren werden. 

Die zur Verwendung gelangenden Seile oder Ketten müssen 
fehlerfrei und entsprechend stark und fest sein. Die Verbindung der
selben mit dem Fördergestell bezw. mit dem Fördergefäß, sowie 
dieser untereinander muß eine sichere, eine zufällige Lösung nicht 
zulassende sein. 

Das untere Gnde der Bremsberge ist durch einen hinreichend 
festen Fangdamm zu schützen, welcher im Falle eines Seilbruches 
die Wagen aufzuhalten vermag. Soll ans geneigten Bahnen mit 
frei laufenden Wagen gefördert werden, so ist jeder Wagen mit 
einer zuverlässigen Bremsvorrichtung zu versehen. 

K 13. 
Die Zugänge zu den Schächten, Bremsbergen, Bremsschächten 

und Nolllöchern sind mit Verschlüssen zu versehen, welche derartig 
einzurichteil sind, daß Menschen oder Fördergefäße nicht unversehens 
in dieselben hineinstürzen können. 

Diejenigen Personen, welche zum Zwecke des Betriebes die 
Verschlüsse geöffnet oder beseitigt haben, sind verpflichtet, dieselben 
nach Erreichung des Betriebszweckes sofort in der früheren Weise 
wieder herzustellen. Unbefugten ist die Oeffnnng oder Beseitigung 
solcher Verschlüsse streng untersagt. 

§ 14. 
Seilbahnen dürfen nicht über solchen Stellen von Brüchen und 

Tagebauen geführt werden, an denen Arbeiter beschäftigt sind. 
§ 15. 

Personen unter 18 Iahren dürfen nicht ohne Aufsicht erfahrener 
älterer Leute in Steinbrüchen und Gruben beschäftigt werden. 
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§ 16. 
Ueber die Benutzung von Sprengstoffen wird zusätzlich zu den 

Borschriften der Polizei-Verordnung vom 15. November 1882^ 
betr. die Anlage und Errichtung von Borrathshäusern und Räumen 
für Pulver und andere Sprengstoffe, sowie die Aufbewahrung dieser 
Fabrikate lAmtsblatt von Breslau Seite 366, von Liegnitz Seite 
288, von Oppeln Seite 342) Folgendes angeordnet: 

n. Die Verwendung von reinem Sprengöl und comprimirter 
Schießbaumwolle ist verboten, 

b. Die zum Betriebe erforderlichen Sprengstoffe und Zünd
mittel dürfen nur von dem Unternehmer oder dessen Be
auftragten angeschafft werden und sind an die Arbeiter nur 
nach Bedarf zu verabfolgen, 

e. Das Schießen mit Sprengstoffen ohne Patronen ist unter
sagt: Zu den Sprengpulverpatronen darf nur gutes ge
leimtes Papier verwendet werden, 

ä. Als Besatzmaterial dürfen nur weiche Materialien, welche 
keine Lunken reißen, benutzt und diese ebenso wie die Pa
tronen, nur mittelst Ladestelle, welche nicht von Eisen oder 
Stahl sind, in die Bohrlocher gebracht werden. Auch ist 
die Verwendung eiserner oder stählener Raumnadelu ver
boten. 

e. Das Besetzen der Bohrlöcher und Wegthuen der Schüsse 
darf nur durch den Aufseher oder durch von diesem dazu 
bestimmte Personen vorgenommen werden. 

5. In Tagebauen sind die Schüsse mit Faschinen, geflochtenen 
Hürden, eisernen Kettennetzen und dergleichen so zu über
decken, daß Häuser, Eisenbahnen, öffentliche Wege und 
Plätze durch die Sprengstücke nicht erreicht werden können. 

F. Die Patronen dürfen erst unmittelbar vor ihrer Verwendung 
mit den Zündern versehen werden. Das Zünden der 
Schüsse darf nur mittelst Zündungen erfolgen, die so ein
gerichtet find, daß sie länger als 1 Minute brennen, bevor 
der Sprengstoff entzündet wird, 

b. Bei allen Handhabungen mit Sprengstoffen, insbesondere 
aber bei dem Besetzen und Wegthun der Bohrlöcher ist 
das Tabakrauchen untersagt. 
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i. In Tagebauen dürfen die Schüsse erst angezündet werden, 
nachdem mit einem Horn oder einer Glocke dreimal Sig
nale gegeben sind. Nach dem ersten Signale haben sich 
die Arbeiter in den hierfür herzustellenden Schutzraum zu 
begeben und müssen daselbst verbleiben, bis nach erfolgter 
Explosion ein weiteres Signal gegeben wird. 

Nor dem Anzünden der Schüsse sind auf den vorbei
führenden Wegeil oberhalb und unterhalb des Tagebaues 
in einer Entfernung von mindestens 50 Schritt Wacht
posten aufzustellen, welche das Publikum zurückhalten, bis 
die Schüsse abgefeuert sind. 

Die Ortspolizeibehorde kann die Tageszeit bestimmen, zu 
welcher allein geschossen werden darf, 

ü. Hat ein Schutz versagt, oder ist das Sprengmaterial, ohne 
zu explodiren, verbrannt, so darf der Arbeitsort vor Ab
lauf von 10 Minuten nach dem Anzünden nicht wieder 
betreten werdeil. 

1. Das Ausbohren oder Wegthun von Schüssen, welche ver
sagt haben, sowie das Tieferbohrech stehengebliebener Pfeifen 
ist untersagt. 

m. Sollten mehrere Schüsse gleichzeitig weggethan werden, so 
ist das Anzünden derselben nur durch eine Person auszu
führen. 

§ 17-
Unterirdische Baue sind nach den Regeln des Bergbaues zu führen 

und, wo es nothig ist zur Sicherung der Arbeiter gegeil Zusammen
brechen ordnungsmäßig zu verbauen. (Durch Zimmerung oder 
Mauerung zu unterstützen.) 

K 18. 
Wo die Einfahrt der Arbeiter durch einen Schacht erfolgt, ist 

ein ordnungsmäßig mit Rnhebühnen versehener Fahrschacht herzu
stellen. 

Bildet der Fahrschacht nur eine Abtheilung eines auch zu 
anderen Zwecken dienenden Schachtes, so ist derselbe nach der 
Fördcrabtheilnng hin dicht, nach den übrigeil Abtheilungen Hill aber 
derart zu verschlagen, daß Niemand durch die Zwischenräume des 
Verschlages den Kopf hindurchstecken kann. 
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§ 19-
Aus jedem Tagebau sowie auf jedem Ein- uud Ansfahrpunkte 

einer Gräberei ninß eiu der Arbeiterzahl entsprechender Raum vor
handen sein, in welchem sie sich während des Schießens zurückziehen 
können. 

In diesem Raum ist ein Abdruck der gegenwärtigen Polizeiver
ordnung in Plakatform dauernd angeschlagen zu erhalten. 

Ferner ist daselbst das Zechenbuch, welches ans jedem Tagebau 
sowie ans jeder Gräberei zu halten ist, aufzubewahren. Dasselbe 
dient zur Eintragung aller Anordnungen der revidirenden Beamten. 

K 20. 
Ereignet, sich in einer der im § 1 bezeichneten Anlagen ein 

Unglücksfall, welcher den Tod oder die schwere Verletzung einer 
oder mehrerer Personen herbeigeführt hat, so ist der Leiter des 
Betriebes oder sein Stellvertreter verpflichtet, der Ortspolizeibehörde 
hiervon unter Angabe der Veranlassung und der Art der dadurch 
herbeigeführten Verletzungen von Nienschen binnen 24 Stunden 
Anzeige zu erstatten. 

§ 21. 
Ausnahmen von den Bestimmungen der gegenwärtigen Po

lizeiverordnung können von dem zuständigen Landrath resp. in 
Städten von über 10000 Einwohnern der zuständigen Polizei-
Verwaltung gestattet werden. 

§ 22.  
Uebertretungen der vorstehenden Polizei-Verordnung werden, 

sofern durch dieselben nach den bestehenden Gesetzen nicht etwa 
eine härtere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 60 Mk., 
an deren Stelle im Falle des Unvermögens verhältnißmäßige Haft 
tritt, bestraft. 

K 23. 
Vorstehende Polizei-Verordnung tritt mit dem 1. April 1889 

in Kraft. 
Von diesem Zeitpunkt ab treten die Polizei-Verordnung vom 

27. September 1880, betreffend die Beaufsichtigung des Betriebes 
auf unterirdisch betriebenen Bergwerken, Gräbereien und Stein
brüchen, sowie die von den einzelnen Bezirksregiernngen der Pro
vinz erlassenen Polizei-Verordnungen, welche die Gewinnung der 
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im K 1 genannten Mineralien betreffen, namentlich die Polizei-
Verordnung der Königlichen Negierung zn Breslau vom 26. August 
1822 und vom 29. November 1858 sowie die Polizei-Ver
ordnung der Königlichen Negierung zu Oppeln vom 26. März 
1866 außer Geltung. 

Auf den Stein- und Braunkohlenbergbau in denjenigen Landes-
theilen, in welchen das Kurfürstlich-Sächsische Mandat vom 29. Au
gust 1743 Gesetzeskraft hat, dessen Beaufsichtigung durch das Ge
setz vom 22. Februar 1869 geregelt ist, findet die gegenwärtige 
Polizei-Berordnuug keine Anwendung. 

Breslau, den 5. Januar 1889. 

Aer Aver-Uräsident der H'rovinz Schlesien. 
Wirkliche Geheime Watsi 

gez. von Seydewitz. 

Vorstehende Polizeiverorduung bringe ich hierdurch mit dem 
Bemerken zur öffentlichen Kenntniß, daß Abdrücke derselben, 
wie solche nach § 19 Abs. 2 der Verordnung in dem zum Aufent
halte der Arbeiter hergerichteten Nanme angebracht werden sollen, 
znm Preise von 25 Pf. für das Stück in der Hendeß'schcn Buch-
drnckerei Hierselbst verkäuflich sind. 

Bolkenhain, den 28. Januar 1889. 

Der Herr Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-
Angelegenheiten hat unter dem 22. November v. I. eine besondere 
Anweisung für die Hebammen zur Verhütung des Kindbettfiebers 
erlassen, welche der Herr Regieruugs-Präsident nebst einigen erläu
ternden Bemerkungen in Nr. 1 des diesjährigen Amtsblattes ver
öffentlicht hat. 

Indem ich die Kreiscingesessenen hierauf aufmerksam mache, 
bemerke ich gleichzeitig, daß (Hemplare dieser Anweisung von der 
Heinze'schen Buchdrnckerei in Beging zum Preise von 15 Pfg. für 
das Stück portofrei zu beziehen sind. 

Bolkenhain, den 30. Januar 1889. 

Kreisblatt Stück 5. 2 
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Nr. 46. Dem Herzoge Georg von Leuchtenberg sind am 28. November 
v. I. zn Nizza die nachbenannten Werthgegenstände entwendet 
worden. 

Infolge höheren Auftrages ersuche ich die städtischen Polizei-
Verwaltungen, sowie die Herren Amtsvorsteher des Kreises, nach 
dem Verbleib der genannten Gegenstände forschen und das Ergeb
nis; nur binnen 14 Tagen anzeigen zu wollen. 

Verzeichnis. 
1. Eine goldene Vorstecknadel mit einer von Diamanten umge

benen Perle. 
2. Eine viereckige Vorstecknadel, Diamanten mit einem Rubin. 
3. Ein ähnlicher Knopf für Manschetten. 
4. Eine eiserne Vorstecknadel in Pferdeform mit rosenfarbenen 

Perlen. 
5. Eine goldene Vorstecknadel in Barrettform mit Diamanten 

und an den Ecken 2 Saphire. 
6. Eine Vorstecknadel mit geschliffenem Rubin. 

' 7. Drei Perlen, als Hemdeknöpfe dienend. 
8. Ein Paar Hemdeknöpfe, zwei Schlangen aus Gold und Pla

tin«; ans dem einen Kopse ein Saphir, auf dem anderen 
ein Diamant mit Krone. 

9. Ein Paar Knöpfe: Namenszng in Diamanten mit Grafenkrone. 
10. Ein großes russisches Kreuz in Gold, mit Bild in der Mitte 

und mit Kette. 
It. Ein Bild in einem goldenen Medaillon, mit russischer In

schrift in Diamanten. 
12. Eine Brieftasche in rothem, russischem Leder. 
13. Ein Regenschirm mit stählernem Griff und Feder, um einen 

Hund an der Leine zu führen. 
Bolkenhain, den 25. Januar 1889. 

Nr. 47. 

Der Jahresbericht des schlesischen Vereins zur Heilung armer 
Augenkranker in Breslau für das Jahr l888 kann täglich während 
der Dienststunden im hiesigen Landrathsamte eingesehen werden. 

Bolkenhain, den 1. Februar 1889. 
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Die Gemeinde Giesmannsdorf hat an Stelle des aus dem 
Amte geschiedenen Gemeinde-Vorstehers Renner den Bauergutsbes. 
Ghrenfried Pförtner daselbst zn ihrem Gemeindevorsteher gewühlt. 
Diese Wähl ist von mir bestätigt und der Gewählte für das ihm 
übertragene Amt vereidigt worden. 

Bolkenhain, den 31. Janüar 1889. 

Räch einer Mittheilung des Amtsvorstehers des Amtsbezirks 
Kauder werden in den Feldmarken Alt- und Ren-Börnchen, .4ander 
und Preilsdorf Giftbrocken zur Vertilgung des Raubzeuges gelegt 
werden, was ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis; bringe. 

Bolkenhain, den 30. Januar 1889. 

Zur Verhandlung über folgende Gegenstände 
I. Beschlußfassung über die Negulirnng 

a. des Strieganer Wasserst 
1). der wüthenden Reiße im Kreise Bolkenhain. 
e. der schnellen Reiße ^ 

Die hierüber ausgearbeitete Denkschrift ist den Herren 
Kreistags-Abgeordneten bereits mit dcr Ginladnng zu dem am 
14. d. M. abgehaltenen Kreistage zugegangen. 

II. Antrag auf Bewilligung der Geldmittel, welche zur Ausfüh
rung des Abkommens 
a. mit dem Mühlenbesitzer Rentwig in Kander, vom 12. 

October 1888, 
b. mit dem Mühlenbesitzer Vogel in Wiesenberg und Genos

sen, vom 24./26. October 1888 
wegen der bei Regulirung der wüthenden Neiße bezw. des 
Striegauer Wassers erforderlichen Beseitigung bezw. Verle
gung ihrer Mühleuwehre, nothwendig sind. 

III. Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes der Klassensteuer-Re-
clamations-Prüfungs-Gommission für das Fahr 1889/90, an 
Stelle des Kaufmanns Salut in Hohenfriedeberg, welcher die 
Wahl abgelehnt hat 
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habe ich aus Areitag den 15. Kebruar d. Is., Wormittags 
von 10 Ahr av, in dem hiesigen Kreistags-Sihungssaale 
einen Kreistag anberaumt, was ich hiermit zur öffentlichen Kennt-
niß bringe. 

Bolkenhain, den 28. Januar 1889. 
Der Königliche ^andratsi. 

von Lösch. 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grundbuche von 

Nieder - Kuuzendorf Band I Seite 265 unter No. 34, auf den 
Namen des Müllers Hermann Jacob aus Cunnersdorf, Kreis Hirsch
berg, eingetragene, in Nieder-Kunzendorf belegene Mühlen-Grundstück 

am 10. April 1889, Aormittags 10 Mr 
vor dem unterzeichneten Gericht — an Gerichtsstelle — versteigert 
werden. 

Das Grundstück ist mit 13,gg Thlr. Reinertrag und einer Fläche 
von 3 Im 45 a 90 gm zur Grundsteuer, mit 60 Mk. Nutzungs
werth zur Gebäudesteuer veranlagt. 

Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlags wird 
am 11. April 1889, Wormittags 11 Hlsir 

an Gerichtsstelte verkündet werden. 
Bolkenhain, den 26. Januar 1889. 

Königliches Amtsgericht. 

Bekanntmachung. 
Der wegen vielfacher Betrügereien steckbrieflich verfolgte Haus

hälter, frühere Weber August Boensch HBaensch) aus Voigtsdorf, 
Kreis Hirschberg, setzt jetzt unter dem falschen Namen Gustav Gold
bach aus Voigtsdorf sein strafbares Treiben fort. 

Es wird um Festnahme des angeblichen Gustav Goldbach und-
um Nachricht zu den Akten I. 1555/88 ersucht. 

Hirschberg, den 23. Januar 1889. 
Der Erste Staatsanwalt. 
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Bekanntmachung. 
Am 21. Januar d. I. sind zu Klein-Waltersdors, Kreis Bolken-

hain, mittels Gnbruchsdiebstahls folgende Gegenstände gestohlen 
worden: 

ein Betttuch ans baumwollenem Kattun, 
ein Frauen-Wintermantel aus schwarzem Tuch mit schwarzem 

Krümmerbesatz, 
ein dunkelbrauner, wollener Frauen-Regenmantel mit braunem 

Sammetbesatz, Schloß und großen Hornknöpfen, 
ein dunkelgrüner grnnpunktirker Rock mit Plissse-Kranse, 
ein schwarzlackirtes Holzkästchen mit weißem Blechbeschlag, — 

ferner: 
eine Halskette von rothen Glasperlen, 
eine solche von weißen Perlen und 
eine ebensolche von Talmi mit einem Kreuz. 

Wer von dem Verbleib dieser Gegenstände oder der Person 
des Thäters Kenntniß erhält, wird ersucht, zu den Akten I. 110/89 
Anzeige zu erstatten. 

Hirschberg, 26. Januar 1889. 
Der Grste Staatsanwalt. 

Tüchtige Steinschläger 
zum Schlagen von Basaltsteinen können sich melden beim Chaussee-
Aufseher Jahn in Fehebentel, Kreis Striegau. 

Kreisblatt Stück 5. 3 





Kreis-Cm'rmdn-BlM 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhaiu. 
S t ü c k  6 .  

Redigirk im Bureau des Köuigl. Landrath - Amtes Gedruckt in der Buchdruckern von E. Heudcß 
zu Bolkenhaiu. zu Bolkenhaiu. 

Bolkenhaiu, den 11. Februar 1889. 

Bekanntmachung 
betreffend die Einstellung von Einjährig-Freiwilligen bei den 

Jnfanterie-Truppentheilen. 
Nachdem durch den K 94,1 der deutschen Wehrordnung vom 

22. November 1888 die Einstellung von Einjährig-Freiwilligen der 
Infanterie in Zukunft in der Regel ans den 1. October jeden Jahres 
festgesetzt ist, hat sich das Königliche General-Eommando ll. Armee-
Eorps Hierselbst für den Diensteintritt Einjährig-Freiwilliger am 1. 
April jeden Jahres die Bestimmung des betreffenden Trnppentheils 
vorbehalten und die unterstellten Divisionen angewiesen, bezügliche 
Anträge der die Einstellung zu diesem Termin nachsuchenden Ein
jährig-Freiwilligen zum I.März jeden Jahres vorzulegen, was mit 
dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, daß die 
Meldung zum einjährig-freiwilligen Dienst bei dem betreffenden 
Trnppentheile im Laufe des den Einstellungsterminen vorangehenden 
Vierteljahres erfolgen kann. 

Breslau, den 22. Januar 1889. 
Der Ober-Priisident. 

In Vertretung 
von Jtzenplitz. 

Das diesjährige Januar-Heft des Deutschen Handels-Archivs 
enthält folgende Artikel, die für die Handel- und Gewerbetreibenden 
von Interesse sein dürften: 

Deutsches Handels-Archiv.  Januar-Heft  1889. 
Seite 3. Deutsches Reich. Znsatzvertrag zu dem Handelsvertrag 

zwischen Deutschland und der Schweiz vom 23. Mai 1881. 



Seite 5. Italien. Zoltbehandlung von genähten Gegenständen n. s. w. 
„ 8. Frankreich. Zollbehandlnng von Bleistiften u. f. m. 
„ 8. „ Verbot der Ginfuhr von Sacharin u. f. w. 
„8. „ Zollbehandlung leinener oder baumwollener 

Taschentücher. 
„ 8 .  „  V o r s c h r i f t e n  f ü r  d i e  E i n f u h r  v o n  f r i s c h e m  

Fleisch. 
„ 8. Portugal. Handelsgesetzbuch. 
„ 1<>. Rußland. Zollbehandlung verschiedener Gegenstände. 
„ 10. „ Annahme deutscher Neichsbaukuoteu bei Zoll

zahlungen. 
„ 10. „ Erleichterungen bei der Wiedereinfuhr von 

Säcken n. s. w. 
„ 15. Spanien. Tarifentscheidungcn. 
„ 64. Vereinigte Staaten von Amerika. Zolltarifeutscheidungeu. 
„ 77. Rußland. Ertrag der Tabaksteuer im Jahre 1887. 
„78. „ Ertrag der Zuckersteucr im Jahre 1887. 
„ 92. Deutsches Reich. Bekanntmachung betreffend die Einsuhr 

von Pflanzen u. s. w. vom 18. Dezember 1888. 

II. Handelsberichte. 
Seite I .  Philippinen. Handel und Schifffahrt im Jahre 1887. 

„ 9. Meriko. Eröffnung der Merikanischen Rationalbahn. 
„ 14. Ehina. Das Zuckergeschäft in Süd-Formosa n. s. w. 
„ 16. Italien. Die Znckerverhältnisse Italiens. 
„ 18. üiußland. Die Rormirofka-Bewegung in der Russischen 

.luckcriudustrie. 
„ 28. Großbritannien. Einfuhr und Aussuhr von Bier n. s. w. 
„ 28. Eolnmbien. Förderung von Gold und Silber. 
Die Magisträte und ländlichen Ortsbehörden des Kreises ersuche 

ich, die Betheiligten hiervon in geeigneter Weise in Kenntnis? zu 
setzen. 

Böllen Hain, den 8. Februar 1889. 

Die laut Kreisblatt für 1888 Stück .86 Ro. 354 der Vor-
stands-Eommission der jüdischen Filialgemeinde zu Haynau für den 
Monat Januar d. Js. bewilligte öffentliche Verloosung ist durch 
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Verfügung des Herrn Ober-Präsidenten vom 24. Januar 1889 
sJ.-Nr. 672) auf den Monat Juni d. Js. verlegt worden. 

Bolkenhain, den 8. Februar 1889. 

Der frühere Gerichtskanzlist Wilhelm Foest in Alt-Reichenau ist 
von den Gemeinden Alt- und Neu-Reichenan zum Gerichts- und 
Gemeindefchreiber gewählt und nach erfolgter Bestätigung dieser 
Wahl und abgelegter gerichtlicher Prüfung für das in Rede stehende 
Amt vereidigt worden. 

Bolkenhain, den 4. Februar 1889. 

Die Reichsgräfl. von Hochberg'sche Forstverwaltnng zu Rohnstock 
wird in nächster Zeit auf den Dominialfeldmarken von Bohran-
feiffersdorf, Dätzdorf und Girlachsdorf Giftbrocken zur Vertilgung 
des Raubzeuges auslegen. 

Dies wird hierdurch zur öffentlichen Kenntnis; gebracht. 
Bolkenhain, den 8. Februar 1889. 

Der Königliche Landratli. 
v o n  L ö s c h .  

Räch Mittheilung der Königlichen Strafanstalts-Direction in Nr. eo. 
Striegau ist derselben von einer Wieder-Ergreifung des am 27. 
October v. Js. Abends aus der Strafanstalt in Inner entwichenen 
Zuchthausgefangenen Franz Florian Zylla bis jetzt nichts bekannt 
geworden. 

Die Polizei- und Ortsbehörden des Kreises ersuche ich daher, 
nach dem p. Zylla erneute Nachforschungen anzustellen und mir so
fort Anzeige zu erstatten, falls über den Verbleib desselben etwas 
Sicheres bekannt wird. 

Person-Beschreibung des p. Zylla. Geburtsort: Oppeln. 
Religion: katholisch. Alter: 37 Jahre — geb. 29. April 1852 —. 
Größe: 1 in 75 ein. Haare: blond. Stirn: frei. Augen: blau. 
Nase: spitz. Mund: gewöhnlich. Zähne: gut. Bart: rasirt. Kinn: 
rund. Gesicht: oval. Gesichtsfarbe: gelblich. Statur: schlank. 
Bekleidung: Strasanstaltskleider, gestempelt „8tr.W..Ianer"M'.58l. 

Bolkenhain, den 9. Februar 1889. 
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Bekanntmachung. 
Der gegen den Tischlergesellen Karl Riegner, geboren 29. Marz 

1846 in Breslau, zuletzt in Alt-Röhrsdorf, am 11. Oetober 1888. 
erlassene Steckbrief (Kr.-Bl. 1888 S. 376 Nr. 432) ist erledigt. 

Bolkenhain, den 2. Februar 1889. 
Königliches Amtsgericht. 
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Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 7.  

Netigirt im Bureau des König!. Vandrath - Amtes Geruckt in der Buebdrueke'ei von (G Hendest 
zu 'Bolkenbain. zu Boltmihain. 

Bolkenhain, den 18. Februar 1889. 

^n den Monaten August nnd September v. Fs. ist eine ans 
96 Köpfen bestehende inländische Zigennerbande, welche ins-
gesammt den Namen Weist führt, in mehreren Kreisen des Regie
rungsbezirks Begnitz von Sri zu Sri unbeanstandet umhergezogen, 
ohne dast seitens der betreffenden Ortsbehörden etwas Anderes ver
anlaßt worden wäre, als dast der Bande eine schriftliche Bescheini
gung über das nächtliche «Vampiren ans den betreffenden Feldmarken 
ausgestellt wordcu ist. Erst am 23. Dctober v. Fs. ist etwa die 
Hälfte der Bande im Kreise Iauer festgenommen nnd wegen Vand-
streieheno und Zuwiderhandelnd' gegen die Bestimmungen des Feld-
nnd Forstpolizeigesetzes vom 1. April t889 mit Haft nnd Ueber-
weisung an die standespolizeibehörde bestraft worden. Gleichzeitig 
sind Verhandlungen wegen Unterbringung der zur Bande gehörigen, 
unter 12 Fahren alten Kinder in einer Besserungsanstalt einge
leitet worden. 

Dast es erst so spät gelungen, die Bande der verdienten Strafe 
zuzuführen, ist unzweifelhaft dem unangemessenen Verhalten der be
treffenden Drtsbehörden zuzuschreiben, welche dahei den Ministerial
erlaß vom 29. September !887 sabgedruckt auf S. 333—336 
des Kreisblatts von 1887) außer Acht gelassen haben. 

Höherem Austrage zufolge bringe ich daher den vorangegebeuen 
Ministerial-Grlast den Herren Amts-, Guts- und Gemeindevorstehern 
des Kreises mit dem Gesuchen in Erinnerung, die dort ertheilten 
Vorschriften künftighin auf das Genaueste zu befolgen, da gegen 
Behörden nnd Beamte, welche sich in dieser Beziehung nachlästig 
zeigen, ernstlich vorgegangen werden soll. 



Gin Einschreiten gegen umherziehende.Zigeunerbanden wird sich 
in jedem Falle rechtfertigen, da, abgesehen von der strafrechtlichen 
Verfolgung wegen Uebcrtretungen, die in den meisten /lallen vor
liegen werden, schon das bandenweise Umherziehen keinesfalls ge
duldet werden soll. 

Bolkenhain, den 12. Februar 1889. 

Der Herr Minister des Innern hat durch Grlaß vom 20. Januar 
d. Js. <11. 1045) dem Verein für Pferderennen und Pferdeans-
stellungen in Preußen zu Königsberg i. Pr. die Genehmigung er-
theilt, bei Gelegenheit der in diesem Jahre daselbst abzuhaltenden 
Pferdeansstellnng eine öffentliche Verloosnng von Gquipagen, Pfer
den ?c. zu veranstalten und hierzu im ganzen Vcreiche der Mon
archie 80,000 Loose ü 8 Mk. auszugeben. 

Die städtischen Polizeiverwaltungen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich demnach, dem 
Absätze der diesfalls zum Vertriebe gelangenden Loose keine Hinder
nisse entgegenzustellen. 

Bolkenhain, den 14. Februar 1889. 

Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat durch Ver
fügung vom 31. v. Mts. <I.-Nr. 1047) dem Vorstande des Ver
eins zur (Hziehung armer verwahrloster Kinder in Gr.-Rosen die 
Genehmigung ertheilt, zum Besten des dasigeu Rettungshauses eine 
einmalige Sammlung milder Beiträge in Form einer Hauskollekte 
zu veranstalten, welche bei den bemittelteren Haushaltungen des 
Kreises Boltenhain im Laufe des Monats Dezember dieses Jahres 
eingesammelt werden wird. 

Die mit der Sammlung beauftragten Personen haben sich dnrch 
Vorzeigung oben erwähnter Ober-Präsidial-Vcrfügung oder einer 
beglaubigten Abschrift derselben auszuweisen. 

Die städtischen Polizei-Verwaltungen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich demnach, der 
Ginsammlnng der vorbezeichneten Kollekte keine Hindernisse in den 
Weg zu stellen. 

Bolkenhain, den 14. Februar 1889. 
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Der Jahresbericht des Schlesischen Provinzialvereins für länd
liche Arbeiter-Kolonien für das Jahr 1888 kann täglich während 
der Dienftstnnden im hiesigen Landrathsamte eingesehen werden. 

Bolkenhain, den 11. Februar 1889. 

Für den Amtsbezirk Rudelstadt ist der Hausbesitzer Friedrich 
Wilhelm Heinrich Drescher daselbst als Amtsdiener und Vollziehungs-
Beamter angestellt und vereidigt worden. 

Bolkenhain, den 9. Februar 1889. 

Ans der Dominial-Feldmark von Andelstadt werden in nächster Nr. ov. 
Zeit Giftbrocken zur Vertilgung des Raubzeuges gelegt werden. 

Bolkenhain, den 9. Februar 1889. 
Der Königliche ^andratl). 

von Lösch. 

^trafvollstreckungsersuchen. 
Der Rlühlhelfer Wilhelm Gngler, geboren am 14. Februar 1863 

in Giesimannsdorf, evangelisch, zuletzt in lZgelsdorf bei Friede
berg a. D.n. wohnhaft, ist durch rechtskräftiges Urtheil des hiesigen 
Königlichen Schöffengerichts vom 4. Januar d. F. wegen wieder
holter Unterschlagung zu einer Gestrngnißstrafe von einer Woche 
vernrtheilt worden. 

Sein Aufenthalt ist unbekannt. 
Fm (A'greifungsfalle wird um Ablieferung desselben in das hie

sige Gerichtsgefängnis! und um Nachricht zu den Akten — I). 85/88 — 
ersucht. 

Bolkenhain, den 6. Februar 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

Bekanntmachung. 
Die verwittwete Zagearbeiter Caroline Zschentscher geb. Eckert 

hat sich seit dem 17. Fannar d. F. von ihrem Wohnort Liebers
dorf heimlich entfernt. Us ist zu vermuthen, daß ihr ein Unfall 
zugestoßen ist. 
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Dieselbe ist von mittlerer Große und untersetzter Statur, hat 
blondes Haar, blaue Augen, hohe Stirn, defekte Zählte, blasse Ge
sichtsfarbe und ein hageres Gesicht. 

Lei ihrem Verschwinden war sie bekleidet mit brannwollenem 
Kopftuch, alter schwarzer Plüschjacke, blangedruckter Schürze, brann-
wolleuem Nock, weißem Hemd, braunwollenen Strümpfen und Filz
pantoffeln. 

Gs wird um Aachforschung nach der Tschentscher und um Nach
richt ersucht, wenn über ihren Verbleib etwas bekannt wird, oder 
wenn eine unbekannte Leiche gesunden wird, auf welche die obige 
Beschreibung paßt. I. 153/89. 

Hirschberg, den 11. Februar 1889. 
Der Erste Staatsanwalt. 

BekmmtmaÄMUg. 
In der Nacht vom 24. zum 25. Januar d. F. ist in Vogels

dorf ans der Fischer'schen Lrettschneidemühle ein Treibriemen — 
l! Nieter lang und 8 Zentimeter breit — gestohlen. 

Gs wird um Nachricht ersucht, falls etwas über den Verbleib 
des Treibriemens oder über die Täterschaft bekannt wird. F. 137/89. 

Hirschberg, den 6. Februar 1889. 
Der Erste Staatsauwalt. 

Steckbriefserledigimg. 
Der hinter der unverehelichten Fabrikarbeiterin Louise Hielscher 

ans Stranpitz, Kreis Hirschberg, unter dem 8. November 1888 
fKr.-Ll. 1888 S. 413 Nr. 466) diesseits erlassene Steckbrief ist 
erledigt. I. 1526/88. 

Hirschberg, den 7. Februar 1889. 
Der Erste Staatsanwalt. 

HoZzverkanf. 
Oberförsterei Reichenau. Forstschutzbezirki Alt- und Neu-Reichenau. 

Es sollen 
Mittwoch, ans Zv. Februar er., Vormittags IE Uhr 
folgende Hölzer, als: 
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1 Alt-Reichenau. Schlag am Herrenwege. District IN e. 
Buchen: 170 Stück Nutzenden, 91 Rm. Scheite; Nadel: 42 Stück Bauholz 
und Klötzer, 19 Rm. Scheite, 15 Rm. Reisig 3. Cl. 

S» Neu-Reichenan. Durchforstungsschläge de 1888 und 
Abtriebsschlag an Pestiugers Grenze. District 7». de 188S. 
Buchen: 8 Stück Nutzenden, 39 Rm. Scheite u. Knüppel, 631 Rm. Reisig 
3. u. 4. Cl.; Nadel: 9 Stück Klötzer, 121 Rm. Scheite und Knüppel, 
737 Rm. Reisig 3 Cl. 
iin Gerichtskretscham zu Alt-Reichenau öffentlich meistbietend gegen 
sofortige Bezahlung verkauft werden. 

Reichenau, den 12. Februar 1889. 
Der Königliche Oberförster. Lange 

Krcisblatt Stück 7. 2 





Kreis-Em renden-Blatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkcnhaiu. 
Stück 8. 

Redigirt im Bureau des Königl. Landralh-Amtes Gedruckt in der Buesidruckerei von E. Hcudeß 
zu Bottcnhmu. zu Bollenham. 

Bolkenhain, den 25. Februar 1889. 

Eemäß § 125 der Kreisordnung bringen wir hiermit zur öffent
lichen Kenntniß, daß auf dem am 15. d. Mts. hier abgehaltenen 
Kreistage folgende Beschlüsse gefaßt worden sind: 

I. Regulirung der wnthenden Neiße, des Striegauer 
Wassers und der schnellen Neiße im Kreise Bolkenhain. 

Nach längerer Debatte, in welcher sich insbesondere Herr Graf 
von Hoyos-Lauterbach gegen und Herr von Mutins-Börnchen für 
das Projeet erklärte, beschloß der Kreistag: 

1.mit 16 gegen 3 Stimmen: 
Der Kreis-Communalverband des Kreises Bolkenhain verpflichtet 
sich, die wnthende Neiße, das Striegauer Wasser und die 
schnelle Neiße in ihrem unteren Laufe innerhalb des Kreises 
nach dem Projecte und Kosten - Ueberschlage des Königlichen 
Meliorations-Bau-Jnspectors von Münstermann zu Breslau 
vom 2. Februar 1888 und nach dem Projecte und Kosten-
Ueberschlage des Kreisbanmeisters Gretschel zu Bolkenhain vom 
12. Dezember 1888 zu regnliren und demnächst in diesem 
regulirten Zustande zu erhalten, sofern ihm Staat und Pro
vinz zur Ausführung dieser Regulirungs-Arbeiten eine nicht 
rückzahlbare Beihülfe in Höhe von zwei Dritttheilen der An
schlagskosten gewähren. 

2. mit Stimmenmehrheit: 
Zur Deckung des dem Kreise zur Last verbleibenden Kosten-
Dritttheils im Betrage von 76,500 M. ist eine mit jährlich 
5 Hg zu verzinsende und zu tilgende Kreis-Anleihe aufzunehmen. 

Nr. 7A. 
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Die Zins- und Tilgungs-Beträge werden aus den Be
ständen des Kreis-Wegebanfonds, beziehentlich ans den Er
trägen der Kreis-Wegebanstener entnommen. 

Z. mit Stimmenmehrheit: 
Der Kreisansschnß wird ermächtigt lind beauftragt, diese An
leihe alsbald aufzunehmen und mit den dadurch gewonnenen 
Mitteln diejenigen veranschlagten Rcgulirnngs-Arbeiten aus
fuhren zu lassen, welche ihm Behufs Verminderung der Hoch
wassergefahren besonders dringlich zu sein scheinen. 

4. mit Stimmenmehrheit: 
Gemäß K 13 der Kreisordnung vom 13. Dezember 1372 
haben wegen ihres besonders großen Interesses an diesen 
Fluß-Negulirnngen die nachbenannten Genieinden, Gutsbezirke 
und Grundbesitzer zur Verzinsung und Tilgung der ack 2 und 
3 gedachten Kreis-Anleihe während der Tilgnngsperiode fol
gende Mehrsteuern als Zuschlag zu ihrer Kreis-Wegebanstener 
zu entrichten: 

im Flußgebiet der wuthenden Neiße: 
die Gemeinden Dätzdorf und Girlachsdorf . . 6 °/g 
die Gemeinden Ober- und Nieder-Wolmsdors . „ 
die Gemeinde Kander 4 Hz „ 
die Gemeinde städtisch Wolmsdorf .... 4 „ 
die Gemeinde Nohnstock 3^H 
die Genieinden Groß- und Klein - Waltersdorf, 

Schweinhaus und Bohranseiffersdorf ... 3 „ 
der Gutsbezirk Nohnstock G/l» „ 
die Gutsbezirke Nieder-Wnrgsdors n. Girlachsdorf 2 „ 
die Gutsbezirke Groß- lind Klein - Waltersdorf, 

Ober- und Ndr.-Wolmsdorf und Kander . . G/I „ 
die Gemeinde Weidenpetcrsdorf l < „ 
der Gntsbezirk Dätzdorf H2 „ 
endlich die Gemeinde Nieder-Wnrgsdors und die 

Stadt Bolkenhain H4 „ 
41. im Flußgebiete des Striegauer Wassers: 
die Gemeindeil O.nolsdorf, Wiesenberg u.Schweinz, 

sowie die Besitzer des Bauergnts Nr. I, der 
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Mühle Nr. 14 und des Kretschams Nr. 15 
zu Hohenpetersdorf, der Buschmühle Nr. 60 
zu Simsdorf und der Stadtmühle Nr. 79 zu 
Hohenfriedeberg 10 

der Gntsbez. Hohenfriedeberg-Schweinz-Wiesenberg 4 Hz „ 
die Gemeinde Alt-Reichenau 3 „ 
der Gutsbezirk Simsdorf 1V2  

d. im Flußgebiete der schnellen Neiße: 
die Gemeinde Gräbel 9 "/» 
die Gutsbezirke Gräbel, Blumenau, Callenberg, 

Wedcrau und Ossenbahr-Polkau, sowie die Ge
meinden Blumenau, Wederau, Ober- und 
Nieder-Polkau GH „ 

endlich die Gemeinde Falkeuberg 3 „ 
ihrer Grund-, Gebäude-, Klassen-, (Einkommen- und Gewerbe
steuer der Klasse K 1, sowie die Hälfte dieser Prozentsätze von 
ihrer übrigen Gewerbesteuer. Dabei ist bezüglich derKIassen-
und Ginkommenstencr nach den für die Kreis-Wegebausteuer 
festgestellten Grundsätzen nicht der in Hebung gestellte Betrag, 
sondern das Beranlagungssoll maßgebend. Bei dem mit GH 
Prozent belasteten fiskalischen Gntsbezirke Klein-Waltersdorf 
wird dessen fingirte Grund- und Gebäudcstener gemäß § 14 
der Kreisordnung mit GH Prozent herangezogen. 

. mit Stimmenmehrheit: 
Die aus dem Kreis-Wegebaufonds zu bezahlenden Unterhaltungs
kosten der regulirten Flußstrecken sind zu zwei Dritttheilen von 
den ml 4 genannten Interessenten aufzubringen. Der zu 
diesem Zweck erforderliche Interessenten-Beitrag wird für jeden 
der drei Flüsse besonders berechnet und von den Adjazenten 
des Flusses nach Maßgabe der für die Bertheilung der Zins-
und Filgnngs-Beiträge ml 4 festgestellten Prozentsätze als ein 
weiterer Zuschlag zu ihrer Krcis-Wegebaustener erhoben. Die 
Hohe des Zuschlags . für die einzelnen Jahre wird bei Fest
stellung des Kreishaushaltungs - Boranschlags vom Kreistage 
festgesetzt. 
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6. mit Stimmenmehrheit: 
Ans Antrag der aä 4 und 5 genannten Gemeinden können 
für die Mitglieder derselben mehrere Interessenten-Klassen ge
bildet werden, welche je nach ihrem größeren oder minderen 
Vortheile höhere oder geringere Veitrüge für diese Fluß-Regn-
lirungen zn entrichten haben. Auch die höchstbesteuerte In
teressenten-Klasse darf jedoch für die Verzinsung und Tilgung 
der ml 2 und 3 gedachten Kreisanleihe niemals mit mehr als 
20 Prozent ihrer Grnnd-, Gebäude-, Klassen-, Ginkomm en-

^ und Gewerbesteuer der Klasse KL I, und 10 Prozent ihrer 
übrigen Gewerbesteuer belastet und auch nur nach Verhältnis! 
dieses Prozentsatzes zu den Unterhaltungskosten der Flnß-Rcgu-
lirnng herangezogen werden. Auch darf durch diese Klassen
bildung die von der ganzen Gemeinde nach den Beschlüssen 
ml 4 und 5 aufzubringende Summe nicht verändert werden. 

Der Kreisanöschuß bildet ans Vorschlag der Gemeinde
behörden diese Interessenten-Klassen, schätzt die Steuerpflichtigen 
in dieselben ein und prüft die hiergegen binnen 6 Wochen 
nach erfolgter Einschätzung erhobenen Beschwerden. Auf der 
so gewonnenen Grundlage stellt der Kreistag für jede solche 
Gemeinde die von den einzelnen Interessenten-Klassen zu zah
lende Mehrstener fest und bestimmt, welche Steuerpflichtigen 
jeder Klasse zuzuweisen sind. 

Alle 5 Jahre findet eine Revision dieser Klassenbildnng statt. 
7. mit Stimmenmehrheit: 

Auf die den Interessenten auferlegten Mehrsteuern darf der 
Kreisansschuß Naturalleistungen derselben, insbesondere Inhren 
und Material-Lieferungen in Anrechnung bringen. 

Bei der Schlußabstimmung wurden die Beschlüsse zn l—7 
im Ganzen mit 14 gegen 5 Stimmen angenommen. 

Gin zu No. 2 Abs. 2 von Herrn Grasen von Hoyos-
Lanterbach gestellter Abändernngs-Antrag, wonach die ?>ins-
und Tilgungs-Beiträge aus den Beständen des neu zu grün
denden Kreis-Meliorationsfonds, beziehentlich aus den Erträ
gen der Kreis-Meliorations-Steuer entnommen werden sollten, 
fand bei der darüber veranstalteten Abstimmung nicht die er
forderliche Stimmenmehrheit. 



II. In Ansehung des Antrags aus Bewilligung der Geldmittel, 
welche zur Ausführung des Abkommens mit dem Mühlenbe
sitzer Nentwig in Kauder vom 12. October v. Is,, sowie 
mit den Ätühlenbesitzern Vogel in Wiesenberg, Tschirn in 
Simsdorf, Eckert in Hohenfriedeberg, Möschwitz in Schweinz 
und der Dominialverwaltung von Hohenfriedeberg vom 24./2L. 
October 1888 wegen der bei Negulirung der wüthenden 
Neiße bezw. des Strieganer Wassers erforderlichen Beseitigung 
bezw. Verlegung ihrer Mühlenwehre nothwendig sind, 

ermächtigte der Kreiotag den Kreisansschuß, zur Ausfüh
rung der vorgedachten Abkommen zu schreiten, sobald es 
feststeht, daß für die Negulirung der wüthenden Neiße und 
des Striegauer Wassers von dem in nächster Zeit zusam
mentretenden Provinzial-Landtage die erbetene Beihülse ge
währt wird. 

III. An Stelle des Kaufmanns Salut in Hohenfriedeberg, welcher 
die Wahl abgelehnt hat, wählte der Kreistag zum stellver
tretenden Mitglieds der Klassensteuer-Reclamations-
Prüfungs-Eommission für 1889/90 den Schuhmacher 
und Hausbesitzer Christian Geisler Hierselbst. 

IV. Schließlich genehmigte der Kreistag einstimmig, daß über den 
nicht aus der Tagesordnung stehenden Antrag: 

ans Uebernahme der dauernden Unterhaltung der 
A n s ch l u ß st r e ck c n der K r e i s - C h a u s s e e N o h n stock - H o h e n-
friedeberg bis zum Marktplatze in Hohenfriedeberg 
bezw. bis zum Wege nach Börnchen 

sogleich Beschluß gefaßt werde. 
Es wurde einstimmig beschlossen, daß der Kreis-Eommu-

nalverband Bvlkenhain sich verpflichte, die ü97,g m lange 
Verlängerung der Kreischaussee N'ohnstock-Hohcnfriedeberg bis 
zum Marktplatze iu Hohenfriedeberg und bezw. bis zum Wege 
nach Börnchen, wovon 348,g m als Weg I. Ordnung und 
249 m als Weg II. Ordnung ausgebaut sind, im Stande 
der Bau-Ausführung dauernd zu unterhalten, 

Bvlkenhain, den 23. Tebruar 1889. 
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Zu Schiedsmännern behufs Feststellung der (Entschädigung für 
die zur Verhinderung der Weiterverbreitnng von Viehseuchen auf 
polizeiliche Anordnung getödteten Thiere haben wir gemäß §18 
des Gesetzes vom 12. März 1881 fG.S. S. 131) für das Jahr 
1889 neu- bezw. wiedergewählt die Herren: 

1. Rentner Wilhelm Fleißig in Bolkenhain, 
2. Vorwerksbesitzer Kügler in Ober-Baumgarten, 
3. Rentner Rimann in Falkenberg, 
4. Vauergutsbesitzer Renner in Giesmanusdorf, 
5. Rittergutspächter Knebel in Gräbel, 
6. Bauergutsbesitzer Reinhold Utber in Hausdorf, 
7. „ Raupach in Hohenpetersdorf, 
8. Wirthschaftsdirector Otto in Kauder, 
9. „ Kerber in Langhellwigsdorf, 

10. Nittergutspächter Barchewitz in Polkau, 
11. Gemeindevorsteher Flögel in Ouolsdorf, 
12. Bauergutsbesitzer Heinrich Hoffmann in Alt-Reichenau, 
13. „ Hertrampf in Alt-Reichenau, 
14. Rittergutspächter Raumalm in Alt-Nöhrsdorf, 
15. Bauerguts-Auszügler Hänsch in Rudelstadt, 
16. Mühlenbesitzer Otto in Nudelstadt, 
17. Wirthschafts-Jnspektor von Hüllesheim in Schweinz, 
18. Gemeindevorsteher Tscharnke in Streckenbach, 
19. Kgl. Amtsrath Niertz in Klein-Waltersdorf, 
20. Gemeindevorsteher Scholz in Weidenpetersdorf, 
21. „ Kuttig in Wernersdorf, 
22. Mühlenbesitzer Krebs in Wernersdorf, 
23. Amtsvorsteher Jungfer in Ober-Wolmsdorf, 
24. Banergutsbesitzer Ehrenfried Winkler in Ober-Wolmsdorf, 
25. Gemeindevorsteher Friedrich Werner in Rieder-Würgsdorf, 
26. Banergutsbesitzer Samuel Werner in Rieder-Würgsdorf. 

Hilter Hinweis auf § 18 Abs. 3 des Gesetzes vom 12. März 
1881 bringen wir dies hiermit zur Kenntniß der städtischen Poli
zeiverwaltungen, sowie der Herren Amtsvorsteher des Kreises und 
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machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß in vorkommenden Fäl
len die Schiedsmänner nur ans der Zahl der voranfgeführten Per
sonen zu ernennen find. 

Bolkenhain, den 22. Februar 1889. 

Der Kreis-AnSschich. 

(Ärenadier-Regimcnt Nr. 75. 
König Wührlm >. No. 7. 

I. No. 423. 'Liegnitz, den «!, Februar 1889. 
Ehemalige Unteroffiziere und Mannschaften des Regiments oder 

deren Angehörige richten an den Unterzeichneten sehr häufig Ge
suche um Unterstützungen ans den dem Regiment gehörigen milden 
Fonds. 

Da diese Fonds statutenmäßig für akt'ive Unteroffiziere und 
Mannschaften des Regiments bestimmt sind, können an ehemalige 
Unteroffiziere und Mannschaften nur ans etwaigen Ueberschüssen 
der Zinsen Unterstützungen gewährt werden. 

Deshalb vermag — bei der außerordentlich großen Anzahl der 
Gesuche — das Regiment denselben nur in wenigen besonders 
motivirten und behördlicherseits befürworteten Aus
nahme-Fällen zu entsprechen. 

Um nnnöthige Eorrespondenzen zu ersparen, werden daher in 
Zukunft nur noch solche Gesuche Berücksichtigung finden, welche von 
den zuständigen Landraths-Acmtern bezw. Polizei - Verwaltungen 
dringend befürwortet werden. Anderweitige Gesuche wird das 
Regiment ganz unberücksichtigt lassen müssen. 

gez.: v. Buch. 
Sberst und Regiments-Eommandenr. 

An die Königliche Regierung hier. 

Das vorstehend abgedruckte Schreiben bringe ich hierdurch un
ter dem Ersuchen zur Kenntnis; der Magisträte, Guts- und Ge
meindevorstande des Kreises, von dessen Inhalt bei vorkommenden 
Fällen auch den Betheiligten Mittheilung zu machen. 

Bockenheim, den 20. Februar 1889. 
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Nach Mittheilung des hiesigen Kgl. Amtsgerichts haben in 
neuerer Zeit einzelne Gemeindevorstände bei Aufnahme von 
Testamenten wesentliche Formvorschriften verletzt, was die Ungül
tigkeit der betreffenden Testamente zur Folge hatte. 

Zur Vermeidung hieraus herzuleitender Regreß-Ansprüche er
suche ich die Gemeindevorstände des Kreises, bei der Auf- oder 
Annahme von Testamenten oder (Kodizillen, welche nur 
erfolgen darf, wenn Gefahr im Verzuge obwaltet, die Vor
schriften in den §K 29—57 der revidirten Instruktion für die 
Dorfgerichte vom 11. Mai 1854 saußerord. Beilage zu Stück 26 
des Liegn. Reg.-Amtsblatts von 1854) stets auf das Sorgfältigste 
zu beachten. 

Namentlich ist nicht außer Acht zu lassen, daß die nach §K 36 
42 und 47 a. a. O. aufzunehmenden Protokolle von dem ge
summten Gemeindeborstande, also dem Gemeindevorsteher, 
sämmtlichen Gemeindeschöffen und dem Gemeindeschreiber 
unterschrieben werden müssen und daß nach K 56 a. a. O. jedes 
ans- oder angenommene Testament oder Kodizill ohne Zeitverlust 
von mindestens einem Mitgliede des Gemeindevorstandes 
persönlich dem ordentlichen Gericht übergeben werden 
muß. 

Bolkenhain, den 20. Februar 1889. 

Die Magisträte, Guts- und Gemeinde-Vorstände des Kreises 
werden hierdurch veranlaßt, die Klassensteuer-Zu-und Abgangs
listen für das II. Etatshalbjahr 1888/89, sowie die Ver
zeichnisse der in diesem Zeiträume unbeitreiblich geblie
benen Klassenstenerreste sofort anzufertigen und in je zwei 
Exemplaren nebst den zugehörigen Belägen und den be
sonderen Nachweisungen der in fremde Kreise des Regie
rungsbezirks Liegnitz verzogenen klassensteuerpflichtigen 
Personen bestimmt bis spätestens zum IZ. Märze. hier
her einzureichen. Event, ist bis zu demselben Termine Negativ-
Anzeige zu erstatten. 

Wegen Aufstellung der Listen verweise ich ans meine früheren 
bezüglichen Kreisblatt-Versügungen und mache wiederholt darauf 
aufmerksam, daß nur die Zu- und Abgänge der zu den Stu
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fen 3 bis 12 veranlagten klassensteuerpflichtigen Personen 
in die Verändernngslisten aufzunehmen sind und daß 
sümmtliche Zu- und Abgänge nach Vorschrift belegt werden 
müssen. Die Aufstellung der Zu- und Abgangslisten hat in zwei 
Abschnitten zu erfolgen und zwar sind unter Abschnitt ZI die 
vor der Klassenstener-Veranlagung pro 1889/90, dagegen unter 
Abschnitt R die nach derselben vorgekommenen Klassenstener-
Verändernngen nachzuweisen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abgänge ist die auf 
Seite 94/95 des Kreisblattes pro 1883 abgedruckte Ta
belle maßgebend. 

Falle eine Neuveranlagnng Steuerpflichtiger zu den Stu
fen 1 und 2 der >1 lassenstener in dem laufenden Etatshalbjahre 
nothwendig gewesen sein sollte, ist darüber die vorgeschriebene Liste 
N nach dem auf Seite 272/273 des Kreisblattes pro 1883 ab
gedruckten Schema aufzustellen und diese Liste, in deren Spalte 7 
die Notwendigkeit der Nenveranlagung naher darzu
legen ist, bezw. die Gründe für die pro 1888/89 
noch nicht erfolgte Massenstener-Veranlagnng, sowie 
die Besteuernngs-Merkmale der betreffenden Steuer
pflichtigen angegeben sein müssen, in doppelter Ausfertigung 
zugleich mit den Klassenstener-Zu- und Abgangslisten pro II. Etats
halbjahr 1888/89 hierher einzureichen. 

Bolkenhain, den 22. Februar 1889. 

Den Magistrat in Hohenfriedeberg, sowie die Guts- und Ge
meinde-Vorstände des älreises beauftrage ich, die Gewerbesteuer-Zu-
nnd Abgangslisten für das II. Etatshalbjahr 1888/89 ungesäumt 
anzufertigen und solche in je zwei Exemplaren, event. eine 
Negativ-Anzeige, bestimmt bis zum 1Z. März e. hierher ein
zureichen. 

Bei Ausstellung der Zu- und Abgangslisten ist zu beachten, 
daß diejenigen Laudleute, welche selbstgemästetes Vieh schlachten 
und das Fleisch verkaufen, also bei der Anmeldung des Gewerbes 
dasselbe auch gleich wieder abmelden, nur für den Monat, in wel
chem der Fleischverkanf stattgefunden hat, in die Zugangsliste anfge-

Kreisblatt Stück 8. 2 
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nommen zu werden brauchen, so daß sie in der Abgangsliste über
haupt nicht erscheinen, 

Bolkenhain, den 22. ,xebruar 1889. 

Nr. 7S. 
Der Herr Dber-Präsident der Provinz Schlesien hat durch Ver

fügung vom 9. Februar d. Js. (J.-No. 1284 I» dem Vorstande 
der KinderheilherberZe „Bethesda" in Goczalkowiü die Genehmi
gung ertheilt, zum Vesten dieser Anstalt im Laufe dieses Jahres 
bei den bemittelteren Haushaltungen der Regierungsbezirke Liegniß 
und Breslau eine einmalige Sammlung milder Beiträge in Form 
einer Hauskollekte zu veranstalten, welche im hiesigen Kreise im 
September d. Js. erfolgen wird. 

Die mit der Sammlung beauftragten Personen haben sich durch 
Vorzeigung obenerwähnter Verfügung oder einer beglaubigten Ab
schrift derselben auszuweisen und Sammelbücher bei sich zu führen, 
welche mit fortlaufenden Seitenzahlen versehen sein müssen. 

Die städtischen Polizeiverwaltungcn, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich, der (Ansamm
lung dieser Kollekte keine Hindernisse in den Weg zu stellen. 

Bolkenhain, den 22. Februar >889. 

Nr. 30. 
Der Herr Sber-Präsident der Provinz Schlesien hat durch Ver

fügung vom 1l. Februar d. I. <D. P. 1284 IX.» dem Vorstande 
des Vereins für innere Mission in der Diözese Landeshnt die Ge
nehmigung ertheilt, zum Besten der baulichen (Erweiterung der Her
berge „zur Heimath" in Landeshut eine einmalige Sammlung mil
der Beiträge in eiorm einer Hanskollekte zu veranstalten, welche bei 
den bemittelteren Haushaltungen des hiesigen Kreises im October 
d. Js. erfolgen wird. 

Die mit der Sammlung beauftragten Personen haben sich durch 
Vorzeigung obenerwähnter Verfügung oder einer beglaubigten Ab
schrift derselben auszuweisen und Sammelbücher bei sich zu führen, 
welche mit fortlaufenden Seitenzahlen versehen sein müssen. 

Die städtischen Polzei-Verwaltnngen, sowie die Herren Amts-, 
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Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich, der Einsamm
lung dieser Kollekte keine Hindernisse in den Weg zu stellen. 

Bolkenhain, den 22. Februar 1889. 
Der Königliche Landrath, 

von Lösch. 

Aus den Reichsgräflich von Hochberg'schen Dominialfeldmarken Nr. 8i. 
von Wernersdorf und Merzdorf werden in nächster Zeit Giftbrocken 
zur Vertilgung des Raubzeuges ausgelegt. 

Dies wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis; gebracht. 
Wernersdorf, den 19. Februar 1889. 

Der Amtsvorsteher. 
Mehwald. 

Nr. 82. 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grnndbnche von 

Nieder - Kunzendorf Band I Seite 265 unter Ro. 34, ans den 
Namen des Müllers Hermann Jacob ans Cunnersdorf, Kreis Hirsch
berg, eingetragene, in Nieder-Kunzendorf belegene Mühlen-Grundstück 

am 19. April 1889, Vormittags 19 Hlhr 
vor dem unterzeichneten Gericht — an Gerichtsstelle — versteigert 
werden. 

Das Grundstück ist mit 13,«g Thlr. Reinertrag und einer Fläche 
von 3 im 45 a 90 gm zur Grundsteuer, mit 60 Mk. Nntzungs-
werth zur Gebändestener veranlagt. 

Das Urtheil über die Crtheilnng des Zuschlags wird 
am 11. April 1889, Vormittags 11 Hlhr 

an Gerichtsstelle verkündet werden. 
Bolkenhain, den 26. Januar 1889. 

Königliches Amtsgericht. 
Zwangsversteigerung. " 

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grnndbnche von 
Freibnrg unter Grundbuch-Nummer 7 Band I Blatt 49 auf den 
Namen des Klempnermeisters Julius Tilchner zu Freibnrg einge
tragene, zu Freiburg belegene Grundstück 
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am 15. April 1889, Vormittags 19 Uhr 
vor dem unterzeichneten Gericht — an Gerichtsstelle — versteigert 
werden. 

Das Grundstück ist nur mit litt Mk. Nntzungswerth zur Ge-
bäudesteuer veranlagt. Auszug aus der Steuerrolle, beglaubigte 
Abschrift des Gruudbuchblatts, etwaige Abschätzungen und andere 
das Grundstück betreffende Nachweisnngen, sowie besondere Kauf
bedingungen können in der Gerichtsschreiberei I eingesehen werden. 

Das Urtheil über die Ertheilnng des Zuschlags wird 
am 19. April 1889, Vormittags 11 Uhr 

an Gerichtsstelle verkündet werden. 
Freiburg i. Schl., den 16. Februar 1889. 

Königliches Amtsgericht. 
Nr. 84. Der gegen den Arbeiter sDienstknecht) Julius Scholz aus Fröh-

lichsdorf unterm 3. Mai 1888 erlassene Steckbrief (Kr.-Bl. 1888 
S. 152 Nr. 202) ist durch Ergreifung des Genannten erledigt. 

Bolkenhain, den 22. Februar 1889. 
Der Amtsanwalt. 

Gr ö per. 

Nr. 85. Der hinter dem früheren Handlungsreisenden, jetzigen Haushälter 
Carl Roesner unterm 22. Januar 1887 unter Nr. 37 erlassene 
Steckbrief sKr.-Bl. 1887 S. 36 Nr. 37) wird erneuert — I. 
1236/86. 

Waldenburg, den 18. Februar 1889. 
Der Staatsanwalt. 

Bekanntmachung. 
Die Arbeiten und Lieserungen zum Neubau eines kleinen Wirth-

schaftsgebäudes und zu verschiedenen anderen baulichen Herstellungen 
ans der Försterei Einsiedel sollen im Wege der öffentlichen Aus
schreibung vergeben werden. 

Angebote mit entsprechender Aufschrift versehen und gehörig 
verschlossen, werden bis 

Sonnabend, den st. März d. Is., Vormittags 11 Uhr 
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im Amtszimmer des unterzeichneten Kreisbaubeamten entgegenge
nommen. 

Angebotformulare und Bedingungen sind von der vorerwähnten 
Amtsstelle, woselbst auch die Bauzeichnung eingesehen werden kann, 
gegen Erlegung von 1,gg Mark zu beziehen. 

Landeshut, den 16. Februar t889. 
Der Königliche Kreis-Wauinspektor. 

Mo mm, Baurath. 

Regierungsbezirk Liegnitz. 
Holzvorkaus. Oberförsterei Reichenau. Forstschutzbezirke Ruhbank 

und Einsiedel, Kreis Bolkenhain. Es sollen Mittwoch, am V. März 
er., Vormittags 10 Nhr folgende Hölzer, als: I. Ruhbank, Schläge 
und Totalität de 1887, 1888, 188N. Buchen: 4 Stück Nutz
enden, 37 Rm. Scheite; Aspen und Erlen: 12 Nm. Scheite; Nadel' 
002 Stück Bauholz und Klötzer, 203 Stück Stangen 1.—3. El., 124 Rm. 
Brennholz Scheite und Knüppel, 395 Rm. Gruben-Scheite und Knüppel, 
560 Rm. Reisig 4. El. S. Einsiedel, Schläge und Totalität de 
1887, 1888, 188S. Buche» und Ahorne: 43 Stück Nutzenden, 
25 Nm. Scheite u. Knüppel, 140 Rm. Reisig 2., 3., 4. El.; Ebereschen: 
2 Rm. Knüppel; Nadel: 34 Stück Klötzer, 31 Rm. Scheite und Knüppel, 
54 Rm. Stöcke, 36,0 Hdt. Reisig Z. El., 2550 Rm. Reisig 2., 3., 4. El. 
im Forstkretscham zu Giesmannsdorf öffentlich meistbietend gegen 
sofortige Bezahlung verkauft werden. 

Reichenau, den 12. Februar 1889. 
Der Königliche Oberförster. Lange. 

Berlinische Leliens-Versichernngs-Gesellschnft.' 
Gegründet 183«. 

Hierdurch bringe ich zur öffentlichen Kenntniß, daß die Direktion 
der Berlinischen Lebens-Bersichernngs-Gesellschaft den 

Kaufmann Kerrn Mar Wolke in Wolkenhain 
zu ihrem Ageitten ernannt hat. 

Breslau, den 15. Februar 1889. 
Max Sommer, 

Generalagent obiger Gesellschaft. 

Kreisblatt Stück 8. 3 
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Mit Bezugnahme auf vorstehende Bekanntmachung bin ich zur 
Aufnahme von Versicherungsanträgen, sowie zu entsprechender Aus-
kunftsertheilung und unentgeltlicher Verabreichung von Programmen 
— aus welchen der vorzügliche Geschästsstand, die günstigen Ver-
sichcrungsbedingungen und die billigen Prämiensätze obiger Gesell
schaft ersichtlich sind — jederzeit gern bereit. 

Bolkenhain, den 20. Februar 1889. 
Max Rolke, 

Agent. 

In der Arbeiter-Colonie Wunscha sollen in diesem Irühjahr 
ea. 100 Morgen Oedland mit 1jährigen Kiefern cnltivirt werden. 
Der größte Theil der dazu nöthigen Pflanzen fehlt uns. Wir 
richten daher die herzliche Bitte an alle Iorstbesitzer Schlesiens, 
welche Ueberflnß an einjährigen Kieferpslanzen haben, aus freund
lichem Interesse für die Kolonie uns solche Pflanzen im Monat 
März nach Wunscha bei Station Mücka, Kreis Rothenburg O./L., 
senden zu wollen. 

Breslau, im Iebrnar 1889. 
Der Worstand 

des Schleichen L rovinzial-Wereins für ländliche 
Aröeiter-Kolonien. 



Kreis Cm renden Blatt 
dcS 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
S tück  9 .  

sticdiair? ini Bureau des König!. pandrath - Annes Gedruckt in der Buefldruelerei von G. Hendeß 
zu Botkenbalu. zu VoNenk<riu. 

Bolkenhain, den 4. März 1889. 

Sie Magisträte, Guts- und Gemeinde-Vorstände des Kreises 
mache ich hierdurch erneut darauf aufmerksam, daß gegen Steuer-
forderuugen alier Art aus dem demnächst ablaufenden Steuerjahre 
1888/89, welche nicht bis zum 3 t. März d. Is. durch ent
sprechende Benachrichtigung der betreffenden Steuerpflichtigen 
geltend gemacht werden, den letzteren der Ginwand der Verjährung 
aus den KK 5 und 0 des Gesetzes vom 18. omni 1840 zur 
Seite steht. 

Gs ist daher unter allen Umständen dafür Sorge zu tragen, 
daß Steuerpflichtige, an welche für das Jahr 1888/89 noch Steuer-
sordernngen zu erheben sind, die Benachrichtigung hierüber, soweit 
sie noch erfolgen soll, bis spätestens zum 3 1. März d. Is. 
zugestellt werde. 

Bolkenhain, den 2. März 1889. 

Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat durch Ver
fügung vom 2. Februar o. Is. <I.-Vo, 1022) dem Vorstande des 
evangelischen Vereiushauses „Herberge zur Heimath" in Breslau 
die Genehmigung ertheilt, zum Besten des genannten Vereinshauses 
im pause des Jahres 1889 eine einmalige Sammlung milder Beiträge 
in Form einer Hanskollekte bei den bemittelteren Haushaltungen der 
Provinz Schlesien zu veranstalten, welche im hiesigen Kreise im 
Monat Juli stattfinden wird. 

Die mit der Ginsammlung beauftragten Personen müssen sich 
durch Vorzeigung obenerwähnter Verfügung oder einer beglaubigten 
Abschrift derselben ausweisen, haben auch mit fortlaufenden Seiten
zahlen versehene Sammelbücher mit sich zu führen. 
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Die städtischen Polizeiverwaltungen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich, der (Ansamm
lung dieser Kollekte keine Hindernisse in den Weg zu stellen. 

Volkenhain, den 25. Februar 1889. 

Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat durch Ver
fügung vom 13. Februar d. Js. (O. P. 1285 Vit) dem Vor
stande des landwirthschaftlichen Kreisvereins zu Falkenberg die Ge
nehmigung ertheilt, bei Gelegenheit der im Laufe dieses Jahres 
daselbst stattfindenden Rinderschau eine öffentliche Verloosung von 
Pferden, Rindern, Schafen ?e., sowie nützlichen landwirthschaftlichen 
zc. Geräthen zu veranstalten und hierzu 12 09(1 Loose ü 1 M. 
innerhalb der Provinz Schlesien auszugeben. 

Die städtischen Polizeiverwaltungen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich demzufolge, 
dem Absatz der danach zum Vertriebe gelangenden Loose keine 
Hindernisse entgegenzustellen. 

Volkenhain, den 1. März 1889. 

Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat durch Ver
fügung vom 15. Februar d. Js. <O. P. 1285) der Lehrerin Ma
thilde Golch zu Ratibor die Genehmigung ertheilt, behufs Beschaf
fung eines Zheils der zur Errichtung eines Lehrerinnenheims in 
Salzbrunn erforderlichen Kosten, im Laufe dieses Jahres eine l 
öffentliche Verwesung verschiedener Gegenstände zu veranstalten 
und hierzu 1000 Loose -1 50 Pf. innerhalb der Provinz -Schlesien 
auszugeben. 

Die städtischen Polizeiverwaltungen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich demnach, dem -1/ 
Vertriebe der betreffenden Loose keine Hindernisse in den Weg zu stellen. 

Volkenhain, den 1. März 1889. 

Seitens des Herrn Amtvvorstehcrs des Amtsbezirks Rudelstadt 
ist an Stelle des Fleischbeschauers Geier in Rudolstadt, welcher 
von dort verzieht, der Vanersohn Wilhelm Schars in Rudelstadt 
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nach beigebrachtem Befähigungsnachweise zum Fleischbeschaner des 
genannten Amtsbezirks amtlich bestellt worden. 

Bolkenhain, den 26. Februar 1889. 

Bekanntmachung. 
Die Bekanntmachung betreffend Erledigung des Steckbriefs vom 

8. November 1888 hinter der unverehelichten Fabrikarbeiterin 
Louise Hielscher aus Straupitz, Kreis Hirschberg, wird hiermit zu
rückgenommen. Der Steckbrief bleibt in Kraft sKr.-Bl. 
1888 S. 413 Nr. 466). I. 152V/88. 

Hirschberg, den 22. Februar 1889. 
Der Erste Staatsanwalt. 

Holzverkanf. 
Oberförsterei Reichenau. Forstschutzbezirke: Wingendorf, Forst-Hartau. 

Es sollen 
Donnerstag am 14. März er., Vormittags IN Uhr 

folgende Hölzer, als: 
K Wingendorf: Abtriebs- nnd Durchforftungsschläge de 

R887 R888. 
Nadel: 435,8 Rm. Reisig 4. Cl. und 44,o Hdt. Wellen Reisig 3. Cl. 

2., Wittgendorf: Abtriebsschlag am Kiefernrncken und Tota
lität de I88S. 

Nadel: 83 Stuck Klötzer, 60 Stück Stangen 1.—3. Cl., 179 Rm. 
Scheite und Knüppel, 50,a Hdt. Wellen Reisig 3. Cl. 

Forst-Hartau: Durchforstnngsschlag am Ziegcnriicken und 
Totalität de 

Nadel :  110 Stück Klötzer ,  87 Stück Stangen 1.—3. Cl . ,  81 Rm. 
Scheite und Knüppel, 75 Rm. Reisig 4. Cl., l,s Hdt. Reisig 3. Cl. 
im Gerichtskretscham zu Wittgendorf öffentlich meistbietend gegen 
sofortige Bezahlung verkauft werden. 

Reichenau, den 22. Februar 1889. 
Der Königliche Oberförster. Lange 





Kreis Cm renden Blatt 
des 

Königlichen Landmth-Aintes in Bolkenhain. 
Stück 10. 

Nedigirt im Virreau des Konigl. ^andr.uh - Amtes Gctruckt in der Vuchdruckerei vo<, E. Hcndeß 
zu Bolkcnl?ain. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 11. März 1889. 

Nachdem der Herr Regiernngs-Prüsident zu Liegnitz mich mit 
der Vertretung des beurlaubten Herrn Landraths beauftragt hat, 
habe ich diese Vertretung heute übernommen. 

Bolkenhain, den 9. März 1889. 
Der Kreis-Deputirte. 

Graf von Hoyos. 

PoliM-Verordmmg 
für den Regierungsbezirk Liegnitz, betreffend den Schutz von Banm-

pflanzungcn an öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen. 

Auf Grund der K§ 6 und 12 des Gesetzes über die Polizei
verwaltung vom 11. März 1850 (Ges.-S. S. 265) und des § 
,137 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. 
Juli l883 (Ges.-S. S. 195) wird unter Zustimmung des Bezirks-
Ausschusses für den Umfang des Regierungsbezirks Liegnitz Rach
stehendes hierdurch bestimmt: 

5 k. 
Bäume, welche auf oder an öffentlichen Wegen, straffen oder 

Plätzen stehen, dürfen nur nach vorgängigcr Genehmigung des 
.üreislandraths fortgenommen, gekröpft oder abgeholzt (belaubt) 
werden. 

Ausgenommen von dieser Vorschrift ist das Abholzen (Belauben) 
der Weiden und Pappeln. 

5 2.  
Die Genehmigung darf in ländlichen Ortschaften nicht ertheilt 

werden, wenn die Bäume zum Auffangen des Flngfeuers bestimmt, 
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oder geeignet sind. Solche Bäume dürfen überhaupt nicht abge
holzt oder ausgeästet werden, es sei denn, daß sie abgestorben sind 
oder ihrer Beschaffenheit nach die Sicherheit des Verkehrs oder der 
angrenzende» Grundstücke gefährden. 

§ 3. 

Sonst dürfen Bäume an oder auf öffentlichen Wegen, Straßen 
und Plätzen, wenn sie weder abgestorben sind noch den Berkehr 
hemmen, noch auch die angrenzenden Grundstücke beschädigen, nicht 
eher beseitigt werden, als bis andere zum Ersatz geeignete Bäume 
vorschriftsmäßig gepflanzt sind und zwei Jahre überdauert haben. 

§ ^ 

Zuwiderhandlungen gegeil die vorstehendeil Borschriften werden 
mit Geldbuße bis zu 30 Mk. oder verhältnißmüßiger Haft bestraft. 

Liegnitz, den 16. Februar 1889. 

Der Wegierungs-Wräsident. 
gez.: Prinz Handjery. 

- Unter Bezugnahme auf die von dem Herrn Ober-Präsidenten 
unterm 18. Dezember 1888 erlassene Polizei-Verordnung über die 
Einrichtung und den Betrieb von Dampffässern und die dazu unter 
demselben Tage ergangenen Ausführnngsbestimmnngen zu § 6 — 
ein. Nr. 3 des Amtsblattes pro 1889 — wird hiermit das nach-' 
steheiide Verzeichnis;: 

der im diesseitigen Regierungs-Bezirk befindlichen Dampfkessel
revisoren, 

B. der zur Vornahme von amtlichen Druckproben an Dampfkesseln 
ermächtigten Vereins-Ingenieure, 

E. der als Sachverständige im Sinne der oben gedachteil Polizei-
Verordnung vom 18. Dezember 1888 amtlich anerkannten 
sonstigen Personen 

zur öffentlichen Kcnntniß gebracht. 
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Scholz 

Starke 

Weinert 
Jungfer 

Schmitz 

Momm 
Jahn 

Haake 

Minßen 
Burmcistcr 
Munckclt 

O. La Baunrc 
Sonnabend 
I. Kellner 

Kuschclbaucr 

Schmidt-Thomasiä 
Knbale 

Rimplcr 
Kobcr 

Königlicher 
Krcisban-Jnspector 

Königlicher 
Kreisbau-Jnspector 
Königlicher Baurath 

Königlicher 
Kreisbau-Jnspector 

Königlicher 
Krcisban-Jnspector 

Königlicher Baurath 
Königlicher Baurath 

Königlicher 
Kreisban-Jnspector 

11. 
Sbcr-Jngenieur 

Ingenieur 
dto. 
dto. 
dto. 
dto. 
dto. 

<1. 
Civil-Jngcnicur 

Stadtbaurath 
dto. 

Stadtbamncistcr 

Bunzlau 

Griinberg 
Hirschberg 

Hoyerswerda 

Landcshut 
Liegnitz 
Sagau 

Breslau 
dto. 
dto. 
dto. 
dto. 
dto. 
dto. 

Wogau 

Anträge an 
ncbengenannte 

Ingenieure sind 
Breslau, 

Gartcnstr. 321» 
zu richten. 

Hirschberg 
Liegnitz 

Pegnitz, den 27. Februar 1889. 
Aer Königliche Aegierungs-Hstästdent. 

Nachdem die .Klassensteuer-Nolle» für das Gtatsjahr 1889/90 
van der.Königlichen Negiernng festgestellt worden sind, beauftrage 
ich die Magisträte, Guts- und Gemeinde-Vorstände des Kreises, 
die festgestellten Nolle» baldigst hier abholen zu lassen und dem
nächst auf ortsübliche Art öffentlich bekannt zu machen, daß, 
wo und während welcher Zeit die neuen Klassensteuer-

Nr. 100. 
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Rollen zur Einsicht der Steuerpflichtigen offen liegen. 
Die Auslegungssrist ist auf längstens l4 Tage zu bestim
men und muß in das neue Stenerjahr 1889/99, also 
in die ersten Tage des Monats April er. hiniiber-
reichen. Nach Ablauf der Anslegungsfrist ist auf der Rolle 
amtlich zu bescheinigen, daß und während welcher Zeit sie 
zur Einsicht der Betheiligten offen gelegen hat. 

Die Steuerpflichtigen find außerdem von dem Betrage der ihnen 
pro 1889/90 auferlegten Klaffensteuer in ortsüblicher Weife durch 
Auszüge aus der Klafsenstener-Rolle <K 16 Abs. 2 der Instruktion 
vom 29. Mai 1873, außerordentliche Beilage zu Stuck 26 des 
Amtsblattes von 1873) in Kenntnis; zu fetzen und dabei darauf 
hinzuweisen, daß etwaige Reklamationen wider die neue Veranlagung 
gemäß Art. 4 des Gesetzes vom 16. Juni 1875 binnen zwei 
Monaten, vom Ende der Anslegungsfrist an gerechnet, 
hier anzubringen sind und später eingehende Reklamationen zurück
gewiesen, Klassenstener-Beschwerden aber, welche bei der 
Königlichen Regierung zu Liegnitz oder bei dem König
lichen Finanz-Ministerium zu Berkin direkt eingehen, 
von diesen vorgesetzten Behörden ohne Weiteres und 
ohne Ausnahme den Absendern portopflichtig werden 
zurückgegeben werden. In den Auszügen ist ausdrücklich zu 
bemerken, daß nach § 1 des Gesetzes vom 26. März 1883 für 
die beiden untersten Stufen der Klaffensteuer die Verpflichtung zur 
Zahlung der letzteren aufgehoben ist, sowie daß die Steuer der 
Stufen 3 bis 12 für die Monate Juli, August und September 
außer Hebung bleibt. 

Die Anfertigung der Klassensteuer-Heberegister für das neue 
Etatsjahr hat ohne allen Zeitverlust zu erfolgen und sind, nachdem 
dies geschehen, die Klasfensteuer-Nollcn pro 1889/90 bis zum 
16. April c. hierher zurückzureichen. 

Bolkenhain, den 8. März 1889. 

Im Anschluß an die Kreisblatt-Bekanntmachungen vom 27. 
August und 21. Dezember v. Js. (Kr.-BI. Stück 36 Rr. 353 und 
Stück 52 Rr. 513) übersende ich den Magisträten und ländlichen 
Gemeindcvorstanden unter Briefumschlag eine Anzahl Forma
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lare zu militärischen An- und Abmeldungen zur Aufbewah
rung und eintretendenfalls Verabfolgung an meldepflichtige Mann
schaften, denen ich bei Ausfüllung der betreffenden Formulare an 
die Hand zu gehen bitte. 

Die Gutsvorstände wollen in Bedarfsfällen die in Rede stehen
den Formulare von den Gemeindevorständen entnehmen. 

Bolkenhain, den 8. März 1889. 

Des Königs Majestät haben mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 
11. v. Alts, dem Konnte für den Znchtmarkt für edlere Pferde 
zu Neubraudeuburg die Erlaubnis; zu crtheilen geruht, zu der mit 
Genehmigung der Großherzoglichen Landesregierung bei Gelegenheit 
des diesjährigen Znchtmarktes daselbst zu veranstaltenden Ausspie
lung von Pferden, Equipagen, Reit-, Fahr- und Stallutensilien 
auch im diesseitigen Staatsgebiete, und zwar im ganzen Bereiche 
desselben, Loose zu vertreiben. 

Die städtischen Polizei-Verwaltungen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises mache ich hierauf mit 
dem Bemerken aufmerksam, daß der Vertrieb der vorbezeichneten 
Loose nicht beanstandet werden darf. 

Bolkenhain, den 8. März 1889. 

Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat durch Ver
fügung vom 14. Februar d. Is. fZ- No. 1198 V) dem Verwal
tungsausschuß der evangelischen Mägdcherberge „Marthaheim" zu 
Licgnitz, verbunden mit dem Schlcgelstifte, die Genehmigung erthcilt, 
zum Besten der genannten Anstalten im laufenden Jahre eine einma
lige Sammlung milder Beiträge in Form einer Hauskollecte zu 
veranstalten, welche bei den bemittelteren evangelischen Haushal
tungen des hiesigen Kreises im Monat November stattfinden wird. 

Die mit der Sammlung beauftragten Personen haben sich durch 
Vorzeigung der obenerwähnten Verfügung oder einer beglaubigten 
Abschrift derselben auszuweisen, müssen auch Sammelbücher mit 
fortlaufenden Seitenzahlen mit sich führen. 

Bolkenhain, den 8. März 1889. 
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Nr. 104. Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat durch Ver
fügung vom 14. Februar d. Js. <I. No. 1198) dem Vorstande 
des Hirschberger Kreisvereins für innere Mission die Genehmigung 
ertheilt, zum Besten der Herberge zur Heimath zu Hirschberg in 
Schlesien im Laufe dieses Jahres eine Hanskollekte abzuhalten, 
welche bei den bemittelteren evangelischen Haushaltungen des diessei
tigen Kreises im Monat Juni c. eingesammelt werden wird. 

Die mit der Einsammlung beauftragten Personen haben sich 
durch Vorzeigung der obenerwähnten Verfügung oder einer beglau
bigten Abschrift derselben auszuweisen, müssen auch Sammelbücher 
mit fortlaufenden Seitenzahlen mit sich führen. 

Bolkenhain, den 4. März 1889. 

Nr. 105. , Für den Gemeindebezirk Adlersruh ist an Stelle des verstorbe
nen Waisenrathes, Nestaurateurs August Opitz, der Müllermeister 
Karl Scholz daselbst zum Waisenrath bestellt worden. 

Bolkenhain, den 7. März 1889. 
Der Königliche Landrath, 

von Lösch. 

Nr in Bekanntmachung. 
Laut hier eingegangener Anzeige des Amtes Settendorf vom 

28. Februar c. ist zu Ketschdorf ein der Tollwuth dringend ver
dächtiger Hund getödtet, resp. secirt worden. In Folge dessen wird 
gemäß K 38 des Neichsgesetzes vom 23. Juni 1880 und des K 
20 der Instruktion vom 24. Februar l881 die Festlegung aller 
in den Ortschaften Nimmersath und Streckcnbach vorhandenen Hunde 
für den Zeitraum von drei Monaten hiermit angeordnet. 

Der Festlegung gleich geachtet wird es, wenn die Hunde, mit 
einem sicheren Maulkörbe versehen, an der Leine geführt werden. 

Zuwiderhandlungen werden nach K 66 des oben angeführten 
Gesetzes mit Geldbuße bis 150 Mark oder mit Haft bestraft. 

Nimmersath, den 2. März 1889. 
Der Zmts-Korsteher. 

Nasper. 
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Aufgebot. 
l. Nachstehende Personen: 

1., der Tischlergeselle Robert Metschke, geboren den 24. Februar 
1844 zn Kauder, welcher seit seinem Weggange von Kauder 
im Jahre 1870 nichts mehr von sich hat hören lassen, 

2., der Fabrikweber Karl August Hermann Linke, geboren am 
27. Oktober 1839 zu Goldentranm, Kreis Lauban, 
welcher im Mai 1872 von Bolkenhain nach Amerika aus
gewandert ist, 

werden und zwar: 
zu 1. ans Antrag seines Bruders, des Tischlermeisters Julius 
Metschke in Kauder, vertreten durch den Rechtsanwalt Richter 
in Bolkenhain, 
zu 2. auf Antrag seiner Schwester, der verehelichten Friede
rike Caroline Henriette Schmidt geb. Linke in Scholzendors, 
Kreis Lanban, vertreten durch den Rechtsauwalt Richter in 
Bolkenhain, 

ausgefordert, sich spätestens im Aufgebotstermin 

den 14. Dezember 1889, Wormittags 11 Mr 
bei dem unterzeichneten Gericht zn melden, widrigenfalls ihre 
Todeserklärung erfolgen wird. 

H.die unbekannten Rechtsnachfolger des am 17. Januar 1888 
zu Liegnitz verstorbenen Grenadiers Oswald Peter, Sohn der 
unverehelichten Ernestine Peter, später verehelichten Kammer in 
Alt-Reichenau, werden aus Antrag des Nachlaßpflegers, Rechts
anwalts Welzel in Bolkenhain, aufgefordert, spätestens im Auf
gebotstermin 

den 14. Dezember 1889, Wormittags 11 Ahr 
ihre Ansprüche und Rechte auf den Nachlaß des Borgenannten 
bei dem unterzeichneten Gericht anzumelden, widrigenfalls der 
Nachlaß dem Fiskus zugesprochen werden wird. 

Bolkenhain, den 25. Februar 1889. 
Königliches Amtsgericht. 
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Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grundbuche von 

Freiburg unter Grundbuch-Nummer 7 Band I Blatt 49 auf den 
Namen des .Aempnermeisters Julius Tilchner zu Freiburg einge
tragene, zu Freiburg belegene Grundstück 

am 13. April 1889, Vormittags 19 Uhr 
vor dem unterzeichneten Gericht — an Gerichtsstelle — versteigert 
werden. 

Das Grundstück ist nur mit 1111 Mk. Nutzungswerth zur Ge
bäudesteuer veranlagt. Auszug aus der Steucrrolle, beglaubigte 
Abschrift des Grundbnchblatts, etwaige Abschätzungen und andere 
das Grundstück betreffende Nachweisungcn, sowie besondere Kauf-
bedingungcn können in der Gerichtsschreiberei I eingesehen werden. 

Das Urtheil über die O'rtheilung des Zuschlags wird 
am 19. April 1889, Vormittags 11 Uhr 

an Ge-richtsstelle verkündet werden. 
Freiburg i. Schl,, den 16. Februar 1889. 

Königliches Amtsgericht. 

Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grundbuche von 

Girlachsdorf Band II unter Blatt No. 37 auf den Namen des 
Tischlermeisters Reinhard Simon zu Girlachsdorf eingetragene, eben
daselbst belegene Grundstück 

am 1. Mai 1889, Vormittags 1V Ahr 
vor dem unterzeichneten Gericht an Gerichtsstelle versteigert werden. 

Das Grundstück ist nur mit 60 Mk, Nutzungswerth zur Ge
bäudesteuer veranlagt. 

Das Urtheil über die INtheiluirg des Zuschlags wird 
am 2. Mai 1889, Vormittags 11 Mr 

an Gerichtsstelle verkündet werden. 
Bolkcnhain, den 28. Februar 1889. 

Königliches Amtsgericht. 



Kreis Cm renden-Vlatt 
dcS 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 11. 

Rctigirt iin Bureau des König!. issrudrath - Ainres Gedruckt in der Buchdruckerei von G. Hendeß 
zu Bolkenhain. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 18. März 1889. 

Knter Bezugnahme auf die Bekanntmachung des Kgl. Bezirks-
Eommandos zn Inner vom 19. Dezember 1888, betreffend die 
Aenderung der Organisation der Mannschaften des Beurlaubtcn-
standes (Kr.-Bl. 1888 S. 448 Rr. 513), bringe ich hiermit zur 
öffentlichen Kenntnis), daß, wenn der Montag nach dem 1. und 
15. eines Monats ans einen Festtag fällt, der Bezirks-Feldwebel 
an dem darauf folgenden Dienstage zur Entgegennahme 
mündlicher Meldungen ans Inner hier eintrifft. 

Die Magisträte, Guts- und Gemcindcvorstände des Kreises 
wollen die Mannschaften des Benrlanbtenstandes in geeigneter 
Weise hierauf aufmerksam machen. 

Bolkenhain, den 13. März 1889. 

Nachdem die Königliche Regierung zu Liegnitz die Gewerbesteuer-
Rolle des hiesigen Kreises für das Jahr 1889/90 festgestellt hat, lasse 
ich dem Magistrat in Hoheufriedeberg, sowie den Guts- und Ge
meinde-Borständen die nach den Festsetzungen der Königlichen Re
gierung vervollständigten bezw. berichtigten Orts-Gewerbesteuer-Rollen 
mit dem Auftrage zugehen, für die darin verzeichneten Gewerbetrei
benden die vorgeschriebenen Gewerbestenerscheine auszustellen und 
solche noch im Laufe dieses Mouats zur Prüfung und Vollzie
hung hierher einzureichen. Die vollzogenen Stenerscheine werden 
sodann von hier ans sogleich zurückgegeben werden und sind dem
nächst den betreffenden Gewerbetreibenden gegen eine — den 
Tag der Aushändigung ergebende — Empfangsbescheini
gung einzuhändigen. Der Einrcichung dieser Empfangsbescheini
gungen!, welche hinsichtlich der Richtigkeit der Unter-
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schritten amtlich zu beglaubigen sind, sehe ich bis zum 
10 April e. entgegen. 

Gleichzeitig wollen die Drtsbehördcn daö Gewerbesteuer-Hebe
register anfertigen und letzteres dein Drtssteuererheber zum Gebrauche 
bei Erhebung der Gewerbesteuer zustellen. 

Boltenhain, den 14. März 1889. 

Die Königliche Regierung zu Liegnitz hat in Berücksichtigung 
der diesseitigen Vorschläge den nachgenannten Gewerbetreibenden auf 
Grund des 2 des Gesetzes von: 5. Juni 1874 für das Etats-
jahr 188 9/99 Gewerbesteuer-Freiheit für den stehenden Handel 
bewilligt und zwar: 

1. dem Gustav Gnttler s . . c > ^ ^ 
s, d» «inwk 
3. der Emilie Klein in Giesmannsdorf, 
4. der Auguste Vufe geb. Stutze in Ober-Hohendorf, 
5. dem Gottfried Scheffler in Hohenhelmsdorf, 
6. der Johanne Hartmann geb. Hoffmann in Rieder-Kunzendorf, 
7. dem Gottlieb Dehmel in Ober-Polkan, 
8. der Wittwe Iosepha Vergel in O.nolsdorf, 
9. der verehel. Klenner geb. Rticke in Alt-Reichenau, 

10. der Wittwe Friederike Finger geb. Ranpach in Alt-Nöhrsdorf, 
11. der Wittwe Elisabeth Härtel in Streckenbach, 
12. der Wittwe Ehristiane Thomas in Weidenpetersdorf, 
13. der Karoline Börner in Ober-Wnrgsdorf. 

Die betreffenden Eommunalbehörden werden beauftragt, die 
Betheiligten hiervon in Kenntniß zu setzen. 

Boltenhain, den 14. März 1889. 

Nachdem die Grund- und Gebändestener - Heberollen fnr das 
Etatsjahr 1889/90 von der Königlichen Regierung zu Liegnitz fest
gestellt worden sind, beauftrage ich die Magisträte und Gemeinde-
Vorstände, sowie die Gutsvorstände zu Rieder-Banmgarten, Blu
menau, Dätzdorf, Halbendorf, Langhellwigsdorf, Kander-Preilsdorf, 
Nieder-Knnzendorf, Lauterbach, Möhnersdorf, Ossenbahr-Polkan, 
Hohenpetersdorf, Röhrsdorf, Rohnstock, Rudolstadt, Schollwitz, Thomas
dorf, Wederan, Wernersdorf, Wilhelmsbnrg und Rieder-Wnrgsdorf, die 
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Heberollen Ihrer Bezirke schleunigst gegen Empfangsbescheini
gung hier abholen zu lassen, sie sodann höchstens 14 Tage 
lang zur Einsicht der Steuerpflichtigen offen zu legen, vorher aber 
in ortsüblicher Weise bekannt zu machen, daß, wo und während 
welcher Zeit die Nolle eingesehen werden kann. 

Gleichzeitig ist die Hebeliste anzufertigen und demnächst die 
Heberolle nach Ablauf der Anslegnngsfrist, spätestens aber binnen 
4 Wochen nach erfolgter Zustellung, versehen mit der Be
scheinigung, daß, wo und während welcher Zeit deren 
Offenlegung stattgefunden hat, an das Königliche Kataster-
Amt zu Landeshut i. Schl. zurückzureichen. 

Im klebrigen weise ich hin ans die §K 15 bis 18 der Anwei
sung IV vom 3l. März l877 lanßerordentliche Beilage zu Stück 
38 des Amtsblattes pro 1877) und ersuche zugleich, die Heberollen 
vor Beschädigung sorgfältig zu schützen. 

Bolkenhain, den 16. März 1889. 

Des Königs Majestät haben mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 
18. v. Kits, dem Borstande der ständigen Ausstellung für Kunst 
und Kunstgewerbe zu Weimar die Erlanbniß zu ertheilen geruht, 
zu der von ihm mit Genehmigung der Großherzoglich Sächsischen 
Staatsregierung im Laufe dieses Jahres wiederum zu veranstalten
den Ausspielung von Gegenständen der Kunst und des Kunstge
werbes auch im diesseitigen Staatsgebiete und zwar im ganzen 
Bereiche desselben Loose zu vertreiben. 

Die städtischen Polizeiverwaltungen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des .greises setze ich hiervon mit 
dem Bemerken in Kenntnis), daß der Bertrieb der vorbezeichneten 
Loose nicht beanstandet werden darf. 

Bolkenhain, den l2. März 1889. 

Der Bericht über die Wirksamkeit der evangelischen Herberge 
für Dienstmädchen „Marthastift" zu Breslau während der am l. 
Januar d. Is. verflossenen 25 Jahre ihres Bestehens kann täglich 
während der Dienststnnden im hiesigen Landrathsamte eingesehen 
werden. 

Bolkenhain, den 13. März 1889. 
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Für die selbständigen Gutsbezirke Cchollwitz und Simsdorf ist 
an Stelle des ans dem Amte geschiedenen Gutsvorstehers Kügler 
der Wirthschafts-Jnspektor Arthur Harrer zu Simsdorf zum Guts-
Vorsteher bestellt uud verpflichtet wordeu. 

Volkenhain, deu 11. März 1889. 

Für den Standesamtsbezirk Giesmannsdorf ist seitens des Herrn 
Ober-Präsidenten von Schlesien an Stelle des bisherigen Standes
beamten-Stellvertreters Aoung daselbst, welcher dieses Amt nieder
gelegt hat, der Kaufmann Fritz Hoffmann in Giesmannsdorf zum 
Standesbeamten-Stellvertreter bestellt und derselbe heute hier ver
eidigt worden. 

Volkenhain, den 4. März 1889. 

Auf den Dominialfeldmarken von Hohenfriedeberg - Schweinz-
Wiesenberg werden vom 18. d. Bits, ab Giftbrocken zur Vertil
gung des Raubzeuges gelegt. 

Volkenhain, den 16. März 1889. 
Z)er Königliche ^andrath. 

I. V. 
Graf von Hoyos. 



Kreis Cunmwn Blatt 
dcö 

Königliche» Landrath-Amtes in Bolkcnhain. 
Stück 12. 

Rkdigir! im Burcail tcs Kö»i,,i. V.,n!>ra>h-A>nIcS Eidructl in t» Buckdruckirii von E. H-ndcx 
;n iNvilindni». «u «vikindnin. 

Bolkenhain, den 25. März 1889. 

Nach meiner Rückkehr habe ich heute die Amtsgeschäste wieder 
übernommen. 

Bolkenhain, den 20. März 1889. 
Der Landrath und Vorsitzende des Kreis-Ausschusses. 

Nachtrags-Polizei-Verordnung. 
Auf Grund des § 137 des Gesetzes über die allgemeine 

Landesverwaltnng vom 30. Juli 1883 >G. C. S. 195) und der 
K§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Berwaltung vom 
11. März 1850 sG. S. S. 265) wird unter Zustimmung des 
Provinzial - Raths für den Geltungsbereich der Provinz Schlesien 
hiermit Folgendes verordnet: 

Ausnahmen von dem im K 4 der Polizei-Verordnung, 
betreffend die Anlage und Errichtung von Vorrathshäusern 
und Räumen für Pulver und andere Sprengstoffe, sowie die 
Aufbewahrung dieser Fabrikate, vom 15. November 1882 
«Amtsblatt der Regierung Breslau S. 366, Liegnitz S. 288, 
Oppeln S. 342) ausgesprochenen Verbot der gemeinschaftlichen 
Aufbewahrung von Pulver und Dynamit oder anderer Spreng
stoffe tonnen, abgesehen von den im K 14 bereits vorgesehenen 
Fällen von der Landespolizeibehörde genehmigt werden. 

Breslau, den 27. Februar 1889. 
Der Ober-Prasident. Wirkliche Geheime Rath, 

gez. von Seydewitz. 
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Bekanntmachung 
betreffend die Einstellung Einjahrig-Freiwilliger am 1. April d. I. 

Das Königliche General-Eommando 6. Armee-Eorps Hierselbst 
hat durch Verfügung vom 4, d. Nt. im Vereich der lt. Division 
das Grenadier-Regiment Kronprinz Friedrich Wilhelm Nr. 11 in 
Breslau, und im Bereich der l2. Division das Infanterie-Regi
ment von Winterfeldt Nr. 23 in Neisse als diejenigen Infanterie-
Truppentheile bestimmt, bei denen auf Grund des § 94,1 der 
deutschen Wehrordnnng vom 22. November l 888 der Diensteintritt 
Einjährig-Freiwilliger am 1. April d. I. erfolgen darf, was im 
Anschluß an meine Bekanntmachung vom 22. Januar er. hierdurch 
zur öffentlichen Kenntnis; gebracht wird. 

Breslau, den 8. März 1889. 
Der Hver-Arästdent, Wirkliche Keljeime Watß 

von Seydewitz. 

Die Polizei- und Orts-Behörden des Kreises ersuche ich, Ihre 
etwaigen Liquidationen über Forderungen an die Staatskasse aus 
dem Etatsjahre l888/89 bestimmt spätestens bis zum 3. April c. 
hierher einzureichen, da wegen des bevorstehenden Rcchuungsschlusses 
für später eingehende Liquidationen auf Befriedigung nicht zu rech
nen ist. 

Bolkenhain, den' 23. März 1889. 

Mit Bezug auf meine Kreisblatt-Verfügnng vom 19. Juli 
1887 sKr.-Bl. S. 245) bringe ich den Magisträten, sowie den 
Guts- und Gemeindevorständen die rechtzeitige Einreichung der 
Nachwcisnngen der wegen Klasfenstener-Rückständen erfolgten Mah
nungen und Zwangsvollstreckungen, oder bezüglicher Negativ-Anzei
gen pro IV. Quartal 1888/89 hiermit in Erinnerung. 

Bolkenhain, den l9. März 1889. 

Mit Bezug auf meine Kreisblatt-Verfügnng vorn 15. Juni 
1887 jKr.-Bl. S. 207) bringe ich den Magisträten, sowie den Guts-
und Gemeindevorständen die rechtzeitige Einreichnng der Uebersichten 
der zur Zwangsvollstreckung überwiesenen Rückstände an direkten 
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Kommunal- und Schulabgaben einschließlich des Schulgeldes pro 
1888/89 hiermit in (Erinnerung. 

Bolkenhain, den l!>. März 1889. 

Der Herr Minister des Innern hat durch Verfügung vom 28. 
Februar d. Is. der Direetion der Diakonissen-Anstalt zu Kaisers
werth die (Erlaubnis; crtheilt, zum Besten der gedachten Anstalt im 
Laufe dieses Jahres eine Ausspielung beweglicher Gegenstände 
«Handarbeiten, Bücher, Bilder :c.> zu veranstalten und die zu der
selben auszugebenden 15000 Loose ü 50 Pf. im ganzen Bereiche 
der Monarchie zu vertreiben. 

Die städtischen Polizeiverwaltungen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich, dem Absätze 
der hiernach zum Vertriebe gelaugenden Loose keine Hindernisse 
entgegenzustellen. 

Bolkenhain, den 19. März 1889. 

Das diesjährige Februar-Heft des Deutschen Handels-Archivs 
enthält folgende Artikel, welche für die Handel- und Gewerbetrei
benden von Interesse sein dürften: 

Auszug aus dem Deutschen Knudels-Archiu. Aevruar-
Seite Keft 1889. 
101. Deutsches Reich. Zolltcchuische Unterscheidung der gefärbten 

Glasknöpfe von den gemalten. 
101. Mischungsverhältniß des Branntwein-Deuaturmingsmittels. 
123. Schweiz. .Zollabfertigung von Sprittsendungen. 
123. dto. Deelaration im Stickerei-Veredlungsverkehr. 
123. dto. Tarifentscheidungen des cidgcn. Zolldepartements. 
125. Rußland. Vergünstigungen bei der Wiedereinfuhr von Säcken. 
126. dto. Zolltarifiruug von Waaren. , 
127. Finnische Gewerbesteuer und Ginkommensteuer für Ausländer. 
127. Serbien. Herabsetzung des Gingaugszolles auf Lein- und 

Hanfsaat. 
127. Brasilien. Verbot der Giusuhr salicylsänrehaltiger Getränke. 
127. Portugal. Grhöhung des Ginfuhrzolles ans Weizen. 
127. Schweden und Norwegen. Verbot der Ginfuhr von Waaren 

mit unrichtiger Ursprungsbezeichnung. 
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129. Vereinigte Staaten von Amerika, Jolltarifentscheidungen. 
130. Italien. (Einschiffung ausländischer Waaren für Schiffsgebranch. 
132. Mexiko. Erhöhung der Einfuhrzölle. 
133. Ecuador. Freigabe des Küsteuhandels. 
133. Argentinien. Verfahren bei der Eintreibung von Forderungen. 
140. Schiffsverkehr zwischen Rußland und Deutschland. 

Seite Handelsberichte. 
33. Rica rag na. Handelsbericht für das Fahr 1887. 
40. Eolnmbieu. Desgleichen. 
48. Tunis. Handelsbericht für das l. Halbjahr 1888. 
55. Persien. Winke für den Ausfuhrhandel nach Persien. 
57. Rußland. Getreideausfuhr in den Jahren 1886, 1887 

und 1888. 
Die Magisträte und ländlichen Ortsbehörden des Kreises er

suche ich, die Vetheiligten hiervon in geeigneter Weise in Kennt-
uiß zu setzen. 

Volkenhaiu, den 18. März 1889. 

Die Gemeinde Rieder-Kuuzeudors hat an Stelle des nach Ab
lauf der Dienstzeit aus dem Amte geschiedenen Ortssteuererhebers 
Rüffer den Restgutsbesitzer Ehrenfried Scharf daselbst zum Orts-
fteuererheber gewählt. Räch erfolgter Bestätigung dieser Wahl ist 
der Genannte für das in Rede stehende Amt vereidigt worden. 

Volkenhaiu, den 22. März 1889. 

Der Kömgliche Landratb. 
von Lösch. 

In Folge des am 4. d. Vi. in Ketschdorf als der Tollwuth 
verdächtigen, getödtcten Hundes, wird hiermit für die Ortschaften 
Alt- und Ren-Röhrsdorf auf Grund des Neichsgesetzes vom 23. 
Juni 1880 und der Instruction vom 24. Februar 1881 eine bis 
zum 4. Juni d. I. dauernde Hundesperre verhängt-, es sind dem
nach sämmtliche Hunde ohne Ausnahme an die Kette zu legen. 

Der Festlegung gleich geachtet wird das Führen der Hunde an 
der Leine, wenn sie mit einem, das Beißen sicher verhindernden 
Maulkorbe versehen sind. 
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Zuwiderhandlungen werden nach K 66 des Neichsgesetzes vom 
23. Juni 1880 mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft 
bestraft. 

Auch unterliegen Hunde, welche vorstehenden Anordnungen zu
wider in den genannten Ortschaften frei herumlaufend betroffen 
werden, sofortiger Tödtung. 

Klein-Waltersdorf, den 16. März 1889. 
Der Amtsvorstand. 

P. Mertz, König!. Amts-Rath. 

Bekanntmachung. 
Die diesjährigen Frnhjahrs-Kontrol-Versaulnllringen im Kreise 

Kottenhain werden in folgender Weise stattfinden: 

Km 12. April d. I., Vormittags 9 Ahr, in Att-Keichenau 
bei der Krauerei 

für die Ortschaften: Ober-Baumgarten, Giesmannsdorf, Ouolsdorf, 
Alt-Neichenau und Nceu-Reichenan. 

Am 12. April d. I., Kachmittags 3 Uhr, in Wernersdorf 
bei der Krauerei 

für die Ortschaften: Adlersrnh, Einsiedel, Merzdorf, Nimmersatt), 
Prittwitzdorf, Rndelstadt mit Schönbach, Ruhbank, Streckenbach und 
Wernersdorf. 

Am 13. April d. I, Kormittags Khr, in Kolkenhain 
am Schießhaufe 

für die Ortschaften: Bolkenhain, Würgsdorf, Halbendorf, Hohen-
helmsdorf, Hcinzenwald, Langhellwigsdorf und Preilsdorf. 

Am 13. April d. Z>, Kormittags 11 Khr, in Kolkenhain 
am Schiehhause 

für die Ortschaften: Nieder-Banmgarten, Hohendorf, Ober-, Nieder-
und Neu-Kunzendorf, Lauterbach, Röhrsdorf, Schweinhaus, Thomas
dorf, Waltersdorf, Wiesau, Wolmsdorf, Offenbahr, Ober- und Nie-
der-Polkau, Wederau, Falkenberg, Blumenali und Gräbel. 
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Am 13. April d. I., Wachmittags 3 Hz Wstr, in Kosten-
friedeöerg auf dem Markt 

für die Ortschaften: Girlachsdorf, Dätzdorf, Bohraliseiffersdorf, Rohn-
stock, Börnchen, Hansdorf, Hohenfriedeberg, Simsdorf, Schweinz, 
Schollwitz, Weidenpetersdorf, Wiesellberg, Hohenpctersdorf, Kauder 
und Möhnersdorf. 

Sümmtliche Reservisten, Wehrmänner ersteil Aufgebots — aus
schließlich derjenigen Wehrmänner des Jahrganges 1877, welche 
in der Zeit vom 1. April bis 30. September eingetreten sind —, 
sowie die zur Disposition der Ersatzbehörden entlassenen, die zur 
Disposition der Trnppentheile beurlaubten Mannschaften, die vor
läufig in die Heimath beurlaubten Ersatz-Rekruten und die Ersatz-
Reservisten, übungspslichtige lind nicht übnngspflichtige, aus den 
vorgenannten Ortschaften erhalten hierdurch den Befehl, sich zu 
den angegebenen Zeiteil und Orten mit ihren Militärpapieren 
pünktlich einzufinden. 

Unentschuldigtes Fortbleiben oder Zuspätkommen hat unnachsicht-
liche Bestrafung zur Folge. 

Zaner, den 16. März 1889. 
Königliches Wezirks-Kommando. 

Nr- 130. Die Gebühr für Telegramme nach Großbritannien und 
Irland beträgt vom 1. April ab 15 Pfennig für das Wort. Als 

verkehr mit Groß- Mindestgebühr wird für ein Telegramm 80 Pfennig erhoben. 
Irland. Berlin ^., den 16. März 1889. 

Der Weichskanzler. 
In Vertretung: 
von Stephan. 

^ i3l. Nuetious-Anzeige. 
Mittwoch, den 8. Mai d. I., von 9 Uhr Vormittags ab, sollen 

Hierselbst ungefähr 100 Gestütpferde, bestehend aus Mntterstnten 
(meistens bedeckt), Fohlen, 4jährigen Hengsten, Wallachen und 
Stuten meistbietend gegeil Baarzahlung verkauft werden. 

Sämmtliche 3-, 4jährigen und älteren Pferde sind mehr oder 
weniger geritten. Die zum Verkauf kommenden gerittenen Pferde 
werden am 6. und 7. Mai von 7 bis 10 Uhr Vormittags unter 
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dem Reiter, sowie sämmtliche von 4 bis 6 Uhr Rachmittags auf 
Wunsch an der Hand gezeigt. 

Bisten über die znm Verkauf gelangenden Pferde werden am 
24. April zum Versand ?c. fertig gestellt sein und ans Ansuchen 
zugeschickt werden. 

Für Personenbeförderung zu den bezüglichen Zügen vom und 
zum Bahnhof Trakehnen wird am 6., 7. und 8. Mai gesorgt sein. 

Trakehnen, den 27. Februar l889. 
Der Llmdstallmeister. 

von Frankenberg. 

Höhere Mädchenschule zu Bolkenhuin. ^ ^ 
Das neue Schuljahr beginnt 

Mittwoch, den 24. April. 
Auch Anfänger werden aufgenommen. 
Anmeldungen nimmt bis zum 15. April entgegen 

D i e  M o r s t e  h e r  i n  
L. Weekenttiin. 





Kreis Eurrenden Blatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stil« 13. 

Rkdigirt im Bureau des Köitigl. Landrath - Amtes Gedruckt in der Buchdruck«rci von G. Hrndtß 
zu Bolkenhain. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 1. April 1389. 
H - - -

^)er Verwaltungs-Ausschuß der Kaiscr-Wilhelms-Stiftung für 
Deutsche Invaliden zu Berlin hat neuerdings Klage darüber ge
führt, daß demselben vielfach vermcidbare Ausgaben bereitet werden, 
namentlich durch das unnütze Porto, welches der Stiftung durch von 
den Bittstellern in großer Zahl direct, statt durch Vermittelnng der 
Königlichen Landraths-Aemter oder ihrer Zweigvereine an diese ge
richtete, vielfach nicht einmal mit Beweisstücken für die gemachten 
Angaben versehene, Gesuche erwächst. 

Außer diesen unnützen Porto-Ausgaben entstehen der Stiftung 
durch die direct von den Bittstellern eingereichten Gesuche aber auch 
noch vermehrte Ausgaben für die Kanzlei und deren Beamte. 

Zur dauernden Erfüllung der der Stiftung gestellten Aufgaben, 
zu denen auch die zu rechnen ist, daß den durch den letzten Krieg 
nachgewiesenermaßen in ihrer Grwerbsfähigkeit Geschädigte» mit zu
nehmendem Alter vermehrt geholfen werden kann, hat der Verwal
tungs-Ausschuß genannter Stiftung nachstehende Grundsätze auf
gestellt : 

1) die Kaiser-Wilhelms-Stiftung für deutsche Invaliden ist nur 
für Solche bestimmt, die nachweisen können, daß sie 
durch ihre Einziehung 1870/71 in ihrer Grwerbsfähigkeit 
geschädigt worden sind; 

2) begründete Gesuche an die Kaiser-Wilheims-Stiftnng sind 
beim Königlichen Landrathsamte oder dem nächsten Zweig
verein der Stiftung zur Prüfung einzureichen; 

ü) direct au den Verwaltungs-Ausschuß der Kaiser-Wilhelms-
Stistung gerichtete Gesuche, die nicht zuvor wie ack 2 ge-
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prüft und befürwortet sind, haben keine Berücksichtigung 
zu erwarten. 

Dies wird hierdurch öffentlich bekannt gewacht. 
Liegnitz, den 19. März 1889. 

Der Königliche Regiernngs-Präsident. 

Nr. 134. Zur Erledigung folgender Geschäfte.-
1. Erstattung des Berwaltungsberichts für das Jahr 1888; 
2. Feststellung der Etats 

a. der hiesigen Kreis-Kommunal-Kasse 1 
1,. für die Verwaltung und Unterhaltung der pro 1889/90. 

Provinzial-Ehansseen , s 
Ein Druck-Exemplar des Berwaltungsberichts und 
der Etats-Entwürfe wird unter Kreuzband über-
sandt werden; 

3. Herstellung einer Chaussee von dem Bahnhofe Bolken-
hain ans die Provinzial - Chaussee Iauer-Bockenheim und 
event. bis zum Anschluß an die Kreis-Chanssee Bolkeu-
Hain-Striegau. 

Das Nähere hierüber im Sinne des § 119 der 
Kreisordnuug ergiebt sich aus dem Berwaltungs-
bericht, Abschnitt IV <1.; 

4. andcrweite Festsetzung der Besoldung der Kreis-Sparkassen-
Beamten, 

wobei auf den bezüglichen Kreistagsbeschluß vom 27. 
März 1885 hingewiesen wird; 

5. Wahl, von 7 Vertrauensmännern in den bei dem hiesigen 
Amtsgericht zusammentretenden Ausschuß zur Auswahl der 
Schöffen und Geschworenen für das Jahr 1889 

habe ich einen Kreistag auf Mittwoch, den 17. April d. Is., 
Bormittags von 10 Uhr ab im hiesigen Kreistags-Sitzungs-
Saale anberaumt, was ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis; bringe. 

Bockenheim, den 26. März 1889. 

Der Königliche D'andmtlj. 
von Lösch. 
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Auf vielseitigen Wunsch haben wir zu dem hiesigen Kreis- Nr. 1S5. 
Eurrendeu-Blatte ein alphabetisches Sachregister anfertigen 
lassen, welches die Jahrgänge 1843 bis einschl. 1887 um
faßt, sich aber — unter Weglassung veralteter oder unwesent
licher Bestimmungen — aus die jetzt noch in Kraft bestehen
den Verordnungen und Erlasse beschränkt. 

Der Preis des Sachregisters ist von uns auf 5 M. für ein 
gebundenes Exemplar festgestellt. 

Für die städtischen Polizeibehörden, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeinde-Vorsteher und die sonstigen Beamten der Ge
meindeverwaltung, denen das Kreis-Eurrenden-Blatt als diesseitiges 
amtliches Verordnungsblatt geliefert wird, ist das vorgedachte Sach
register unentbehrlich und auf Kosten der Amts- bezw. Gemeinde
kasse anzuschaffen. Ebenso finden die Herren Standesbeamten unter 
dem Titel „Standesamt" einen genauen und übersichtlichen Hinweis 
aus die sie betreffenden, in verschiedenen Kreis-Eurrcnden-Blättern 
zerstreuten Bestimmungen. 

Wir ersuchen die betheiligtcn Behörden und Herren Beamten, 
das Kreisblatt-Sachregister gegen Zahlung von 5 M. für das Stück, 
im Brüse des Monats April er. im hiesigen Landrathsamte ab
holen zu lassen. 

Bolkenhain, den 28. März 1889. 
Der Kreis-Ausschuß. 

Um einem übermäßigen Anschwellen der nach dem Bundesraths- Nr. 136. 
beschlnsse vom 16. Juni 1882 bei den Staatsanwaltschaften der 
Kgl. Landgerichte zu führenden Strafregister vorzubeugen, sollen die 
Strafnachrichten verstorbener Personen nach ersolgtem glaubhaften 
Nachweise des Todes entfernt werden. Behufs Ausführung dieser 
Bestimmung wollen die Herren Amtsvorsteher vom I.April d. Js. 
ab, alsbald nach dem Schlüsse eines jeden Vierteljahres 
eine Nachweisnng der während des verflossenen Viertel
jahres in Ihren Bezirken verstorbenen bestraften Per
sonen nach dem hierunter abgedruckten Muster aufstellen 
und hierher einreichen. 

Die Einreichuug der nächsten diesfälligeu Nachweisnng für die 
Zeit vom 1. April bis Ende Juni d. Js. hat spätestens am 3. 
Juli er. zu erfolgen. 
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Die Guts- und Gemeindevorstände beauftrage ich, alsbald nach 
dem Ableben einer bestraften Persoll, davon dem zuständigen Herrn 
Amtsvorsteher die zur Aufstellung der betreffenden Nachwcisung er
forderlicheil Angaben zn machen. 

Bolteuham, den 28. März 1889. 

Nachweisnng 
im Amtsbezirke 

in der Zeit vom 1. 

der 

18 bis teil 18 
verstorbenen bestraften Personen. 

Vermerk. 
Aufzunehmen sind alle durch richterliche Strafbefehle, durch polizeiliche Strafverfügungen, durch 

Strafurtheile der bürgerlichen Gerichte, einschließlich der Eonsnlnrgerichte, sowie durch Strafurtheile dcr Mili-
tairgerichte wegen Verbrechen, Vergehen und wegen der im § 361 No. 1 bis 8 des Strafgesetzbuchs vorge
sehenen tlebertretungen bestrafte Personen. 

Ausgenommen sind die Lerurtheilnngen: 
1, in den auf Privatklage verhandelten Sachen, 
2, in Forst- und Feldrngesachen, 
3, wegen Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften über Erhebung öffentlicher Abgaben und Gefälle, 
4, wegen der militairischen Verbrechen oder Vergehen wider die 62 bis 68, 79, 80, 84 bis 9V, 92 bis 

95, 101 bis 104, 112 bis 120, 132, 141 bis 144, 146, 147, 150 bis 152 des MilitairfirafgetzbuchS 
vom 20. Zuni 1872. 
(§ 2 der BundeSraths-Verordmmg vom 16. Zuni 1882, Centralblatt des deutschen Reichs Seite 309.) 

Vor- und Zunamen, 
sowie 

Gebnrtsname. 
Stand. Wohnort. 

Geburts
ort. 

Jahr und 
Tag 

der Geburt. 

Zahr und 
Tag 

des Todes. 
Letzte Bestrafung. 

Des Königs Majestät haben mittelst der Allerhöchsten Ordre 
vom 6. d. Mts. dem Vorstände des Vaterländischen Fraueii-Hulfs-
vereius vom rotheu Kreuz zu Haniburg die Erlaubnis; zu ertheilen 
geruht, zu der mit Genehmigung des dortigen Senats zum Besten 
der Erbauung eines Schwesterhauses zu veranstaltenden Ausspielung 
von Silbersacheu auch im diesseitigen Staatsgebiete, und zwar im 

.ganzen Bereiche desselben, Loose zu vertreiben. 
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Die städtischen Polizeiverwaltnngen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises setze ich hiervon mit dem 
Bemerken in Kenntnis;, daß der Vertrieb der vorbezeichneten Loose 
nicht beanstandet werden darf. 

Bolkenhain, den 20. März 1889. 

Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat durch Ver- Nr. 138. 
sngnng vom 12. d. Mts. (Z.-Rr. 1493 I. Aug.) dem Vorstände 
des Schlesischen Herbergs-Verbandes die Genehmigung ertheilt, im 
Laufe dieses Jahres eine einmalige Sammlung milder Beiträge in 
Form einer Hauskollekte bei den bemittelteren Haushaltungen des 
Regierungsbezirks Liegnitz zu veranstalten, und dieselbe im hiesigen 
Kreise während des Monats August c. einsammeln zu lassen. 

Die mit der (Ansammlung beauftragten Personen haben sich 
durch Vorzeigung der erwähnten Verfügung oder einer beglaubigten 
Abschrift derselben auszuweisen, müssen auch Sammelbücher mit 
fortlaufenden Seitenzahlen bei sich führen. 

Bolkenhain, den 26. März 1889. 

Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat durch. Ver- Nr. iso. 
fügung vom 21. Februar d. Is. fI.-Rr. 1284 XII) dem Vor
stande des evangelischen Vereins zur (Errichtung schlesischer Trinker-
Asyle die Genehmigung ertheilt, zum Besten des Frinker-Asyls zu 
Leipe, Kreis Inner, eine einmalige Sammlung milder Beiträge in 
Form einer Hauskollekte zu veranstalten, und dieselbe bei den be
mittelteren Haushaltungen des hiesigen .greises im Laufe des Mo
nats April e. einsammeln zu lassen. 

Die mit der Sammlung beauftragten Personen haben sich durch 
Vorzeigung der obenerwähnten Verfügung oder einer beglaubigten 
Abschrift derselben auszuweisen, müsseil auch Sammelbücher mit 
fortlaufenden Seitenzahlen mit sich führen. 

Bolkenhain, den 28. März 1889. 
Das Verzeichnis; der seitens der Königlichen Hauptverwaltung Nr. i4v. 

der Staatsschulden zur baaren (nnlösuug vom 1. Juli 1889 
ab gekündigten 3II prozentigen Staatsschuldscheine vom 2. Mai 
1842, kann täglich während der Dienststunden im hiesigen Kgl. 
Landrathsamte eingesehen werden. 

Bolkenhain, den 29. März 1889. 
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Nr, i4i. Der Jahresbericht der Preuß. Central-Bodeneredit-Actiengesell-
schaft in Berlin für das Jahr 1888 kann täglich während der 
Dienststnnden im hiesigen Landrathsamte eingesehen werden. 

Bolkenhain, den 28. März 1889. 

Nr. 142. Damit die Abrechnung bezüglich der Stenern für das Etats-
fahr 1888/89 noch vor dem Final-Abschluß, wie vorgeschrieben, 
stattfinden kann, werden die diesmonatlichen Steuertage verlegt. 

Die Magisträte, Guts- und Gemeinde-Borstände des Kreises 
wollen daher die Steuern pro April er. in der Weise entrichten, 
daß dieselben 

am 24. April von denjenigen Ortschaften, welche sonst am 
13., 18. und 19. Monatstage, 

am 25. April von denjenigen Ortschaften, welche sonst am 
14. und 16. Monatstage, und 

am 26. April von denjenigen Ortschaften, welche sonst am 
15. und 17. Monatstage abliefern, pünktlich an die hie
sige Kreiskasse gezahlt werden. 

Die Hcbegebühren für die Steuern pro 1888/89 kommen an 
den obigen Skenertagen zur Auszahlung, lieber die desfallsigen 
Beträge haben die Gemeinde- und Gutsvorstände mit dem Amts
siegel versehene Quittungen nach dem im Kreisblatte des Jahres 
1884 auf Seite '90 abgedruckten Schema der Kreiskassc spätestens 
bis zum 1. Mai er. einzureichen. 

Bolkenhain, den 27. März 1889. 
Der Königliche Landrath. 

I.' V. Speer, Kreis-Secretär. 

N  3  K o n k u r s v e v f M h r e  t l .  
lieber das Vermögen des Konditors und Bäckereibesitzers Frie

drich Feige zu Bolkenhain ist am 27. März 1889, Nachmittags 
6 Uhr der Konkurs eröffnet. 

Verwalter ist Kaufmann Robert Schultz in Bolkenhain. 
Erste Gläubiger-Versammlung den 12.April 1889, Vorm. 11 Uhr. 
Anmeldefrist für Koukursforderungen bis zum 6. Mai 1889. 
Allgemeiner Prüfungstenniu 

den 17. Mai 1889, Vormittags 10 Uhr 
im Zimmer 8. 
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Offener Arrest mit Anzeigefrist bis zum I, Mai 1889 ein
schließlich. 

Bolkenhain, den 27. März 1889. 
Klenneverg, 

Gerichtsschreiber des Königl. Amtsgerichts. 

Tie Mitglieder der General-Versammlung der Arbeiter-Kranken- Nr. 144. 

fasse des Kreises Bolkenhain werden 
Montag, den 8. April d. Js., Vormittags 9 Uhr 

nach Bolkenhain, Gasthof zum schwarzen Adler, zur ordentlichen 
General-Versammlung eingeladen. 

Gegenstände der Verhandlung: 
1. Vorlegung der Iahresrechnuug pro 1888; 
2. Entlastung des Rechnungsführers von dieser Rechnung; 
8. diverse Besprechungen. 

Räch K 49 des Statuts sind etwaige Beschwerden der Arbeit
geber und Arbeitnehmer 8 Zage vor der Versammlung schriftlich 
und portofrei an den Vorsitzenden einzureichen. 

Alt-Reichenau, den 20. März 1889. 
Der Vorsitzende des Vorstandes. 

E. Schubert.  
Vom 1. April ab können Postpackete ohne Werthangabe im ^ Nr. i-m. 

Gewicht bis 2 l<K nach Canada versandt werden. PostpaM^ 
lieber die Taxen und Versendungsbedingnngen ertheilen die ""t C>inada. 

Postanstalten auf Verlangen Auskunft. 
Berlin äV, 23. März 1889. 

Der Staatssekretär des Neichs-Postamts. 
von Stephan. 

Von der im Kursbureau des Reichs-Postamts bearbeiteten neuen Nr. mm 
Post- und Eisenbahnkarte des Deutschen Reichs sind jetzt Post-""m!""visen-
im Weiteren die Blätter I und VII erschienen. Im Laufe des 
künftigen Monats wird Blatt VI zur Ausgabe gelangen. Blatt I 
enthält außer dem Titel den nördlichen Theil der Provinz Hannover 
und von Riederland. Tie Blätter VI und VII umfassen das west
liche Deutschland nördlich der Linie Halle (Saales—Eolu «Rheins, 
sowie die angrenzenden Theile von Belgien und Niederland. 
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Die Blätter können im Wege des Buchhandels zum Preise von 
2 Mk. für das unansgemalte Blatt und 2 Mk. 25 Pf. für jedes 
Blatt niit farbiger Angabe der Grenzen von dem Verleger der 
Karten, dem Berliner lithographischen Institut von Julius Moser 
«Berlin Potsdamerstraße 110), bezogen werden. 

Berlin ^., den 21. März 1889. 
Der Staatssekretär des Reichs-Postamts. 

In Vertretung: 
Sachse. 

147 Die im Anschluß an die Britisch-Jndia-Linie bestehende Dampf-
Postverbin^ schiffverbiuduug der Neu-Guiuea-Kompagnie zwischen Gooktowu und 

mit Neu-Guinea. Finschhafen wird demnächst aufgehoben. An deren Stelle tritt eine 
solche zwischen Finschhafen und Soerabaya (Java). Die Fahrten 
auf der neuen Linie finden in Zeitabständen von 6 zu 6 Wochen 
im Anschluß an die Postdampfer der Gesellschaft „Neederland" statt. 

Aus diesem Anlaß werdeu die nach Deutsch-Neu-Gninea gerich
teten Postsendungen von jetzt ab über Genua und Soerabaya be
fördert. 

Berlin BT, den 26. März 1889. 
Der Staatssekretär des Reichs-Postamts. 

von Stephan. 

Nr. ms. Hiermit bringe ich zur öffentlichen Kenntnis), daß am Montag, 
den 13. Mai 1889, Vorm. 9 Uhr, in Görlitz eine Prüfung der
jenigen Schmiede, welche den Hufbeschlag ausüben wollen, vor der 
mit staatlichen Befugnissen versehenen Prüflings - Kounnissiou der 
Oberlansitzer Lehrschmiede stattfinden wird. 

Die betreffenden Prüflinge haben sich 4 Wochen vor dem Prü
fungs-Termine unter Ginreichung des Geburtsscheines und etwaiger 
Zeugnisse über die erlangte technische Ausbildung, sowie unter Gin
sendung einer Prüfungsgebühr von 10 Mark bei dem Unterzeich
neten zu melden. 

Görlitz, den 12. März 1889. 
Der Korsitzende der H'rüfungs-Kommission der Hverlausitzer 

Lesirschmiede in Görlitz, 
v. Schmidt, Major a. D. Garteustraße 17. 



Kreis Currenden Blatt 
dcS 

Königlichen Lanvrath-Amtes in Bvlkenhain. 
Stück 14. 

Redigir! im Bunan des König!. Landrath - Amtes G druell orr Bncsidrncterei von Hendcsi 
zu Bolk.nbain. zu Bolkcnhain. 

Bvlkenhain, den 8. Apri l  1889. 

Bus Grnnd des K 137 des Gesetzes über die allgemeine Landes
verwaltung vom 30. Juli 1883 jG.-S. S. 195) und der §§ 6, 
12 n. 13 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 
1850 iG.-S. S. 265) wird unter Zustimmung des Provinzialraths 
für den Geltungsbereich der Provinz Schlesien hierdurch folgendes 
verordnet: 

An Stelle des § 23 Abs, 1 der Polizei-Verordnung für 
die Provinz Schlesien, betreffend Beaufsichtigung und Betrieb 
von Steinbrüchen und Gräbereien, welche Behufs Gewinnung 
solcher Mineralien betrieben werden, die von dem Verfügungs
rechte des Grundeigentümers nicht ausgeschlossen sind, vom 
5. Januar 1889 <Amtsblatt der Regierung zu Breslau S. 
31, Liegnitz S 2 l, Oppeln S. 41 > tritt folgende Bestimmung: 

Vorstehende Polizei-Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1889 
in Kraft.  

Breslau, den 11. März 1889. 
Der Ober-Präsident. Wirkliche Geheime Rath. 

gez. von Seydewitz. 

Die diesjährige Musterung der Militärpflichtigen durch die Kgl. 
Grsatz-Gommission findet im hiesigen Anshebungsbezirke in den Tagen 
des ZÄ., 30. April und t. Mai d. Js. und die Loosnng am 

Ä. Mai er. 
im Saale des Böer'schen Kaffeehauses hiersclbst statt und zwar ge
langen zur Vorstellung 

am ZO. April 
früh von 7HZ Uhr ab 
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die Mannschaften ans: 
Adlersruh, 
Ober-Baumgarten, 
Riedcr-Baumgarten, 
Blumenau, 

früh von 9^/2 Uhr ab 
die Mannschaften aus: 

Börnchen, 
Bohrauseiffersdorf, 
Bolkenhain, 
Dätzdorf, 

Einsiedel, 
Falkenberg, 
Giesmannsdorf, 
Girlachsdorf, 
Gräbel, 
Halbendorf, 
Hausdorf, 
Heinzenwald, 

Ober-Hohendorf, 
Rieder-Hohendorf, 
Hohenfriedeberg, 
Schweinz, 
Hohenhelmsdorf, 
Hohenpetersdorf. 
K ander. 

am SO. April 
früh von 7^/2 Uhr ab 

die Mannschaften aus: 
Ober-Kunzendorf, 
Reu-Kunzendorf, 
Rieder-Kunzendorf, 

anghellwigsdorf, 
itauterbach, 
Rterzdorf, 

früh von 9^/2 Uhr ab 
die Mannschaften aus: 

Möhnersdors, 
Rimmersath, 
Ossenbahr, 
Ober-Poltau, 
Rieder-Poltau. 

Preilsdorf, 
Prittivitzdorf, 
Onolsdorf, 
Alt-Reichenau, 
Rcu-Reichenau, 

Alt-tRöhrsdorf, 
Reu-Röhrsdorf, 
Rohnstock, 
Rudelstadt. 

die Vtannschaften aus: 
Ruhbant, 
Schollwiü, 
Schweinhaus, 
Simsdorf, 

am I. Mai 
früh von 7'- 2 Uhr ab 

Streckcnbach, 
Thoniasdorf, 
Groh-Waltersdorf, 
Klein-Waltersdorf, 
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früh von 9 Hz Uhr ab 
die Mannschaften aus-. 

Wederau, 
Weidenpetersdorf, 
Wcrnersdorf, 
Wiesau, 
Wiesenberg, 
Ober-Wolmsdorf, 

Nieder-Wolmsdorf, 
Städtisch-Wolmsdorf, 
Ober-Würgsdors, 
Neu-Würgsdorf, 
Nieder-Würgsdorf, 
Würgsdorf Pfarranth. 

Am 2. Mai er. früh von 8Hz Uhr ab erfolgt die Loo-
sung der 20jährigen Mannschaften. 

Die Vorstellung der Militärpflichtigen ans den Städten hat 
durch ein Magistratsmitglied, aus den ländlichen Ortschaften durch 
die Guts- bezw. Gemeindevorsteher oder deren Stellvertreter zu er
folgen. Auch aus denjenigen Ortschaften, aus welchen Militär
pflichtige nicht vorzustellen sind, hat sich ein Gemeindevorstandsmit
glied, resp. der Gutsvorsteher oder ein Stellvertreter desselben be
hufs Ertheilung etwa erforderlich werdender Auskunft einzufinden. 

Die Herren Guts- und Gemeindevorsteher, resp. deren Stell
vertreter haben die Mannschaften auf dem Her- und Rückwege zu 
begleiten und für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Auch ist darauf 
zu halten, daß die vorzustellenden Leute rein gewaschen und in reiner 
Leibwäsche erscheinen. 

Den zwanzigjährigen Mannschaften ist es überlassen, zu der am 
2. Mai er. stattfindenden Loosung sich einzufinden und personlich 
von dein Rechte der Loosung Gebrauch zu machen. Für nicht im 
Loosungstcrmine erscheinende Militärpflichtige wird von einem Mit
glieds der Ersah-Counnission das Loos gezogen. 

Zum Zwecke des Aufrufes der Namen der zur Vorstellung kom
menden Militärpflichtigen sind Verleselisten nach dem im Kreis
blatt Stück 9 pro 1877 abgedruckten Schema anzufertigen und in 
einem Exemplare bis zum 20. April er. hierher einzureichen. 
Es müssen darin alle vorzustellenden Militärpflichtigen des betreffen
den Ortes — ohne Guts- und Gemeindebezirk zu trennen — Auf
nahme f inden und zwar in alphabetischer Reihenfolge und 
jahrgangsweise, der jüngste Jahrgang zuerst.  Die Ruf
namen der Militärpflichtigen sind durch Unterstreichen kenntlich zu 
machen. 
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Sämmtliche in den Nekrutirnugs-Stammrollen verzeichneten Mann
schaften, welche am Orte sich befinden, sind von den Magisträten, 
Guts- und Gemeindevorständen zum pünktlichen Irscheinen an 
den vorbenannten Gestellungstagen aufzufordern. Militärpflichtige, 
welche durch Krankheit am Erscheinen im Musteruugstermiue ver
hindert sind, haben ein ärztliches Attest einzureichen, welches polizei
lich beglaubigt sein muß, wenn der ausstelleiche Arzt nicht amtlich 
angestellt ist. Wer au Epilepsie zu leiden behauptet, hat auf eigene 
Kosten drei glaubhafte .»engen, welche über das angebliche Uebel 
nähere Angaben machen können, zu stellen, 

Hinsichtlich der Anbringung von Neelamationsgesuchen beauftrage 
ich die Magisträte, Guts- und Gemeindevorstände, die Angehörigen 
der zur Musterung gelangenden Militärpflichtigen darauf aufmerksam 
zu machen, daß Neclamationen nur dann berücksichtigt werden 
können, wenn die Bcihei l igten sie vor dem Mnsternngsgeschäft 
oder bei Gelegenheit desselben anbringen, und daß spätere 
Neclamationen zur Berücksichtigung nur dann gelangen dürfen, wenn 
die Veranlassung zu denselben erst nach Beendigung des Mnfte-
rnngsgeschäfts entstanden ist. 

Für Militärpflichtige, welche sich in gerichtlicher Untersuchung 
befunden haben und bestraft worden sind, bedarf es der Vorlegung 
der bezüglichen Straferkenntnisse. 

Bolkenhain, den 4. April 1889. 

Im Anschluß an das in den Tagen des 29. und 30. April 
und 1. Mai d. Is. hier stattfindende Ersatzgeschäst wird die Prüfung 
der Gesuche der Reserve- und Landwehrmannschaften, sowie der Er
satzreservisten und der ausgebildeten Landstnrmpflichtigen zweiten 
Aufgebots um Zurückstellung im Falle einer Mobilmachung gemäß 
KK 122 und 123 der deutschen Wehrordnung vom 22. November 
1888 erfolgen. 

Die Magisträte, Guts- und Gemeindevorstände haben dies als
bald zur Keuntniß der betreffenden Mannschaften zn bringen, deren 
etwaige Gesuche um Zurückstellung in eine nach dem vorgeschriebenen. 
Muster aufzustellende Netlamations-Nachweisuug einzutragen und 
letztere, nach Vorschri f t  begutachtet, b is zum 2 2. Apri l  c. in 
doppelter Ausfertigung hierher einzureichen. 



Die Prüfung der eingehenden bezüglichen Gesuche wird im un
mittelbaren Anschluß an die Musterung der Gestellungspflichtigen 
aus den betreffenden Drtschaften vorgenommen werden und wollen 
die Herren Magistratsvertreter, Guts- und Gemeindevorsteher, ans 
deren Bezirken Gesuche der vorbezeichneten Art zur Borlage gelangen, 
sich bereit halten, im Termine über die Verhältnisse der betreffenden 
Leute die etwa noch erforderliche mündliche-Auskunft zu geben. 
Schließlich mache ich noch darauf aufmerksam, daß die Ueberschrift 
von Spalte 11 der Neklamationsnachwcisung seht folgenden Wort
laut erhalten muß: „Gründe der Reklamation und ans welche der 
3 Punkte im §122 der deutschen Wehrordnung vom 22. Novem
ber 1888 sich dieselbe stützt." Gtwa noch zur Verwendung gelan
gende, ältere Formulare sind daher entsprechend abzuändern. 

§ 122 der deutschen Wehrordnung lautet:  
1. Zurückstellungen im Sinne der in KK 118,3 und 120,5 

enthaltenen Festsetzungen dürfen ans folgenden Gründen ein
treten: 
a. wenn ein Mann als der einzige Grnährer seines arbeits

unfähigen Vaters oder seiner Mutter bezw. seines Groß
vaters oder seiner Großmutter, mit denen er dieselbe Fcner-
stelle bewohnt, zu betrachten ist, und ein Knecht oder Ge
selle nicht gehalten werden kann, auch durch die der Fami
lie bei der Ginbcrnfnng gesetzlich zustehende Unterstützung 
der dauernde Niedergang des' elterlichen Hansstandes nicht 
abgewendet werden könnte; 

b. wenn die Ginbernfung eines Mannes, der das dreihigste 
Lebensjahr, vs-lendet hat und Grundbesitzer, Pächter 
oder Gewerbetreibender oder Grnährer einer zahlreichen Fa
milie ist, den gänzlichen Verfall des Hausstandes zur Folge 
haben und die Angehörigen selbst bei dem Genüsse der 
gesetzlichen Unterstützung dem Glende preisgegeben würden' 

e. wenn in einzelnen dringenden Fällen die Zurückstellung eines 
Nlannes, dessen geeignete Vertretung auf keine Weise zu 
ermöglichen ist, im Interesse der allgemeinen Landeskultur 
und der Volkswirthschaft für nnabweiolich nothwcndig er
achtet wird. 
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2. Mannschaften, welche wegen Kontrolentziehnng nachdienen 
müssen sK 113,4) haben jedoch anch in den vorgenannten 
Fällen keinerlei Anspruch ans Zurückstellung. 

Bolkenhain, den 5. April 1389. 
Nr. 152. Die ministeriell angeordneten technischen Maß- und Ge

wichtsrevisionen werden im laufenden Jahre vom 20. Mai 
ab in Wernersdorf und Nudelstadt abgehalten werden. 

Unter Hinweis auf die auf S. 368—374 des Kreisblatts von 
1886 abgedruckten bezüglichen Bestimmungen werden die Gewerbe
treibenden in Wernersdorf und Rudelstadt hiervon mit der Auffor
derung in Kenntniß gesetzt, ihre Maße, Gewichte und Meß-Werk-
zeuge, insoweit deren fortdauernde Nichtigkeit zweifelhaft erscheint, 
zuvor zur aichamtlichcn Prüfung zu bringen, da Maße, Gewichte 
und Meß-Werkzenge, welche bei der abzuhaltenden Revision sich als 
unrichtig erweisen, eingezogen und deren Besitzer nach K 369 Nr. 2 
des Neichs-Strafgesetzbnchs mit Geldstrafe bis zu Einhundert Mark 
oder mit Haft bis zu 4 Wochen bestraft werden. 

Bolkenhain, den 5. April 1889. 

Nr. 153. Nach ministerieller Anordnung sollen die jährlichen Beiträge, 
sowie die Antritts- nnd Gehaltsverbesserungsgelder, welche aus Grund 
des tz 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 1869 jG.-S. 1870 S. 1) 
von den Volks - Schnllehrern, einschließlich der Emeriten, an die 
schlesischen Volks-Schullehrer-Wittwen- und Waisenkassen zu entrich
ten sind, vom 1. Apri l  d. Js. ab vorläufig nicht erhoben 
werden. Ausgenommen hiervon sind did rückständigen und ge
stundeten Beiträge der vorbezeichneten Art, die Heirathsgelder, 
endlich die von den Lehrern nnd Emeriten selbst an Stelle der Ge
meinden j§ 4 des obengedachten Gesetzes vom 22. Dezember 1869) 
zu entrichtenden Beiträge. Insbesondere aber mache ich darauf auf
merksam, daß diejenigen selbständigen nnd mit einer Bernfungs-
Urknnde versehenen Volks-Schullehrer, welche in der Zeit  vom 
1. Januar bis Ende März d. Js. zur Anstel lung gelangt 
sind, das reglementsmäßige Eintrittsgeld von 24 M., soweit letz
teres nicht schon gezahlt ist, noch zu entrichten haben. 

Die Herren Lehrer des Kreises setze ich hiervon in Kenntniß. 
Bolkenhain, den 5. April 1889. 
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Nach ministerieller Anordnung sollen die Ortstafeln nach Maß-- Nr, 154. 
gäbe der neuen militärischen Organisation geändert und diese Aeu-
derungen, welche bei jeder Erneuerung schadhast gewordener 
Ortstafeln berücksichtigt werden müssen, auch im Uebrigen 
nicht zu weit hinausgeschoben werden. Indem ich bemerke, daß 
die Inschrift der Ortstafeln in dem hiesigen Kreise fortan, 
wie folgt, zu lauten hat: 

Dorf X. 51. 
Kr. Holkonlmin. 

Reg.-Bez. lüognitö. 
Landwehr-Bezirk ckauer. 
Hanptmeldcamt ckaner. 

weise ich darauf hin, daß A. Schuster zu Montabaur lHessen-Nassau) 
neue Ortstafeln mit vorschriftsmäßiger Inschrift aus starkem Stahl
blech zum Preise von 6 M. für das Stück zu liefern sich erboten 
hat. Auch, will derselbe die Abänderung bezw. Neu-Herrichtnng der 
noch brauchbaren Tafeln zum Preise von 3,50 M. pro Stück über
nehmen. 

Bolkenhain, den 6. Aprck 1889. 

Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat durch Nr. iss. 
Verfügung vom 9. März d. Js. «I.-Nr. 2005) dem Borstande 
des Vereins für Erziehung und Unterricht schwachsinniger, aber 
bildungsfähiger Kinder ans dein Regierungsbezirke Oppeln die 
Genehmigung crtheilt, im Laufe dieses Jahres eine einmalige 
Sammlung milder Beiträge in Torm einer Hanskollekte bei den 
bemittelteren Haushaltungen des Regierungsbezirkes Liegnitz zu ver
anstalten und dieselbe im Kreise Bolkenhain im Laufe des Monats 
April einsammeln zu lassen. 

Die mit der Sammlung beauftragten Personen haben sich durch 
Vorzeigung obenerwähnter Verfügung oder einer beglaubigten Abschrist 
derselben auszuweisen, müssen auch Sammelbüchcr mit fortlaufenden 
Seitenzahlen mit sich führen. 

Bolkenhain, den 3. April 1889. 

Im Anschluß an die Kreisblatt-Bekaniitmachnng vom I. März Nr. iss. 
d. Js. (Kr. Bl. 1889 Stück 9 Nr 93) bringe ich hierdurch zur 
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Kenntnis; der städtischen Polizeivcrwaltungeu, sowie der Herren Amts-, 
Guts- und Genieindevorsteher des Kreises, das; der Herr Ober-
Präsident der Provinz Schlesien durch Verfügung vom 10. März 
d. Is. <T,-Nr. 2068) der Lehrerin Mathilde Golch zu .Vatibor die 
Genehmigung ertheitt hat, zum Besten der Errichtung eines Lehre-
rinnenheims in Salzbrnnn noch weitere 1000 Stück Loose ä 50 Pf. 
ausgeben zu dürfen. 

Bolkenhain, den 3. April 1889. 

Der Landweg, welcher die Neubau-Strecke der Eisenbahn von 
Striegan nach Bolkenhain in Stat. 182ch-50 kreuzt, wird wegen 
Bornahme nothwendiger Bauten seitens der Kgl. trisenbahn-Bau-
verwaltung während der Zeit vom 8. bis 13. d. Mts. für den 
Berkehr gesperrt sein. 

Bolkenhain, den 4. April 1889. 

Der Tagesordnung für den am 17. April c. Vormittags 
von 10 Uhr ab hier stattfindenden Kreistag < Bekanntmachung 
vom 26. März c., Kr.-Bl. S. 100> tritt hinzu: 

Nr, 6: Ergänzung der Vorschlagsliste der im Amtsbezirk Würgsdorf 
zn Amtsvorstehern und Stellvertretern derselben geeigneten 
Personell. 

Bolkenhain, den 5. April 1889. 

Die verw. Frau Ehristiane Ehrentrant geb. Werner in Rnh-
bank beabsichtigt auf ihrem Grundstück Grundbuch Nr. 9 daselbst 
ein Schlachthans zn errichten. 

Gemäß K 17 der Gewerbeordnung vom 1. Juli 1883 wird 
dieses Borhabei; hierdurch mit der Aufforderung zur öffentlichen 
Kenntnis; gebracht, etwaige Einwendungen dagegen binnen einer 
Trist von 14 Tagen in dem Geschäftszimmer des hiesigen Land
rathamtes schriftlich in zwei Exemplaren oder zu Protokoll anzu
bringen. 

Die Frist nimmt ihren Anfang mit Ablauf des Tages, an wel
chem das die gegenwärtige Bekanntmachung enthaltende Kreisblatt 
ausgegeben wird und ist für alle Einwendungen, welche nicht auf 
privatrechtlichen Titeln beruhen, ausschließend. 
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Die Zeichnungen und Beschreibungen der beabsichtigten Anlage 
können während der vorangegebenen Auslegungsfrist im hiesigen 
Landrathsamte eingesehen werden. 

Zugleich setze ich zur mündlichen (Erörterung der etwa erhobenen 
Einwendungen auf 

Freitag, den 3. Mai c. Vormittags 10 Uhr in dem 
Geschäftszimmer des hiesigen Laudrathamtes 

Termin an und lade dazu die Betheiligten mit dem Bemerken ein, 
daß im Falle des Ausbleibens der Unternehmerin oder der Wider
sprechenden gleichwohl mit der Erörterung der Einwendungen vor
gegangen werden wird. 

Bolkenhain, den 2. April 1889. 

Der Königliche ^andratl). 
von Lösch. 

Die Magisträte, Guts- und Gemcindevorstände des Kreises er
suchen wir hierdurch um baldige Einreichung einer in Aorm der 
Einkommens - Nachweisungen zu den Klasfeustener-
Nollen aufzustel lenden Aachweisnng des Einkommens der 
am Orte Grund befi tzenden, Gewerbe oder Bergbau trei
benden, auswärts (außerhalb des Kreises) wohnhaften 
Forensen, Bcrgwerksbesitzer, Eommanditgesel l fchaften auf 
Aktien, Aktiengesel lschaften und jurist ischen Personen, be
hufs Veranlagung zu den Kreisabgaben für das Etatsjahr 1889/90. 

Zu gleichem Zwecke ist anzuzeigeu, ob und welche am Orte 
wohnhaften und daselbst zur Klassen- oder klassificirten Einkommen
steuer veranlagten Personen einen Thei l  ihres bei der Ver
anlagung für 1889/90 geschätzten Einkommens ans aus
wärtigem (außerhalb des Kreises belegenem) Grund
besitz oder Gewerbebetr iebe erzielen, wo dieser Grund
besitz belegen oder das Gewerbe im Betr iebe und wie 
hoch das Einkommen daraus nach Abzug der auf dem
selben haftenden Lasten (Stenern und Schnldzinsen) 
bei der diesjährigen Steuerveranlagung veranschlagt ist.  

Kreisblatt Stück 14. 2 
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(Midlich ist eine namentliche Nachweisnng der nach K 18 der 
Kreisordnnnq vom^/^Z^Z-^und nach §§ 3 und 10 des Ge-10. Ainrz lWl ' 
setzet' vom I I .  Juli 1822 bezw. der Allerhöchsten Kabinetsordre 
vom 14. Alai 1832 von Kreisabgaben befreiten, bezw. nur 
zu einem ermäßigten Betrage zu denselben heranzuziehen
den Geist l ichen, Vehrcr, Beamten und Pensionäre unter 
Angabe des Betrages der von ihnen für 1889/90 zu ent
r ichtenden Klassen- und klassif ieir ten Einkommensteuer 
anzufert igen und hierher einzureichen. Event, sind Negativ
anzeigen zu erstatten. 

Der Erledigung dieser Verfügung sehen wir binnen 14 Zagen 
entgegen. 

Bolkenhain, den ü. April 1889. 

Im Oberstock des früheren randrathamtsgebäudes, Kirchstraße 
Nr. 60 Hierselbst, ist eine Wohnung, bestehend in zwei ineinander-
gehenden Zimmern, Küche, verschließbarem Zlur und sonstigem Zu
behör baldigst zu vermiethen und zun» 1. Juli er. zu beziehen. 
Nähere Auskunft wird im hiesigen Üandrathamte ertheilt. 

Bolkenhain, den 1. April 1889. 
Namens des Kreis-Ausschusses, der Vorsitzende, 

von rösch. 

Bekanntmachung. 
Die diesjährigen Zrühjahrs-Kontrol-Bersammlungen im Kreise 

Bolkenhain werden in folgender Weise stattfindein 

Am 12. April d. I., Mrmittags 9 Mr. in Alt-Michemm 
vei der Maueret 

für die Ortschaften: Ober-Baumgarten, Gieomannsdorf, O.nolsdorf, 
Alt-Neichenau und Nen-Neichenaw 

Am 12. April d. I., Mchmittags 3 Mr, in Wernersdorf 
vei der Mauere! 

für die Ortschaften: Adlersrnh, Einsiedel, Merzdorf, Nimmersath, 
Prittwitzdorf, Nndelstadt init Schönbach, Nnhbank, Streckenbach und 
Wcrnersdorf. 
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Am 13. April d. Z-, Pormittags 8V2 Ahr, inWolkenhain 
am SchieWanse 

für die Ortschaften: Balkenhain, Würgsdorf, Halbendorf, Hohen-
helmsdorf, Heinzenwald, panghellwigsdorf und Preilsdarf. 
Am 13. April d. I., Wormittags 11 Hlhr, in Wolkenßain 

am SchieMnse 
für die Ortschaften: BUedcr-Baumgarten, Hohendorf, Ober-, Nieder-
und ilteu-Kunzendorf, panterbach, Röhrsdors, Schwcinhans, Thomas
dorf, Wattersdorf, Miesau, Wolmsdorf, Ossenbahr, Ober- und Aie-
der-Polkan, Wederan, Talkenberg, Blumenau und Gräbel. 
Am 13. April d. I., Wachmittags 3Hz Wfir, in Koyen-

friedeberg auf dem Markt 
für die Ortschaften: Girlachsdorf, Dätzdorf, Bohrauseiffersdorf, Rohn-
ftock, Börnchen, Hausdorf, Hohenfriedeberg, Simsdorf, Schweinz, 
Schollwitz, Weidenpetersdorf, Wiesenberg, Hohenpetersdorf, blander 
und Ntöhnersdorf. 

Sämmtliche tlieservisten, Wehrmänner ersten Aufgebots — aus
schließlich derjenigen Wehrmänner des Hahrganges 1877, welche 
in der Zeit vom l. April bis 30. September eingetreten sind —, 
sowie die zur Disposition der Grsatzbehörden entlassenen, die zur 
Disposition der Trnppentheile beurlaubten Mannschaften, die vor
läufig in die Heimath beurlaubten Grsatz-Aekrutcn und die Grsatz-
Reservisten, übnngspflichtige und nicht übungspflichtigc, ans den 
vorgenannten Ortschaften erhalten hierdurch den Befehl, sich zu 
den angegebenen Zeiten und Orten mit ihren Militärpapieren 
pünktlich einzufinden. 

Unentschuldigtes Fortbleiben oder Zuspätkommen hat nnnachsicht-
liche Bestrafung zur Folge. 

Inner. den 16. März 1889. 
Königliches Mezirks-Kommando. 

In dem Orte O.nolsdorf bei Alt-Neichenau wird am 1. April 
eine Postagentnr mit Telegraphenbetrieb eingerichtet. 

Zum pandbestellbezirk der Agentur gehört das Möhnersdorfer 
Forsthaus. 

Breslau, den 28. März 1889. 
Der Kaiserliche Ober-Postdircetcr. 

Schopper. 
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Bekanntmachung. 
Die an Schwcrmuth leidende Almosenempfengerin Anna Rosa 

Reichstein hat sich seit dem 16. März d. I. von ihrem Wohnort 
Kreppelhof heimlich entfernt. 

Es ist zn vermuthen, daß ihr ein Unfall zugestoßen ist. 
Dieselbe ist 74 Jahre alt, von mittlerer Größe und untersetzter 

Statur, hat graublondes Haar. 
Bei ihrem Verschwinden war sie bekleidet u. A. mit schwarzer 

Kopfhaube, grau gefutterter Winterjacke, grau karrirtem Nock und 
Lederschnhen. 

Es wird um Rachforschung nach der Reichstein und um Nachricht 
ersucht, wenn über ihren Verbleib etwas bekannt wird, oder wenn 
eine unbekannte Leiche gesunden wird, auf welche die obige Be
schreibung paßt. — I .  398/89. — 

Hirschberg, den 27. März 1889. 
Der Erste Staatsanwalt. 

N i«5 Holzverkauf. 
Oberförsterci Reichenau. Forstschutzbezirke: Alt- und Neu-Reichcuau. 

Es sollen 
Mittwoch am JE. April er., Vormittags 9 Uhr 

folgende Hölzer, als: 
I. Ältreichenau. Schlag am Schwarzenberg»! und Totalität 

im Krähenbusch. 
Eichen: 1 Rm. Knüppel: Buchen: 60 Stück Nutzenden, 53 Rur. Scheite; 
Nadel: 67 Stück Bauholz und Klötzer, 2 t Rm. Gruben-Scheite und Knüppel; 
26 Rm. Brennholz-Scheite und Knüppel; 131 Rm. Reisig 2. 3. 1. El. 
S. Nen-Reicheuan: Abtriebsschlag de I88V an Pestingers 

Grenze und Durchforftnugsschläge de R888. 
Buchen: 600 Rm. Reisig 3. und 4. El.; Nadel: 15,3 Hdt. Wellen Reisig 
3. El., 737 Rm. Reisig 3. und 4. El. 
im Gerichtskretscham zn Alt-Reichenan öffentlich meistbietend gegen 
sofortige Bezahlung verkauft werden. 

Reichenau, den 1. April 1889. 
Der Königliche Oberförster. Lange. 



Kreis Cm renden Blatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 15. 

Ntdigirt im Burkau des Königl. Fandrath - Amtes G-druckt i.« der BuchdrUckerci von E. Hkndeß 
zu Bolkenhai». zu Bvlkcnhain. 

Bolkenhain, den 15. Apri l  1889. 

Bekanntinachung. 
Tie sämmtlichen, bisher noch nicht zur Berloosung gekommenen 

Schuldverschreibungen der 4prozent. Staatsanleihen von 1852, 
1853 und 1802 werden den Besitzern mit der Aufforderung gekün
digt, den Kapitalbetrag vom 1. Qctober d. ?. ab bei der Staats
schulden-Zilgungskasse Hierselbst, Taubenstraße N. 29, gegen 
Quittung und Rückgabe der Schuldverschreibungen zu erheben. Mit 
den Schuldverschreibungen der Anleihe von 1852 ist der Zinsschein 
Reihe X Rr. 7, mit denjenigen der Anleihe von 1862 der Zins
schein Reihe VU Rr. 8 nebst Anweisung unentgeltlich abzuliefern. 
Ter Betrag etwa fehlender Zinsscheine wird vom Kapital abgezogen. 

Mit den Schuldverschreibungen der Anleihe von 1853, zu 
welchen der letzte Zinsschein Rr. 8 der im Jahre 1885 ansgereich-
ten Reihe IX am I. April d. I. fällig wird, sind die Anweisungen 
zur Abhebung der Zinsscheinreihe X zurückzugeben. Rene Zins
scheine der Reihe X werden zu dieser Anleihe nicht ausgereicht; 
der Betrag der Zinsen für die Zeit vom I. April bis 30. Sep
tember d. I. wird bei Auszahlung des Kapitals baar bezahlt. 

Die Zahlung erfolgt von 9 Uhr Bormittags bis 1 Uhr Rach
mittags mit Ausschluß der Sonn- und Festtage und der letzten drei 
Geschäftstage jeden Monats. 

Tie Zahlung geschieht auch bei den Königlichen Regiernngs-
Hanptkassen und in Frankfurt a./M. bei der Königlichen Kreiskasse. 
Zu diesem Zwecke können die Schuldverschreibungen nebst den zuge
hörigen Zinsscheinen und Zinsscheinanweisungen einer dieser Kassen 
schon vom 1. September d. I. ab eingereicht werden, welche die 
Effecten der Ltaatsscknilden-Zilgnngskasse zur Prüfung vorzulegen 
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und nach erfolgter Feststellung die Auszahlung vom I .  Dctober 
d. I. ab zu bewirken haben. 

Vom 1. October 1889 ab hört die Verzinsung der Schuldver
schreibungen der vorbezeichneten Staatsanleihen ans. 

Die Staatsschulden-Tilgungskasse kann sich in einen Schrift
wechsel mit den Inhabern von Schuldverschreibungen über die Zah
lungsleistung nicht einlassen. Formulare zu den Quittungen werden 
von den sämmtlichcn obengedachten Kassen unentgeltlich verabfolgt. 

Verlin, den 21. März 1889. 
Hauptverwaltung der Staatsschulden. 

Sydow. 

Im höheren.Austrage mache ich die städtischen Polizeiverwal
tungen, sowie die Herren Amts-, Guts- und Gemeindevorsteher des 
Kreises hiermit ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Sie die von 
Ihnen angehaltenen Fahnenflüchtigen und sonstigen Militür-Arrestaten 
in al len Fäl len nur der nächsten Militär-Behörde zu
zuführen und letzterer den Weitertransport zu überlassen 
haben. Dies Verfahren erleidet anch dann keine Aenderung, wenn 
in den etwa erlassenen Steckbriefen bestimmt ist, daß die verfolgten 
Militärpersonen im Ergreifungsfalle dem verfolgenden oder einem 
anderen näher bezeichneten Trnppentheile zuzuführen seien. 

Bolkenhain, den 8. April 1889. 

Den Magisträten, Guts- und Gemeinde-Vorständen des Kreises lasse 
ich unter Briefumschlag die von der Königlichen Regierung zu Lieg
nitz festgestellten Klassensteuer-Zu- und Abgangslisten für das 2. 
Etatshalbjahr 1888/89 mit dem Auftrage zugehen, danach die 
gleichfalls beifolgenden Duplikate zu berichtigen und sodann die 
festgestellten Unikate, jedoch ohne die Beläge, welche zurückzube
halten und aufzubewahren sind, binnen 8 Tagen hierher wieder 
einzureichen. 

Bolkenhain, den 11. April 1889. 

Der Herr Minister des Innern hat durch Erlaß vom 20. März 
d. I. lll. 3291) dem Vorstande der in den Monaten Juni, Juli 
und August d. I. zu Eassel stattfindenden allgemeinen Ausstellung 
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für Jagd, Fischerei und Sport, die Erlaubnis; ertheilt, in Verbin
dung mit dieser Ausstellung eine öffentliche Verloosung veran
stalten und hierzu 100000 Loose ü 1 Mk. im Bereiche der ganzen 
Monarchie vertreiben zu dürfen. 

Die städtischen Polizeiverwaltungen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich, dein Absätze der 
diesfalls zum Vertriebe gelangenden Loose keine Hindernisse in den 
Weg zu legen. 

Polkenhain, den I I .  April 1889. 

Der Jahresbericht der evangelisch-lutherischen Diakonissen-Anstalt 
Bethanien zu Breslau und ihrer auswärtigen Stationen für das 
Jahr 1888 kann täglich während der Dieuststnnden im hiesigen 
Landrathsamte eingesehen werden. 

Bolkenhain, den 10. April 1889. 
Der Königliche Landrnth. 

von Losch. 

Die städtischen Polizeiverwaltnngen, sowie die Guts- und Ge
meindevorstände des Kreises erhalten unter Briefumschlag: 

a. die revidirten Impf- und Wieder-Jmpfungslistcn des vori
gen Jahres, 

l». den Formnlarbedarf zu den Impf- und Wieder-Jmpfnngs-
listen für das laufende Jahr, 

mit den; Auftrage, nunmehr die Aufstellung der neuen Impf- und 
Wieder-Jmpfungslisten unverzüglich zu bewirken. 

?>u diesem Zwecke ist von den Herren Standesbeamten sofort 
ein Verzeichnis; der im Jahre 1888 geborenen, also jetzt 
impfpflichtigen Kinder zu erbitten, ans welchem sich ergiebt: 

Vor- und Zuname der Impflinge, Datum (Tag, Monat, Jahr) 
ihrer Geburt, Käme, Stand und Wohnort des Vaters oder 
— bei unehelichen Kindern — der Mutter. 

Die Herren Standesbeamten ersuchen wir, dieses auf Grund 
der Geburtsregister aufzustellende Verzeichnis; im Interesse des Krei
ses kostenfrei zu ertheileu. 

Bei Anfertigung der Listen für Erstimpfungen sind die Bemer
kungen unter Abschnitt I Ar. I bis 3 zu dem durch den Bundes
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rathsbeschluß vom 5. September 1878 (außerordentliche Beilage zu 
Stück 5l des Amtsblattes vom Jahre 1878) vorgeschriebeneu For
mular V sorgfältig zu beachten. 

Die Listen sind doppelt aufzustellen und den Herren Amts
vorstehern vorzulegen, welche auf Grund der von ihnen zu be
wirkenden Prüfung deren Richtigkeit ,  sowie die ordnungs
mäßig und vol lständig erfolgte Uebertragung der nach 
Spalte 26 der vorjährigen Liste für Erst impfungen impf-
pf l icht ig gebl iebenen Kinder zu bescheinigen haben. 

Diejenigen 1888 geborenen Kinder, welche bereits im Ge
burtsjahre geimpft worden sind, müssen gleichfalls in die diesjährige 
Liste für Erst-Impsungen eingetragen werden. War die vorjährige 
Impfung von Erfolg, so ijt dies in Spalte 23 zu vermerken. 

Gleichzeitig wollen die Herren Lehrer eine Wieder-Jmpfuugs-
liste der ihrer Schule ungehörigen Schüler und Schülerinnen im 
Alter von 12 Iahren (Jahrgang 1877) nach Borschrift in zwei 
Exemplaren anfertigen und den Gemeindebehörden — in den 
Städten der Polizeiverwaltung —, von welchen sie die erforder
lichen Druckformnlare erhalten werden, baldigst einreichen. Bei 
Anfertigung der Wieder-Jmpfnngslisten sind die Bemerkungen in 
Abschnitt I unter Nr. 1 und 2 zu dem durch den Bundesraths
beschluß vom 5. September 1878 (außerordentliche Beilage zu Stück 
51 des Amtsblattes vom Jahre 1878) vorgeschriebenen Formular 
VI namentlich in Ansehung der ans den Listen des Borjahres zu 
bewirkenden Uebertragungen genau zu beachten. 

Daß dies geschehen, bezw. daß die bezügl ichen l leber
tragungen aus Spalte 2 7 der vorjährigen Wiederimpfungs
l isten in die neuen Lif ten r icht ig erfolgt sind, muß auf 
letzteren von den Herren Amtsvorstehern, bezw. städtischen 
Pol izeiverwaltungen, bescheinigt werden. 

Bis zum 29. Apri l  d. Is.  müssen die Impf- und Wieder-
Jmpfnngslisten überall vollständig aufgestellt sein und zum Gebrauche 
für das Impfgeschäft bereit liegen. Wegen Ausführung des letz
teren werden die erforderlichen Berfügungen später ergehen. 

Die vorjährigen Impf- und Wiedcr-Impfnngslisten folgen in 
beiden Exemplaren zurück. Die Duplikate derselben müssen nach 
den Unikaten berichtigt und letztere sodann binnen 2 Wochen wieder 
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hierher eingereicht werden, wogegen die Duplikate von den Ortsbe
hörden aufzubewahren sind. 

Bolkenhain, den 10. April 1889. 
Namens des Kreis-Ausschusses, der Vorsitzende. 

von Lösch. 

Kies-Lieferung. 
Die Lieferung von Kies zur Unterhaltung der Chausseen und 

zwar 
50 ebm. Stat. 27,o—28,o der Bolkenhain-Wernersdorf'er, 
90 „  „  20—21 ,5 „ „ Hirschberg'er, 

300 „ „ 0,g—2,g „ Falkenberg-Töppich'er Straße 
soll öffentlich verdungen werden. Offerten für Lieferung auf ein
zelne oder alle Strecken sind an das Kreisbauamt hier, woselbst 
die Bedingungen einzusehen sind, bis zum 23. d. Mts. einzureichen 
und Proben beizufügen, soweit ans den betreffenden Gruben nicht 
früher schon Lieferungen für die diesseitige Verwaltung erfolgt sind. 

Bolkenhain, den 8. April 1889. 
Der K r e i s b a n »n e i st e r. 

Gretschel. 

Gefunden. 
Am 9. d. M. wurde auf der Chaussee Bolkenhain — Töppich-

ofen in der Nähe von Gcorgenthal ein Gebund mit Bürsten in 
verschiedenen Sorten gefunden. Der rechtmäßige Eigenthümer kann 
dieselben gegen Crstattnng der Insertionsgebühren und Zahlung 
eines entsprechenden Finderlohnes abholen bei dem Gemeindevor
steher Küglcr zu Neu-Röhrsdorf, Kr. Bolkenhain. 

Klein-Waltersdorf, den II. April 1889. 
Der Auitsvorstehe?. 

P. Mertz, Kgl. Amts-Rath. 

Bekanntmachung. 
Der acht Jahre alte Restgutsbcsitzerssohn Wilhelm Riedigcr aus 

Nieder-Wernersdorf, Kreis Bolkenhain, ist am 3l. März d. Js. 
dort im Bober ertrunken. Die Leiche ist bisher nicht aufzufinden 

Nr. 172. 

Nr. 173. 
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gewesen und ist anscheinend fortgeschwommen. Dieselbe war be
kleidet mit Lederhosen, Unterhosen mit Leibchen und brannwollenen 
Aermeln an letzterem, leinenem Hemd, Schaftstiefeln und blauer 
Tuchweste. 

Es wird um Nachricht ersucht, wenn eine Leiche gefunden wird, 
welche wie beschrieben gekleidet ist.  — I .  453.89. — 

Hirschberg, den 6. April 1889. 
Der Erste Staatsanwalt. 

Bekanntmachung. 
In der Tilchner'schen Zwangsversteigerung von Grundbuch-Nr. 7 

Freiburg werden, nachdem der Antrag zurückgenommen, die Termine 
am 15. und 16. April 1889 aufgehoben. 

Freiburg i. Schl., den 6. April 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grundbuche von 

Prittwitzdorf Band I Seite 137 unter Nr. 18 auf den Namen des 
Kretschambesitzersohnes Heinrich Iaeckel in Prittwitzdorf eingetragene, 
daselbst belegene Grundstück 

am 26. Juni 1889, Vormittags 16 Uhr 
vor dem unterzeichneten Gericht an Gerichtsstelle versteigert werden. 

Das Grundstück ist mit 1,->» ZHIr. Reinertrag und einer Fläche 
von 44 a. 20 gm zur Grundsteuer, mit 24 Bit. Nutznugswerth zur 
Gebändestener veranlagt 

Das Urtheil über die Ertheiluug des Zuschlags wird 
am 27. Juni 1889, Vormittags 11 Uhr 

au Gerichtsstelle verkündet werden. 
Bolkenhaiu, den 4. April l889. 

Königliches Amtsgericht. 

Es wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis; gebracht, daß es 
nach der Bestimmung unter Nr. 5 des Bundesrathsbeschlusses vom 
2l. Juni v. Js. verboten ist, 
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s. aus denaturirtem Branntwein das Denaturirungsmittel gauz 
oder theilweise auszuscheiden, oder dem deuaturirten Brannt
wein Stoffe beizufügen, durch welche die Wirkung des De-
naturirungsmittels in Bezug auf Geschmack oder Geruch 
verändert wird; 

1>. Branntwein, welcher in der unter a angegebenen Weise be
handelt ist, zu verkaufen oder seilzuhalten. 

Händler mit denaturirtem Branntwein sind verpflichtet, einen 
' Abdruck des vorstehenden Verbotes in ihren Verkaufslokalen an einer 

deutlich sichtbaren Stelle auszuhängen, 
Striegan, den 7. April 1889. 

Der König!. Ober-Steuer-Controlenr. 
Hartwig. 

Die Uebersichtskarte der überseeischen Postdampfschiffslinien im 
Weltpostverkehr ist im Reichs-Postamt in einer neuen Auflage be-
arbeitet worden, welche ein Bild des gegenwärtigen Ilmfangs des 
Weltpostvereins und der Postverbindungen nach den außereuro
päischen Deutschen Konsulatsortcn liefert. 

Der Karte ist ein Verzeichnis; der in Betracht kommenden Post
dampfschiffslinien, unter Angabe der den Betrieb wahrnehmenden 
Schifffahrtsgesellschaften, der Anlegehäfen, der Entfernungen in See
meilen von Hafen zu Hafen und der planmäßigen Ueberfahrtsdauer 
beigegeben. Die Dampferlinien sind je nach der Nationalität der 
Schiffe mit verschiedenartigen Zeichen angegeben, und zwar diejenigen 
der Deutschen Postdampfer roth, die der fremden Schiffe schwarz. 

Die Karte kann — wie seither — durch Verwickelung der 
Postanstalten von dem Knrsbüreau des Neichspostamts, sowie im 
Wege des Buchhandels von der Verlagsbuchhandlung von Julius 
Springer in Berlin N., Monbijouplatz 3, zum Preise von 1 Mk. 
für das Exemplar bezogen werden. 

Berlin ^V., 10. April 1889. 
Der Staatssekretär des Reichs-Postamts, 

von Stephan. 

H o l z - V e r k a n s. 179 
Oberförsterei Reichenau. Forstschntzbezirke: Forst-Hartau, Wittgendorf. 

Es sollen 
Donnerstag am 18. April er., Bormittags 9 Uhr 
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folgende Hölzer, als: 
I., Wittgendorf: Abtriebsschläge am Kirschbaum und Kiefern-

rücke», und Durchforstungsschläge. 
Nadel: 4000 Rm. Nclsig 4. Klasse, 63,o Hdt. Weilen Reisig 3. Klasse. 

S., Forst-Hartan: Abtriebsschlag am Forstberge und Totalität. 
Erlen: 9 Rm. Knüppel; Nadel: 9 Stück Klötzer, 113 Rm. Scheite 

und Knüppel, 28,5 Hdt. Wellen Reisig 3. Klasse, 35 Rm. Reisig 4. Klasse 
im Gerichtskretscham zu Wittgendorf öffentlich meistbietend gegen 
sofortige Bezahlung verkauft werden. 

Reichenau, den 6. April 1889. 
Der Königliche Oberförster. Lange 

Die Union, 
Allgemeine Deutsche Hugel-Dersicheruirgs-Gesellschukt 

zu Weimar 
gegründet im Jahre 1853 

mit einem Grundkapitale von 9 Millionen Mark, 
wovon 5,019 Aktien mit . . 7,528,500 Mark emittirt sind. 
Reserven ulk. 1888 ... . 1,790,597 „ . 
Gesammtgarantie-Kapital . . . 9,319,097 Mark. 

Die Union versichert Feldfrüchte zu festen Prämien ohne 
Nachzahlung. Bei Versicherung aus mehrere Jahre wird 
ein namhafter Prämien-Rabatt gewährt. 
Besondere Erleichterungen werden für kleine Versicherungen 

bewilligt, namentlich für Sammelpolizen. 
Die Vergütung der Schäden gelangt spätestens binnen 

Monatsfrist, in der Regel aber früher, zur vollen und baaren 
Auszahlung. 

Weitere Auskunft wird ertheilt und Versicherungen werden ver
mittelt durch die unterzeichneten Agenten. 

Louis Lienig, Kaufmann in Bolkenhain. 
Wich.Stolle,Kausin.inJauer. Keinr.Känsler,Kaufm. inStriegau. 
sowie: 

k'illie, Generalagent in Breslau. 
Bulle „H n m or" der Schles. Landvieh - Race, auf Sta

tionsort Dom. Mohuersdorf, deckt für 1 Mk. 



Kreis-Cm renden-Blatt 
dcs 

Köinqlichen raiwratl?-Amtcs in Bolkenhain. 
Stück t«. 

Ncdigirt im Bureau dcs König!. tz.rndrath - Amtes Getruckt i,. der Buchdruekerci von E. Hendetz 
zu Bolfenliai». zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 23. Apri l  1889. 

Aie sämmtlichen Prioritäts - Obligationen der Niederschlesisch- Nr. t8s. 
Nlärkischen (Eisenbahn, Serie III von 1847, werden den Besitzern Bekanntmachung.! 
mit der Aufforderung gekündigt, den Capitalbetrag vom I.Inli d. 
I. ab bei der Staatsschulden-Tilgnngskasse hicrselbst, Kk'. Tauben- ^ 
straffe 29, gegen Quittung und Rückgabe der Obligationen und des 
dazu gehörigen, alsdann noch nicht fälligen Zinsscheines Reihe IX Nr. 8 ^ 
nebst der Anweisung zur Abhebung der Zinsscheine Reihe X zu erheben. 

Die Zahlung erfolgt von 9 Uhr Bormittags bis 1 Uhr Nach-
mittags mit Ausschluß der Sonn- und Festtage und der letzten drei 
Geschäftslage jeden Monats. I 

Die Einlösung geschieht auch bei den Königlichen Regierungs-
.Vauptkassen und der Königlichen Kreistasse in Frankfurt a./M. Zu I 
diesem Zwecke können die Obligationen nebst dem zugehörigen Zins
schein und der Zinsscheinanweisnng einer dieser Kassen schon vom I 
1. Juni d. I. ab eingereicht werden, welche die (Effecten der Staats
schulden-Tilgnngskasse zur Prüfung vorzulegen hat und nach erfolgter 
Feststellung die Auszahlung vom 1. Juli d. I. ab bewirkt. ^ 

Vom 1. Juli 1889 ab hört die Verzinsung dieser Prioritäts-
Obligationen auf. 

Der Betrag des etwa sehlenden Zinsscheins wird von dem 
Kapital zurückbehalten. 

Die Staatsschulden-Tilgungskasse kann sich in einen Schriftwechsel 
mit den Inhabern der Obligationen über die Zahlungsleistung nicht ^ 
einlassen. Formulare zu den Quittungen werden von den sämmt-
licheu obengedachten Kassen unentgeltlich verabfolgt. ^ 

Berlin, den 26. März 1889. 
Hauptverwaltung der Staatsschulden. Sydow. 
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Der Rrgiernngs-Prüsident. Liegnitz, den 9. April 1889. 
Ati t  Bezug auf meine Amtsblatt-Bekanntmachung vom 8. October 

v. I. sAmtsblatt 1888 Nw. 41), betreffend die thierärztliche Unter
suchung der nach den Nordseehäfen bestimmten Biehtransporte, setze 
ich Ew. Hochwohlgeboren ergebenst in Kenntnis), daß gemäß der 
Anordnung des Herrn Ministers für Landwirthschaft, Domainen 
und Forsten die Gebühren für die Untersuchung der nach den Nord-
soohäfen bestimmten Biehtransporte nur dann aus der Staatskasse 
zu gewäbren sind, wenn die Untersuchungen an nach behördlicher 
Anordnung ein für alle Mal bestimmten Orten und Zeiten stattge
funden haben. 

Da im diesseitigen Regiernngs-Bezirke Orte und Zeiten für 
die fraglichen Untersuchungen nicht festgesetzt sind, so fallen die 
Kosten der Untersuchung z. Z. den Unternehmern zur Last. 

Borstehender Berfügung des Herrn Rcgierungs-Präsidenten zu 
Liegnitz durch welche der Schlußsatz der Berfügung des letzteren vom 
8. October v. I. (Kr. Bl. Stück 43 Nr. 424) abgeändert wird, 
bringe ich hiermit zur Kenntnis; der Bctheiligten. 

Bolkenhain, den 15. April 1889. 

Nr. 184. 

Der Herr Minister des Innern hat durch Erlaß vom 22. März 
d. I. )U 3656) dem Bereine zur Förderung der Pferde- und Vieh
zucht in den Harzlandschaften zu Quedlinburg die Erlanbniß ertheilt, 
im Laufe dieses Jahres eine öffentliche Berloosung von Equipagen, 
Pferden, Reit-, Fahr- und Iagdutensilien pp. zu veranstalten, zu 
diesem Zwecke 20000 Loose zu ü 3 Mk. auszugeben und dieselben im 
ganzen Bereiche der Monarchie abzusetzen. 

Die städtischen Polizeiverwaltungen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich, dem Absätze 
der vorbezeichneten Loose keine Hindernisse in den Weg zu stellen. 

Bolkenhain, den 18. April 1889. 
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Das diesjährige März-Heft des deutschen Handels-Archivs ent
hält folgende Artikel, welche für die Handel- und Gewerbetreibenden 
von Interesse sein dürften: 

Deutsches Handels-Archiv. März-Heft 1889. 
Seite 141. Deutsches Reich. Gesetz, betreffend Bekämpfung des 

Sklavenhandels und Schutz der Deutschen Interessen in 
Ostasrika. 

„  l44. Deutsches Reich. Stempelfreiheit  der von den Handels
kammern auszustellenden Ursprungszeugnisse. 

„ 144. Deutsches Reich. Ansführnngsbestimmnngcn zu dem 
Gesetz vom 20. Juli 1879, betreffend Statistik des 
Waarenverkehres. 

„ 187. Japan. Aufhebung von Ausfuhrzöllen. 
„ 188. Niederlande. Zollbehandlnng verschiedener Gegenstände. 
„ 195. Schweiz. Tarifentscheidungeu. 
„ 198. Vereinigte Staaten von Amerika. Zolltariscntscheidnngen. 
„ 199. Rußland. Anwendung des Gesetzes vom 14. März 

1887 über den Erwerb von Grundbesitz durch Ausländer. 
„ 200. Zollbehandlung anseinandergenommener, in verschiedenen 

Kolli eingeführter Theile einer Waare. 
„  202. Aendernng des Eingangszol ls auf Eisenbahn und Pferde

eisenbahnwagen. 
„  230. Chile. Der auswärt ige Handel im Jahre 1887. 

Handelsberichte. 
„  65. Chemnitz. 
„  72. Glogau. 
„  74. Breslau. 
„  76. Liegnitz. 
„  77. Görl i tz. 
„ 108. Bielefeld. 
„ 124. Großbritannien. Die Britische Banmwollenindustrie 

im Jahre 1888. 
Die Magisträte und ländlichen Ortsbehörden des Kreises ersuche 

ich, die Betheiligten hiervon in geeigneter Weise in Kenntniß zu 
setzen. 

Bolkenhain, den 18. April 1889. 
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Nr. 186. Im Verlage von H. W. Müller in Verlin 8. VV,, Lucken-
walderstraße Nr. 2 ist in dritter Auflage eine Bearbeitung des 
Preußischen Gesinderechts von Posseldt — Lindenberg erschienen. 

Höherem Austrage zufolge mache ich die Herren Amts-, Guts
und Gemeindevorsteher des Kreises auf dieses Buch mit dem Be
merken aufmerksam, daß dasselbe 144 Octavseiten stark ist und in 
fester Cartonage zum Preise von 1,50 Mk. durch alle Buchhand
lungen bezogen werden kann. 

Bolkenhain, den l7. April 1889. 

Der Jahresbericht der Königlichen Waisen- und Schnlanstalt in 
Bunzlan für die Zeit von Ostern 1888 bis dahin 1889 kann täglich 
während der Dienststunden im hiesigen Landrathamte eingesehen 
werden. 

Bolkenhain, den 14. Apnl 1889. 

An Dielte des verstorbenen Waisenraths, Auszüglers Heinrich 
Müller zu Neu-Merzdorf ist der Freihäusler und Schöffe Benjamin 
Püschel daselbst zum Mitgliede des Waisenrathes der Gemeinde 
Merzdorf bestellt worden. 

Bolkenhain, den 16. April 1889. 

Aer Königliche ^landrntli. 
von Lösch. ^ 

Gemäß K 127 der Kreisordnnng bringen wir nachstehend die 
aus dem Kreistage vom l7. d. Mts festgestellten und genehmigten 
Gtats 

a der hiesigen Krciskommuualkasse 
b des Fonds zur Unterhaltung der Provinzial-Chausseen 

für das Jahr vom 1. April l889 bis dahin 1890 zur öffentlichen 
Kenntniß. 

Bolkenhain, den 20. April 1889. 

Der Kreis-Ausschuß. 
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E t a t  
der Kreis-Kommnnal-Kasse zu Bolkenhain pro 1889/90. 

I. Kreis-Kommnnal-Fonds. 

Einnahme. 
Bestand aus dem Vorjahre 
Beitrage zu den Kreis-Kommunal-Bedürfnissen von den Städten, Domi

nien und Gemeinden, 22 Prozent von dem pro 1889/90 veranlagten 
Jahresbetrage der Klassen- und klassificirten Einkommensteuer und 11 
Prozent von dem pro 1889/90 veranlagten Jahresbetrage der 
Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuer, endlich von dem Königlichen 
Domaincn-, Forst- und Eisenbahn-Fiskus 22 Prozent der fingirtcn 
Grund- und Gebäudesteucr desselben, zusammen 

Jagdscheingelder 
Für Kreisblätter ü. 2 M. pro Exemplar , 
Für Annoncen im Kreisblatte 
Beitrag des Landwchrfamilien-Unterstützungsfonds 
Aus dem Reservefonds zur Deckung des vorjährigen Fehlbetrages . . 
Insgemein 

Lmmma 

Ausgabe. 
Dem Neubauten Gehalt incl. Amtskostcn 
Für das Krcisblatt, Drnckkostcn . 
Den Civilmitgliedern der Kreis-Ersatz-Kommission, Diäten , , . . 
Zur Förderung und Unterhaltung der Fortlüldungs-Schnlcn im Kreise 

Zuschuß an die Krciskrankcnanstalt Bolkenhain 
„ „ „ „ Hohcnfriedebcrg 

Zur Unterstützung von Hebammen-Bezirken 
Für Impfung, Arztgcbühren, Reise- und Druckkosten 
Für das Rettnngshaus in Kunzeudorf, Zuschuß 
Dem Kreisthicrarzt Arndt, Remuneration 
Dem Schlcsischcn Verein zur Heilung armer Augcukranker in Breslau 
Der Taubstummen-Anstalt in Liegnitz, Pension für ein taubstummes Kind 
Der Kaiser Wilhelm-Stiftung in Berlin, Beitrag 
Zur Ergänzung der Wilhclm-Angusta-Krankcnbctt-Stiftung des Kreises 

(fällt vom 1, April 189N ab fort). 
Unterstützung für Erwin Hcinzel, minorennen Sohn des Privat-Secrc-

tairs Hcinzel, monatlich 10 Mark 
(fällt vom 1. April 189N ab fort.) 

21120 
750 
110 
150 

1200 
2700 

20 
20050 

360 
760 

50 
90 

2450 
2450 
150 

1260 
810 

75 
150 
225 
300 
400 

120 

Latus 9650 
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Z. Kreis-Kommunal-Fonds. 

Ausgabe. 
Transport 

Für Unterhaltung des Hohenfriedeberger Sieges - Denkmals und dessen 
Versicherung gegen Feuersgefahr 

Portokostcn 
Für Jagdschein-Formulare 
Insgemein 
Vorschuß aus dem Vorjahre 

'Abschnitt II. Provinzial-Abgaben. 
Beiträge zur Unterhaltung der Irren- und Taubstummen-Anstalten 
Landarmen-Beiträge 

Summa 

Ausgabe. 
Beiträge zur Amtskosten-Entschüdigung der Amtsvorstcher, 20 M. pro 
100 Seelen, postnumerando zahlbar am 1, October 1889 und 1. 
April 1890: 

summa 

Fonds zur Durchführung der Kreisordnnng. 

Einnahme. 
Baarer Bestand aus dem Vorjahre 
u. Fonds zur Tilgung der auf den Kreishäusern lastenden Schuld von 

40 000 Mark 
b. Zinsen dieses Fonds pro 1889 
e. die Amortisationsrate pro 1889/90. Titel 2 l) der Ausgabe . , . 
Regelmäßiger Zuschuß ans der Staatskasse 
Zuschuß aus der Staatskasse nach H 70 der Kreisordnung .... 
Zuschuß der Provinzial-Vermaltung 
Aus der Rente zur Unterhaltung der Provinial - Chausseen 66,860 

Kilometer n 25 Mark 
Kosten in Streitsachen 
Miethen von den Häusern des Kreises 
Für Sachregister zum Kreisblatte 100 Stück ü. 5 Mark 
Insgemein und zur Abrundung 

9650 

150 
230 

15 
5 

3500 

6200 
6300 

26050 

500 

2034 
69 

1000 
3672 
1650 
3186 

1671 
120 

3300 
500 

6 

17710 
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Titel II. Fonds zur Durchführung der Kreisordnuug. ^5 

Ausgabe. 
1. Amtsbezirk Reichenau 
2. „ GieSmcmnsdorf 
3. „ Wernersdorf 
4. „ Rudelstadt 
5. „ Nimmersath 
6. „ Röhrsdorf 
7. „ Würgsdorf 
8. „ Wolmsdorf 
9. „ Langhelwigsdorf 

10. „ Wederau 
11. „ Rohnstock . 
12. „ Kauder 
13. „ Schollwitz ......... 
14. „ Baumgartcn 
Für Verwaltung der Krcishäuser-
n. Verzinsung der Hypothekenschuld p. 40 000 M. n 2°/o 
b. Amortisation derselben ü 2^/2°/v 
a. Steuern und Abgaben 
<1. Fcucr-Versichernngsbciträgc incl. Mobiliar .... 
a. fürbaulicheJnstandsetznng u. Unterhaltung d.Kreisgebäude 
Für Bcrciiügung und Beheizung der ständischen Lokalien 
Für Besorgung der Geschäfte des Krcis-Ausschnß-Secretärs, zu Hände 

des Herrn Landraths 
Für Besorgung der Botendienste, zu Händen des Herrn Landraths . 
Für Schrcibhilfe . 
Für dieKassenvcrwaltung und dieVerrcchnnng dcsProvinzial-Chaussccfonds 
n. dem Kreis-Kommunal-Kassen-Nendanten 
b. TantiemefürAuszahlungdcrArbcitslöhncinAlt-Rcichenanu.Werncrsdo 
Diäten den Mitgliedern des Kreis-Ausschusses für die Thcilnahme a 

den Krcis-Ausschuß-Sitzungcn 
Für Papier, Formulare und Drucksachen 
Portokostcn 
Gebühren für Zeugen und Sachverständige .... 
Zur Anschaffung von Büchern 
Zur Vermehrung und Unterhaltung der Einrichtung der Krcis-Ausschns 

räume, sowie zu Bureanbedürfnissen . . . '. . 
Insgemein 
Zur Disposition des Kreistages, resp. zur Verstärkung der Schuldentilgung 
Amortisationsfonds am Jahresschlüsse laut Titel 2 der Einnahme 

5575 

Summa 

3300 
150 

2400 
120 
360 

150 
100 

250 — 
250 
70 
50 

100 

200 
30 

1500 
^3104 
17710' 

50 

50 
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UZ. Kreis-Kranken-Anstalts-Fonds. 

Kinnaljme. 
Abschnitt I. Krankenhaus in Bolkenhain. 

Rückständige Kur- und Verpflegungskosten 
Zuschuß aus dein Kreis-Kommunal-Fonds 
Fixirte jährliche Rente des Magistrats hiersclbst für Benutzung der An

stalt rücksichtlich der aus öffentlichen Fonds zu verpflegenden städtischen 
Kranken 

Kur- und Verpflcgungskostcn der in der Anstalt Verpflegten für das 
laufende Etatsjahr 

Insgemein und zur Abrundung 

Abschnitt II. Krankenhaus in Hohenfriedeberg. 
Zuschuß des Kreises 
Kur- und Vcrpflegungskosten . . . 

300 
2450 

27 

2000 
23 

2450 
1500 

Summa 8750 

Ausgabe. 
Abschnitt I. Für das Krankenhaus in Bolkenhain. 

Remuneration des Anstalts-Arztes 300 
Gehalt dem Krankenwärter Bürger . . 450 
Mundvcrpflegungskosten 2400 
Arzncikosten 400 
Begräbnißkosteu 100 
Für Beheizung und Beleuchtung 600 
Für Baulichkeiten lind für Beschaffung und Unterhaltung der Jiwenta-

ricnstücke 500 
Donminen-Amortisations-Rente und Gemeinde-Abgaben 30 
Insgemein und zur Abrundung 20 

Abschnitt II. Für das Krankenhaus in Hohenfriedeberg. 
Remuneration des Anstalts-Arztes 200 
Gehalt dem Krankenwärter Sterner und seiner Frau 240 
dem Diakonissenhause zu Craschnitz für eine Diakonissin 200 
Mundverpflegungskosten 1600 
Arzncikosten 300 
Begräbnißkosteu ' 60 
Für Beheizung und Beleuchtung 400 
Für Unterhaltung des Gebäudes und Beschaffung von Jnventarienstücken 950 

8750 Summa 
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M, Kreis-Wegebau-Fonds. 

Einnahme. 
Bestand aus dem Vorjahre . . . . 
Beitrag des Staats aus den Mehrcrträgen der landivirthschaftiicheu Zölle 

nach dem Gesetz v. 14. Mai 1885 
Beiträge der Städte, Dominien und Gemeinden 22 Procent des pro 

1889/95 veranlagten Jahresbctragcs der Klassen- Und klassifizirten 
Einkommensteuer, der Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuer der 
Klasse stl vom platten Lande, sowie 11 Procent der übrigen Gewerbe
steuer excl. Hausir-Gewerbe-Steuer, endlich 33 Prozent der fingirten 
Grund- und Gcbäudesteuer des Königlichen Domainen-, Forst- und 
Eisenbahn-Fiskus 

Aus der Rente zur Unterhaltung der Provinzial-Chaussecn, 66,860 Kilo
meter st 45 M. . 

Neubau-Prämie der Provinz für die Chaussee Rohnstock-Hohcnfriedeberg 

Abschnitt kl. Ans der .Kreis-Chaussee-Verwaltung. 

Chaussee-Zoll: 
u. der Heimstelle Wiesau 
I». „ „ Blumenau 
e. „ „ Kauder 
ll. „ „ Günthcrsdorf 
e. „ „ Baumgartcn 
1. „ „ Alt-Reichenau 

„ Hausdorf 
Graspacht und Erlös für alte Bäume, Chaussec-Polizeistrasen zc. 

'Abschnitt l». Beiträge zum Bau der Cisenbahn Striegau-
Boltenhain. 

Von der Stadt Striegau Restbetrag 
„ dem Grafen von Hoyos ans Lautcrbach Rest . . 
„ dem Grafen von Schweinitz für Hausdorf und Nicder-

Wolmsdorf ' 
„ dem Herrn Landrath v. Lösch für Ob.-Wolmsdorf Rest 
„ der Gemeinde Weidenpetersdorf 

Adjazenten-Mehrstcuer zum Bau dieser Eisenbahn in Höhe 
von 25 Proccnt der Klassen-, Einkommen-, Grund- und 
Gebäudesteuer und 12^/s Proccnt der Gewerbesteuer (2. 
Jahresrate): 

27000 

6500 

28500 

3008 

10650 
200 

22049 

Latus 97908 
Kreisblatt Stück 16. 
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Kreis-Wegebau-Fonds. 
Transport 

n. von der Gemeinde Rohnstock 850 
Hansdarf . 575 

„ „ Ob.-Wolmsdorf 258 
„ „ Ndr.-Wolmsdorf 325 
„ „ Städtisch-Wolmsdorf 90 
„ „ Schweinhaus 114 
„ „ Lander 789 
„ „ Gr.-Waltcrsdorf 67 
dem Rittcrgute Gr.-Waltersdorf 218 

Bcihülfc der Provinz für den Bau der Eisenbahn (Restbetrag) , 
Insgemein und zur Abrundung .. 

Ausgabe. 
Gehalt dem Kreisbamncister Gretschel 
Demselben Diäten und Reisekosten-Entschädigung 
u. in Krcis-Wcgcbau-Sachen 
b. bei Beaufsichtigung der Provinzial-Chausscen 
An Beihilfen und für Projecte zu Wege- und Wasserbauten nach den 

Beschlüssen des Kreis-Ausschusses 
Zum Bau einer Zufuhrstraße von der Chaussee Bolkenhain — Jauer 

nach dem Bahnhof Bolkenhain . 
Restzahlung auf Neubauten von Kreischaussccn 

Abschnitt II. 
Für Unterhaltung der 

Krcis-tshanffeen. 

Für Instandhaltung der 
Stcinbahn . . ) . . 

Für rohe Materialien , . 
Für Steinschlägen . . , 
Bankette, Gräben n. s. w. 
Brücken und Durchlässe 
Regulirungsarbeiten . . . 
Dienstwohnungen . . . . 
Geräthschaften 
Insgemein 
n. SchnecränmnngSkosten . 
i>. sonstige unvorhergesehene 

Ausgaben 
«.Zinsen an Herrmann für 

2700 M. ä 4 pCt. . . . 
Latus 

N G es 
Ii!,344 in. 

>1 ^5. 

28r8 
8504 
l055 
508 
100 
830 
830 
80 

255 

21 

108 
3240 

86 

1,204 m. 
^ n 

86 
ti3 
27 
86 
20 
24 

10 

18 

18 42 

S ^ 
2,153 in. 
^5. 

647 
860 

862 
50 

1160 
160 
60 

180 

20 

07 

07 

86 

8000 l 

'S « »! 
S/ ^ 

10,333 m. 
a/5. g 

327 I 98 
8468 ^ 78 
1448 

827 
150 
950 
160 

50 

165 

72 

99 

24 

7115! — 

St 

6,916 i». 

252 
155 

189 
350 
157 
160 

80 

94 

60 

97908 56 

3292 
11912 

87 44 
113200 

3000 

450 
350 

4000 

6000 
2000 

1450 — 1  15800 
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ZU. Kreis-Wegebau-Fonds. 

Transport 
Kosten der Unterbeamten. 
a. Remuneration d. Chaussee-

Aufseher Neumanu . . 
b. do. Berner , . . 
e. do. Fiedler . . . 
ä. do. Herwig . . . 
s. Gehalt dem Chausseegeld

erheber Stadler . . . 
f. do. Baacke . . . 
K. do. Prowosuik . . 
b. do. Weise. . . . 
i. do. Kuttig. . . . 
Ic. für Beleuchtung der Hebe

stellen . ^ . . . . . 
Summa 

9240 

240 

300 
300 

120 

1020» 

45 

300 

3000 

340 

300 

00 

3700 

711t 

165 

300 

120 

— 7700 

1450 

90 

300 

60 

1900 

Abschnitt Iii. 
Für den Bau der Eisenbahn Striegau-Bolkenhain. 

Zur Bezahlung der Grunderwerbskosten und des baareu Baukosten-
Zuschusses 

Abschnitt IV. 
Zuschüsse zur Verzinsung und Tilgung der für Flnß-Regulirungeu 

bei der .Kreissparkasfe aufgenommenen Darlehne. 

Für die Rcguliruug der wüihcndeu Neiße. . . . 250 M. -- Pf. 
„ „ „ des Striegauer Wassers. . . 837 „ 50 „ 
„ „ „ der schnellen Neiße .... 575 „ — „ 

Insgemein und zur Abrundung . . . 

U. Flnß-Regulirungs-Fonds. 
Kinnahme. 

Abschnitt I. Für die Regulirnng der wüthenden Neiße. 
Darlehn aus der Kreissparkasse 
Aus dem Krcis-Wcgebaufonds Zuschuß zur Verzinsung und 

Tilgung des Darlchns 
Adjazenten-Mchrstener zur Verzinsung und Tilgung des 

Darlehns: 

Summa 

Latus 

250 

250 

15800 

23800 

71900 

1062 
37 

50 
50 

113200 

20000 

20000 
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V. Hlutz Regulirungs-Fonds. 

!>. vom Dominium Nieder-WürgSdorf . . 
Ii. „ „ Klein-Waltersdorf 
e. „ „ Groß-Waltersdorf 
<1. „ „ Ohcr-Wolmsdorf . r . 
6. „ „ Nicder-Wolinsdorf 
1. „ „ Kaudcr 
A. „ ,, Rohnstock . . . . 
Ii. „ „ Dätzdorf .... 
j. „ „ Girlachsdorf . . . 

Ir. von der Stadt Bolkcnhain . . . 
I. von der Gemeinde Nicdcr-Würgsdorf 

„ „ Klein-Waltersdorf 
„ „ Groß-Waltersdorf 
„ „ Schiveinhaus . . 
„ „ Obcr-Wolmsdorf . 
„ „ Zlicder-WolmSdorf 
„ „ Städtisch-Wolmsdorf 
„  „  K a u d e r  . . . .  
„ „ Rohnstock . . . 
„ „ Wcidenpetcrsdorf 
„ „ Bohrau-Seiffersdorf 

„ - Dähdorf . . . 
„ „ Girlachsdorf . . 

Transport 

m. 
n. 
0. 
1'-
V 
r. 
8. 
t. 
U. 
V. 

X. 

Abschnitt I 
Abschnitt II. 

Für die Regulirung des Striegauer Wassers. 

Darlehne ans der Krcissparkasse 
Aus dem Kreis - Wcgebaufonds Zuschuß zur Verzinsung 

und Tilgung des Darlehns 
Adjazcnten-Mehrsteuer zur Verzinsung und Tilgung des 

Darlehns: 
u. vom Dominirnn Hohcnfricdcberg-Schweinz-Wicsenberg . 
Ii. „ „ Simsdorf 
e. von der Gemeinde Alt-Reichenau 
<i. „ „ „ Quolsdorf 

^ e. „ „ „ Wieseubcrg 
k- „ „ „ Schwciuz . . 

Latus 

^5 
250 
11 

8 
5 
9 
8 

18 
69 

5 
18 
41 

8 
14 
51 
69 
14 

136 
118 

15 
7 

39 
60 

837 

70 
12 

234 
323 

52 
119 

1649 

10 
30 
50 
40 
70 
80 
50 

80 
10 

10 ' 60 
9 j 60 

20 
10 
10 
70 
20 
40 
90 
70 
30 
30 
40 

50 

30 

90 
30 
40 
40 
80 

> A 

20000 

1001 70 
21001 70 

33500 

33500 
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V. Fluß-Regulirungs-Fonds. 

Transport 
von dcn Besitzern des Baucrguts 1, der Mühle 10 
und des Kretschams 15 zu Hohcnpctersdorf . . . 

In von der Stadtmühle 79 zu Hohenfriedcberg . . , 
i. von der Buschmühle 00 zu Simsdorf 

Abschnitt » 

Abschnitt III. Für die Regnlirung der schnellen Neiße. 
Darlchn aus der Krcissparkasse ........ 
Zuschuß aus dem Krcis-Wegebaufonds zur Verzinsung und 

Tilgung des Darlehns 
Adjazcutcn-Mchrsteuer zur Verzinsung und Tilgung des 

Darlehns: 
u. von dem Dominium Gräbel 
b. „ „ „ Blumenau 

e. „ „ „ Ossenbahr-Polkau 
t. von der Gemeinde Gräbel 

„  „  „  B l u m e n a u  . . . . . . . .  
Ii- „ „ „ Falkcnberg 

„ „ „ Wedcrau 
k. „ „ „ Obcr-Polkau 

>. „ „ „ Ilieder-Polkau 

dazu Abschnitt II 
I 

Falkcnberg 
Wederau . 

sunnna 

Ausgabe. 

Abschnitt I. Für die Negnlirnng der wüthenden 9!eiße. 

Der Kreissparkasse hiersclbst 
ii. für Verzinsung eines Darlehns von 20 000 M. n 4°/« 
I). für Tilgung desselben l"/v 
Zur Ausführung der Regulirungsarbciten . . . . . 

Latus 

1649 

12 
9 
5 

575 

46 
40 
28 
80 
70 
23 
70 
45 

153 
17 

800 
200 

80 

40 

50 

60 
50 
90 
10 
30 
50 

80 

30 

33500 

1676 
35176 

23000 

1151 
24151 
35176 
21001 
80329 

1000 > — 
20001 ^ 70 

21001 ^ 70 
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FZutz-Regttliruugs-Fonds. 
Ftl I 

1340 
335 

920 
230 

Transport 
Abschnitt II. 

Für die Regulirnng des Strieganer Wassers. 

Der Kreissparkasse Hierselbst 
n. für Verzinsung des Darlchns von 33 500 M. n 4 °/o 
kr für Tilgung desselben 1 "/o 
Zur Ausführung der Regnlirungsarbcitcn 

Abschnitt III. Für die Regulirnng der schnellen Reiste. 

Der Kreissparkasse Hierselbst 
u, für Verzinsung und Tilgung des Dnrlehns von 23 000 

M. u 4 "/» 
I). für Tilgung desselben 1 °/o 
Zur Ausführung der Regulirungsarbeiten 

dazu Abschnitt II 

Summa 

Landwehr-Familiett-Nttterstiitzungs-Fottds. 
Kinnaljlnc. 

Bestand aus dem Vorjahre 
Zinsreste aus dem Vorjahre . . , 
Zinsen der in Werthpapieren angelegten Bestände: 
a. von denjenigen I834,s? M., welche von ehemaligen Airgehörigen der 

Reserve und Landwehr auf die ihnen aus dem Retablissemcntsgeldcr-
Fonds gewährten Darlehne noch zurückzuzahlen sind 

h. von 31 800 Mk. n 4 °/o 
Kapitals-Rückzahlungen auf die 1834,s? Mk 
Insgemein und zur Abrundung 

Suinina 

Ausgaöe. 

Auf die 1834,57 Mk. sind an Itückzahlungen abzuschreibeir .... 
Beihilfe zur Unterhaltung der Kreis-Krankenhäuser 
Zur Disposition des Kreistages 

21001 

1675 
33501 
35176 

1150 
23001 
24151 
35176 
21001 
80329 

33230 
160 

30 
1272 

200 
6 

34900 

200 
1200 

33500 
lvumma 34S00 
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Titck. VIS. Neserve-Fouds 

Kinnahme. 
Bestand aus dem Vorjahre 
Zinsen der in Werthpapieren angelegten Bestände 
n. von 31 000 Mk. n, 4 Proccnt 
Ii. von 6 189 Mk. ü. 3^/2 „ 

Ausgabe. 

Zur Verstärkung des Krcis-Kommunal-Fonds 
Zur Disposition des Kreistages 

Wiederholung. 
«summa 

II. 
III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

Kreis-Kommunal-Fonds 
Fonds zur Durchführung der Krcisordnung 
KreiS-Kranken-Ansta l ts-Fonds . . . .  
Krcis-Wegebau-Fonds 
Fluß-Regulirungs-Fonds 
Landwchr-Familien-Untcrstntzungsfonds 
Reserve-Fonds 

Summa 

> 

26030 
17710 

8750 
113200 

80329 
3>9M> 
39000 

319939 

40 

40 

E t a t  
für die Verwaltung der Provinzial - Chausseen im Kreise Bolkeuhain 

für das Jahr 188S/S4». 
Kinnahme. 

1. Aus den Nutzungen der Chausseen 800 VI. 
2. Jahrcs-Unterhaltungsrente der Provinz 41500 „ 
3. Kostcn-Crstattung für Bauten, welche die Provinz auf eigene Rech

nung auszuführen hat . 4000 „ 
Summa 46300 M. 
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Zauer-
Bolkenhaiu 

12 569 m 

Bolkrn-
hain-

Werners-
dors 

8804,5 m 

3. 

Hirschberg' 
Bolken-

hain 

7852 m 

LandeShut-
Ketschdorf-

Kupfer-
berg 

166 42,7 m 

Landes hut-
Quvlsdorf-
Hiihensriedc-

berg. mir Ab
zweigung nach 
Freiburg und 

Weißstem 

20994,9 m 

6. 

Zusammen 

66860,1 m 

N. 
0. 
I>. 
X. 
?. 
(4. 
II. 
1, 
X, 

X. 

II. 

Instandsetzung der Steinbahn 
R o h e  M a t e r i a l i e n  . . . .  
Steinschlagen 
Bankette, Gräben n. s. w. . 
Brücken und Durchlässe . . 
Reguliruugsarbeiten . . . 
Dienstwohnungen . . . . 
Grnndentschädigungen . . 
Geräthschaften 
JnSgemein -
a. Schneerüumnng . . . 
b. sonstige unvorhergesehene 

Änsgaben . . . . . 

^k5. 
689 
504 
52 

802 
60 

252 

250 

251 

37 
290« 

Kosten der Bauleitung und 
Verwaltung 

Kosten der Nnterbeamten . 
Für Bauten, deren Bezah
lung der Provinz obliegt, 
vorschußweise . . . / . 

Zur Erstattung von Vor
schüssen der Kreis-Kom-
mnualkasse 

Znsgemcin n. zur Abrundung 

744 
2287 
1167 

624 
80 

264 

5» 

176 

106 
5500 

1111 
855 
220 
280 

40 
138 

50 

157 

46 

1109 
5453 
2539 

499 
150 
462 

110 

333 

142 

^5. 
3109 
3158 
1296 
1329 
100 
365 

150 

419 

170 

6764 
12259 

5275 
3536 

430 
1481 

610 

1337 

504 
2900 ! — 10800 ! — 10100 32200 

4680 
3300 

4000 

2100 
19 

Festgestellt 
Bolkenhain, den 

gez. v. 

17. April 188!). 

Die Kreistags-Commiffiott. 
Mntins. I .  Graf Nayhaus-Cormons. Gr dp er. 

46300 

S t e c k b r i e f .  
Die noch schulpflichtige Waise Emma Bieder von schwächlichein Kör

perbau und kleiner Statur treibt sich schon seit mehreren Wochen im 
hiesigen und den Nachbarkreisen vogabondirend herum. Die Wohl
löblichen Amts- und Gemeinde-Vorstände werden ergebenst ersucht, 
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dieselbe im Ermittelnngsfalle festzunehmen, und durch sicheren 
Boten der unterzeichneten Polizeiverwaltnng zuführen zu lassen. 

Hohensriedeberg, den 20. Apri l  1889. 
Die Polizei-Verwaltung. 

Somme. 

Bekanntmachung. 
Der Stellmacher Hermann Geisler in Adr.-Würgsdorf beab

sichtigt, den Fußweg, welcher durch sein vom Dominium Nieder-
Würgsdorf neugekauftes Auen-Grundstück führt, durch Ueberbrückuug 
des Chausseegrabens auf die Chaussee abzuleiten. 

Interessenten, welche begründeten Widerspruch dagegen erheben 
zu können glauben, haben dies binnen vier Wochen — zur Ver
meidung des Ausschlusses — beim hiesigen Amtsvorstaude persön
lich oder schriftlich zu melden. 

Aicder-Würgsdorf, den 14. April l889. 
Der Amtsvorsteher. 

I .  V.: Werner. 

Nachweis 
der Kinnahme und Ausgabe der Arveiter-Krankenkasse des 

K r e i s e s  B o l k e n h a i n  
vom 1. Januar 1888 bis 31. Dezember 1888. 

B e t r a g  
im 

Einzelnen. I Ganzen. 
Mk, Pf. I Mk. Pf. 

Einnahme. 
1. Baarer Kassenbestand aus dem Vorjahre 
2. Zinsen aus der Kreis-Sparkasse . . . 
3. Eintrittsgelder 
4. Kassenbeiträge 
5. Von der Schlesisch-PosenschenBaugewerks-

Berufsgeuossenschaft Rückerstattung von 
Sterbegeld 

6. Aus der Kreis-Sparkasse entnommen . 
Einnahme in Sa. 

49 
76 

112 
9656 

22 
500 

46 
38 
55 
59 

10416 98 

Nr. 191. 

Nr. 192. 

Kreisblatt Stück 16. 
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v. Ausgabe. 
1. Für ärztliche Behandlung .... 
2. Für Arznei und sonstige Heilmittel . 
3. Krankengelder: 

n. an Mitglieder 
1,. an Angehörige der Mitglieder nach K 

7 Absatz 2 des Gesetzes . . . 
4. Unterstützung an Wöchnerinnen . . 
5. Sterbegelder 
6. Kur- und Vcrpslegungskosteu an Kranken 

anstalten 
7. Verwaltungsausgaben: 

n. persönliche 
b. sächliche 

8. Sonstige Ausgaben: 
Als Beihülfe zum Bau des Kreis-Kranken-
Hauses in Hohenfriedeberg . . . , 

9. An die Kreis-Sparkasse zum Neservcfond 
Ausgabe iu Sa. 

(l. Abschluß. 

B e t r a g  
im 

Einzelnen 
Mk. Pf. 

2564 
1031 

2430 

12 

165 

490 

2024 
234 

300 
1000 

50 
49 

32 

68 

87 
96 

Ganzen 
Mk. Pf. 

82 

Die (Annahme beträgt . 
die Ausgabe beträgt 

10416,98 M., 
10253.82 „ 

Bleibt Bestand 163,16 M. 

Dieser Bestand ist auf die neue Rechnung pro 1889 ubertragen 
worden. Der Reservefonds hat jetzt eine Höhe von 3200 Mark. 

Hohenfriedeberg den 28. Januar 1889. 

Der Kassen- und Rechnungsführer der Arbeiter-
Krankenkasse des Kreises Bolkenhain. 

A. Schubert.  
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Daß vorstehender Nachweis übereinstimmend mit den Büchern 
und Verzeichnissen der Kasse ausgestellt ist, bescheinigt. 

Alt-Reichenau, den 30. Januar 1889. 
Der Vorstand, 

gez. C. Schubert. gez. A. Hainke. gez. Pantsch. 
Nach Berichtigung der Rechnungssehler und Erledigung der an

dern Aconita für richtig befunden. 
Nieder-Würgsdorf, den 4. März 1889. 

Die Revisions-Commission. 
gez. Nier. gez. Dehnte. gez. Wilke. 

Bei der am 8. April d. I. abgehaltenen General-Versammlung 
wurde die Rechnung für richtig befunden und dem Rechnungsführer 
Decharge ertheilt. 

Bolkenhain, den 8. April 1889. 
gez. Kühnohl. gez. Scheefer. gez. Seidel. 

Von jetzt ab können Postpa ckete ohne Werthangabe im Gewicht 
bis 3 ÜK nach der Insel Mauritius versandt werden. 

Das vom Absender im Voraus zu entrichtende Porto beträgt 
2 Mk. 80 Pfg. für jedes Packet. 
lieber die Vcrsendnngsbedingungen ertheilcn die Postanstalten auf 
Verlangen Auskunft. 

Berlin iV., 10. April 1889. 
Der Staatssekretär des Reichs-Postamts. 

von Stephan. 

«Ott Ctr. Kartoffeln (Anderßen) " " 
zu Saat- und Speisezweckeu, für nassen schweren Boden hauptsach
lich zu empfehlen, sowie KXXW Schock Ernteseile empfiehlt 

Mönchhof vusisv ksi-ge, 
p. G r oß - B audi ß. Handelomann. 





Kreis Carl enden Blatt 
dcs 

Köniqlichett Landrath-Aültes in Bolkenhain. 
Stück 17. 

Bolkenhain, den 29. Apri l  1889. 

BekamZtmachmeg. 
Bei dem lebhaften Interesse, welches das Publikum bisher der 

Einrichtung des Preußischen Staatsschuldbnchs bewiesen hat, 
werden einige Mittheilungen über den Umfang, in welchem es bis 
jetzt benutzt worden ist, willkommen sein. Das Buch ist zugänglich 
allen Besitzern vierproeentiger oder drei ein halbprocentiger Consols. 
Am 1. Detober 1884 wurde das Buch eröffnet. Es waren einge
tragen am 1. April: 

1885: 848 Eonten mit 52 l92 700 Mk. 
1880: 2918 ,, „ 155 588 900 „ 
1887:4491 „ „  206 042 150 „  
1888: 5929 „ ,, 334 442 700 „ 
1889: 0781 „ „  387 804 400 „  

Bon der letztgedachten Eontenzahl entsallen rund: 
38 pEt. ans ein Kapital bis zu 4 000 Mk. 

20 pEt. „ „ „ von über 4 000 -— l0 000 Mk. 
81 pEt. „ „ „ ,, „ 10 000 — 50 000 „ 

8 pEt. „ „ „ „ „ 50 000 — 100 000 „ 
llnd 

8 pEt. „ „ „ „ „ 100 000 Mk. 
elür einzelne phisische Personen waren 4280 Eonten, für ju

ristische Personen 1025, für Bermögensmasscn ohne juristische Per
sönlichkeit 1493 Eonten angelegt. 

Bon den Zinsen ließen sich die Empfangsberechtigten halb
jährl ich 3481 Posten durch Werthbrief oder Postanweisung von 
der Staatsschulden-Dilgnngskasse direct in das Hans schicken, 727 
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Posten durch Gutschrift auf Reichsbank-Girokonto berichtigen und 
4215 Posten wurden durch die Regiernngs-Haupt- und Kreis- .'e. 
Kassen gezahlt. 

Von den Honteninhabern wohnen 6073 in Preußen, 637 in 
anderen Staaten Deutschlands, 13 in England, 11 in Amerika, 
8 in Frankreich, je 7 in Oesterreich und Rußland, 5 in Asien, 
2 in Afrika. 

Verhaltnißmäßig gering ist bisher die Betheiligung an dem Buch 
Seitens der Vormünder und Vormnndschaftsgcrichte Betreffs 
der in Preußischen Housols angelegten Mündelgelder. Rur 4I i !  
Honten sind zur fteit im Staatsschuldbuch für bevormundete und 
unter Pflegschaft stehende Personen eingetragen. Aber auch vielen 
anderen Besitzern Preußischer Honsels scheint die Hinrichtung des 
Buchs noch unbekannt, da uns häufig Anträge zugehen, Inhalts 
deren die Besitzer anzeigen, daß ihnen die ftiusscheine ihrer Honsels 
verbrannt oder entwendet oder sonst abhanden gekommen seien. Den 
Besitzern sind dadurch erhebliche Bermbgensverluste zugefügt. 

Die Benutzung des Preußischen Staatsschuldbucho darf allen 
denjenigen Besitzern solcher Honsols empfohlen werden, für welche 
diese Papiere eine dauernde Kapitalsanlage bilden und welche 
dieselbe gegen den Schaden durch Verlieren, Diebstahls, Verbrennen 
und dergleichen unbedingt sichern wollen, pausende Verwaltungs
kosten werden von den Honteninhabern nicht erhoben, es ist viel
mehr für jede Hinschri f t  nur ein einmaliger Betrag von 25 Pf. 
für je angefangene 1000 M. des Kapitalbetrages, über den ver
fügt wird, mindestens jedoch 1 Vi. zu zahlen. 

Die von uns veröffentlichten „Amtlichen Nachrichten über das 
Preußische Staatsschuldbuch", welche über den ftweck und die Hin
richtung desselben Genaueres ergeben, können in dritter Ausgabe 
durch jede Buchhandlung zum Preise von 40 Pf. bezogen werden. 

Berlin, den 8. April l889. 
Hauptverwaltung der Staatsschulden. 

Sydow. 

Nachdem der .Herr Minister für pandwirthschaft, Domainen und 
Dorsten dem -Herrn Regierungs-Präsidenten zu Liegnitz mittelst Ge
lasses vom 11. April d. Is. zur Aussetzung junger Forellen in 
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fließende (Gewässer des Vezirks für das (Aatsjahr l889/90 die 
Summe von 200 Mari zur Verfügung gestellt hat, beabsichtigt 
dieser, in den .greisen Inner, Görlitz, Volkenhain, pandeshut, 
Schönau, Goldberg in diesem m'ühjahr Torellen auszusetzen. 

Das Gräslich Schaffgotsch'sche Kamcralamt hat sich bereit er
klärt, die Vieferung von 20 000 Stück junger Torellen zum Preise 
von 10 Mark pro Sausend zu übernehmen und dem Mischmeister 
Glogner zu Giersdors gestattet, dieselben persönlich auszusetzen. 

Dies bringe ich hierdurch mit denn Grsuchen zur öffentlichen 
Kenntniß, etwaige Anträge auf Ueberlassung junger Torel len bis 
zum 10. Mai c. hierher einzureichen und dabei eine den Antrag
steller zur Tragnng der Transport- und Anssetzungskosten der Tische 
verpflichtende Erklärung abzugeben. 

Volkenhain, den 27. April 1889. 

Das K'entral - (Gimte; des Preußischen Vereins zur Pflege im Nr. w?. 
Telde verwundeter und erkrankter Krieger zu Verlin hat aus An
laß seines 25jährigen Vestehens folgende Preisanfgabe gestellt: 

„Welche Maßregeln und Organisationen sind anzustreben 
und welche im mieden vorzubereiten, um die Unterbringung 
nicht transportabeler Verwundeter und Kranker in gesunden 
Räumen in möglichster Nähe des Kriegsschauplatzes sicher zu 
stellen, mit Verücksichtigung der Vestimmungen der Kriegs-
Sanitätsordnung und der Organisation der freiwilligen Kranken
pflege im Telde? 

Hierbei sind zunächst alle nur möglichen Hilfsmittel, die zur 
ersten Vergnüg schwer Verwundeter dienen können, in's Auge 
zu fassen, sodann ist ans die Anpassung vorhandener Räume 
zu tzchzarethzwecken, ans die Errichtung immobiler Varackcn aus 
vorgefundenem Material, ans die Anschaffung, den Transport 
und die Aufstellung mobiler Varacken Rücksicht zu nehmen, 
und sind die zur raschen und sicheren Ausführung der vorge
sehenen Arbeiten uothwendigen organisatorischen Maßregeln 
planmäßig zu erläutern und bis in's Ginzelne durchzuführen." 

Die Vewerber mn die Preisanfgabe werden ersucht, ihre Ar
beiten in deutscher Sprache bis zum 1. Januar 1890 an das 
(Gntral-Homite des Preußischen Vereins zur Pflege im Telde ver-
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wundcter und erkraiUter Krieger in Berlin einzusenden mit einem 
versiegelten Briefumschlag, welcher die genaue Adresse des Bewer
bers enthält und mit einem Motto versehen ist, das mit dem an 
die Spitze der Arbeit zu setzenden Motto übereinstimmt. 

Die Zuerkennung des .ans 3000 Mark festgesetzten Preises, 
der bei nahezu gleichwertheu Arbeiten getheilt werden kann, erfolgt 
durch eine von dem Gentral-Gomitä erwählte Juri. 

Bolkenhain, den 27. April 1889. 

Die Hanskollekte für die evangelisch-lutherische Diakonissen-An
stalt Bethanien zu Breslau wird demnächst in dem hiesigen Kreise 
dnrch den Kollcktanten Gottlieb GieHemehl eingesammelt werden. 

Unter Bezugnahme ans die Kreisblatt-Bekanntmachnng vom 28. 
Juni v. Is. Wtr.-Bl, S. 232) theile ich dies den Polizei- und 
Ortsbehörden des Kreises hierdurch mit. 

Bolkenhain, den 23. April t889. 
Der Königliche ^nndrntti. 

von Posch. 

Gemäß 123 der Kreisordnung bringen wir hiermit zur öffent
lichen Kenntnis), daß auf dem am 17. d. Bits, hier abgehaltenen 
Kreistage folgende Beschlüsse gefaßt worden sind. 

1.Der für das isahr 1888 erstattete Berwaltungsbericht 
gab zu besonderen Bemerkungen keinen Anlaß. 

2. Der Gtat der Kreis-Kommunalkasse für das Wirth-
schaftsjahr vom 1. April 1889 bis dahin 18911 wurde 
nach der Borlage des Kreis - Ausschusses im Ginzelnen und 
Ganzen genehmigt nnd in Ginnahme und Ausgabe auf 319 939 
M. 41» Pf. festgestellt. Dabei beschloß der Kreistag, die Kreis
abgaben in gleicher Höhe, wie v. D, zu erheben, nämlich 

an K reis- K o m m u n a i  st e n e r  -. 
22 Prozent des pro 1889/90 veranlagten Grhresbetrages 

der Klaffen- und klassisizirten Ginkommenstener, 
1 1 Prozent des pro 1889/90 veranlagten Iahresbetrages 

der Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuer, eM. Hansir-
gewerbestener, — endlich 



22 Prozent der fingirten (ürnnd- und Gebändesteuer des 
Kbnigl. Romainen-, ^orst- und l^isenbahn-Siskus; 

an K reis>v egeb au stener: 
22 Prozent des pro 1889/90 veranlagten Iahresbetrages 

der Grund-, Gebäude-, klassifizirten (Einkommen-, Klasfen-
und Gewerbesteuer der blasse HI vom platten Vaude, 

11 Prozent der übrigen Gewerbesteuer, erel. Hausirgewerbe-
stener, — endlich 

88 Prozent der fingirten (ürnnd- und (Gebäudestener des 
Mönigl. Domaincn-, elorst- und Eisenbahn-Kiskns. 
Dem Ausgabe-Titel 7 des Kreis-Kommunal-elonds wurde 

gemäß dem Kreistagsbeschlusse vom 28. September 1888 fol
gende Zweckbestimmung gegeben: 

„zur Unterstützung von Hebammenbezirken und zur Beschaf
fung von Desinfeetions-Material für die Hebammen". 
Bei Titel 15, Ausgabe des Tonds zur Durchführung der 

Kreisordnung ermächtigte der Kreistag den älreis-Ausschuß, die 
dort angesetzten 1500 M., soweit es angängig, zur Schulden
tilgung zu verwenden. 

Endlich beschloß die Mrcistagsversammlnng, den hiesigen 
grauen Schwestern aus Anlaß der eleier ihrer 25jährigen 
Wirksamkeit in Stadt und' .ckreis Bolkenhain ein Tnbilänms-
geschenk von 800 2A. ans den bereiten Beständen des Kreis-
Kommunalfonds zu gewähren. 

8. Der Etat für die Verwaltung und Unterhaltung der 
Provinzial-Ehausseen im Wirtschaftsjahre vom 1. 
April 1 889 bis dahin 1890 wurde gleichfalls nach der 
Borlage des Kreis-Ausschusses genehmigt und in Einnahme 
und Ausgabe ans 46 300 M. festgestellt. 

4. Bezüglich der Herstellung einer stnfnhrstraße nach Bahn
hof Bolkenhain beschloß die Kreistagsversammlung, mit 
Rücksicht darauf, daß die Aktiengesellschaft für schlesische Winen-
Indnstrie den von ihr geforderten Kostenbeitrag abgelehnt hat, 
von dem Anschluß der geplanten Bahnhofs - stnfnhrstraße an 
die Kreischaussee Bolkenhain - Striegan bis auf Weiteres Ab
stand zu nehmen; dagegen aber eine Ehanssec von dem Bahn
hof Bolkenhain aus die Provinzial-Ehanssee Ianer-Bolkenhain 
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in der Richtung auf Bolkeuhaiu als Zufuhrstraße zu bauen 
und den Bau dieser Straße nach dem Project und Kosten
anschläge des Kreisbaumeisters Gretschel vom 12. d. Ms. zur 
Ausführung zu bringen, wenn die Stadt Bolkeuhaiu oder 
etwaige sonstige Verpflichtete einen Bankostenbeitrag von 2000 
Mark, sowie die künftige Unterhaltung der nenen Straße über
nehmen. 

5. Was die Besoldung der KreiS-Sparkassen-Beamteu 
betrifft, so beschloß die Kreistagsversammlung, unter Jesthaltuug 
der durch Kreistagsbeschluß vom 27. Marz 1885 bestimmten 
Besoldnugsgrundsätze, die H ö ch stb esolduug 

des Kreis-Spariasscn-Rendanten auf jährlich 3000 Mk., 
des Kreis-Lparkassen-Controlenrs aus jährlich 2400 Mk. 

festzusetzen. 
0. Zu Vertrauensmännern in den bei dem hiesigen Amts

gericht zusammentretenden Ausschuß zur Auswahl der 
Schossen und Geschworenen für das Jahr 188!» wur
den durch Zuruf gewählt die Herren: 

Bürgermeister Gröper Hierselbst, 
Amtsvorsteher Jungfer zu Obcr-Wolmsdors, 

,, „ Gngler zu Alt-Reichenau, 
„ ,, Mehwald zu Weruersdorf, 

Mühlenbesitzcr Vogel zu Wieseuberg, 
Gemeindevorsteher Scholz zu Weideupetersdorf, 
Bancrgutsbesitzer Karl Tictze zu Wederau. 

7. Der Kreistag beschloß die Aufnahme 
des Wirthschafts - Inspektors Schweingel zu üiieder-Würgs-

dorf, und 
des Wirthschasls-Jnspektors Riüller zu Halbendors 

in die Vorschlagsl iste der in dem Amtsbezirk Würgs-
dorf zn Amtsvorstehern und Stel lvertretern derselben 
geeigneten Personen. 

Bolkeuhaiu, den 26. April 1889. 
Der Kreis-Ausschitß. 

Im Anschluß an die Kreisblatt-Verfügung vom K>. April d. Js. 
sKr.-Bt. S. 121/123) veröffentl ichen wir nachstehend das Jmpf-
Tableau für das Jahr 1889. 
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In Bezug auf die Anoführung des Impfgeschäfteo wollen die 
Drtspol izeibehbrden die Vorschri f ten sorgfält ig beobachten, welche 
diesfalls von den zuständigen Königlichen Ministerien ertheilt und 
die auf S. 135/136 des Kreisblattes von 1886 abgedruckt sind. 

Die gleichfalls ministeriellerseito erlassenen Verhaltnngs-Vor-
schrifteu für die Angehörigen der Impflinge, welche der er
gangenen Anordnung gemäß die Angehörigen IAtern, Vormünder 
oder deren Vertreter» jeder impfpflichtigen Person bci der Bekannt
machung des öffentlichen Impfungstermins in je einem Gremplare 
zugestellt erhalten sollen, werden wir den Gemeindevorständen der 
Jmpforte zu diesem Zwecke in genügender Anzahl rechtzeitig znfertigen. 

Im klebrigen ersuchen wir die städtischen Polizeiverwaltnngen, 
sowie die Herren Amtsvorsteher des Kreises, unverzüglich mit den 
im Tablean genannten Herren Bezirks-Impfärzten die Impf- und 
Revisionstermine für die einzelnen Impfbezirke zu vereinbaren, dem
nächst aber diese Termine unter ausdrücklicher Hinweisung auf die 

12 bio 15 des Reichs-Impfgesetzes vom 3. April 1874 fR.-G.-Bl. 
S. 31 ff,) den Betheiligten bekannt zu machen. Vorher sind je
doch die Dupl ikate der Impf- und Wieder-Impfl isten für 1889, 
nach erfolgter Prüfung ihrer Nichtigkeit, den Herren Bezirks-Impf
ärzten zum Gebrauche zuzustellen. 

Die Gemeinden der Impfstationen haben gemäß K 2 des Ge
setzes vom 12. April 1875 lPreuß. G.-S. 1875 S. 191) ein für 
das Impfgeschäst geeignetem üokal bereit zu stellen und dem Impf-
arzte die erforderliche Schreibhülfe unentgeltlich zu gewähren. 

Wo Schulzimmer als Impflokale benutzt werden, ist hierauf 
bei Feststel lung der Impf- und Revisionstermine in der Art Rück
sicht zu nehmen, daß diese Termine thnnlichst in die unterrichts
freien Nachmittagsstnnden gelegt werden. 

Im Hinblick auf 3 der erwähnten Vorschriften für die Drts-
polizeibehörden bemerken wir, daß es den Herren Amtsvorstehern 
auch fernerhin gestattet bleibt, mit ihrer Vertretung in den Impf-
und Revisionsterminen die betreffenden Guts- und Gemeindevor
steher zu beauftragen. Jedenfalls ist dafür Sorge zu tragen, daß 
das Impfgeschäst pünktlich zu den anberaumten Terminen stattfindet 
und in demselben einen ordnungsmäßigen, ungestörten Iortgang 
nimmt. Werden Impflinge oder Wieder-Impflinge zu dem festgc-
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setzten Impftcrmine ohne einen gesetzlichen Grund nicht gestellt, 
so ist in Gemäßheit des § 4 des Reichs-Impsgesetzes vom 8. April 
l 874 seitens der Ortspolizeibehördc, oder des bei der Gnpsnng 
gegenwärt igen Vertreters derselben sofort deren Nachgestel lung 
anzuordnen und ernstl ich darauf zu sehen, daß der dies-
fälligcn Anordnung Iolge geleistet werde. Die Stellung 
der Strafanträge wider Gltern, Pflegeeltern und Vormünder, 
welche den nach K 12 des Reichs-Impsgesetzes vom S.Apri l  l874 
ihnen obliegenden Nachweis: 

„daß die Impfung ihrer Kinder oder Pflegebefohlenen erfolgt, 
oder aus einem gesetzl ichen Grunde unterbl ieben ist",  

zu führen unterlassen, oder deren Kinder und Pflegebefohlene ohne 
gesetzlichen Grund und trotz erfolgter amtlicher Aufforderung der 
Impfung, oder der ihr folgenden Revision entzogen geblieben sind 
s§ 14 des Neichs-Impfgesetzesl, ist nach KK 13 und 14 des Impf-Re-
glements vom 12. Mai 1876 sAmtsbl.  S. 156) Sache derDrts-
pol izeibehorden. Diese haben dafür zu sorgen, daß ihnen sofort,  
nachdem das Impfgeschäft in einem Drte beendet worden ist,  
von dem bei der Impfung und Revision zugegen gewesenen Gnts-
bezw. Gemeindevorsteher ein namentl iches Verzeichnis; der 
der Impfung bezw. Revision vorschri f tswidrig entzogenen 
Impfl inge und Wiederimpsl inge mit Benennung der An
gehörigen derselben zugestellt werde. Die Guts- bezw. Ge
meinde-Vorsteher stellen dieses Verzeichniß, event. nach Rücksprache 
mit dem Impfarzte, ans den Impf- und Wiederimpflistcn aus, und 
sind für dessen Richtigkeit verantwortlich. 

Ueber den Erfolg der hiernächst von den Drtspol izeibe-
hörden gestel l ten Strafanträge ist seitens der eben genann
ten Behörden gegen Ablauf dieses Jahres Anzeige hier
her zu erstatten. 15 des Impf-Neglemcnts vom 12. Mai 
18764 Die Formulare zu den Impfscheinen, deren sofortige Voll
ziehung und Aushändigung an die Angehörigen der Geimpften oder 
an diese selbst durch § 1!) des emipf-Reglements vom 12. Mai 
1876 angeordnet ist, werden den Herren Impsärztcn direet von hier 
ans übersandt werden. 

Die Ausfüllung der Impflistcn mittelst Eintragung der Impf-
refnltate pp. erfolgt durch die bei dem Impf- und Revisionsgeschäft 



gegenwärtigen Beamten der städtischen Polizei, die Guts- und Ge
meindevorsteher, bezw. die von denselben gestellte Schreibhülfe unter 
Mitwirkung und nach Anleitung der Herren BezirkS-Impfärzte. 
An letztere sind nach Beendigung des Impf- und Revisions
geschäftes die ausgefül l ten Impf- und Wiederimpfnngs-
l istcn behufs Anfert igung der vorgeschriebenen Ueberf ichten 
einzusenden. 

Auch über die vollzogenen Privat-Impfungen und Wieder-
Impfungen sind seitens der betreffenden Herren Aerzte Impflisten 
nach dem vorgeschriebenen Formulare aufzustel len und an die 
Ortspolizeibehörden des Wohnortes der Geimpften einzu
senden. In dieser Beziehung verweisen wir auf die §§ 8 und 15 
des Reichs-Impfgesetzes vom 8. April l874, sowie ans unsere 
Kreisblatt-Perfügung vom I i) .  März 1880 <Kr. Bl.  S. 83/84). 
Wir ersuchen die städtischen Polizeiverwaltungen, sowie die Herren 
Amtsvorsteher, die rechtzeitige Herbeischaffung der Privat-Imps-
nnd Wieder- Impflisten sich angelegen sein zu lassen und dieselben 

' bis zum 15. Januar künftigen Jahres hierher einzureichen. 
Bis zu diesem Zeitpunkte sind auch die Anzeigen über den 

Grsolg der wegen vorschriftswidriger Entziehung von der Impfung 
bezw. Wieder-Impfung gestellten Strasanträge einzureichen, oder 
bezügliche Regativanzeigen zu erstatten. 

Insoweit die Impf- und bezw. Wiederimpflisten für 1888 
noch nicht hierher zurückgereicht sind, ist  deren Wieder einreichung 
sofort zu bewirken. 

Jmpf-TMesm des Preises Bolkenhain für l889. 

I Ortschaften, aus welchen der Imps-
bezirk besteht. Impfstation. 

I. Impfarzt: Slönigl. Kreis-Physikus 
Dr. Braun in Bolkenhain. 

1 ^ Bolkenhain, Groff-WalterSdorf, vllcin-
WalterSdorf. 

Bolkenhain. 

2 !Rwder-, Ober-, Reri-Würgsdorf, Würgs 
dorf Pfarr-Antheil, Halbendorf. 

3 Thomasdorf, (Rnsiedel, Heinzeuwald. 

Impfstat. r)l dr.- Würgs drs.. 
Üievisionsst.Ob.- „ 

Thomasdorf. 
KreisbliUt Stück 17. 
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Ortschaften, aus welchen der Impf
bezirk besteht. Impfstation. 

Hohenhelmsdorf. 
Giesmanusdorf. 
Alt- und Nen-Röhrsdorf, Wiesau. 
Ober-, Nieder-, Städtisch-Wolmsdorf. 
Schweinhans-, Ober-, Ndr.-Hohendorf. 
Blumenau, Gräbel, Kallenberg. 
LanghellwigSdorf, Lauterbach. 
Ober-, Nieder-Polkau, Ossenbahr, 

Wederan. 
Ober-, Nieder-Baumgarteu. 

II. Impfarzt: Iw. me<'. Peiper in 
Bolkenhain. 

Nieder-, Ober-, Neu-Kunzendorf. 
Niuunersath, Streckenbach. 

Rudelstadt, Adlersruh, Prittivitzdors. 
Wernersdors, Merzdorf. 
Ruhbauk. 

III. Jmpfarzt: Königt. Kreis-Wund
arzt Nr. Lerche in Hohenfriedeberg. 

Hohenfriedeberg, Schweiuz, Hohen-
petersdorf, Wiesenberg. 

Ouolsdorf. 
Alt-Zieichenau, Neu-Reichenau. 
Schollwitz, Simsdorf, Mohuersdorf. 
Hausdorf, Börnchen. 
Nohnftock, Weidenpetersdorf. 
Bohrauseiffersdorf, Dätzdorf, Gir

lachsdorf. 
Kauder, Preilsdorf. 

Bollenhain, den 24. April 1889. 
Namens des Kreis-Ausschusses, 

von Lösch. 

Hohenhelmsdorf. 
Giesmannsdorf. 
Alt-Rohrsdorf. 

Nieder-Wolmsdorf. 
Schweinhaus. 

Blumenau. 
Langhelltvigodorf. 

Wederan. 

Impfst.Ob.-Baumgarteu. 
ptevisionsst. Ndr.-Baum-

sgarteu. 

Nieder-Kunzeudorf. 
Impfstation Niuuncrsath. 
Revisionsst. Streckenbach. 

Rudelstadt. 
Wernersdors. 

Ruhbank. 

Hohenfriedeberg. 

Ouolsdorf. 
Alt-Reichenau. 02 StaMmm« 

Cunsdorf. 
Hausdorf. 
Nohnstock. 
Dätzdorf. 

Kauder. 

der Vorsitzende. 
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Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis; gebracht, daß am 
23. d. Ms. unter dem Viehstande der Frau Banergutsbesitzer Earl 
Eckert zu Städtisch - Wolmsdorf die Maul- und Klauenseuche aus
gebrochen ist. Desgleichen istheut die Maul- und Klauenseuche 
unter dem Nindviehbestande des Domiuii Dber-Wotmsdorf eonstatirt 
worden. 

Dber-Wolmodorf, den 25. April 1889. . 
Der Zlmtsvoriteher. 

Jungfer. 

Nr. 20 l. 

Die regelmäßige Post-Dampfschiffverbinduug aus der Pinie 
Stettin—Kopenhagen ist für das laufende Jahr eröffnet und Post - TnmpfM'ff-
wird bis aus Weiter esviermal ivöchentlich nach folgendem Fahrplan 
stattfinden: Kopenhagen, 

aus Stett in Montag, Dienstag und Freitag um 2 Uhr 
Nachmittags, ferner am Sonnabend um 12 Uhr Mittags 
im Anschluß an den Eilzug von Berlin, ans Berlin Stet-
tiuer Bahnhof 8 Uhr 40 Min. Vormittags, in Stettin 11 
Uhr 3 Min. Vormittags, 

in Kopenhagen am folgenden Tage früh; 
aus Kopenhagen Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonn

abend Nachmittags, 
in Stettin am folgenden Tage früh, zum Anschluß au den 

um 8 Uhr 20. Min. Vormittags abgehenden Schnellzug 
nach Berlin. 

Berlin 4K., den 16. April 1889. 
Der Staatssekretär des Neichs-Postamts. 

In Vertretung: 
Sachse. 

Regierungsbezirk Liegnitz. 
H o l z - V e r k a u f .  Nr. 20?. 

Oberfdrsterei Reichenau. Forstschntzbczirke: Nnhbank u. Einsiedel, Kreis 
Bolkenhain. 

Es sollen: 
Dienstag am 14. Mai e., Vormittags A Uhr 

folgende Kötzer als: 
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1., Ruhbank: Schläge und Totalität. 
Buchen: 254 Rin. Scheite und Knüppel, 327 Nm. Reisig 2. Cl.; Nadel: 
34« Stück Bauholz und Klötzer, 227 Rm. Brennholz Scheite und Knüppel, 
40 Rur Gruben-Scheite und Knüppel, 785 Run Reisig 2. u. 4. Cl, 

S., Einsiedel: Schläge und Totalität. 
Buchen: 62 Rm. Scheite und Knüppel, 148 Nm. Reisig 2. 3. 4. Cl.; 
Erle,. Aspe: 35 Rm. Scheite und Knüppel; Nadel: 218 Stück Bauholz 
und Klötzer, 314 Stück Stangen I./3 Cl., 329 Rm. Brennholz Scheite und 
Knüppel, 259 Rm. Grubenholz Scheite und Knüppel, 25 Rm. Stöcke, 2732 
Rm. Reisig 3. und 4. Cl., 35,0 Hdt. Wellen Reisig 3. Cl. im Forstkrctscham 
zu Giesmannsdorf öffentlich meislbictend gegen sofortige Bezahlung ver
kauft werden. 

Alt-Reichenau, den 23. April 1889. 
Der Königliche Oberförster. Lange. 

Bulle „H n m o r" der Schles. Landvieh - Race, auf Sta
tionsort Dom. Mohnersdorf, deckt für 1 Mk. 



Kreis-Cm renden-Blatt 
des 

Kömalichm Landrath-Amtcs in Bolkcnhaiii. 
Stü-k 18. 

Ncdigirl liu Bureau des ^oui ;l. L.uidraih - Anilcs Gctruetl i., der Buchdrurkerei von (5. Hcndcß 
zu Bolkenhain. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 6. B!ai 1889. 

Aie Prüfungs-Kommission für den Hufbeschlag in Hirschberg Nr. svi. 
wird daselbst in Gemäßheit des Gesetzes vom 18. Juni 1884 am 
1. Juni d. Is. einen Prüfungstermin abhalten. 

Indem ich dies zur öffentlichen Kenntnis; bringe, mache ich ins
besondere in Betreff der Bieldungen auf die in Nr. 17 des diesseitigen 
Amtsblattes pro 1885 abgedruckte Prüfungs-Ordnung aufmerksam. 

Liegnitz, den 24. April 1889. 
Der Regierttttgs-Präsidcnt. 

I. B. Stumpfs. 

Der Herr Minister des Innern hat durch 0'rlas; vom 14. April ^r. sos. 
d. Is. <11 4691) dem gefchäftsführenden Ausschuf; für den Lupus
pferdemarkt zu Schneidemühl die Erlaubnis; ertheilt, im Laufe dieses 
Jahres eine öffentliche Verloosung von Wagen, Pferden, eiahr- und 
Reitgeräthen pp., zu welcher 100 000 Loose ü 1 M. ausgegeben 
werden dürfen, zu veranstalten und diese Loose im ganzen Bereiche 
der Monarchie zu vertreiben. 

Die städtischen Polizeiverwaltungen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich, dem Absätze 
der danach zum Bertriebe gelangenden Loose keine Hindernisse ent
gegenzustellen. 

Bolkenhain, den 30. April 1889. 

An Stelle des wegen Krankheit ans dem Amte geschiedenen Nr. 200. 
Ortsstenererhebcrs Aoung zu Giesmannsdorf ist von der dasigen 
Gemeinde der Banergntsbesitzer Hermann Seidel daselbst zum Orts-
ftenererheber gewählt und der Gewählte nach erfolgter Bestätigung 
der Wahl für das in Rede stehende Amt vereidigt worden. 

Bolkenhain, den 29. April 1889. 
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Im Anschluß au meine Kreisblatt-Verfügung vom 6. v. Ms. 
(Kr. Bl. S. 113) theile ich den Gemeindevorstäuden des Kreises 
hierdurch mit, daß der Köuigl. Hofgraveur Wich. Schlemming zu 
Hassel Ortstafeln mit der vorgeschriebenen Inschrift — aus starkem 
Eisenblech mit geprägter erhabener lackirter Schrift oder mit weißem 
Grund und schwarz lackirten Buchstaben — zum Preise von 5 M. 
für das Stück liefert. 

Bolkenhain, den 3. Mai 188!). 
Der Königliche ^Landratk. 

von Losch. 
Im Oberstock des früheren Landrathamtsgebäudes, Kirchstraße 

Nr. 66 Hierselbst, ist eine Wohnung, bestehend in zwei in einander-
gehenden Zimmern, Küche, verschließbarem Flur und sonstigem Zu
behör baldigst zu vermietheu und zum 1. Juli c. zu beziehen. — 
Nähere Auskunft wird im hiesigen Landrathsamte ertheilt. 

Bolkenhain, den 2. Mai 1889. 
Nainens des Kreis-Ausschusses, der Vorsitzende. 

von Lösch. 

In dem Gehöft des Ackerbürgers Heinrich Hainke Hierselbst ist 
die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen, was gemäß §58 der 
zur Ausführung der KK 19 bis 29 des Rcichsgesetzes vom 23. 
Juni 1880 — betreffend die Abwehr und Unterdrückung von Vieh
seuchen — erlassenen Instruct ion vom 24. Februar 1881 —Amts
blatt, außerordentliche Beilage zu Nr. 14 — hierdurch zur öffent
lichen Kenntnis) gebracht wird. 

Bolkenhain, den 27. April 1889. 
Die Polizei-Verwaltung. 

ZmpfMul des KreisphMus Or. 
pro 1889. 

1. Bolkenhain mit Groß- und Klein-Waltersdorf:  Jmpftcrmin 
Montag, den 13. Mai, Nachmittags 2 Uhr; Revisionstermiu 
Montag, den 20. Mai, Nachmittags 2 Uhr. 

2. Ober-, Nieder-, Städtisch-Wolmsdorf:  Impftermin Mon
tag, den 13. Mai, Nachmittags 4 Uhr; Revisionstermin Diens
tag, den 21. Mai, Nachmittags 4 Uhr. 

Nr. 207. 

Nr. 208. 
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3. Schweinhaus, Ober-, Nieder-Hohendorf:  Impftermin 
tMontag, den 13. Mai. Nachmittags Uhr; Nevisionstermin 
Dienstag, den 21. Mai, Nachniittags 5 Uhr. 

4. Alt- ,  Nen-Nohrsdorf,  Wiesau: Impftermin Dienstag, den 
14. Niai, Vormittags 10 Uhr-, Revisionstermin Dienstag, den 
21. Mai, Bormittags 10 Uhr. 

5. Ober-, Nieder-Banmgarten: Impftermin Dienstag, den 
14. Mai, Mittags 12 Uhr; Nevisionstermin Dienstag, den 
21. Mai, Mittags 12 Uhr. 

6. N i e d e r - O b e r - N e u - W n r g s d o r f, W u r g s d o r f - P s a r r a n t h e i l, 
Halbendorf: Impftermin Donnerstag, den 11!. Mai, Nach
mittags 2 Uhr; Nevisionstermin Donnerstag, den 23. Mai, 
Nachmittags 2 Uhr. 

7. Hohenheimsdorf:  Impftermin Donnerstag, den 11!. Mai, 
Nachmittags 3 Uhr; Nevisionotermin Donnerstag, den 23. Mai, 
Nachmittags 3 Uhr. 

8. Gieomannsdorf:  Impftermin Donnerstag, den 11!. Mai, 
Nachmittags 4 Uhr; Nevisionstermin Donnerstag, den 23. 
Mai, Nachmittags 5Hz Uhr. 

9. Thomasdorf,  Einsiedel,  Heinzenwald: Impftermin Don
nerstag, den 11!. Mai, 'Nachmittags .'»Hz Uhr; Nevisionstermin 
Donnerstag, den 23. Mai, Nachmittags 5Hz Uhr. 

10. Langhelwigsdorf, La uterbach: Impftermin Freitag, den 
17. Mai, 'Nachmittags 3 Uhr; Nevisionstermin Freitag, den 
24. 'Mai, Nachmittags 3 Uhr. 

11. Blumenau, Gräbel, Falkenberg: Impftermin Freitag, den 
17. Mai, Nachmittags 4 Uhr; Nevisionstermin Freitag, den 
24. Mai, Nachmittags 4 Uhr. 

12. Wcderan, Ober-Niedcr-Polkan, Ossenbahr: Impftermin 
Freitag, den 17. Mai, Nachmittags 5 Uhr; Nevisionstermin 
Freitag, den 24. Mai, Nachmittags 5 Uhr. 

Bolkenhain, den 30. April 1889. 
Vf. Wrnun. 

ZwsmgsvcrsieSftermm. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grnndbnche von 

Prittwitzdors Band I Seite 137 unter Nr. 18 ans den Namen des 
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Kretschambesitzersohnes Heinrich Iaecket in Prittwitzdorf eingetragene, 
daselbst belegene (Grundstück 

am W. Juni 1889, Bormittags 19 Uhr 
vor dem unterzeichneten Gericht an Gerichtsstelle versteigert werden. 

Das Grundstück ist mit 1,^ Zhlr. Neinertrag und einer Fläche 
von 44 a 20 gm zur Grundsteuer, mit 24 Mk. Nutzungswerth zur 
Gebaudesteuer veranlagt 

Das Nrtheil über die Erthcilung des Zuschlags wird 
am 27. Juni 1889, Bormittags 11 Uhr 

an Gerichtsstelle verkündet werden. 
Bolkenhain, den 4. April 1889. 

Königliches Amtsgericht. -

Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grundbuche von 

Zirlau Band VI Blatt 49 ff. ans den Namen des Cchuhmachermeisters 
Gottlieb Huhndorf eingetragene zu Zirlau belegene Grundstück, gesteuer
tes Haus Nr. 3 Zirlau 

am 28. Juni 1889, vormittags 19 Ahr 
vor dein unterzeichneten Gericht an Gerichtsstelle versteigert werden. 

Das Grundstück ist bei einer Fläche von 0,486 Hektar nicht 
zur Grundsteuer, wohl aber mit 204 Mk. Nutzungswerth zur Ge
bäudesteuer veranlagt. Auszug aus der Steuerrolle, beglaubigte 
Abschrift des Gruudbuchblatts, etwaige Abschätzungen und andere 
das Grundstück betreffende Nachweisnngen, sowie besondere Kaus-
bedingungen können in der Gerichtsschreiberei eingesehen werden. 

Das Urtheil über die Grtheilung deö Zuschlags wird 
am 29. Juni 1889, Vormittags 11 Ahr 

an Gerichtsstelle verlündet werden. 
Freiburg i/Schl., den 24. April 1889. 

Königliches Amtsgericht. 



Kreis-Cm rendm-Blatt 
des 

Königlichen Lnndrath-Amtes in Bolkenhain, 
Stück 19. 

Bolkenhain, den IL. Mai 1889. 

Polhei-Verordnung 
betreffend die Anzeigepflicht bei dem Auftreten der Gehirn-

Ziückenmarks-Entzündung oder des Kopfgenickkrampfs — Genickstarre — 
(Neaiiipiti^ eerebrospinali8). 

Auf Grund der §§ 137 und 139 des Gesetzes über die allge
meine Landesverwaltnng vom 30. Juli 1883 «G.-S. S. 195) und 
der KK 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung 
vom 11. März 1850 iG.-S. S. 205) wird unter Zustimmung des 
Provinzialrathes für den Umfang der Provinz Schlesien hierdurch 
Folgendes verordnet: 

§ ^ 
^>eder Arzt, sowie ein Zeder, welcher sich gewerbsmäßig mit der 

Heilung von Kranken besaht, ist verpflichtet, von jedem in seiner 
Praris vorkommenden Falle der Erkrankung an Gehirn-Rückenmarks-
Entzündung oder Kopfgenickkrampf sGenickstarre) der Ortspolizei
behörde des Ortes, an welchem derselbe vorgekommen, unverzüglich 
schriftlich oder mündlich Anzeige zu erstatten. 

§ 2. 
Die Kreispolizeibehörden — in Stadtkreisen die Ortspolizei

behörden — sind befugt, bei eintretenden zahlreichen Erkrankungen 
an Kopfgenickkrampf eine allgemeine Anzeigepflicht nach Maßgabe 
des K 9 des Regulativs vom 8. August 1835 (G.-S. S. 240) 
anzuordnen. 

§ 3. 
Die erkrankten Personen find, soweit als thunlich, von anderen 

abgesondert zu halten. Kinder aus einem Hausstande, in welchem 
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ein Fall jener Krankheit sich ereignet, sind vom Schulbesuch fern zu 
halten. Die Porschriften, welche in der zur ministeriellen Eircular-
Verfügnng vom 14. Juli 1884, betreffend die Schließung derSchn-
len bei ansteckenden Krankheiten, beigefügten Anweisung hinsichtlich 
der zu Ziffer 1 a daselbst genannten Krankheiten gegeben sind, haben 
auch auf den epidemischen Kopfgenickkrampf sinngemäße Anwendung 
zu finden. 

§ 4. 
In Betreff der Isolirnng der (Erkrankten und der Desinfection 

der mit denselben in Berührung gekommenen Gegenstände ist ge
mäß K 18 a des Regulativs vom 8. August >835 und K 19 der 
Anlage M zu demselben, rücksichtlich der schulpflichtigen Kinder aber 
bei epidemischer Ausbreitung der Krankheit gemäß § 14 des ge
nannten Regulativs zu verfahren. Insbesondere sind die Kranken
zimmer, die Answnrfsstoffe, die Wäsche (namentlich auch Schnupf
tücher), Kleider und die während der Erkrankung benutzten sonstigen 
Effecten der Kranken nach allgemeinen Grundsätzen zu reinigen und 
zu desinficiren. 

K 5. 
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden, 

falls nicht strafrechtlich zu verfahren ist, mit einer Geldstrafe bis 
zum Betrage von 60 Mk., im Unvermbgensfalle mit verhäitniß-
mäßiger Hast bestrast. 

Breslau, den 13. April 1889. 
Aer Höerprästdent. 

I. B. gez. von Itzenplitz. 

Po!izet-Ve?ordnnng. 
Auf Grund der K§ 5 und 6 des Gesetzes über die Polizei-Ver

waltung vom 11. März 1850 (Gesetz-Sammlung Seite 265) und 
des K 142 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltnng 
vom 3. Juli 1883 (Gesetzsammlung Seite 195) wird unter Zu
stimmung des Kreisausschusses für den Umfang, des Kreises Bolken-
hain hierdurch verordnet, was folgt: 

§ 1-
Holzstämme, Langhölzer, Balken, Bretter und ähnliche schwim

mende Gegenstände dürfen im Uebcrschwemmnngsbereich fließender 
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Gewässer nur dann aufgestapelt »der gelagert werden, wenn 
sie gegen das Abschwimmen bei Hochwasser genügend gesichert bezw. 
befestigt sind. 

K 2. 
Bei hölzernen Stegen über fließende Gewässer müssen die Bal

ken an einem ihrer Enden so befestigt (angekettet) werden, daß 
dieselben, wenn sie vom Hochwasser gelöst werden, nicht fortschwim
men können. Auch bei hölzernen Brücken über solche Gewässer muß 
diese Befestigung stattfinden, sofern es die Orts-Polizeibehörde verlangt. 

§ 3-
Die Nichtbefolgnng vorstehender Bestimmungen wird mit Geld

strafe bis zu 30 Mark, im Unvermögenssalle mit verhältnismäßiger 
Haft bestraft. 

Bolkenhain, den 4. Mai 1889. 
Gemäß K 123,7 der Wehrordnuug vom 22. November v. Js. 

wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß bei dem 
diesjährigen Klassisikationsgeschäst von der hiesigen Ersatz-Eommission 
die Vandwehrlente 

1. Ncstgntsbcsitzersohn Karl August Bieder aus Hohenhelmsdorf, 
2. Freihäusler Karl August Feige ans Streckenbach 

für den Fall einer Mobilmachung als unabkömmlich anerkannt und 
hinter den letzten Jahrgang der pandwehr II. Aufgebots zurückge
stellt worden sind. 

Außerdem ist der Ersatzreservist 
Ltcllcnbesitzersohn Gottfried Wilhelm Bieder ans Ober-
Baumgarten 

hinter den letzten Jahrgang der Ersatzreserve zurückgestellt worden. 
Die Gemeindevorstände in Hohenhelmsdorf, Streckenbach und 

Ober-Banmgarten wollen die genannten Mannschaften hiervon mit 
dem ausdrücklichen Eröffnen in Kenntnis; fetzen, daß die getroffenen 
Entscheidungen nur bis zum nächsten, im Frühjahr 1890 stattfin
denden Klassisikationstermine Gültigkeit haben, daher Anträge auf 
fernere Zurückstellung alsdann zu erneuern sind, und das; die von 
der hiesigen Ersatz-Eommission verfügten Zurückstellungen für die
jenigen Mannschaften unwirksam werden, welche in einen anderen 
Aushebungsbezirk verziehen. (K 123 Nr. 5 und 0 der Wehrordnuug.) 

Bolkenhain, den 8. Mai 1889. 
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Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien' hat durch Ver
fügung vom 11. April d. Js. «I. Nr. 30971 dem Vorstande des 
Vereins für den Unterricht und die Erziehung Taubstummer zu 
Breslau die Genehmigung ertheilt, im Laufe dieses Jahres bei den 
bemittelteren Haushaltungen des Regierungsbezirkes Liegnitz, ohne 
Unterschied der Konfession, eine einmalige Sammlung milder Bei
träge in Form einer Hauskollekte zu veranstalten und dieselbe im 
Kreise Bolkenhain im Monat August d. Js. stattfinden zu lassen. 

Die mit der Sammlung beauftragten Personen haben sich durch 
Vorzeigung obenerwähnter Verfügung oder einer beglaubigten Ab
schrift derselben auszuweisen, müssen auch Sammelbücher mit fort
laufenden Seitenzahlen mit sich führen. 

Bolkenhain, den 8. Mai 1889. 

Nr. 217. Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat durch Ver
fügung vom 18. April d. Js. s O. P. 3208) dem Vorstande der 
landwirthschastlichen Vereine zu Rietschen und Daubitz die Geneh
migung ertheilt, gelegentlich der im Monat Mai d. Js. zu Dau
bitz stattfindenden Rinderschan eine öffentliche Verloosung veran
stalten und hierzu 4000 Stück Loose ü 50 Pf. innerhalb des Re
gierungsbezirks Liegnitz ausgeben zu dürfen. 

Die städtischen Polizeiverwaltungen, sowie die Herren Amts-> 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich, dem Absätze 
der danach zum Vertriebe gelangenden Loose keine Hindernisse ent
gegenzustellen. 

Bolkenhain, den 8. Mai 1889. 
Der Königliche Dandratlj. 

von Lösch. 

Steckbriefserledigimg-
Der hinter dem Müllergesellen Josef Jllner aus Gernsdorf in 

Böhmen diesseits unterm 1. Juni 1887 erlassene Steckbrief ist er
ledigt. I. 585/87. 

Hirschberg, den 3. Mai 1889. 
Der Erste Staatsanwalt. 



Kreis Cnrrenden Blatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 20. 

RcdigiU im Bureau des 5lönigl. ^audralh-A,ntcs Gctruekl m der Buchdruckerci von E. Hendest 
zu Bolkenhain. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 20. Mai 1889. 

^n Folge höherer Anweisung ersuche ich die städtischen Polizei-
Verwaltungen, sowie die Herren Amtsvorsteher des Kreises mir 
jedesmal sogleich Anzeige zu erstatten, wenn in Ihren Bezirken 
Lotterie-Loose öffentlich seilgeboten werden, deren Absatzgebiet nach 
der dem Unternehmer der betreffenden Ausspielung ertheilten Ge
nehmigung sich auf den hiesigen Kreis nicht erstreckt. 

Bolkenhain, den l5. Mai 1889. 

Ministerin,„dcs Innern. Berlin, den 15. April 1889. 
Fn Ergänzung meiner Eircular-Erlasse vom 5. Januar und 

18. Februar v. Js. (II. 15 166 und 595), 
betreffend die den deutschen Waarensendungen nach Rumänien 
beizugebenden Ursprungszeugnisse, 

treffe ich hierdurch zur Verhütung hervorgetretener Mistbräuche, im 
Einverständnisse mit den ressortmäßig betheiligten Herren Ministem 
die Bestimmung, daß die für die Einsuhr von Waaren aus' Deutsch
land nach Rumänien zur Anwendung gelangenden Ursprungszeug
nisse, insofern es sich um Waaren handelt, welche, von auswärts 
herstammend, durch Entrichtung des Deutschen Eingangszolles natio-
nalisirt sind, nicht in äuplo sondern jedesmal nur in einem Exem
plare und nach vorgängiger Beibringung der betreffenden Original-
zollqnittung ausgefertigt werden dürfen. 

Der Minister des Innern, 
gez. Herrfnrth. 

An den Königlichen Regiernngs-Präsidenten Prinzen Handjery 
Hochgeboren zu Liegnitz. 
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Vorstehenden Erlast bringe ich im Anschluß an den durch meine 
Kreisblatt-Verfügung vom 12. März v. I. «Mr. Vi. S. 72/73) 
veröffentlichten Ministerial-Erlast vom 18. Februar 1888 den Herren 
Amtsvorstehern des Kreises hiermit zur Kenntnistnahme und Nach
achtung. 

Bolkenhain, den 16. Mai 1889. 

Nr. 221. Das diesjährige Aprilheft des Deutschen Handels-Archivs 
enthält folgende Artikel, welche für die Handel- und Gewerbetreibenden 
von Interesse sein durften: 
Seite 242. Italien. Vertragszolltarif für die Einfuhr. 

„ 258. Griechenland. Zolltarisänderungen. 
,, 260. „ N«astregeln zur Verhütung der Einschlep-

pnng der Reblaus. 
„ 261. Vereinigte Staaten von Amerika. Zolltarifentscheidungen. 
„ „ Peru. Zolltarifändernngen. 
„ 262. Rumänien. Abänderungen des Tarifs der an der Su-

lina-Mündnng zu erhebenden Schifffahrts
abgaben. 

„ „ Argentinische Republik. Zollgesetz für das Jahr 1889. 
„ 269. Frankreich.HanptergebnistdesAnßenhandelsimIahre 1888. 
„ „ „ Ertrag des Dctroi von Paris. 
„ „ „ Ertrag der Zölle und indireeten Stenern in 

den Jahren 1887 und 1888. 
„ 275. Dänemark. Die Rübenznckerproduetion in Dänemark 

im Jahre 1887. 
„ „ „ Die Vranntweinprodnetion. 
„ 278. Italien. Hanptergebnist des Außenhandels im Fahre 1888. 
„ 279. Desterreich-Ungarn. Saarenansfuhr ans dem allgemeinen 

Desterrcich-Ungarifchen Zollgebiete im 
Jahre 1887. 

„ 287. Niederlande. llebersicht der wichtigsten Artikel des 
Waarenverkehrs mit Deutschland im Jahre 
1888. 

„ 302. Literatur. 
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Handelsberichte. 
Seite 136. Serbien. Die allgemeine Geschäftslage und die wirth-

„ ,, „ schaftlichen Verhältnisse Südserbiens. 
„ 146. Aden. Handelsbericht für das Jahr 1888. 
Die Magisträte und ländlichen Ortsbehörden des Kreises er

suche ich, die Betheiligten hiervon in geeigneter Weise in Kennt
niß zu setzen. 

Bolkenhain, den 18. Mai 1889. 

Im Anschluß an die Kreisblatt-Bekanntmachung vom 1. März 
und 3. April d. Js. «Kr. Bl. 1889 Stück 9 Nr. 93 bezw. Stück 
14 Nr. 156) bringe ich hierdurch zur Kenntniß der städtischen Po-
lizeiverwaltnngen, sowie der Herren Amts-, Guts- und Gemeinde
vorsteher des Kreises, daß der Herr Ober-Präsident der Provinz 
Schlesien durch Verfügung vom 3. Mai d. Js. «I. Nr. 3804) 
der Lehrerin Mathilde Golch zu Natibor die Genehmigung ertheilt 
hat, zum Besten der Grrichtnng eines Lehrerinnenheims nochmals 
1000, mithin im Ganzen 3000 Loose a 50 Pf. ausgeben znd ürfen. 

Bolkenhain, den 16. Mai 1889. 
Der Königliche ^andrath. 

von Lösch. 

BeksnnZtMAiHZmg. 
Die Maul- und Klauenseuche in hiesiger Stadt ist erloschen, 

was gemäß § 69 der zur Ausführung der 19 bis 29 des 
Reichsgesetzes vom 23 Juni 1880 erlassenen Instruktion vom 24. 
Februar 1881 — Amtsblatt, außerordentliche Beilage zu Nr. 14 
— hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. 

Bolkenhain, den 17. Mai 1889. 
Die Polizei Verwaltung. 

Gröper. 

Von jetzt ab können Postpackete ohne Werthangabe nach BekiMMnachung. 
dem Deutschen Schuügcbiete von Neu-Gninea versandt werden. Postpackewerkehr M ^ K , - . , > ^ < .V., , > < - mit Nen-Giimea. Die Beförderung der Packete erfolgt, «e nach der Wahl des 
Absenders, über Niederland oder über Italien. 
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Auf dem Wege über Niederland sind Packete bis zu 5 
auf demjenigen über Italien Packete bis zu 3 ÜA Gewicht zugelassen. 

Die Packete müssen frankirt werden. 
Ueber die Taxen und Versendungsbedingungen ertheilen die 

Postanstalten auf Verlangen Auskunft. 
Berlin den 8. Mai 1889. 

Der Staatssekretär des Reichs-Postamts. 
von Stephan. 



Kreis Cm renden-Blatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 21. 

RcdigiU iin Bureau des Königl. b.rndralh ^ Anttrs Gctructl i>. der Buei'truckerei von (5. Hcudcß 
zu Bolkenhain. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 27. Mai 1889. 

Surch die Polizei-Verordnung voin 8. August 1887 sbiegn. 
Amtöbl. S. 245) ist jeder Dienstbote, welcher in den Gesindedienst 
tritt oder die Dienstherrschaft wechselt, angewiesen, innerhalb 8 
Tagen nach jedem nenen Dienstantritt der Polizeibehörde des Dienst
ortes das Gesindebnch zur Abstempelung vorzulegen. Diese Be
stimmung ist, wahrscheinlich in Folge von Unkenntniß, bisher wenig 
beachtet worden und hat zu vielfachen Bestrafungen Veranlassung 
gegeben. 

Da die Betheiligten, welche sich meist in ungünstiger wirth-
schaftlicher bürge befinden, dadurch hart betroffen werden, so ist bei 
mir angeregt, und auch für praktisch befunden worden, daß den 
Gesindebüchern der Wortlaut obiger Verordnung beigefügt werde. 

Die hiesige Verlagshandlnng W. G. Korn, in deren Offizin 
diese Bücher gedruckt werden, hat meinem Wunsche Folge gegeben 
und die qn. Polizei-Verordnung den Gesindebüchern Vordrucken lassen. 

Ich ersuche ergebenst, dies durch das für den dortigen Kreis 
bestimmte amtliche Publikations-Organ zur Kenntnis) der Betheilig
ten zu bringen. 

Breslau, den 13. Mai 1889. 
Der Höerprästdent. 
I. V. von Itzenplitz. 

Vorstehende Ober-Präsidialverfügung bringe ich den städtischen 
Polizei-Verwaltungen, sowie den Herren Amtsvorstehern des Kreises 
hierdurch zur Kenntuißnahme und Nachachtung. 

Bolkenhain, den 23. Mai 1889. 
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Nr. 226. Die Schulvorstände des Kreises benachrichtige ich hiermit, das; 
die hiesige Kreiskasse nunmehr angewiesen ist, die durch das Gesetz 
vom 31. März d. Js. HG. S. S. 64> erhöhten Staatsbeiträge 
zu dem Diensteinkommen der öffentlichen Volks - Schullehrer und 
-Lehrerinnen zu zahlen. 

Die Zahlung erfolgt in Vierteljahrs - Beträgen im Voraus am 
Anfange eines jeden Vierteljahrs an die ordnungsmäßig bestellten 
Schulkassen-Nendnnten. 

Die Quittungen sind — da die Königl. Regierung die spätere 
abändernde Bestimmung wieder aufgehoben hat — nach dem aus 
Seite 363/304 des Kreisblatts von 1888 abgedruckten Muster, 
jedoch unter entsprechender Aenderung der Geldbeträge, auszustellen; 
im letzten Vierteljahre des betreffenden Rechnungsjahres ist eine 
Iahresquittung zu ertheilen. 

Gs werden vom l April d. Js. ab gezahlt: 
a. für einen alleinstehenden, sowie 
b. „ einen ersten ordentlichen Lehrer 

vierteljährlich 125 M., jährlich 50V M., 
0. für jeden weiteren ordentlichen Lehrer 

vierteljährlich 75 M., jährlich 300 M., 
ä. für eine ordentliche Lehrerin 

vierteljährlich 37,zy M., jährlich 150 M., 
e. für einen Hülfslehrer, sowie 
1. „ eine Hülfslehrerin 

vierteljährlich 25 M., jährlich 100 M. 
mit dem am Schlüsse des Z 1 des Gesetzes vom 14. Juni 1888 
gemachten Vorbehalt. 

Bolkenhain, den 24. Mai l889. 

Räch einer Mittheilung des Königl. Bezirks-Gommandos zu 
Jauer hat ein Amtsvorsteher ein von der genannten Militärbehörde 
an ihn gewichtetes Ersuchen um Voltstreckung einer zweitägigen 
Haftstrafe in der Weise zur Ausführung gebracht, das; er diese 
Strafe den Bestraften an 2 Sonntagen verbüßen ließ. 

Ans Wunsch des genannten Königl. Bezirks-Gommandos mache 
ich die städtischen Polizeiverwaltnngen, sowie die Herren Amtsvor
steher des Kreises darauf aufmerksam, daß Ihnen ein derartiges 
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Strafvollzugsverfahren nicht gestattet ist, und daß lediglich die 
Bezirks-Gommandos befugt sind, einen Aufschub der von ihnen 
verhängten Haftstrafen zu bewilligen. 

Ich erwarte, daß dies in Zukunft sorgfältig beachtet werden wird. 
Bolkenhain, den 24. Mai 1889. 

Die Herren Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-
Angelegenheiten, sowie des Innern, haben durch (Maß vom 3. 
Mai d. Js. <M. d. g. A. G. I 6640./M d. I. II 5579) dem 
Vorstande der christlichen Gemeinschaft St. Michael zu Verlin die 
Genehmigung ertheilt, im Laufe dieses Jahres eine öffentliche Ver-
loosung von christlichen Büchern und Schriften zu veranstalten und 
hierfür 12000 Loose zu je 50 Pf. im ganzen Bereiche der Mo
narchie ausgeben zu dürfen. 

Die städtischen Polizeiverwaltnngen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich, dem Absätze 
der danach zum Vertriebe gelangenden Loose keine Hindernisse 
entgegenzustellen. 

Bolkenhain, den 25. Mai 1889. 

Ter Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat durch Ver- Nr. 229 
fügnng vom 11. Mai d. Js. <J. Nr. 4044» dem Neisse- Grott-
kauer landwirthschaftlichen Vereine die Genehmigung ertheilt, gele
gentlich der am 10. Juli d. Js. zu Neisse stattfindenden land-
nnd forstwirthschastlichen Schau eine öffentliche Verloosnngs von 
Nutzthieren, landwirthschaftlichen Geräthen pp. zu veranstalten und 
zu diesem Zweck 15000 Loose zu je 1 M. innerhalb der Provinz 
Schlesien auszugeben. 

Die städtischen Polizeiverwaltnngen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich, dein Absätze 
der danach zum Vertriebe gelangenden Loose keine Hindernisse zu 
bereiten. 

Bolkenhain, den 25. Mai 1889. 
Der Königliche Landrath. 

von Lösch. 



174 

(NU hellgrauer Mopshund mit schwarzer Schnauze und Ohren 
hat sich am 17. d. M. beim Gasthausbesitzer Reichel Hierselbst ein
gefunden. Der unbekannte Eigenthümer wird hiermit aufgefordert, 
denselben gegen Erstattung der Bekanntmachungs- und Fntterkosten 
binnen 3 Monaten hier abzuholen. 

Rohnstock, den 21. Mai 1889. 
Der Amtsvorsteher. 

Nosemann. 

Nr. 23i. Mx d. Vits, ist an dem Wege Zwischen Falkenberg und 
Wederau ein Packetchen Resselcattun gefunden worden, abzuholen 
bei dem Amtsvorsteher Wimann in Wederau. 

Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grundbuche von 

Zirlan Band VI Blatt 49 ff. auf den Namen des Schuhmachermeisters 
Gottlieb Hnhndorf eingetragene zu Zirlan belegene Grundstück, gesteuer
tes Haus Nr. 3 Zirlan 

am 28. Juni 1889, Mormittags 1v Hlhr 
vor dem unterzeichneten Gericht an Gerichtsstelle versteigert werden. 

Das Grundstück ist bei einer Fläche von 0,486 Hektar nicht 
zur Grundsteuer, wohl aber mit 204 Mk. Nutzungswerth zur Ge
bäudesteuer veranlagt. Auszug ans der Stenerrolle, beglaubigte 
Abschrift des Grundbuchblatts, etwaige Abschätzungen und andere 
das Grundstück betreffende Nachweisnngen, sowie besondere Kauf-
bedingnngen können in der Gerichtsschreiberei eingesehen werden. 

Das Urtheil über die Grtheilnng des Zuschlags wird 
am 29. Juni 1889, Wormittags 11 Wyr 

an Gerichtsstelle verkündet werden. 
Freiburg i/Schl., den 24. April 1889. 

Königliches Amtsgericht. 
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Holzverkauf. 
Oberförsterei Reichenau. Forstschutzbezirke: Alt- und Neu-Reichenau. 

Es sollen 
Mittwoch, am 1Ä. Juni er., Vormittags 9 Uhr 

folgende Hölzer, als: 
1. Alt - Reichenau: Abtriebsschlag am Schwarzenbergs und 

Totalität des Sattelwaldes und Krähcnbusches. 
Buchen: 18 Stück Nutzenden, 43 Rm. Scheite und Knüppel; Erlen: 2 
Klötzer^ Linden u. Aspe: 2 Nm, Scheite; Nadel: 451 Stück Bauholz 
und Klötzer, 41 Stück Stangen 1. und 3. Cl., 216 Rm. Brennholz: 
Scheite und Knüppel; 48 Rm. Grnben-Scheite und Knüppel. 
S. Neu-Reichenau: Abtricbsschlag an Pestingers Grenze, Durch-

forftungsschläge und Totalität. 
Buchen, Rüster, Ahorn: 9 Stück Nutzenden; Buchen: 14 Nm. Scheite 
und Knüppel, 1039 Nm. Reisig 3. und 4. Cl., Eiche: I Stück Nutzenden, 
3 Rm. Scheite und Knüppel; Aspen: 9 Rm. Scheite; Nadel: 223 Stück 
Klötzer, 144 Rm. Scheite und Knüppel, 1547 Rm. Reisig 3. und 4. Cl., 
15,o Hdt. Wellen Reisig 3. Cl. 

(Reisig de 1888 unter der Taxe) 
im Gerichtskretscham zu Alt-Reichenau öffentlich meistbietend gegen 
sofortige Bezahlung verkauft werden. 

Reichenau, den 23. Mai 1889. 
Der Königliche Oberförster. Lange. 

Kreisblatt Stück 21. 





Kreis Cmrenden Blatt 
dcS 

Königlichen Lnntrath-Amtcs in Belke »Hain. 
S t ü c k  2 2 ,  

Ncdign! iin Burkau des Königs. Lnndrarh-Anitts Gctructt i.« t,r Buchdrücke,ci vvn C. Hcndcß 
zu Vvlkcnkaiu. zu Bolkcukain. 

Bolkenhain, den 3. Juni 1889. 

Ter Regier,mgs-Priisidrnt. Liegnitz, den 22. Mai 1889. Nr. 234. 
Es ist neuerdings wiederholt vorgekommen, daß Spediteure, 

welche für ausländische, insbesondere österreichische, erst durch Ent
richtung des deutschen Zolls hier naturalisirte Waaren Ursprungs-
Atteste zum Zweck der Ausfuhr nach Rumänien erlaugt hatten, 
später unter dein Vorgeben, daß die ertheilten Zollquittungen ver
loren gegangen seien, die Ausfertigung von Dnplikats-Zollquittungen 
bei der betreffenden Zollabfertigungsstelle nachgesucht und, da diese 
Anträge in Ermangelung von Verdachtsmomenten sich füglich nicht 
ablehnen ließen, auch erhalten haben. Auf Grund dieser Dnpli-
kats-Zollquittungcn sind dann von der Polizeibehörde Duplikats-
Ursprungs-Atteste ertheilt worden. 

Da sich nicht verkennen läßt, daß durch dieses Verfahren die 
rumänischen Zollinteressenten geschädigt werden können, so ersuche 
ich Euer Hochwohlgeboren ergebeust unter Hinweis auf meine Er
lasse vom 25. Januar und 6. März v. Js. — (1. 268 und 
1053 —, die ländlichen Ortspolizeibehörden gefälligst auf den Ge
genstand aufmerksam zu machen und denselben namentlich vorzu
halten, daß durch die Duplikats-Zollquittung in keiner Weise ein 
Nachweis für die Identität der darin behandelten Waaren geführt wird. 

- I. V.: Stumpfs. 
Die vorstehend abgedruckte Verfügung des Herrn Regierungs-

Präsidenten zu Liegnitz bringe ich den Herren Amtsvorstehern des 
Kreises unter Hinweis auf die Kreisblatt-Bekanntmachungen vom 
6. Februar und 12. -März v. Js. (Kr.-Bl. 1888 S. 34 und S. 
72/73) hiermit zur Kenntnißnahme und Rachachtung. 

Bolkenhain, den 27. Mai 1889. 
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Nr. 235. Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat dnrch Ver
fügung vom 14. Mai d. Js. (J.-Nr. 4105) dem Vorstande des 
landwirthschastlichcn Vereins zu Ratibor die Genehmigung ertheilt, 
zu der gelegentlich des am 30. Juli d. Js. daselbst stattfindenden 
Rinderschaufestes zu veranstaltenden öffentlichen Verloosung 10 000 
Stück Loose innerhalb der Provinz Schlesien auszugeben. 

Die städtischen Polizeiverwaltungen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des öl reifes ersuche ich, dem Absätze 
der danach zum Vertriebe gelangenden Loose keine Hindernisse 
entgegenzustellen. 

Bolkenhain, den 1. Juni 1889. 

Im Verfolg der Kreisblatt-Vekanntmachung vom 14. November 
v. Js. (Kr. Vl. 1888 Stück 47 Nr. 403) bringe ich hierdurch 
zur Keuntuiß der Betheiligteu, daß der Herr Ober-Präsident der 
Provinz Schlesien dnrch Verfügung vom 15. Mai d. Js. (I. Nr. 
4110) dem Comite der Schützengilde zu Tschirnau die Genehmi
gung ertheilt hat, die für den Monat Mai d. Js. beabsichtigt ge
wesene Verloosung erst im Monat September d. Js. stattfinden zu 
lassen. 

Bolkenhaiu, den 1. Juni 1889. 

Der Vorstand des Wilhelm- und Augusta - Stifts, Jdioten-
Bildungs- und Pflege-Anstalt für den Regierungsbezirk Liegnitz hat 
mich auch in diesem Jahre ersucht, die ihm durch den Ober-Präsi
dial - Grlaß vom 7. Februar 1887 (Kreisblatt-Vek. vom 24. Fe
bruar 1887 S. 66) für die 5 Jahre von 1887 bis einschließlich 
1891 bewilligte Hauskollekte meinerseits in dem hiesigen Kreise ein
sammeln zu lassen und zwar — wie seither — gemeindeweise, 
durch ein Mitglied oder einen sonstigen Beauftragten des Gemeinde
vorstandes, unter thuulichster Sparuug von Kosten. 

Die Magisträte, Guts- und Gemcindevorstände wollen sich 
daher der Einsammlung der vorgedachten Hauskollekte unterziehen 
und den Ertrag der letzteren spätestens bis zum 20. Septem
ber d. Js. an die Königl. Kreiskaffe hierselbst einsenden. 

Sollten einzelne Ortsbehörden aus irgend einem Grunde nicht 
geneigt sein, ihrerseits die Einsammlung der in Rede stehenden 
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Kollekte in die Hand zu nehmen, so bitte ich mir dies bis zum 
10. Juli d. Js. anzuzeigen, damit ich in solchem Falle rechtzeitig 
von hier aus einen Sammler in die betreffende Ortschaft entsenden 
kann. 

Bolkenhain, den 29. Mai 1889. 
Der Königliche ^andratk. 

von Lösch. 

Bekanntmachung. 
Das Königliche Eisenbahn - Betriebs - Amt Breslau—Halbstadt 

hat auf Grund des § 24 des Enteignungs-Gesetzes vom 11. Juni 
1874 den Antrag ans Feststellung der Entschädigung für diejenigen 
Grundstücksflächen gestellt, welche aus dem, der verwittweten Frau 
Rittergutsbesitzer Louise Auguste Eckert geb. Barthel gehörigen, im 
Kreise Bolkenhain belegenen Erb-Lehn- und Rittergute Groß-Wal-
tersdorf zum Bau der Sekundärbahn Ctriegau—Bolkenhain ent
eignet werden sollen. 

Zu der nach §25 a. a. O. angeordneten kommissarischen Ver
handlung ist Termin ans 

Mittwoch, den 12. Juni cr., Vormittags 10 Uhr 
an Ort und Stelle mit dein Beginn des Termins im Gasthose 
znm „Grünen Baum" zu Gr.-Waltersdorf anberaumt worden. 

Alle nicht besonders vorgeladenen Betheiligten werden hierdurch 
aufgefordert, ihre Rechte in diesem Termine wahrzunehmen. 

Wer ausbleibt, hat zn gewärtigen, daß die Entschädigung ohne 
sein Zuthun festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung 
der letzteren das Gesetzliche verfügt werden wird. 

Liegnitz, den 28. Mai 1889, 
Geheimer Regierungs-Rath. 

Raeck. 

Bekanntmachung. 
Der Unterzeichnete ist vom 1. Juni bis 14. Juli d. Js. beur

laubt und wird durch den Staatsanwalt Keym vertreten. 
Es wird ersucht, die für die hiesige Staatsanwaltschaft bestimm

ten Zusendungen nicht unter der persönlichen Adresse des Ersten 
Staatsanwalts abzulassen, sondern an die Königliche Staatsan-
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waltschaft zu adressiren, damit Verzögerungen bei Bestellung der 
Sendungen vermieden werden. 

Hirschberg, den 31. Mai 1889. 
Der Erste Staatsanwalt. 

Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen die im Grundbuche von Ndr.-

Weruersdorf Band II Seite 193 unter Nr. 15 und im Gruudbuche von 
Merzdorf Band III Seite 361 unter Nr. 79 (alte Nr. 50) auf den 
Namen des Heinrich Wilhelm Kriegler eingetragenen in Nieder-Wer-
nersdors bezw. Merzdorf belegenen Grundstücke 

am 24. Juli 1889, Vormittags Ist Uhr 
vor dem unterzeichneten Gericht an Gerichtsstelle versteigert werden. 

Das Grundstück Nr. 15 Nieder-Wernersdorf ist mit 2,gz Thlr. 
Reinertrag und einer Fläche von 1 Im 4 n 90 gm zur Grund
steuer, mit 36 Alk. Nutzungswerth zur Gebäudesteuer, das Grund
stück Nr. 79 Merzdorf mit 11,zz Thlr. Reinertrag und einer Fläche 
von 6 Im 6 a zur Grundsteuer veranlagt. 

Bolkenhain, den 25. Mai 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

Bekanntmachung. Von jetzt ab können Postpackete ohne Werthangabe im Gewicht 
bis zu 3 KZ nach den Bahama-Inseln versandt werden. 

Zusein." Die Post-Packete müssen frankirt werden. 
lieber die Taxen und Versendungsbedingungen ertheilcn die 

Postanstalteu auf Verlangen Auskunft. 
Berlin >V., den 22. Mai 1889. 

Der Staatssekretär des Reichs-Postamts. V.Stephan. 

Nr. 242. Holzverkauf. 
Oberförstern Reichenau. Forstschutzbezirkc: Forst Hartan, Wittgcndorf. 
l s sollen Donnerstag, am 13. Juni er., Bormittags 9 

Uhr folgende Hölzer, als: 
1. Forst Hartan, Durchforstnngsschlag am Ziegenriickcn 

30 Rm. Nadel-Reisig 4. Ct., 
2. Wittgendorf, Abtriebs- und Durchforstungsschlägc, 

Nadel: 100,o Hdt. Wellen Reisig 3. Cl., 4200 Rm. Reisig 4. Cl., 
(das Reisig de 1887 untcr der Taxe) 

im Gerichtskretscham zu Wittgendorf öffentlich meistbietend gegen 
sofortige Bezahlung verkauft werden. 

Reichenau, den 29. Mai 1889. 
Der Königliche Oberförster. Lange. 

Nr. 241. 
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Bolkenhain, den II. Zum 1889. 

Bus Grund des Gesetzes vom 13. März 1854, betreffend die 
Zulassung von Ausländern zur Eingehung einer Ehe in Preußen, 
sind mittelst der Eircular-Verfügung vom 2. März 1871 (Ministe
rialblatt für die innere Verwaltung, S. 59) die Russischen Staats
angehörigen von Beibringung des in K 1 a. a. O. erwähnten Attestes 
ein für alle Mal dispensirt worden. Es ist dies geschehen, nach
dem auf Grund der Mittheilung der Kaiserlich Russischen Staats
regierung als festgestellt betrachtet werden konnte, daß Russische 
Staatsaugehörige, ihre Ehemündigkeit w vorausgesetzt, eines poli
zeilichen Eheconsenses nicht bedürfen, dergestalt, daß auch bei Schlie
ßung der Ehe im Auslande <in Preußen) die Ehefrau ohne Wei
teres die Russische Staatsangehörigkeit erwerbe. 

Blicht minder ist aber bei Erlaß der Verfügung vom 2. März 
1871 davon ausgegangen worden, daß auch in Rußland die sonst 
zur Anwendung kommende Rechtsregel in Geltung stehe, wonach 
die e) o r m der Eheschließung sich nach dem Orte der letzteren richtet. 

Räch einer uns gegenwärtig von dem Herrn Minister der aus
wärtigen Angelegenheiten zugegangeneu Mittheilung ist letzteres je
doch — wie die gelegentlich eines Speeialfalles veranlaßten Erör
terungen ergeben haben — nicht der Tall. Die Russische Gesetz
gebung betrachtet als Erforderniß einer gültigen Eheschließung, 
auch wenn dieselbe im Auslande vor sich geht, die Trauung 
durch einen der Eonfession des Russischen Rupturienten zugehörigen 
Geistlichen, also bei einem orthodoxen Russen die Trauung durch 
einen Geistlichen der griechischen Kirche. Diesem Erforderniß 
wird in Preußen fast ohne Ausnahme nicht genügt werden können, 
und im Resultat gestaltet sich daher in Preußen die Sache that-
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sächlich dahin, daß Russische Staatsangehörige, wenigstens orthodoxe 
Russen, hier eine nach Russischer Gesetzgebung gültige Ehe über
haupt nicht schließen können. Damit fällt aber die Voraussetzung 
der Eireular-Verfügung vom 2. März 187l hinweg und es wird 
die letztere daher hiermit aufgehoben. 

Es wird überdies hierbei darauf aufmerksam gemacht, daß 
Russische Staats-Angehörige niemals in der vage sein werden, ein 
Attest ihrer Drts-Obrigkeit wie es der § 1 des Gesetzes vom 
13. März 1854 vorsieht dahin, 

daß sie zur Eingehung einer Ehe in Preußen, d. h. zur 
standesamtlichen Eheschließung befugt seien, 

zu beschaffen, und daß daher Russische Staatsangehörige zur Ehe
schließung nur nach Beibringung eines besonderen Dispenses lK 2 
des allegirten Gesetzes» zuzulassen sind. Ein solcher besonderer 
Dispens wird demnächst nur nach eingehender Prüfung der Sach
lage und höchstens dann bewilligt werden können, wenn — na
mentlich bei nicht orthodoxen Russen — die sichere Gewähr dafür 
gegeben ist, daß die Rnptnrienten Willens und in der vage sind, 
der standesamtlichen Eheschließung die kirchliche Trauung in einer 
den Anforderungen der Russischen Gesetzgebung entsprechenden Weise 
nachfolgen zu lassen. 

Berlin, den 16. April 1889. 
Ter Minister der Der Minister des Innern. Der Anstiz-Ministcr. 

geistlichen, Unterrichts- »nd m'z, Kerrfurth gez. 
MeSieinal-Angelcgenheiten. WD 

gez. von Goßler. von ^chelling. 
An den Königlichen Dbek-Präsidenten, Wirklichen Geheimen 

Rath, Herrn von Seydewitz, Exeellenz zu Breslau. 

Vorstehenden Erlaß bringe ich den Herren Standesbeamten des 
Kreises zur Kenntnißnahme und Rachachtung. 

Bolkenhain, den 20. Mai 1889. 
Namens des Kreis-Nnsschusses, der Vorsitzende. 

von Lösch. 

Der Planfeststellungsbeschluß des Bezirksausschusses^ zu Viegnitz 
vom 23. v. Mts., betreffend den Ban der Rebenbahn von Striegau 
nach Bolkenhain ans den, dem Banergutsbesitzer Johann Gottlieb 
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Winkler zu Weidenpetersdorf gehörigen und daselbst belegenen 
Grundstücken kann bis zum Ablauf der dagegen zulässigen Be
schwerdefrist, den 18. d. Mts., täglich während der Dienststunden 
ini hiesigen Landrathsamte eingesehen werden. 

Bolkenhain, den 6. Juni 1889. 

Das Ober - ErsatzGeschäft findet im laufenden Jahre für den 
hiesigen Aushebungsbezirk am 

19. Auni d. Is. im Wöer'schen Kaffeeljause Hierselvst 
statt. 

Die Magisträte, Guts- und Gemeindevorstände beauftrage ich, 
die am Schlüsse aufgeführten Militärpflichtigen zu diesem Termine 
unter ausdrücklicher Hinweisung aus die Bestimmungen der Nr. 7 
des K 26 der Wehrorduuug vom 22. November 1888 und mit dem 
Bemerken vorzuladen, daß sie an dem genannten Tage früh (G/z 

Uhr pünktlich zur Stelle sein müssen. 
Diejenigen Mannschaften, welche seit dem (Platzgeschäft inner

halb des hiesigen Kreises aus einer Ortschaft in eine andere ver
zogen sind, sind von demjenigen Gemeinde- resp. Gutsvorsteher zum 
Aushebungsgeschäst zu beordern und der Kgl. Ober-Ersatz-Eommission 
vorzustellen, in dessen Bezirk sie sich zur steil des (Platzgeschäfts 
befaudeu. 

Militärpflichtige, welche durch Krankheit am Erscheinen im Aus
hebungstermine verhindert sind, haben ihr Ausbleiben durch Gin-
reichung eines ärztlichen Attestes zu rechtfertigen, welches der Be
glaubigung bedarf, wenn der ausstellende Arzt nicht amtlich ange
stellt ist. 

Sollte einer oder der andere von den vorzustellenden Mann
schaften seit dem (Platzgeschäft wegen Verbrechen oder Bergehen in 
Untersuchung gekommen oder bestraft worden sein, oder sollte dieser 
Fall bis zum Ober-Ersatzgeschäst noch eintreten, so ist mir davon 
ungesäumt Anzeige zu erstatten. 

Alle Mannschaften müssen rein gewaschen und mit reiner Leib
wäsche versehen sein, worauf die Herren Guts- und Gemeinde-Vor
steher besonders achten wollen. 

Hinsichtlich der Anbringung von Neclamationen mache ich aus
drücklich darauf aufmerksam, daß ein günstiger Erfolg derartiger 
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Gesuche nur dann zu erwarten ist, wenn die Betheiligten sie vor 
dem Ober-Ersaßgeschäft oder bei Gelegenheit desselben an
bringen. Später angebrachte Reclamationsanträge können nur Be
rücksichtigung finden, wenn die, dieselben veranlassenden Umstände 
nachweislich erst «ach der Aushebung eingetreten? sind. Bei Re-
clamationen, welche auf die Arbeitsunfähigkeit von Familienange
hörigen gegründet werden, ist es erforderlich, daß diejenigen Per
sonen, deren Arbeits- oder Aufsichtsnnfähigkeit behauptet wird, sich 
persönlich im Anshebnngstermine einfinden. Wird die Zurück
stellung oder Befreiung für Militärpflichtige nachgesucht, welche un
ter Vormundschaft stehen, so haben deren Vormünder im Aushe
bungstermine gleichfalls zu erscheinen. 

Diese Vorschriften wollen die Guts- und Gemeindevorsiände den 
Einwohnern ihrer Bezirke sogleich ans geeignete Weise zur .Kennt
nis; bringen. 

Schließlich ersuche ich die Herren Bürgermeister, Guts- und 
Gemeindevorsteher ebenfalls iin Anshebnngstermine zu erscheinen, 
event. aber einen Stellvertreter zu entsenden, um über die Ver
hältnisse der Reclamanten, über Bestrafte und Epileptische Auskunft 
geben zu können. Sie haben die Mannschaften zu begleiten und 
auf Ordnung zu halten, namentlich auch dafür Sorge zu tragen, 
daß die vorzustellenden Leute Ihrer Bezirke sämmtlich am Aus
hebungstage zur bestimmten Zeit, früh (H/z Uhr, pünktlich an 
Ort und Stelle anwesend sind, damtt das Verlesen und Auf
stellen der Mannschaften keine Verzögerung erleidet. 

Die Herren Guts- und Gemeindevorsteher mache ich schließlich 
noch persönlich dafür verantwortlich, daß auf dem Her- und Rück
wege keine Excesse begangen werden. 

Bolkenhain, den 4. Juni 1889. 
Der Königliche Landratb. 

von Lösch. 

V e r z e i c h n i s  
der, der Xgl. Ober-Ersatz-Commission vorzustellenden Mannschaften. 

I. Dauernd Unbrauchbare. 
1. Flöget, Heinrich Hermann, aus Weidenpctersdorf. 
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2. Scholz, Karl Wilhelm, aus Rieder-Baumgarten. 
Z. Hirte, Neinhold ans Kander. 
4. Böhm, Hermann Julius, aus Ober-Würgsdorf. 
5. Göhl, Gmil Hermann Oskar, aus Bolkenhain. 
6. Flögel, Karl Gustav, aus Ouolsdorf. 
7. Scharf, Franz Heinrich Theodor, ans Alt-Reichenau. 
8. Schmidt, Karl Gottlieb, aus Alt-Reichenau. 
9. Böhm, Gustav Julius, aus Simsdorf. 

10. Püfchel, Karl August Hermaun, aus Nieder-Würgsdorf. 
11. Schöps, Wilhelm Gustav Oswald, aus Rieder-Baumgarten. 
12. Goryczka, Johann Blasius, aus Bolkenhain. 
13. Schmidt, Karl Gustav, aus Giesmannsdorf. 
14. Seidel, August Wilhelm, aus Ober-Hohendorf. 
15. Wiesner, Paul Hermann, aus Kauder. 
16. Hoffmann, Julius Hermauu, aus Alt-Röhrsdorf. 
17. Purrmann, Gruft Gustav, aus Nohnstock. 
18. Baumgart, Friedrich Wilhelm, aus Wernersdorf. 
19. Mäffert, Karl Heinrich, aus Ober-Würgsdorf. 
20. Rudolph, Heinrich August, aus Rieder-Würgsdorf. 

II. Sandsturm 1. Anfgeöots. 
1. Brückner, Karl Julius, aus Alt-Nöhrsdorf. 
2. Krinke, Gustav Hermann Oswald, aus Ruhbank. 
3. Häusch, Karl Friedrich Wilhelm, aus Streckenbach. 
4. Fehrla, Friedrich Wilhelm Heinrich, aus Wernersdorf. 
5. Kaspar, Gustav Hermann, aus Hohenpetersdorf. 
6. Sauer, Karl Friedrich Wilhelm, aus Alt-Reichenau. 
7. Mai, Wilhelm Hermaun, aus Rieder-Würgsdorf. 
8. Winkler, Gustav Reinhold, aus Kauder. 
9. Freche, Karl Hermann, aus Bolkenhain. 

10. Reimann, Grnst Gustav Hermaun, aus Bolkenhain. 
11. Förster, Paul Gruft Gustav, aus Falkcnberg. 
12. Kühnöhl, Friedrich AlfredTheodorTraugott, ausHoheufriedeberg. 
13. Alscher, Gustav Paul, aus Hohenpetersdorf. «Verzogen.) 
14. Hänsch, Karl Heinrich Wilhelm, aus Laughellwigsdorf. 
15. Seidel, Karl Heinrich Gustav, aus Rudelstadt. 
16. Höptner, Hermann August, aus Alt-Reichenau. 
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17. Faltiu, August Heinrich Paul, aus Rohnstock. 
18. Dohms, Karl Wilhelm Heinrich, aus Rudelstadt. 
19. Pariser, Wilhelm August, aus Rieder-Würgsdorf (Verzogen.) 
20. Schubert, Karl Heinrich Gustav, aus Giesmaunsdorf. 
21. Krügel, Hermann August, aus Alt-Reicheuau. 

411. Krsah-Weserve. 
1. Strecker, Gustav Adolf Oswin, aus Volkeuhaiu. 
2. Tschoru, Karl August, aus Volkeuhaiu. 
3. Steinert, Gustav Adolf Hermann, aus Giesmaunsdorf. 
4. John, Gustav Hermann Paul, aus Hoheufriedeberg. 
5. Reich, Karl August, aus Hoheufriedeberg. 
6. Scholz, Johannes Autou, aus Rieder-Kunzendorf. 
7. Porrmauu, Karl Friedrich Wilhelm, aus Laughellwigsdorf. 
8. Schlawe, Ernst Heinrich August, aus Laughellwigsdorf. 
9. Herrmauu, Friedrich Wilhelm, aus Merzdorf. 

10. Kriege!, Friedrich Wilhelm, aus Alt-Reicheuau. 
11. Lindner, Gustav Adolf, aus Alt-Reichenau. 
12. Mönnich, Wilhelm Heinrich, aus Alt-Reichenau. 
13. Scholz, (Gnst August, aus Alt-Röhrsdorf. 
14. Geisler, Karl Heinrich, aus Rohnstock. 
15. Maiwald, Gustav Hermann, aus Rudelstadt. 
16. Pallaske, August Louis Paul, aus Nudelstadt. 
17. Krause, Karl Gustav Adolf, aus Schollwitz. 
18. Aust, August Gustav, aus Groß-Waltersdorf. 
19. Worbs, Heinrich Hcrmaauu, aus Wiesan. 
20. Gottwald, Wilhelm August, aus Rieder-Würgsdorf. 
21. Püschel, Karl Friedrich Wilhelm, aus Rieder-Würgsdorf. 
22. Böhm, Wilhelm Ewald, aus Ober-Vaumgarten. 
23. Zeichler, Paul Gustav Robert, aus Falkenberg. 
24. Kuhns, Ernst Eduard, aus Adlersruh. 
25. Weiß, Ignatz Josef Paul, aus Blumenau. 
26. Blaschke, Josef Johann August, aus Volkeuhaiu. 
27. Fibik, Josephus, aus Volkeuhaiu. 
28. Höppner, August Hermann Gustav, aus Volkeuhaiu. 
29. Koch, Adolf Albert, aus Volkeuhaiu. 
30. Köhler, Wilhelm Gustav, aus Hausdorf. 
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31. Rieger, Paul Heinrich Rudolf, aus Zander. 
32. Herrmann, Friedrich Oswald, aus Langhellwigsdorf. 
33. Kiudler, Karl Friedrich Wilhelm, aus Rieder-Polkau. 
34. Bieder, Julius Hermann, aus Alt-Reichenau. 
35. Baumert, Paul Oswald Emil, aus Alt-Neicheuau. 
36. Hoffmauu, Richard Heinrich Josef, aus Alt-Reichenau. 
37. Kupsch, Karl August, aus Schweiuhaus. 
38. Otto, Karl Wilhelm, aus Groß-Waltersdorf. 
39. Peuser, Wilhelm Hermann, aus Wiesau. 

IV. Don den Hruppentsteilen zur Disposition 
der Erlahlieliörden entlassene Mannschaften, über welche 

endgültig zu entscheiden ist. 
1. Äser, Johann Franz Paul, ans Schweiuz. 
2. Krüger, Friedrich Üiichard Emil, aus Ober-Würgsdorf. 
3. Morche, Karl Friedrich, aus Heiuzeuwatd. 
4. Hartmauu, Karl Ernst, aus Prittwitzdorf. 

V. Zur Zeit des Aussteliungsgeschäfts noch vorlänstg 
öeurlauöte Wekruten. 

1. Unger, Äulins Hermann, ans Alt-Reichenau, geb. 25. Aug. 1866. 

VI. Brauchbare. 
1. Richter, Ernst Ewald Äsidor, aus Rohustock. 
2. Deuter, Ewald Louis Bernhard, aus Ober-Baumgarteu. 
3. Äakubowski, Anton, aus Bolkeuhaiu. 
4. Bruschke, Hermann Robert, aus Röhn stock, 
5. Raupach, Karl Hermann Heinrich, aus Bolkeuhaiu. 
6. Ende, Gustav Julius Hermann, aus Rnhbauk, Eingang.) 
7. Reichstem, Karl Heinrich Wilhelm, aus Rieder-Würgsdorf. 
8. Lauger, Ernst Heinrich, ans Alt-Reichenau. 
9. Friede, Karl Wilhelm, aus Rudelstadt. 

10. Gründet, Karl Wilhelm Hermann, aus Kauder. 
11. Langer, Heinrich Paul, aus Reu-Reicheuau. 
12. Springer, Julius Oswald, aus Städtisch-Wolmodorf, 
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13. Simon, Karl Friedrich Wilhelm, aus Rudelstadt, 
14. Böhm, Karl Friedrich, aus Ober-Würgsdorf. 
15. Hiller, Karl Heinrich Wilhelm, aus Nieder-Kunzendorf. 
16. Schneider, Paul Josef Eduard, aus Hohenfriedeberg. 
17. Weiß, Wilhelm August, aus Nieder-Würgsdorf. 
18. Rösler, Richard Paul Emil, ans Bolkenhain. 
19. Epbinder, Julius Wilhelm Oswald, aus Rieder-Wolmsdorf. 
20. Rudolph, Gustav Julius Hermann, aus Ober-Wolmsdors. 
21. Urban, K arl Heinrich, aus Alt-Reichenau. 
22. Jochmanu, Julius Hermauu, aus Giesmaunsdorf. 
23. Pestinger, Heinrich Julius Ambrosius, aus Neu-Reicheuau. 
24. Baumert, Johann Karl Hermauu, aus Dätzdorf. 
25. Jeutsch, Gustav Hermauu, aus Alt-Neicheuau. 
26. Elsner, Emil Paul, aus Bolkenhain. 
27. Schneider, Johann Karl August, aus Ober-Wolmsdors. 
28. Hampel, Gustav Hermauu Paul, aus Ober-Wolmsdors. 
29. Morawski, Laurentius, aus Ober-Wolmsdors. 
30. Enkelmanu, Friedrich Wilhelm, aus Ruhbank. 
31. Note, Gustav Adolf, aus Dätzdorf. 
32. Erdmauu, Karl Wilhelm Gustav, aus Wieseuberg. 
33. Henke, Gustav Hermauu, aus Bolkenhain. 
34. Seidel, Karl Heinrich, aus Alt-Reichenau. 
35. Hoffmann, Karl Oskar Emil, aus Alt-Reichenau. 
36. Menzel, Heinrich August, aus Wederau. 
37. Friemel, Ernst Gustav, aus Simsdorf. 
38. Päuser, Heinrich Hermann, aus Nieder-Würgsdorf. 
39. Schnabel, Karl Gustav Paul, aus Nieder-Würgsdorf. 
40. Geisler, Karl Wilhelm Gustav, aus Schweinz. . 
41. Hilse, Johann Karl Albert, aus Bolkenhain. 
42. Springer, August Ehrenfried Wilhelm, aus Alt-Röhrdorf. 
43. Büttner, Friedrich Hermann, aus Wernersdorf. 
44. Raupach, Karl Heinrich, aus Giesmaunsdorf. 
45. Feist, Josef August Richard, aus Bolkenhain. 
46. Ulke, Gustav, aus Nieder-Baumgarten. 
47. Teichler, Karl Ferdinand, aus Falkenberg. 
48. Jung, Karl Gustav Eduard, aus Nuhbank. 
49. Schneider, Julius Robert, aus Einsiedel. 



1 8 9  

50. Schmidt, Johann Gustav Hermann, ans Ruhbank. 
51. Hornig, Paul Julius, aus Kauder. 
52. Schubert, Karl Friedrich Wilhelm, aus Merzdorf. 
53. Hilfe, Wilhelm Heinrich, aus Kauder. 
54. Herrmauu, Robert Paul, aus Wederau. 
55. Herrmauu, Gruft Reiubold, aus Alt-Reicheuau. 
50. Richter, .Karl Wilhelm Julius, aus Rimmersath. 
57. bischer, August Hermann, aus Alt-Röhrsdorf. 
58. Sitze, (Ruft Wilhelm Heinrich, ans Kauder. 
59. Eckert, Gustav Hermann, aus Merzdorf. 
60. Mletzko, H'auz, aus Alt-Reicheuau. ' 
<il. Uuger, August Hermann, aus Alt-Reicheuau. 
62. Schaal, .Karl Wilhelm August, aus Alt-Reichenau. 
63. Hübuer, .Karl Heinrich, aus .Kauder. 
64. Freitag, Emil Oskar Theodor, aus Weideupctersdorf. 
65. Alscher, Gustav Oswald Reiuhold, aus Bolkeuhain. 
66. Biuuer, Alois, aus Simsdorf. 
67. Böhm, Karl August, aus Halbeudorf. 
68. Geisler, Friedrich Wilhelm, aus Ober-Würgsdorf. 
69. Dohms, Ernst Heinrich, aus .kauder. 
70. Schäfer, Ernst Eonrad Julius, aus Hohenfriedeberg. 
71. Aide, Hermann Gustav, aus Ober-Wurgsdorf. 
72. Richter, Friedrich 9t ein hold, aus Falkeuberg. 
73. Böer, August Wilhelm, aus Simsdorf. 
74. Weiß, August Wilhelm Hermann, aus Wiesau. 
75. Ehrentraut, .Karl August, aus Merzdorf. 
76. Fritsch, Franz Paul Gustav, aus Alt-Reicheuau. 
77. Rasper, Ernst Julius, aus Rimmersath. 
78. Herrmauu, Friedrich Wilhelm, aus Ober-Kuuzeudorf. (Zug.) 
79. H'anz, Gustav Hermann, aus Rieder-Baumgarteu. 
80. Seidel, Heinrich Emil, aus Hoheuhelmsdorf. 
81. Krätzig, Autou Josef Hermann, aus Falkeuberg. 
82. Hommel, Friedrich Paul, aus Hohenfriedeberg. 
83. Uuger, Julius Gustav, aus Hoheupetersdorf. 
84. Kuhn, Georg Paul, aus Alt-Reichenau. 
85. Kliem, Georg Emil Rudolf, aus Nohustock. 
86. Krieg, Paul August, aus Ober-Polkau. 

Kreisblatt Stück 23. 2 
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87. Leder, Mar Gustav, aus Wiesenberg. 
88. Panisch, Hermann Gustav, ans Rohnstock. 
89. Langer, Wilhelm Adolf, aus Ren-Reichenau. 
90. Scheefer, Karl Bernhard August, aus Schweinz. 
91. Hoffmann, Paul Wilhelm Oswald, aus Rnhbank. 
92. Clement gen. Krause, Friedrich August Wilhelm, aus Alt-

Nöhrsdorf. 
98. Flegel, August Wilhelm Hermann, aus Hohenfriedeberg. 
94. Bruns, Boye Lammers, aus Ouolsdors. 
95. Bartsch, Johann Karl Wilhelm, ans Hohenpetersdorf. 
96. Zanke, Karl Gustav Paul, aus Alt-Reichenau. 
97. Kaufer, Johann Karl Heinrich, ans Ouolsdorf. 
98. Fang, August Wilhelm Heinrich, aus Merzdorf. 
99. Peter, Heinrich Oswald, aus Giesmaunsdorf. 

100. Ludewig, Gustav Hermann, aus Hohenfriedeberg. 
101. Vietze, Ernst Max Gustav Adolf, ans Bolkenhain. 
102. Titze, Karl Heinrich, aus Hohenpetersdorf. 
103. Krause, Ernst Heinrich, aus Alt-Röhrsdorf. 
104. Friede, Karl Heinrich, aus Giesmaunsdorf. 
105. Zeisberg, Karl Ernst, ans Ober-Hohendorf. 
106. Kügler, Zulins Wilhelm Emil, aus Ober-Baumgarten. 
107. Pohfner, Ernst Gustav Bruno, aus Hohenpetersdorf. 
108. Wittwer, Karl August Wilhelm, aus Simsdorf. 
109. Klose gen. Hilse, Ernst Wilhelm Julius, ans Rdr.-Wnrgsdorf. 
110. Schindler, Karl Friedrich Wilhelm, ans Rudelftndt. 
111. Massert, August Emil, aus Alt-Reichenau. 
112. Zeutsch, Friedrich August, aus Streckenbach. 
113. Köhler, Hermann August, ans Rohnstock. 
114. Schwarzer, Karl Zu lins Heinrich, aus Rieder-Würgsdorf. 
115. Kuttig, Johann Josef Franz, ans Langhellwigsdorf. 
116. Kriegel, Albrecht Oswald, ans Giesmaunsdorf. 
117. Feige, Karl August Herrmann, aus Hohenpetersdorf. 
118. Kelter, Heinrich Ferdinand, aus Ruhbauk. 
119. Päuser, Heinrich Gustav Herrmanu, aus Ober-Knnzendorf. 
120. Föst, August Heinrich, aus Rimmersath. 
121. Müller, Alfred Gustav, aus Reu-Kuuzendors. 
122. Engler, Gustav Heinrich, aus Kauder. 
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123. Röbel, Gustav Julius, aus Merzdorf. 
124. Jser, Gustav Paul, Hermann, ans. Hohenpetersdorf. 
125. Hörster Karl Ferdinand, aus Ruhbauk. 
126. Scholz, Johann Franz August, aus Blumenau. 
127. Fischer, Paul Gustav Heinrich, aus Bolkenhain. 
128. Müller genannt Schubert, Heinrich Herrmauu, aus Kauder. 
129. Müller, Johann Herrmauu Paul, aus Langhellwigsdorf. 
130. David, Julius Herrmauu, aus Bolkeuhaiu, 
131. Runge, Herrmauu Gustav, aus Osfenbahr. 
132. Demuth, Gruft Heinrich, aus Alt-Reicheuau. 
133. Gcmsjäger, Karl Julius, aus Ober-Banmgarteu. 
134. Katterbe, Johann Paul, ans Simsdorf. 
135. Obst, Herrmauu Gustav, aus Groß-Waltersdorf. 
136. Hornstein, Paul Rudolph August, aus Hoheupetersdorf. 
137. Simon, Gruft Heinrich, ans Girlachsdorf. 
138. Föhn, Karl August, aus Kauder. 
139. Grauer, Gruft Wilhelm August, aus Langhellwigsdorf. 
140. Riedel, Gustav Heinrich Georg, ans Simsdorf. 
141. Sagasser, Karl, Wilhem, ans Hohenhelmsdorf. 
142. Pichek, Friedrick Wilhelm, ans Riedcr-Würgsdorf. 
143. Brand Julius Oswald, aus Schwein,;. 
144. Langer, Karl Friedrich Alfred, ans Rndelftadt 
145. Maywald, Herrmann Adolph Rudolph, aus Rudelstadt. 
146. Ludwig, Heinrich Gmil, ans Merzdorf. 
147. Gründet, Julius Gustav, aus Wiesenberg. 
148. Plischke, Karl August Mar, ans Alt-Reichenan. 
149. Ulbricht, Gustav Adolph, aus Hausdorf. 
150. Freudenberg, Karl Heinrich Ludwig, aus Rimmersath. 
151. Guder, Paul Herrmauu Reinhold, aus Lauterbach. 
152. Guder, Herrmann Gruft Gottlieb, aus Dätzdorf. 
153. Pyrlik, Joseph Franz, ans Klein-Waltersdorf. 
154. Wolfs, August Oswald, aus Giesmannsdorf «Verzogen). 
155. Meiuert, Map Gwald Beruhard, aus Kauder. 
156. Häusler, Karl Friedrich Wilhelm Gustav, aus Bolkenhain. 
157. Mai, Heinrich Julius, aus Rieder-Kunzendorf. 
158. Hilla, Paul Johann, aus Ober-Wolmsdorf «Zugang». 
159. Hilfe, Wilhelm Gustav, aus Rieder-Würgsdorf. 



192 

1(10. Hamann, Ernst August Wihelm Gustav, aus Hohenpetersdorf. 
161. Wehuer, Alfred Mdwig Eourad, aus Groß-Waltersdorf. 
162. Heute, Karl Gustav, aus Wernersdorf. 
163. Müller, Karl Friedrich Wilhelm, aus Hausdorf. 
164. Häusch, Karl Emil, aus Girlachsdorf. 
165. Hübner, Wilhelm Oswald, aus Hausdors. 
166. Enge, Karl Heiurich Hermaun, aus Bolkenhain. 
167. Tfcharnke, Gustav Reinhold, aus Streckeubach. 
168. Wiukler, Karl Gustav Hermami, aus Ober-Würgsdorf. 
169. Riedig, Karl Wilhelm Hermauu, aus Städtisch-Wolmsdorf. 
170. Meißner, Karl Heiurich, aus Alt-Reicheuau. 
171. Heller, Karl August Hermauu, aus Ouolsdorf. 
172. Gutsche, Gustav Hermann aus Merzdorf, 
173. Rier, Hermann Gustav Heinrich, aus Ober-Wolmsdorf. 
174. Mahn, Karl Wilhelm, aus Kauder. 
175. Häusch, Paul Heiurich August, aus Wederau. 
176. Weise, Mar Oskar August, aus Ouolsdorf. 
177. Püschel, Gustav Hermann, aus Merzdorf. 
178. Wiesuer, Hermauu Julius, aus Alt-Röhrsdorf. 
179. Springer, Karl Wilhelm Hermauu, aus Ober-Wolmsdorf. 
180. Seidel, Wilhelm Hermauu, aus Ober-Baumgarten. 
181. John, Gustav Adolf, aus Börnchen. 
182. Oeffuert, Paul Karl August, aus Blumenau. 
183. Wolf, Friedrich Wilhelm, aus Rimmersath. 
184. Fackel, Karl August Wilhelm, aus Weimersdorf. 
185. Tänzer, Ernst Heiurich, aus Möhnersdorf. 
186. Blümel, Wilhelm Heiurich, aus Bolkeuhaiu. 
187. Höptuer, Gustav Hermauu Oskar, aus Alt-Reichenau. 
188. Böhm, Friedrich Wilhelm, aus Bolkeuhaiu. 

Der die Zeit vom 1. Januar 1886 bis zum 1. April 1889 
umfassende dreizehnte Bericht des Vereins für die Besserung der 
Strafgefangenen in der Provinz Schlesien kann täglich während 
der Dieuststundeu im hiesigen Landrathsamte eingesehen werden. 

Bolkeuhaiu, den 5. Funi 1889. 
Der Königliche ^andrath. 

von Losch. 
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Im Oberstock des früheren Landrathamtsgebäudes, Kirchstraße 
Nr, 66 Hierselbst, ist eine Wohnung, bestehend in zwei ineinander-
gehenden Zimmern, Küche, verschließbarem Flur und sonstigem Zu
behör baldigst zu vermischen und zum 1. Juli er. zu beziehen. 
Nähere Auskunft wird im hiesigen Laudrathsamte ertheilt. 

Bolkenhain, den 7. Juni 1889. 

Namens des Kreis-Ausschusses, der Borsitzende. 
von Lösch. 

Bekanntmachung. 
Die Kirschennutzung auf den Straßen im Kreise Bolkenhain 

für das lausende Jahr soll öffentlich meistbietend verpachtet werden. 
Hierzu ist Termin bestellt für die Strecke von Nohnstock bis Kreis
grenze bei Günthersdorf 

Mittwoch den 12. Juni Nachmittags 3/s Uhr im 
Reichelt'schen Gasthofe in Rohnstock, 

für die Strecke nach Freiburg von O.nolsdorf bis Kreisgrenze bei 
Zeisberg 
Mittwoch den 12. Juni Nachmittags V Uhr in Quolsdvrf 

im Gerichtskretscham, 
für die Strecke vom Schweinhaus - Walde bis Falkenberg und von 
Falkenberg über Blumenau nach Langhellwigsdorf 
Donnerstag den 13. Juni Bormittags 9 Uhr im Gast

hofe zu Falkenberg, 
für die Strecke vom Würgsdorf'er Zollhanse bis zum Großen Hau 
Donnerstag den 13. Jnni Nachmittags 5 Uhr am Zoll

hause in Wiirgsdorf. 
Die Bedingungen werden im Termine bekannt gegeben. Vor

her ist eine BietnngsNantion von V? des Tariverthes zu erlegen. 
, Bolkenhain, den 5. Juni 1889. 

Der Kreis-Waumeister. 
Gretschel. 

Kreisblatt Stück 23. 3 
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Bekanntmachung. 
Die Hundesperre ist in sämmtlicheu Ortschaften des Amtsbezirks 

Nimmersath mit dem heutigen Tage beendet. 
Nimmersath, den 2. Juni 1889. 

Der Kmts-Morstcher. 
Rasper. 

Bekanntmachung. 
Gemäß § 69 der Instruction vom 24. Februar 1881 zum Ge

setz über die Unterdrückung der Viehseuchen bringe ich hiermit zur 
öffentlichen Kenntmß, daß die im vorigen Monate in zwei Gehöften 
der Ortschaft Wolmsdorf ansgebrochene Maul- und Klauenseuche 
erloschen ist. 

Ober-Wolmsdorf, den 21. Mai 1889t 
Der Amts-Vorsteher. 

Jungfer. 



Kreis Currenden Blatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
S t ü c k  2 4 .  

Rcdjgitt im Bureau des Köni-zl. Landrath-Amtes ^ctruckl in der Buetldruckerei von E. Hendest 
zu Bolkenhain. zu Bolkenhain. 

Bv Ibenhain, den 17. Juni 1889. 

Bekanntmachung. Nr. 251. 
Die von den Theilnehmern der Provinzial-Land-Feuer-Societät 

nach K 25 des Reglements für das erste Halbjahr 1889 zu lei
stenden ordentlichen Jmmobiliar - Versicherungs - Beiträge in Höhe 
eines 2 'Hfachen Simplums sind nach jeuer Bestimmung vom 1. 
bis 31. Juli an die Orts-Erheber zu zahlen und von diesen an 
die betreffende Kreiskasse abzuliefern. Nach Ablauf dieser Frist 
müßten etwaige Rückstände durch Epecution eingezogen, auch, wenn 
letztere erfolglos sein sollte, die betreffende Versicherung gelöscht 
werden. Bis zum 3. August d. Js. sind etwaige Reste vorschrifts
mäßig nachzuweisen. 

Die Orts - ErHeber - Tantieme kann der Kreiskasse angerechnet 
werden, wenn die Beiträge in der betreffenden Ortschaft ohne Reste 
eingegangen sind. 

Ueber die Zulässigkeit eines theilweisen Erlasses der Beiträge 
pro 1889 wird wie früher zu Ende des Jahres befunden werden. 

Breslau, den 24. Mai 1889. 
Die F'rovinzial-^and-Aeuer-Societüts-Direction. 

Winkler. 

Vorstehende Bekanntmachung wird den Assoziaten der Provin-
zial-Land-Fener-Societät, sowie den Ortssteuer-ErHebern, letzteren 
unter Hinweisung auf die §K 18 und 19 der Instruction vom 6. 
Dezember 1871 zur Kenntnißnahme und Beachtung mitgetheilt. 

Bolkenhain, den 14. Juni 1889. 
Der Kreis-Keuer-Societäts-Director und LandratH 

von Lösch. 
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Nr. 252. Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat durch Ver
fügung vom 27. Mai d. I. (O. P. 4468) dem Königlichen Con-
sistorium der Provinz Schlesien die Genehmigung ertheilt, zum Besten 
des Schlesischen Nikariats-Fonds im Lause dieses Jahres die öffentliche 
Verloosung eines Oelgemäldes sowie einer Anzahl Bücher zu veranstal
ten und zu diesem Zwecke durch Vermittelung kirchlicher Organe 750 
Loose ü. 3 M. innerhalb der Provinz Schlesien auszugeben. 

Die stadtischen Polizeiverwaltuugen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich, dem Absätze 
der danach znm Vertriebe gelangenden Loose keine Hindernisse ent
gegenzustellen. 

Bolkenhain, den 14. Juni 1889. 

Nr. 253. Der Bericht über die Wirksamkeit der Kaiser Wilhelm-Stiftung 
für deutsche Invaliden zu Berlin im Jahre 1888 kann taglich wäh
rend der Dienststnnden im hiesigen Landrathsamte eingesehen werden. 

Bolkenhain, den 12. Juni 1889. 

Nr. 254. Der Jahresbericht pro 1888 des landwirthschaftlichen Eentral-
vereins für Schlesien kann täglich während der Dienststnnden im 
hiesigen Landrathsamte eingesehen werden. 

Bolkenhain, den 14. Juni 1889. 

Nr. 255. Der Bericht über die Taubstummen-Unterrichts- und Erziehungs-
Anstalt in Breslau für das Jahr 1888 kann täglich während der 
Dienststunden im hiesigen Landrathsamte eingesehen werden. 

Bolkenhain, den 13. Jüin 1889. 
Z>er Königliche Landrath, 

von Lösch. 

Nr. 256. Die Gesuche um Dispensation vom Aufgebote sAllerh. Verordn. 
vom 8. Januar 1876, Ges.-Samml. S. 3) werden mir häufig, in 
stets sich mehrender Zahl, unmittelbar, unter Berufung auf die 
Dringlichkeit des Falles, aber ohne Beifügung irgend einer zur Be
gründung des Gesuches dienenden amtlichen Bescheinigung, selbst ans 
telegraphischem Wege eingereicht. Soviel zu ersehen, werden die 
Betheiligten zu diesem Verfahren hier und da durch die Standes-
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beamten selbst veranlaßt. Die Voraussetzung, daß auf solchem 
Wege am schnellsten zum Ziele zu gelangen sei, ist eine inige, da 
selbstverständlich derartig unbescheinigten Gesuchen nur ganz aus
nahmsweise ohne vorgängige Rückfrage stattgegeben werden kann. 
Um die thunlichst schleunige Erledigung der Dispensationsgesuche 
herbeizuführen, sind dieselben vielmehr dem für die Eheschließung 
zuständigen Standesbeamten zu übergeben, welcher letzterer demnächst 
die Gesuche mit seiner gutachtlichen Aeußernng und mit der Be
scheinigung, daß die gemäß K 45 des Reichsgcsetzes vom 6. Fe
bruar 1875 vorgenommene Prüfung ein materielles Ehehinderniß 
nicht ergeben habe, mir einzureichen hat, — und zwar, abgesehen 
von ganz besonders dringlichen Fällen, durch Vermittelung der nächst 
vorgesetzten Aufsichtsbehörde. Die Standesbeamten werden daher 
thunlichst darauf hinzuwirken haben, daß in dieser Weise verfahren 
werde. 

Ueberdies werden die Bctheiligten, soweit dazu Gelegenheit ist, 
darauf hinzuweisen sein, daß es sich empfiehlt, den Antrag auf Er
laß des Aufgebots nicht bis auf den letztzulässigeu Termin vor dem in 
Aussicht genommenen Tage der Eheschließung ibezw. der Hochzeits-
feierfi zu verschieben. Namentlich in denjenigen Fällen, in denen 
nach § 46 des alleg. Reichsgcsetzes das Aufgebot noch an einem 
zweiten auswärtigen Orte bekannt zu machen ist, stellt sich zuweilen 
erst im letzten Augenblicke heraus, daß bei dieser Bekanntmachung 
ein Versehen begangen wurde, welches nach dem Urtheil des für 
die Eheschließung zuständigen Standesbeamten eine Wiederholung 
der Bekanntmachung, und in Folge dessen die Aussetzung der Ehe
schließung erforderlich macht. ' Auch bei schleunigster Behandlung der 
Dispensationsgesuche ist es in solchen Fällen nicht immer ausführ
bar, die Betheiligten vor großen Unannehmlichkeiten und Nachtheilen 
zu bewahren. 

Ew. Epcellenz ersuche ich ganz crgebenst, hiernach die Standes
beamten gefälligst mit Anweisung versehen und den gegenwärtigen 
Erlaß durch die Amtsblätter zur öffentlichen Kenntnis? bringen lassen 
zu wollen. 

Berlin, den 27. Februar 1880. 
Der Minister des Innern. 

Graf zu Eulenburg. 
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Den vorstehend abgedruckten Ministerin! - Erlaß, welcher den 
Herren Standesbeamten unter No. Iii. der Ober-Präsidialverfügung 
vom 1. Mai 1880 mitgetheilt worden ist, bringe ich in Folge hö
heren Auftrags hiermit zur genauesten Nachachtung in vorkommen
den Fällen in Erinnerung, 

Bockenheim, den 13. Juni 1889. 
Der Vorsitzende des Kreis-Ausschusses, Landrath 

von Lösch. 

V e r k a u f  
des ehemaligen Zollhauses m Nimmersath. 

Das dem Provinzial - Verbände von Schlesien gehörende ehe
malige Zollhaus zu Nimmersath soll 

Donnerstag, den T7. Jnni 1889, Nachm. 4 Uhr 
öffentlich meistbietend versteigert werden. 

Zu dem Gebäude gehört rund 4,gg Ar Hofraum mit kleinem 
Stallgebäude und 4,g Ar Garten. Das Mindestgebot ist mit 2100 
Mark angesetzt. 

Die Bedingungen werden zu Beginn des Termins bekannt ge
geben; vorher ist eine Bietungscaution von 300 M. zu hinterlegen. 

Bolkenhain, den 7. Juni 1889. 
Namens des Kreis-Ausschnsses, der Vorsitzende. 

von Lösch. 



Kreis Cm renden Blatt 
des 

Königlichen Landrnth-Aintcs in Bolkenhain. 
S t u c k  2 5 .  

Ncdigill im Bureau des Königl. Landrath - Amtes GcNuekt i.> der Buchdruckciei von E. H e ud eß 
zu Bolkenhain. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 21. Juni 1889. 

^cine Majestät der König haben mittelst Allerhöchsten Erlasses 
vom 30. April d. Js. zn bestimmen geruht, daß der jetzige Name 
der Landgemeinde Weideupetersdorf in die Benennung „Ober-
Nohnftock" lnngewandelt werde. 

Dies bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis). 
Bolkenhain, den 22. Juni 1889. 

Der Jahresbericht über die Wirksamkeit der schlesischen Blinden-
Unterrichtsanstalt zu Breslau im Jahre 1888 kann täglich während 
der Dicnststundeu im hiesigen Laudrathsamte eingesehen werden. 

Bolkenhain, den 19. Juni 1889. 

Mit Bezug auf uieine Kreioblatt-Verfügung vom 19. Juli l'887 
lKr.-Bl. Seite 245) bringe ich den Magisträten, sowie Guts- und 
Gemeinde-Vorständen des hiesigen Kreises die rechtzeitige 
Einreichnng der Nachmessungen der wegen Klassensteuer-.Nückständen 
erfolgten Mahnungen und Zwangsvollstreckungen, oder bezüglicher 
Negativ-Anzeigen pro 1. Quartal 1889/90 hiermit in Erinnerung. 

Bolkenhain, den 22. Juni 1889. 

Ans Ersuchen des Vorstandes der Deutschen Allgemeinen Aus
stellung für Unfallverhütung zu Berlin bringe ich hiermit zur öffent
lichen Kenntniß, daß für die Mitglieder von Vereinen, Eorpora-
tionen pp. und für sonstige Personen, welche die diesjährige 
Ausstellung für Unfallverhütung mehrere Tage hintereinander, 
bezw. an einzelnen ragen mehrmals besuchen wollen, Dauerkarten 
mit siebentägiger Gültigkeit zum Preise voif 3 M. in dem Eentral-
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bnrean des genannten Vaestandes — Straße Alt-Moabit, Pforte 
an der Stadtbahn — ausgegeben, auf Wunsch auch vorher durch 
die Post nbersandt werden. 

Ferner werden auf den Antrag der Vorstände von .Kranken
kassen, Gewerk- und Fachvereincn, sowie von Fabrikbesitzern pp. 
Eintrittskarten für Arbeitnehmer zum Preise von 30 Pf. — gültig 
an jedem Tage, .mit Ausnahme des Freitags — und Eintritts
karten, welche nicht nur zum Eintritt in die Ausstellung, sondern 
zugleich auch zum Vesnche des Bergwerks, des Gesrierschachts und 
der Tanchervorstellnngen berechtigen, ebenfalls nur für Arbeitnehmer 
zum Preise von 50 Pf. für das Stück ausgegeben. Anträge auf 
Ertheilnng solcher Karten, welche jedoch nur für Arbeitnehmer sowie 
deren Frauen und Kinder ausgestellt werden, sind, unter Angabe 
der Zahl der gewünschten Karten, seitens der betreffenden Kassen
oder Vereinsvorstände oder Herren Arbeitgeber schriftlich an den 
Vorstand der Deutschen Allgemeinen Ausstellung für Unfallverhütung 
in Verlin zu richten und ist dabei anzugeben, ob die Zusendung 
durch die Post gewünscht wird. Anderenfalls können die bestellten 
Karten in den Stunden von 10—12 Uhr Vormittags und 5—8 
Uhr Nachmittags an der Hauptkasse, Straße Alt-Moabit — Pforte 
an der Stadtbahn — in Empfang genommen werden. 

Volkenhain, den 21. Zum 1889. 
Der Königliche Landrntst. 

von Lösch. 

V e r k a u f  
des ehemaligen Zollhauses in Nimmersath. 

Der zum Verkauf des ehemaligen Zollhauses in Nimmersath 
auf Donnerstag den 27. d. Acts. Nachmittags 4 Uhr anberaumte 
Termin wird in der Brauerei zu Nimmersath abgehalten 
werden. 

Volkenhain, den 17. Zum 1889. 
Namens des Kreis-Ausschusses, der Borsitzende. 

von Lösch. 
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Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grundbuche von 

Adlersrnh Land I Seite 121 unter Nr. 16 aus den Namen des 
Tagearbeiters Wilhelm Pätzold in Adlersrnh eingetragene, daselbst 
belegene Grundstück 

am 14. August 1889, Wormittags 19 Wr 
vor dem unterzeichneten Gericht an Gerichtsstelle versteigert werden. 

Das Grundstück hat eine Fläche von 13 a 30 gm, ist zur 
Grundsteuer nicht, aber mit 18 Mk. Nutznngswerth zur Ge-
bäudestener veranlagt. Auszug ans der Stcnerrolle, beglaubigte 
Abschrift des Grundbuchblatts, etwaige Abschätzungen und andere 
das Grundstück betreffende Nachweisnngen, sowie besondere Kauf
bedingungen können in der Gerichtsschreiberei eingesehen werden. 

Bolkenhaiu, den 8. Juni 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

Zwangsversteigerung. ^ m-i. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen die im Grnndbuche von Ndr.-

Wernersdorf Band II Seite l 93 unter Nr. 15 und im Grnndbuche von 
Merzdorf Band III Seite 361 unter Nr. 79 lalte Nr. 50) auf den 
Namen des Heinrich Wilhelm Kriegler eingetragenen in Nieder-Wer-
nersdorf bezw. Merzdorf belegenen Grundstücke 

am 24. Juli 1889, Vormittags 19 Uhr 
vor dem unterzeichneten Gericht an Gerichtsstelle versteigert werden. 

Das Grundstück Nr. 15 Nieder-Wernersdorf ist mit 2,gz Thlr. 
Reinertrag und einer Fläche von 1 Im 4 a 90 gm zur Grund
steuer, mit 36 Mk. Nutznngswerth zur Gebändesteuer, das Grund
stück Nr. 79 Merzdorf mit 11,zz Thlr. Reinertrag und einer Fläche 
von 6 Im 6 n zur Grundsteuer veranlagt. 

Bolkenhain, den 25. Mai 1889. 
Königliches Amtsgericht. 





Kreis-Cm'rellden-Bkltt 
dcS 

Köni,pichen Laiwrath-Amtcs in Bolkcnham. 
Stück  26.  

Rctigiri iin Vnrcan tes .llenigl. Landrail? - Ainkcs Gctruell i., tm Vuä'drucktmi von G. Hendcß 
zu Bolkenhaiu. zu Lelkcukain. 

Bo Ibenhain, den 1. Juli 1889. 

Polizei-Verordnung. 
Auf Grund der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-

verwaltnng vom 11. März 1850 (Ges.-Samml. S. 265) sowie 
gemäß K 137 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltnng 
vom 30. Juli 1883 <G. S. S. 195) wird unter.Zustimmung des 
Mezirksausschusses für den Umfang des Regierungsbezirks verordnet, 
was folgt: 

K 1. Unbeaufsichtigten Kindern unter 15 Jahren, sowie Schü
lern ohne Grlanbniß der Lehrer darf der Aufenthalt in Gasthäusern, 
Schankwirthschasten, Getränkeverkaufsstellen, Vergnügungsorten nicht 
gestattet werden und dürfen denselben weder innerhalb noch außer
halb obiger Locale w. Speisen oder geistige Getränke, sei es zum 
eigenen Gonsum oder auf Bestellung für Andere verabfolgt werden. 

Ausgenommen sind hiervon die auf weiteren Spaziergängen oder 
auf Reisen mit Grlanbniß der Angehörigen oder Lehrer befindlichen 
unbeaufsichtigten Kinder oder Schüler, welche zu gebotener Gr-
frischnng unterwegs einkehren. 

K 2. Die Inhaber der im § 1 gedachten Lokale w. sowie 
deren Stellvertreter und Personal, welche vorstehender Anordnung 
zuwiderhandeln, werden mit Geldstrafe bis zu 60 Mark, an deren 
Stelle im Unvermögcnsfalle verhältnißmäßige Haft tritt, bestraft. 

§ 3. Die Verordnungen des Königlichen Ober-Präsidenten vom 
17. November 1877 lAmtsblatt pro 1877 S. 359) und des König
lichen Regierungs-Präsidenten zu Liegnitz vom 13. Januar 1886 
lAmtsblatt S. 19) werden und zwar erstere mit Zustimmung des 
Königlichen Ober-Präsidenten hiermit aufgehoben. 

Liegnitz, den 11. Mai 1889. 
Der Königliche Regiernngs-Priisident. 
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Nr. 266. Das Verzeichnis; der zur baarcn Einlösung am 1. Januar 1890 
gekündigten Schuldverschreibungen der Staatsanleihe vom Jahre 
1868M kann täglich während der Dienststunden im hiesigen Land
rathsamte eingesehen werden. 

Bolkenhain, den 24. Juni 1889. 

Nr. 267. Im Anschluß an die Kreisblatt-Bekanntmachung vom 25. Mai 
d. Js. lKr.-Bl. 1889 Stück 21 No. 2291 bringe ich hierdurch zur 
Kenntnis; der städtischen Polizeiverwaltnngen, sowie der Herren 
Amts-, Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises, das; der Herr 
Ober-Präsident der Provinz Schlesien durch Verfügung vom 11. 
Juni d. Js. II,Mo, 4871) dem Neiße-Grottkauer landwirthschaft-
lichen Vereine die Genehmigung ertheilt hat, zu der am 10. Juli 
d. Js. anläßlich der land- und forstwirtschaftlichen Schau zu Neiße 
stattfindenden öffentlichen Verloosung noch weitere 5000 Stück Loose 
zu je 1 M. auszugeben. 

Bolkenhain, den 26. Juni 1889. 

Nr. 268. Der Vorstand des schlesischen Provinzial-Vereins für ländliche 
Arbeiter-Kolonien zu Breslau hat mich ersucht, auch dieses Jahr 
die ihm durch den Ober - Präsidial - Erlas; vom 6. Januar d. Js. 
lKr.-Bl, 1889 S. 33» bewilligte Hauskollekte im hiesigen Kreise 
einsammeln zu lassen. 

Die Magisträte, Guts- und Gemeindevorstände des Kreises 
wollen sich daher der Einsammlung der vorgedachten Hauskollekte, 
welche der ergangenen Bestimmung gemäß in der zweiten Hälfte 
dieses Jahres erfolgen muß, in ihren Bezirken unterziehen und den 
diesfalls einkommenden Geldbetrag nebst einer Liste der Ge
ber und der von letzteren gezahlten Beträge bis spätestens 
zum 5. Oktober d. Js. an die hiesige Kreis-Kommnnalkasse ein
senden. 

Bei Beginn der Sammlung bitte ich die Ortseinwohner auf die 
Nützlichkeit der ländlichen Arbeiter - Eolonien zur Bekämpfung der 
Landstreicherei und des gewohnheitsmäßigen Bettelns in geeigneter 
Art hinzuweisen. 

Bolkenhain, den 26. Juni 1889. 
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Nach dem Ausschreiben des Herrn Landeshauptmanns von Schle
sien vom I. "nun d. Is. haben die Viehbesitzer des hiesigen Krei
ses zur Deckung der im Jahre l 888 von dem Provinzial-Verbande 
vorschußweise verausgabten Entschädigungen, Zinsen und baaren 
Auslagen für rotzkranke Pferde, Esel, Manlthiere und Maulesel, 
sowie für mit Lungenseuche behaftetes Rindvieh aufzubringen: 

a, für Pferde, Esel, Manlthiere und Maulesel 179 M. 89 Pf. 
b. für Rindvieh 5 „ 08 „ 

insgesammt 184 M. 97 Pf. 
Gemäß K 6 der Vorschriften vom 20./SI.Mai 1884 jAmtsbl. 

S. 188) habe ich diese Beiträge nach Maßgabe des bei der Vieh
zählung vom 11. Dezember 1888 ermittelten Viehbestandes aus die 
Städte, Guts- und Gemeindebezirke des Rreises vertheilt und ver
öffentliche nachstehend die dicsfällige Vertheilungs-Nachweisnng mit 
dem Ersuchen, die darin angegebenen Beträge im Laufe des 
Monats Juli d. Is. an die hiesige Kreis-Kommunaltasse abzu
führen. 

Die Untervertheilung der in Rede, stehenden Abgabe ans die 
einzelnen Viehbesitzer erfolgt gleichfalls nach Maßgabe des bei der 
Viehzählung am 11. Dezember 1888 ermittelten Viehbestandes, ohne 
Rücksicht ans die seit der Zählung eingetretenen Zu- und Abgänge. 
Sie ist auf dem Lande von den Herren Gemeinde- und Gutsvor
stehern vorzunehmen, welche auch die Erhebung der Abgabe aus dem 
für die Gemeindeabgaben vorgeschriebenen Wege zu bewirken, bezw. 
durch den Ortssteuererheber bewirken zu lassen haben. In den 
Städten ist die Vertheilung und Erhebung der in Rede stehenden 
Abgabe Sache des Magistrats. 

Zur Benutzung bei der vorzunehmenden Untervertheilung lasse 
ich den Magisträten, Guts- und Gemeindevorständen die einge
reichter! Viehzählungslisten zurückgehen, ersuche jedoch, dieselben sorg
fältig aufzubewahren, da sie noch bei den künftigen Viehzählungen 
gebraucht werden. 
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Berthetlungs-Nachweisnng 
der von den Stadt- und Landgemeinden und selbstständigen Guts
bezirken des Greises Bolkenhain an den Provinzial-Verband zu 
entrichtenden Pferde- und Nindvieh-Versicherungsabgaben pro 1888. 

s: N a m e n  
der 

Ortschaften. 

Biehstand nach 
der Zählung 

v o m  I I .  >  
Tecember > 

>88.8. 

Haben zu zahlen 

Pferde.! ^n-

f»r 
Psrrvc. 

^45.  ̂

tnr 
RW0cr. 

Jns-
gesainmt. 

1 
2 
3 

' 4 
5 
6 
7 
8 
!> 

10 
11 
12 
I S  
14 
15 
15 
17 
18 
1!» 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2li 
27 
28 
2!» 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Bölkenhain, Stadt . . 
Hoheufriedeberg, Stadt 
AdlerSruh, Gemeinde . 
Ober-Banmgarten, Gut 
Ober-Banmgarten, Gem. 
Meder-Baumgarten, Gut 
Nieder-Baumgarten, Gem 
Blumenau, Gut. . . 
Blumenau, Gemeinde . 
Börnchen, Gut . . . 
Börnchen, Gemeinde . 
Bohransciffersdorf, Gut 
BohranseifferSdorf, Gem. 
Batzdorf, Gut . . . 
Batzdorf, Gem. . . . 
Einsiedel, Gut . . . 
Einsiedel, Gemeinde . 
Falkenberg, Gut . . 
Falkenberg, Gemeinde. 
Giesmanusdorf, Gemeinde 
Girlachsdorf, Gut . . 
Girlnchsdorf, Gemeinde 
G r ä b e l ,  G u t  . . . .  
Gräbel, Gemeinde . . 
Halbendorf, Gut . . 
Halbendorf, Gemeinde. 
HanSdorf, Gut . . . 
HauSdorf, Gemeinde . 
Heinzenwald, Gemeinde 
Ober-Hohendorf, Gnt . 
Ober-Hohendorf, Gem 
Niedcr-Hohcndorf, Gnt 
Hohenhelmsdorf, Gem. 
Hohenpetersdorf, Gut. 
Hohenpetersdorf, Gem. 
Kandel, Gut . . 
Kandcr, Gemeinde . . 
Ober-Kunzendorf, Gem. 

143 
37 
2 

17 
69 
29 
38 
1« 
31 
12 
5 

6 
20 

6 

6 
8 

22 
74 
28 
21 
11 
4 
9 
7 

12 
58 

10 
7 
4 

23 
15 
37 
21 
75 
8 

87 
78 
54 
95 

598 
129 
296 
108 
138 
53 
59 

56 
77 
60 
16 

157 
64 

128 
468 
98 

144 
35 
67 
65 
62 
70 

388 
11 
79 

128 
28 

247 
72 

272 
81 

490 
157 

10 
2 

1 
4 
-2 
2 
1 
2 

29 
66 
14 
22 
96 
»9 
73 
29 
23 
86 
36 

43 
44 
43 

43 
58 
58 
32 
02 
51 
79 
29 
65 
50 
^6 
17 

50 
29 
66 
08 
66 
51 
40 
58 

03 
03 
02 
03 
19 
04 
10 
0 1  
05 
02 
02 

02 
03 
02 

05 
02 
04 
15 
03 
05 
01 
02 
02 
02 
02 

03 
04 

08 
02 
09 
03 
16 
05 

10 
2 

1 
5 
2 
2 
1 
2 
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N a m e  n  
der 

Ortschaften. 

Mehstand nach 
der Zählung 

von« II. 
December 

1888. 

Pferde. Rin
der. 

Haben zu zahlen 

n>r 
Pferdc. 

I»r 
Rinder. 

Jns-
„csamint. 

Nen-Knnzendorf, Gem. 
Nieder-Ännzendorf, Gut 
Rieder-Kiinzendorf, Gem. 
LanghelwigSdorf, Gut. 
tzanghelwigSdorf, Gem. 
Vauterbaäh Gut. . . 
Lanterbach, Gemeinde. 
Merzdorf, Gut . . . 
Merzdorf, Gemeinde . 
MöhnerSdorf, Gut . . 
MöhnerSdorf, Gem. . 
Wilhelmsburg, Gut 
Rimmersnth, Gemeinde 
Ossenbahr, Gut . . . 
Ossenbahr, Gemeinde . 
Ober-Poikan, Gemeinde 
Nieder-Polkan, Gut 
Nieder-Polkan, Gemeinde 
Pre i lSdv r f ,  Gu t .  .  .  
Preilsdorf, Gemeinde . 
Prittwitzdorf, Gemeinde 
Quolsdörf, Gemeinde . 
Alt-Reichenau, Gut 
Alt-Reichenau, Gemeinde 
Neu-Reichenan, Gem. . 
Alt-Röhrsdorf, Gut . 
Alt-Röhrsdorf, Gem. . 
Neu-Röhrsdorf, Gem. . 
Rvhnstock, Gut . . . 
Rvhnstock, Gemeinde . 
Rudo ls tad t ,  Gu t .  .  .  
Rndelstadt, Gemeinde. 
Ruhbank, Gemeinde . 
Schwe inhans ,  Gu t .  .  
Schweinhans, Gemeinde 
Schweinz, Gut . . . 
Schweinz, Gemeinde . 
Schollwitz, Gut . . . 
Schollwitz, Gemeinde . 
SimSdorf, Gut . . . 
Simsdorf, Gemeinde . 
Streckenbach, Gemeinde 
ThomaSdorf, Gemeinde 
Groß-Waltersdorf, Gut 
Grvß-Waltersdvrf, Gem. 

2 
2 

Iii 
40 
53 
21 
23 

51 
9 

Ili 

II 
1 
3 
1 

14 

86 
2 

224 
50 
II) 
49 
2 

30 
70 
2 

7« 
27 
6 
4 

21 
24 
12 
9 

22 
37 
31 
43 
11 
13 

105 
14 

232 
190 
41 Ii 
138 
101 

333 
45 
37 

309 
30 
24 
24 
37 
28 
17 
42 
73 

489 

IVtli 
953 
70 

475 
48 
84 

333 
4 

608 
175 
52 
73 

134 
129 
48 
59 

136 
216 
368 
201 
37 
10 

16 
3 

14 
II 
15 
88 
81 
51 
66 

67 
65 
15 

79 
07 
22 
07 
01 

07 

19 
14 
12 
60 
72 
52 
14 
16 
03 
I t 
17 
94 
1! 
29 
51 
73 
86 
65 
58 
66 
23 
0!» 
79 
93 

03 

08 
06 
13 
05 
05 

II 
01 
02 

10 
> 0  

02 

01 
»3 
16 

36 
08 
02 
15 
0 !  
06 
11 

20 
06 
02 
03 
04 
0 t 
01 
02 
04 
07 
12 
0 6  
01 
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Nr. 270. 

84 
>85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
93 
99 

100 
101 
102 
103 

M a m e n 
der 

Ortschaften. 

nlein-Waltersdorf, Gut . 
Kloiii-Waltersdorf, Gem. . 
Wederau, Gut , . . . 
Wederau, Gemeinde . . 
Weideupetersdorf, Gem. . 
Wernersdorf, Gut . , . 
Weimersdorf, Gemeinde . 
Wiesan, Gut 
Miesau, Gemeinde . . . 
Wiesenderg, Gemeinde 
Qber-Wolmsdorf, Gut 
Ober-Wolmsdors, Gem. . 
Nieder-Wolmsdorf, Gut . 
Nieder-Wolmsdorf, Gem. . 
Städtiscb-Wolmsdorf,Gem. 
Ober-Würgsdorf, Gem. . 
Nieder-Wnrgsdorf, Gut . 
Nieder-WnrgSdors, Gem. . 
Nen-WürgSdorf, Gem. 
Würgsdrf. Pf.-Anth., Gem. 

Summe 

Aiiehstund uuch 
der Zäliluug 

vom I I .  
December 

1888. 

Pferde.! ^ 

12 
4 

4V 
36 
29 
3 

91 
6 
6 

17 
18 
21 
8 

35 
6 

39 
15 
90 
5 
2 

2501 

56 
55 
81 

300 
196 
24 

551 
38 
75 
78 
87 

202 
55 

267 
54 

270 
79 

551 
70 
23 

15698 

Haben zu zahlen 

für 
Pscrde. 

f»r 
Rinder. 

Jns-
gcslimutt. 

179 

86 
29 
88 
59 
09 
22 
55 
43 
43 
22 
29 
51 
58 
52 
43 
81 
08 
47 
36 
14 
89 

02 
02 
M! 
10 
06 

18 
01 
03 
03 
03 
07 
02 
09 
02 
l>9 
03 
18 
02 

08 184 

88 
31 
91 
69 
15 
22 
73 
44 
46 
25 
32 
58 
60 
61 
45 
90 
11 
65 
33 
14 

Bolkenhain, den 25. Juni 1889. 
Die Magisträte, Guts- und Gcmeindevorstände des Kreises be-

austrage ich, mit der Aufstellung der Urliste der zu Schöffen oder 
Geschworenen wählbaren Personen alsbald vorzugehen und dabei 
meine Kreisblatt-Verfngung vom 4. Juli 1884 (Kr.-Bl. S. 202/205), 
sowie die darin angezogenen Bestimmungen, insbesondere die An
weisung des Herrn Negierungs - Präsidenten vom 27. April 1879 
(Kr.-Bl. 1879 S. 142/144) zur Richtschnur zu nehmen. — Den 
nach § 2 jener Anweisung von der Aufnahme in die Urliste 
auszuschließenden Personen treten noch die in der Kreisblatt-
Verfngung vom 8. Juli 1880 sKr.-Bl. 1886 S. 222) benannten 
Bahnpolizei-Beamten hinzu. 

Vom 1. August er. ab ist die Liste nach vorausgegangener 
ortsüblicher Bekanntmachung eine Woche lang zu Jedermanns Ein
sicht öffentlich auszulegen. 



20!» 

Wegen etwa erfolgender Einsprache gegen die Nichtigkeit oder 
Vollständigkeit der Urliste ist das Erforderliche in Spalte 6 der
selben zu vermerken. Ebendaselbst sind die etwa bei einzelnen Per
sonen vorhandenen Ablehnnngsgründe, sowie, wo Bedenken gegen 
die Befähigung für das Schöffen- nnd Geschworenen-Amt obwalten, 
diese Bedenken einzutragen. 

Bis spätestens zum 1. September d. Js. ist die Urliste 
mit den etwa gegen dieselbe erhobenen Einsprüchen an den König
lichen Amtsrichter Herrn Pect Hierselbst einzureichen. 

Bolkenhain, den 25. Juni 1889. 

Die Gemeinde Heinzenwald hat an Stelle des verstorbenen Nr. 271. 
Schöffen Hoffmann den Kretschambesitzer Ehristian Schinner daselbst 
zum Gemeindeschöffen gewählt. Diese Wahl ist bestätigt und der 
Gewählte für das in Rede stehende Amt vereidigt worden. 

Bolkenhain, den 26. Juni 1889. 

An Stelle des nach Ablauf der Dienstzeit aus dem Amte ge- Nr. 272. 
schiedenen Schöffen Emmrich hat die Gemeinde Hohenhelmsdorf den 
Stellenbcsitzer Wilhelm Ficbig daselbst zum Gemcindeschösfen ge
wählt. Diese Wahl ist diesseits bestätigt nnd der Gewählte für 
das Amt vereidigt worden. 

Bolkenhain, den 26. Juni 1889. 

Die Gemeinde Schwein,; hat den Bauergutsbesitzer Julius Gerst- Nr. 273. 
mann daselbst an Stelle des nach Ablauf der Dienstzeit aus dem 
Amte geschiedenen Schöffen Bieder zum Gcmeindeschöfsen gewählt. 
Diese Wahl ist bestätigt und der Gewählte für das ihm übertra
gene Amt vereidigt worden. 

Bolkenhain, den 25. Juni 1889. 

Der Jahresbericht über die Wirksamkeit der Vietoria-National-
Jnvaliden - Stiftung während der Zeit vom 3. August 1887 bis 
dahin 1888 kann täglich während der Dienststunden im hiesigen 
Landrathsamte eingesehen werden. 

Bolkenhain, den 29. Juni 1889. 
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Die Arbeiten und Lieferungen zum Bau einer gewölbten Stra
ßenbrücke (4 Oeffnungen ä 10,in Spannweite) über den Bober 
in Wernersdorf bei Bahnhof Merzdorf sollen im Wege öffentlichen 
Angebots verdungen werden. Zeichnungen, Bedingungen und An
schlag sind im hiesigen Kreisbauamte einzusehen oder von da zu 
beziehen. 

Angebote sind bis zum 15. Juli, Vormittags 11 Uhr an den 
unterzeichneten Landrath einzureichen. 

Bolkenhain, den 24. Juni 1889. 
Der Königliche Lnndrath. 

von Lösch.. 

Bekanntmachung. 
Die Gerichtsferien beginnen am 15. Juli und endigen am 15. 

September. 
Sie sind auf das Mahnverfahren, das> Zwaugsvollstrecknngs-

verfahren und das Konkursverfahren ohne Ginfluß. Im klebrigen 
werden während der Ferien nur in Feriensachen Termine abgehalten 
und Entscheidungen erlassen. 

Feriensachen sind: Strafsachen, Arrestsachen und die eine einst
weilige Verfügung betreffenden Sachen, Meß- und Marktsachen, 
Wechselsachen, Streitigkeiten zwischen Miethern und Vermiethern so
wie Bansachen gemäß K 202 4 und z Reichs-Givil-Prozeß-Ordnung. 

Das Gericht kann auf Antrag auch andere Sachen, soweit 
sie besonderer Beschleunigung bedürfen, als Feriensachen be
zeichnen. 

In der uichtstreitigen Gerichtsbarkeit wird die Bearbeitung der 
Nachlaßsachen und derjenigen Vormnndschaftssachen, in denen Vor
münder bereits verpflichtet sind, unterbleiben, soweit nicht das Be
dürfnis; einer Beschleunigung vorhanden ist. 

Bolkenhain, den 22. Juni 1889. 
Der Worstandsveamte des Königlichen Ämtsgerichts. 

Peck. 
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Bekanntmachung. 
In dein .Konkursverfahren über das Vermögen des Bäcker- Nr. 277. 

meisters und Konditors Friedrich Feige hier will der Verwalter, 
Kaufmann Robert Scholtz hier, die zur Konkursmasse gehörigen 
Grundstücke Ro. 9/58 Bolkenhain «Vorder- und ,vinterhaus) aus 
freier Hand verkaufen. 

Zur Beschlußfassung über Genehmigung dieses Verkaufs wird 
eine Gläubiger-Versammlung auf 

deu IN. Juli Vormittags II Uhr 
an hiesiger Gerichtsstelle, Zimmer Rr. 7 anberaumt, zu der alle 
Betheiligten hierdurch vorgeladen werden. 

Bolkenhain, den 26. Juni 1889. 

Königliches Amtsgericht. 

Bekanntmachung. 
Am 18. Juni er. Nachmittags gegen HZ4 Uhr sind der ver

ehelichten Zagearbeiter Christiane Krause geb. Kummer ans Lang-
hellwigsdorf ans ihrer Wohnung folgende Gegenstände gestohlen 
worden: 

Gin Oberbett mit blau- und weißgestreiftem Inlett und mit 
rothgegitterter Züche überzogen, 

ein Paar gute Kalbleder-Halbstiefeln, 
zwei Paar Kaffeetassen mit Silberblnmen und Silberrand und 

der Aufschrift: „Zur Silberhochzeit" und „Dem Jubelpaar", 
ebenfalls in Silberschrift, 

ein kleiner Spiegel, 
eine kleine Scheere, 
zwei Schlüssel, davon einer hohl, 
ein halbes Brot, 
ein halbes Pfund Butter. 

In der Wohnung hat der Dieb eine öederpeitsche ohne Stecken 
zurückgelassen, während Fußspuren im Grase unterhalb des geöff
neten Fensters in der Richtung nach Wiesau hin führten. 

Gs wird um Anstellung von Grmittelungen und um Benach
richtigung zu I. 829/89 ersucht, falls sich bezüglich der Zhäterschaft 

Kreisblatt Stück 26. 2 
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ein Verdacht geltend macht oder über den Verbleib der gestohlenen 
Sachen etwas bekannt wird. 

Hirschberg, den 21. Juni 1889. 
Der Erste Staatsanwalt. 

Bekanntmachung. 
Nr. 279. Am 4. Juni 1889 sind dem Freistellenbesitzer Heinrich Hoff

mann zu Roth-Kirschdorf mittelst (Anbruchs folgende Sachen ge
stohlen worden: 

1. ein dunkelbraunes Tnchjaquet, 
2. Hosen aus demselben Stoff, 
Z. ein in der Hosentasche befindliches Portemonnaie, welches 2 

Fünfmarkstücke, einen Dhaler und etwas Kleingeld enthielt, 
4. eine bräunliche Tnchweste mit rothen Punkten, 
5. ein dunkelgraues Lüstrejaquet, 
(1. ein weißes Vorhcmdchen, 
7. ein rothes Schnupftuch, 
8. eine blaue Schürze mit Kante, 
9. ein Paar fast neue Halbstiefeln, 

10. eine in der Weste befindliche (Affinderuhr Ro. 1092. 
Der That verdächtig ist ein unbekannter Alaun von untersetzter 

starker Figur, mittlerer Große, mit röthlichem Schnurrbart, röth
lichem Kopfhaar und rothem Gesicht ohne Backenbart. Bekleidet 
war derselbe mit alten Militairhosen, grauem Jaquet, blauer Schürze 
und einer alten Artillerie-Mütze. 

Alle Diejenigen, die über die oben beschriebene Person Auskunft 
geben können, werden ersucht, dies zu den Akten—I. 701/89 — 
anzuzeigen. 

Schweidnitz, den 20. Juni 1889. 
Der Erste Staatsanwalt. 

Nr. 280. Um dem auf Veranlassung Seiner Gpeelleuz des Herrn Ministers 
der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten und ans 
Kosten des Provinzial-Verbandes von Schlesien von dem Königlichen 
Regierungö-BaumeisterHerrn Lutsch Hierselbst bearbeiteten beschrei
benden „Verzeichnis der Kunstdenkmäler Schlesiens" möglichste 
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Verbreitung zu verschaffen uud dadurch auf den Schutz der Denk
mäler selbst hinzuwirken, wird hierdurch eine Aufforderung zur Vor
bestellung der 2. uud 3. Lieferung des III., den Regierungsbezirk 
Liegnitz umfassenden Bandes erlassen, deren Erscheinen für Pfingsten 
1890 in Aussicht genommen ist. Dieselben behandeln auf über
schläglich zweiundzwanzig Druckbogen die Knnstdenkmäler des Fürsten
thums Liegnitz iRreise Liegnitz, Lüben, Goldberg-Hyuau) als Lieferung 
2 und der Fürsteuthümer Schweidnitz-Fauer cht reise Bolkenhain, Lan
deshut, Fauer, Sckönau, Hirschberg, Löwenberg, Bunzlau) als Lie
ferung 3. Der Preis bei Vorbestellung durch die hiesigen V ereine 
für Geschichte und Alterthum Schlesiens und für das Museum 
Schlesischer Alterthümer beträgt für Lieferung 2 LA. 0,70, für Lie
ferung 3 M. 1,40, für andere Besteller LA. 0,80 und 1,50, zu
sammen LA. 2,25, während als Ladenpreis 20 Pf. für den Druck
bogen in Aussicht genommen sind. 

Die Bestellungen sind bis zum 1. November 1889 au die 
Verlagsbuchhandlung von W. G. Korn Hierselbst schriftlich, fraukirt 
uud mit deutlicher Adresse des Bestellers versehen, einzureichen. 
Durch diese Firma erfolgt demnächst die Ilebersendung und (An
ziehung des Betrages, an auswärtige Besteller durch die Post unter 
Nachnahme. 

Der erste Band und die 5 Lieferungen des V und 3. Bandes 
können im Buchhandel zum Preise von 4,00 bezw. 1,60, 2,00, 
2,80, 2,20, 2,00 bezogen werden. Die Mitglieder des Vereins 
für Geschichte und Alterthnm Schlesiens erhalten die 5 Lieferungen 
des 2. und 3. Bandes, soweit der Vorrath reicht, durch den Ver-
eins-Vorstaud zu 0,75, 0,60, 0,90, 0,65, 0,65 LA. 

Breslau, den 15. Mai 1889. 
Der Landeshauptmann von Schlesien, 

v. .Flitzing. 

Hiermit bringe ich zur öffentlichen.Fentuifi, daß am Montag, 
den 12. August 188U, Vormittags U Uhr in Görlitz 
eine Prüfung derjenigen Schmiede, welche den Hufbeschlag ausüben 
wollen, vor der mit staatlichen Befugnissen versehenen Prüfuugs-
Hommission der Dberlausitzer Lehrschmiede stattfinden wird. 



Die betreffenden Prüflinge haben sich 4 Wochen vor dem 
Prüfnngs-Termine nnter Einreichung des Geburtsscheines und etwai-

' ger Zeugnisse über die erlangte technische Ausbildung, sowie unter 
Einsendung einer Prüfungsgebühr von 10 Mark bei dem Unter
zeichneten zu melden. 

Görlitz, den 12. Juni 1889. 
Der Vorsitzende der Urttfungs-Kommission der 

Höerltttlllher ^esirschmiede in Görlitz. 
von Schmidt, 

Major a. D. zu Görlitz, Gartenstraße 17. 

Nr. 282. H o l z - V e r k a u f .  
Oberförstern Reichenau. Zorstschutzbezirke: Ruhbank u. Einsiedel. 
Es sollen: 
Mittwoch, am M. Juli e., Vormittags K Uhr 

folgende Hölzer als: 
R Ruhbant: Schläge und Totalität: 

Buchen: 188 Rm. Scheite und Knüppel; Nadel: ,8 Stuck Klötzer, 
275 Stangen 3. El., 2,0 Hdt. Stangen 4. El., tick Rm. Gruben-Scheite 
und -Knüppel, 23 Rm. Brennholz-Scheite und -Knüppel, 117 Rm. 
Reisig 2. El. — 

S. Einsiedel: Schläge und Totalität: 
Buchen und Ahornc: 9 Stück Nutzenden, 96 Rm. Scheite und 

Knüppel, 164 Rm. Reisig 2.-4 Cl.; Erlen: 2 Stück Nutzenden; Erlen, 
Aspe, Birke, Eberesche: 30 Rm. Scheite und Knüppel; Nadel: 14 
Stück Klötzer, 135 Rm. Brennholz-Scheite und Knüppel, 1946 Rm. 
Reisig 2.-4. El., 1,8 Wellen Reisig 3. Cl. — 
im Forstkretscham zu Gieomannsdorf öffentlich meistbietend gegen 
sofortige Bezahlung verkaust werden. 

Reichenau, den 23. Zum 1889. 
Der Königliche Oberförster. Lange 



Kreis-Cm renken Blatt 
des 

Königlichen Lanvmth-Amtcs in Bvlkenhain. 
S tück  27.  

Nedigirt iin Bureau res König!. Landrakh-Aintes Getruekt iu der Buchdruckerei vvn E. Hcndeß 
zu Bolkeuhaiu. zu Bolkenkain. 

Bvlkenhain, den 8. Juli 1889. 

Ter Regirrnngs-Priisidcnt. Liegnitz, den Iii. Juni 1889. Nr. 283. 
Ans den mir auf meine Verfügung vom l. October v. Js. 

tG. 8884.) erstatteten Berichten habe ich ersehen, daß die Vorschriften 
im § 43 deS Fischereigesetzes vom 30. Mai 1874 nicht überall 
gleichmäßig interpretirt worden sind. Ich nehme hieraus Veranlas
sung, im Anschluß an die vorerwähnte Verfügung ans Aachstehendes 
noch ergebenst hinzuweisen. 

Die Frage, ob die von gewerblichen oder landwirtschaftlichen 
Etablissements zur Entlassung kommenden Abgänge von solcher Be
schaffenheit sind, daß durch deren Einleiten in die Gewässer fremde 
Fischereirechte geschädigt werden können, ist nicht nach dem Ermessen 
der Inhaber solcher Etablissements zu beantworten, sondern von den 
Polizeibehörden selbständig zu prüfen. Diese Frage muß unbedingt 
bejaht werden bei allen denjenigen gewerblichen Anlagen welche 
mit Ehemikalien arbeiten oder deren Abwässer Sinkstoffe enthalten, 
welche bei längerem Aufenthalt im Wasser in Fänlniß übergehen 
bezw. bei rasch fließenden Gewässern den Fischen die Kiemen zu ver
stopfen geeignet sind. Es gehören dahin also vor Allen die Bleichen, 
Spinnereien, Färbereien, Tuchwalken, Gerbereien, Papier- und Holz
stoff-Fabriken. — Db die betreffenden Etablissements Klärvorrich-
tnngen zur Reinigung der Abwässer bereits besitzen, kommt dabei 
nicht in Betracht, denn nach der Bestimmung im § 43 Absatz 2 
des Fischereigesetzes in Verbindung mit K 99 des Zuständigkeitsge-
sctzes ist die Entscheidung darüber, ob überhaupt und bejahenden
falls unter welchen Bedingungen das Einleiten von Fabrikabgängen 
in die Gewässer gestattet werden soll, ausdrücklich dem Bezirks-Ans-
schnß vorbehalten. — Auch daraus kommt es nicht an, ob die Ge-
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Wässer, in welche die Abgänge eingelassen werden sollen, zur Zeit 
von Fischen bevölkert sind, es genügt vielmehr die Thatsache, daß 
die betreffenden Gewässer an und für sich zur Aufnahme und Gr-
Haltung von Fischen sich eignen. — 

Prinz Handjery, 

Vorstehende Verfügung des Herrn Regiernngs-Präsidenten zn 
Liegnitz bringe ich den städtischen Polizei-Verwaltungen, sowie den 
Herren Amtsvorstehern des Kreises hierdurch zur Kenntnis; und 
Nachachtuug. 

Bolkenhain, den 2. Juli 1889. 

Nr. 284. Bezüglich der Stempelpflichtigkeit der von Drtspolizeibehörden 
beziehungsweise Gemeindebehörden ausgestellten Zeugnisse über den 
Ursprung zur Ausfuhr gelangender einheimischer Waaren ist neuer
dings von dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe im Ein
verständnisse mit dem Herrn Finanz-Minister in dem folgenden 
Sinne Entscheidung getroffen. 

Die bezeichneten Zeugnisse unterliegen als amtliche Atteste 
in Privatsachen einem Stempel von 1,50 Mk., insoweit nicht auf 
sie die im § 3 Gilt. a. des Stempeljtenergesetzes vom 7. März 
1822 und der Stempelsteuerverordnungen vom 19. Juli und 7. 
August 1867 wegen des Werthes des Gegenstandes vorgesehene 
Stempelfreiheit Anwendung findet. Dieselben sind demgemäß nicht 
allein in solchen Fällen stempelfrei, in welchen der Werth der Sen
dung weniger als 150 Alk. beträgt, sondern dem Interesse der 
Exporteure entsprechend auch dann, wenn der Unterschied im Zoll, 
welcher ans der Waare im Lande der Bestimmung ruht, je nachdem 
dieselbe von einem Ursprungszeugnisse begleitet ist oder nicht, sich 
auf weniger als 150 Mk. beläuft. Vorausgesetzt ist hierbei, daß 
aus dem Inhalte des Zeugnisses hervorgeht, daß dasselbe zum 
Zwecke der Versendung der Waare nach einem bestimmten Lande 
und behufs Erlangung eines niedrigeren Zollsatzes im Lande der 
Bestimmung ausgestellt ist, und daß die betreffenden Behörden 
eventuell von den Betheiligten in den Stand gesetzt werden, die 
Höhe des Zollunterschiedes, um den es sich handelt, in zuverlässiger 
Weise feststellen zu können. 
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Die städtischen Polizeiverwaltungen, sowie die Herren Amtsvor-
steher des Kreises wollen dies Vorkommendenfalls sorgfältig beachten. 

Bolkenhain, den 3. Fnli 1889. 

Zur Beseitigung etwaiger /»weiset wache ich hierdurch darauf 
aufincrksain, daß die auf K 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 
1809 sG.-S. S. 2) beruhenden Gcmeindebeiträge zu den Volks-
Schullehrer-Witlwen- und Waisenkassen in Höhe von 4 Dhtr 12 
Mk, für jede Vehrerstelle auch fernehrin zu entrichten sind und für 
das laufende Rechnungsjahr 1889/90 im Monat Juli e. von der 
Kgl. Kreistasse Hierselbst werden erhoben werden. lKr.-Bl.-Bek. 
vom 18. Febr. 1875 Stück 8). 

Bolkenhain, den 2. Juli 1889. 

Im Anschluß an meine Kreisblatlverfüguug vom 25. v. Mts. 
<Kr. Bl. >S. 208 Ar. 270), betreffend die Ausstellung und Aus
legung der Urliste der zu Schöffen oder Geschworenen wählbaren 
Personen, mache ich die Magisträte, Guts- und Gemeindevorstände 
des Kreises auf Gesuchen des Königl. Amtsgerichts Hierselbst darauf 
aufmerksam, daß 

a. die cinwöchige Frist zur Auslegung der vorgedachten Ur
liste im Hinblick ans tz 4Z der Straf-Prozeß-Drdnnng vom 
1. Februar 1877. <N.-G.Bl. S. 253 ff.) erst mit Ablauf 
des 8. August endet und dementsprechend auch die Schluß-
Bescheinigung der Urliste auszustellen ist; 

b. im Falle des Richtvorhandenseins von zu Schöffen oder 
Geschworenen wählbaren Personen die darüber auszufertigende 
Bakat-Urliste gemäß K 37 des Gerichtsverfassungs-Gesetzes 
vom 27. Januar 1877 jR.-G.-Bl. S. 4l ff.) gleichfalls wäh
rend der vorgeschriebenen einwöchigcn Frist öffentlich 
ausgelegt und daß dies geschehen, bescheinigt werden muß. 

Dies ist jetzt und künftighin genau zu beachten. 
Bolkenhain, den 2. Fnli 1889. 

Der Herr Dber-Präsident der Provinz Schlesien hat durch Verfügung 
vom 19. Juni d. F. sF-Rr. 5184> dem Vorstande der evangelisch-
lutherischen Diakonissen-Anstalt Bethanien zu Breslau die Geneh
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migung ertheilt, vom 1. Juli >889 bis dahin >890 zum Besten 
genannter Anstalt eine einmalige Sammlung milder Beitrage in 
Form einer Hanskollckte bei den bemittelteren Hanshaltungen der 
Provinz Schlesien zu veranstalten. Die mit der Sammlung be
auftragten Personen haben sich durch Vorzeigung obenerwähnter 
Verfügung oder einer beglaubigten Abschrist derselben auszuweisen. 

Die städtischen Polizeiverwaltnngen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich demnach, der 
Einsammlung gedachter Kollelte keine Hindernisse in den Weg zu 
stellen. 

Bolkenhain, den 2. Juli 1889. 

In der Nacht vom 1. zum 2. Juni d. Js. ist in Dieppe in 
Frankreich bei dem Wechsel-Agenten Lonis Delarne ein beträchtlicher 
Diebstahl mittelst Einbruchs verübt worden. Der That verdächtig 
ist ein Mann im Alter von ungefähr 25 Jahren, 1,58, m groß 
mit braunen Haaren, kleinem braunem Schnurrbart, von bleicher 
Gesichtsfarbe, krankhaftem Aussehen, vorn nbergebeugter Haltung, 
der an häufigem Husten leidet, sehr magere Hände hat und das 
Französische ohne Accent spricht. Seine Kleidung bestand in einem 
schwarzen, punktirten Anzug, schwarzem weichem Hut und Lackstie
feln. In seiner Begleitung befand sich ein Mann von großer 
Gestalt, starker Beleibtheit, branner Gesichtsfarbe und vortheilhafter 
Erscheinung. 

Die gestohlenen Werths sind besonders folgende: 
800 livres, Portugals 3Hg eu titres cke cent livres, Xv. 
197.56; 21.516; 355.711; 356.547; 357.826; 3518; 
202.432; 207.290. — Dix activus AÄ2 central Xv. 35.978 
ä 35987. — 8ept activus Za^ central Xv. 3045; 9981; 
III; 112; 114.10; 114.11; 5087. — 4000 tlorins Xntriclie 
4Hg, vr, par cvupnres äe 1000 tiorius Xv. 54 020; » 
167.481; 156.410; 156.411. -— 600 livres, Vortu^ais 
3Hg gar cvuMres cke 100 livres Xv. 6.963; 12.115; 
14.368; 39.667; 52.671; 56.149. — 35 vbliZativns Ivm-
darckes aucieunes Xv. 1450.406 a 1450.440. — 22 odli-
A-ativus 1'. I. II. tusiou uonvelle Xv. 856.975; 4980.102 
a 4980.104; 198.253; 245.870; 291.952; 316.661; 
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318.987; 318.988; 318.990; 3243.329; 1070.091 a 
1077.09-1., 218.8000 a 218.8002.— 41 obli^ations xortn-
pnmes 4'/z"/g liboroes, Xo. 41924, 41925., 135.500., 
135.001 ü 130.019. — gnatre obliZation^ russes 4^/g 
libvroes, Xo. 538.204., 7013., 7014., 7015., — En« obli-
Kation ru88ö 4 Hg. 89 libörees 538.158., «juatvo odliMtions 
foneiöres 3H« 79 Xo. 533.558., 411.881.,' 411.880., 647.02. 
un don ligniäntion villo äo I'ariK Xo. 263.270., — sopt tranes 
äe reute 4^2°/» Xo. 101.253., — mxt'rauW äe reute 3Hg Xo. 
302.155., — 50 tüaues äe reute 4HzHo ^0. 270.107., äeux 
aetiou8 miuss äe Eukieie, Xo. 37.703., 37.704., — eiug obliKU-
tiou« LirraKos^e-Neäiterrauee liberees Xo. 262.08 ä 262.12., 
uns obliKatiou eommuuale 4 Hg 75 Xo. 144.304., nn guart 
Ville äe I'ari^ 1886, Xo. 544.025., — äeux odliKationK 
MaAttsins Keueranx äe?aii8, Xo. 4076., 4077. Ilne obli-
Kation Ville äe ?ari« Xo., 544.025., nne obliKatiou Ville 
äe Vari^ 1871, Xo. 109 1864., — nne obli^ation koneiere 
3Hg, 83. Xo. 128.5951., Äx bons äe k'Lxposition Xo. 
127.945., 127.943., 127.940, 127.935., 127.936., 127.941., 
äeux kons alKerien^ Xo. 118.448., 118.44G, — 168 kons 
äe In. Vres^e Xo. 214.351., 72.602 a 72.605., 167.762., 
726.84 ä 72.769., 214.1 14 a 21 1.162., 72.612 a 72.638. 

Falls die vorbcschriebenen Personen in dem hiesigen Kreise be
troffen werden, sind dieselben vorläufig festzunehmen und es ist mir 
davon sofort Anzeige zu erstatten. Ebenso bitte ich etwaige In
haber der gestohlenen Werthpapiere anzuhalten, dieselben über den 
Erwerb der letzteren zu vernehmen und mich davon unter Ein
reichung der aufgenommenen Verhandlung sofort in Kenntnis; zu setzen. 

Bolkenhain, den 5. Juli 1889. » 

Für den Gutsbezirk Halbendorf ist der Wirthschafts-Inspektor 
Max Müller daselbst zum Gntsvorsteher bestellt und demgemäß 
vereidet worden. 

Bolkenhain, den 2. Juli 1889. 

Der Amtsvorsteher des Amtsbezirks Kauder, Konigl. Major ^r. 230. 
a. d. Herr von Mutins ans Börnchen wird während einer mehr
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monatlichen Abwesenheit in der Verwaltung des genannten Amts
bezirkes durch seinen Stellvertreter Wirthfchafts-Jnspektor Kirchner 
in Börnchen vertreten. 

Bolkenhain, den 2. Juli 1889. 
Der Königliche Landraty. 

von Lösch. 

Nr. 291. Im Anschluß an die Kreisblattverfügung vom 14. v. Mts. 
(Kreisbl. S. 195) bringe ich den betreffenden Guts- und Gemeinde-
Vorständen des Kreises hiermit zur Kenntnis), daß für das I.Halb
jahr d. Js. an Provinzial-Land-Feuer-Soeietäts-Beiträgen zu ent
richten haben: 

1. Gemeinde Adlersruh ... 13 Mk. 08 Pf. 
2. „ Ober-Baumgarten . 16 „ 28 „ 
3. „ Aieder-Baumgarten . 31 „ 88 „ 
4. Gut Blumenau 133 „ 45 „ 
5. Gemeinde Blumenau ... 8 „ 80 „ 
6 .  „  D ä t z d o r f  . . . .  2 1  „  7 8  „  
7. „ Giesmannsdorf . . 18 „ 08 „ 
8. „  Gir lachsdorf . . .  4 „ 23 „  
9 .  „  G r ä b e l  . . . .  2 3  „  6 5  „  

10. Gut Hausdorf 121 „ 90 „ 
11. Gemeinde Hausdorf ... 32 „ 53 „ 
12. Gut Ober-Hohendorf ... 24 „ 73 „ 
13. Gemeinde Ober-Hohendorf . . 3 „ 00 „ 
14. „ Hohcnhelmsdorf . . 21 „ 05 „ 
15. „ Hohenpetersdorf . . 38 „ 69 „ 
16. Gut Kauder 99 „ 15 „ 
17. Gemeinde Kauder .... 46 „ 95 „ 
18. „ Neu-Kunzendorf . . 3 „ 35 „ 
19. „ Nieder-Knnzendorf . 17 „ 33 „ 
20. Gut Langhellwigsdorf ... 197 „ 90 „ 
21. Gemeinde Langhellwigsdorf . 46 „ 98 „ 
22. Gut Lauterbach 98 „ 78 „ 
23. Gemeinde Lauterbach ... 7 „ 13 „ 
24. „ Merzdorf .... 49 „ 95 „ 
25. „ Möhnersdorf . . 8 „ 13 „ 
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2t!. Gemeinde Rimmersath ... 15 Mk. 35 Pf. 
27. „ Rieder-Polkan . . 2 „ 58 „ 
28. Gut Preilsdors 11 „ 15 „ 
29. Gemeinde O.nolsdors ... 17 „ 50 „ 
30. „ Alt-Reichenau . . >4 „ 05 „ 
31. Gut Alt-Nöhrsdorf . . . . 133 „ 83 „ 
32. Gemeinde Alt-3ibhrsdorf . . 44 „ 85 „ 
33. „ tliohnstock . . . 184 „ 20 „ 
34. Gut Nudelstadt 40 „ 63 „ 
35. Gemeinde Rudelstadt ... 147 „ 60 „ 
36. „ tllnhbank .... 5 „ 58 „ 
37. Gut Schweinhaus .... 37 „ 88 „ 
38. Gemeinde Schweinhaus . . 25 „ 88 „ 
39. Gut Schweinz 117 „ 58 „ 
40. Gemeinde Schweinz .... 21 „ 05 „ 
41. Gut Simsdorf 76 „ 28 „ 
42. Gemeinde Simsdorf ... 21 „ 58 „ 
43. Gut Schollwitz 85 „ 65 „ 
44. Gemeinde Streckenbach ... 41 „ 88 „ 
45. „ Thomasdorf ... 35 „ 15 „ 
46. „ Klein-Waltersorf . 22 „ 03 „ 
47. „ Wederau .... 11 „ 00 „ 
48. „ Weidenpetersdorf . 163 „ 80 „ 
49. „ Ober-Wernersdorf . 75 „ 03 „ 
50. „ Rieder-Weruersdorf . 91 „ 25 „ 
51. „ Wiescuberg ... 52 „ 65 „ 
52. Gut Ober-Wolmsdorf ... 54 „ 93 „ 
53. Gemeinde Ober-Wolmsdorf . 2o „ 80 „ 
54. Gut illieder-Wolmsdorf ... 31 „ 68 „ 
55. Gemeinde Nieder-Wolmsdorf . 25 „ 48 „ 
56. „ Städtisch - Wolmsdorf 16 „ 00 „ 
57. „ tliieder-Würgsdorf . 16 „ 00 „ 
58. „ Wnrqsdorf-Pfarranth. 16 „ 33 „ 

Bolkenhain, den 5. Juli 1889. 
Der Kreis-Fener-Tocletüts-Direktor und Landruth. 

I. V. 
Speer, Kreissecretär. 
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Nr. 20S. Der Kreis-Ausschuß hält während der Zeit vom 21. Juli bis 
1. September d. Is. Ferien. 

Dies wird hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kennt-
niß gebracht, daß während der Ferien Termine zur mündlichen 
Verhandlung der Regel nach nnr in schleunigen Sachen abgehalten 
werden dürfen, und daß die Ferien auf den Lauf der gesetzlichen 
Fristen ohne Einfluß bleiben. 

Bolkenhain, den 6. Juli 1889. 

Namens des Kreis-Ausschusses, der Borsitzende. 

Mittelst des deutschen Reichs-Postdampsers können von jetzt ab 
Postpacketvcr^ Postpackete nach der Britischen Kolonie Süd-Australien ver-

sandt werden. 
Die Beförderung der Packete erfolgt je nach der Wahl des 

Absenders, über Bremen oder über Brindisi. 
Ans dem Wege über Bremen sind Packete bis zu 5 Kg-, auf 

demjenigen über Brindisi Packete bis zu 3 lcZ Gewicht zugelassen. 
Die Packete müssen fraukirt werden. 
lieber die Taxen und Versendungsbedingungen ertheilen die 

Poftanstalten aus Verlangen Auskunft. 

Berlin ^., den 22. Juli 1889. 

Der Staatssekretär des Reichs-Postamts. 
v. Stephan. 

Bekanntmachmsg. 
In Gemäßheit des § 65 des .Reglements vom 28. Dezember 

1864 werden die Verwaltnngs-Ergebnisse der Schlesischen Provin-
zial-Land-Fener-Societät für die Zeit vom 1. Januar 1888 bis 31. 
März 1889 nachstehend zur öffentlichen Kenntnis; gebracht: 
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L.. Einnahme. 
I . B e i t r ä g e  . . . . .  2 , 1 9 9 , 1 0 1 . 6 6  M .  

270,162.78 „ 2. Zinsen 
Z.Aus der Rückversicherung 
4. Erstattungen n. Ersparnn-

gen an der Schadcnrcserve 
früherer Jahre . . . 

5. Sonstige Einnahmen . . 

249,616.20 

11,185.72 
15,445.83 

/>' 
Zusammen 2,745,812 19 M. ̂ 

Ucbcrschuß der Einnahmen 

K. Ausgabe. 
Schadenvergütungen . . 1,527,040.68 M. 
Kosten derMckversichernng 272,722.75 „ 
Spritzen- und andere Prä
mien, sowie für gemein
nützige Zwecke . . . 18,154.12 „ 
Vcrmaltungskosten incl. 
225,426.24 Mk. Bureau
kastcnn.Tantieme derKreis-
u. Lokalverwaltung, sowie 
20,542.61 M. für Brand
schäden- u. andere Taxen 355,776.33 „ 
Zur Unterhaltung des 
Grundstücks .... 6,947.72 „ 
Sonstige Ausgaben . . 6,134.25 „ 

Zusammen 2,186,775.85 M. 
: 559,036.34 Mark. 

Gesammt-Vermögen am 81. März 1889. 
n. K a s s e n b e s t a n d  . . . .  
d. Rückständige Beiträge 
e. Sonstige rückständige Ein

nahmen 
<!. 4,454,450 M. Werthpa-

piere zum Ankaufspreise von 4,469,503.18 
ö. Hypothek. Ausleihungen . 1,286,315.00 
f. Werth des Grundstücks . 375,000.00 

438.53 M. 
330,510.32 „ 

228,802.09 „ 

in Klasse 
i. 

II. 
II!. 
ZV. 

Zusammen 6,690,569.12 M. 
Ueberschust der Activa: 

Die Versicherungssunnne betrug: 
am 1. Januar 1888: am 1. Januar 1889: 
623,713,870 M. 675,403,490 M. 
142,973,180 „ 155,449,220 „ 
71,635,920 „ 77,529,240 „ 

103,103,680 „ 104,766,670 „ 

n. stlückständige Schadeiwer-
gütigungcn incl.49,243.57 
Mk. für noch schwebende 
S c h a d e n s a l l e  . . . .  

st. Sonstige rückständige Aus
gaben 

e. Beitragsrescrve pro !>. bis 
IV. Quartal 1889 . 

Zusammen 450,145.96 M 
6,240,423.16 Mark. 

117,542.93 M. 

13,921.65 „ 

318,681.38 „ 

darnntrr für Mobiliar 
162,439,260 M. 

42,944,130 „ 
26.229,390 „ 
17,104,470 „ 

mithin mehr: 
51,689,620 M. 
12,476.040 „ 

5,893,320 „ 
1,662,990 „ 

Zusammen 941,426,650 M. 1,013,148,620 M. 248,717,250 M. 71,721,970 M. 
Der Schadenanfwand von 1,527,040.6« Mk. wurde durch 998 Brände 

hervorgerufen, welche 1021 Besitzungen mit 6l6 Wohn-, 306 Stall-, 404 Scheuer-
nnd 283 tRebengebänden und in 283 Jällcn bewegliche Gegenstände verschiedener 
Art zerstörten resp. beschädigten. 

Kreisblatt Stück 27. Z 
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Darunter befinden sich 87 Dominien (128 Gebäude ?c.) mit 432,471 M., 
1 Kirche mit 375 Mk., 22 Gastwirtschaften <35 Gebäude) mit 45,680 Mk., 
10 Wasser- bezw. Dampfmühlen mit 73,033 Mk., 7 Bockwindmühlen mit 
13,325 Mk., 5 Ziegeleien mit 27,053 Mk. Brandentschädigung. 

Entstanden sind von diesen Bränden erwiesenermaßen: Durch Blitz 102, 
durch Borsatz 26, durch Fahrlässigkeit 94, durch Spiel der Kinder mit Streich
hölzern 32, durch bauliche Mängel und schadhafte Feucrungsanlagen 17, durch 
Funken aus Schornsteinen 3, durch Selbstentzündung 4, durch Erplosion 9, durch 
Ueberheiznng 2, durch Entzündung glühender Asche 1. 

Die Eutftehuugsursache der übrigen Brände hat nicht ermittelt werden 
können. 

Die meisten Brände fanden statt in den Kreisen: Ratibor nämlich 42 
mit 38,859 Mk., Pleß 41 mit 36,771 Mk., Groß-Wartenberg 37 mit 71,135 
Mk., Neustadt 35 mit 68,588 Mk., Lubliuitz 35 mit 23,770 Mk., Oels 34 
mit 78,990 Mk., Eosel 32 mit 45,664 Mk., Gleiwitz 31 mit 21,718 Mk. 
Schadeuoergütiguug. 

Bon größerem Umfange waren die Brände am: 
28. August 1888 iu Lorcnzberg, Kreis Strehlen, mit 52,459 Mk. Vcrgütiguug für 2 Ge

bäude mit Inhalt. 
19. September 1888 in Glausche, Kreis Namslau, mit 32,295 Mk. Vergnügung für 6 Ge

bäude mit Inhalt. 
12. August 1888 in Siegersdorf, Kreis Frcistadt, mit 30,865 Mk. Vcrgütigung für 3 Ge

bäude mit Inhalt. 
12. Januar 1889 in Sapratschine, Kreis Trebnitz, mit 27,014 Mk. Vcrgütigung für 3 Ge

bäude mit Inhalt. 
28. August 1888 in Waldvorwerk, Kreis Guhrau, mit 23,210 Mk. Vcrgütigung für 3 Ge

bäude ohne Inhalt. 
Breslau, den 12. Juni 1889. 

Die Provinzial-Land-Feuer-Soeietats-Direetion. 
von Klitzing. 



Kreis Cnn enden Blatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 28. 

Redigitt im Bureau des Königl. Laudrath - Amtes Gctruckt i.c der Buckdruckerei von E. Hendttz 
zu Bolkenhain. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 15. Jul i  1889. 

Aeit einiger Zeit werden durch die Firma I. Heckhansen die Nr. Z95. 
Meies, Maschinenfabrik mld Graviraustalt zn Ebln a. Rh. unter 
dem Namen „Gassens Knnstkaffee" künstliche Kaffeebohnen in den 
Handel gebracht, welche den gebrannten natürlichen Kaffeebohnen 
so ähnlich sind, daß eine betrügerische Beimengung zu den letzteren 
stattfinden kann. 

Nach der von einem Chemiker ausgeführten Analyse enthalten 
die erwähnten künstlichen Bohnen: 

Masser und Feuchtigkeit . . . 2 , 2 k c h / o ,  

Aether-Extrakt 2 ,7g „ 

Masser-Extrakt 27,58 „ 
stickstoffhaltige Bestandtheile . . 1 l , 4 v  „  

Zucker 1 ,94 „ 

Asche 1 ,77 „ 

Kaffem 0 ,55 „ 

Gesundheitsschädliche Metalle sind nicht nachgewiesen worden. 
In der Glasur findet sich sehr viel (Eisen blau färbender) Gerbstoff 
mit Harz. Der hohe Stickstoffgehalt rührt von Lupinen, das Kaffem 
aus Koka-Nüssen her. 

Dies bringe ich den städtischen Polizeiverwaltnngcn, sowie den 
Herren Amtsvorstehern des Kreises hierdurch mit dem Ersuchen zur 
Kenntniß, im Falle einer Verwendung der vorbeschriebenen künst
lichen Kaffeebohnen zu betrügerischen Zwecken die betreffenden Ge
werbetreibenden ans Grund des § 10 des Nahrungsmittel-Gesetzes 
vom l4. Mai 1879 (N. G. Bl. S. 147) der Kgl. Staatsanwalt
schaft zur Bestrafung anzuzeigen. 

Bolkenhain, den 9. Juli 1889. 
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Höherein Auftrage zufolge mache ich die Magistrate, Guts-
uud Gemeindevorstände des Kreises darauf aufmerksam, daß weuu 
sie Nachweisungeu über vorschußweife au Gestellungspflichtige ge
zahlte Marschgebühren an eine unmittelbare Staats- oder Bnndes-
Behörde lLandrathsamt, Kreiskasse u. dergl.) absenden, solchen Sen-
duugeu unter dem Vermerk .MilitariM die Portofreiheit zusteht. 

Bolkenhain, den l>. Juli 1889. 

Höherem Auftrage zufolge weise ich die Herreu Amtsvorsteher 
des Kreises hierdurch an, bei der ihnen nach § 6 der Feuerlösch-
Ordnnng vom 26. März 1887 iErtra-Beilage zu Stück 14 des 
Liegn. Reg.-Amtsbl. v. 1887) obliegenden Kontrolle des Feuerlösch-
weseus ihres Amtsbezirks sich eines Sachverständigen zu bedienen 
und Anträge auf Entsendung eines solchen hierher einzureichen. 

Dabei weise ich darauf hin, daß die Entsendung derartiger 
Sachverständiger auf Veranlassung der schlesischen Proviuzial-Land-
Feuer-Coeietät erfolgt, welche sich dieserhalb mit dem Provinzial-
Verbande der freiwilligen Feuerwehren in Verbindung gesetzt hat. 
Die den Herren Amtsvorstehern obliegende Prüfung des Feuer
löschwesens hat sich nicht nur auf die Löschgeräthe, sondern auch 
aus die Einrichtung der Löschhilfe und deren Verbesserung zu er
strecken und es sind hierbei selbst bei der vorzüglichsten eigenen 
Sachkunde die praktischen Demonstrationen eines tüchtigen Leiters 
einer Feuerwehr bei der Bedienung und Handhabung der Geräthe, 
sowie dessen Erfahrungen über die Wirksamkeit bezw. Erfolglosigkeit 
und die Gefahren einzelner Maßnahmen nicht zu entbehren, wenn 
das Feuerlöschwesen auf dem platten Lande gehoben werden soll. 

Da die obeugedachte Feuerlösch-Ordnung bereits zwei Jahre in 
Kraft besteht, so werden die ersten Revisionen mit Rücksicht aus § 
6 a. a. O. in diesem Jahre zu veranstalten sein. -

Bolkenhain, den 11. Juli 1889. 

Das diesjährige Mai-Heft des Deutschen Handels-Archivs ent
hält folgende Artikel, welche für die Handel- und Gewerbetreibenden 
von Interesse sein dürften: 



227 

Seite. 
303. Gesetz, betreffend die Aufhebung der KK 4 und 25 des Ge

setzes über die Besteuerung des Branntweins vom 24.Juni 1887. 
„ Gesetz, betreffend die Abänderung des Bereinszollgesetzes vom 

1. Juli 1869. 
„ Uebertragnng konsularischer Befugnisse pp. 

304. dgl. für das Schutzgebiet der Marschall-Inseln. 
„ Italien. Zollbehandlnng von Papier mit aufgedruckten Bignetten. 

315. Znnzibar. Verbot der Waffen-Gin- und Ausfuhr pp. 
„ Türkei. Zollfreiheit der Maschinen und Geräthe für die erste 

Ginrichtnng von Fabriken. 
316. Ghina. Grgänzung der Bestimmungen über die Niederlagen 

unter Zollverschluß pp. 
322. Schweiz. Zolltarif. 
349. Frankreich. Abänderung des Konknrsgesetzcs. 

„ „ Eingangszoll auf Salz. 
351. Nußland. Organisation des Zollwesens im Transkaspigebiet. 
369. „ Die Branntweinbrennerei in der Gampagne 18^/57. 

„ „ Die Cpiritnsansfnhr im Jahre 1888. 
363. Bereinigte Staaten. Handelsverkehr zwischen den Bereinigten 

Staaten und Deutschland pp. 

Handelsberichte. 

l73. Bereinigte Staaten. Der Handel und die wirthschast l ichen 
Verhältnisse pp. 

178. Serajewo. Entwicklung des Handels in Bosnien pp. 
217. Basel. Handelsbericht für das Jahr 1888. 
226. Rischni-Nowgorod. Die Messe im Jahre 1888. 
236. Bereinigte Staaten. Die tzage des Zuckermarktes im Jahre 

1888. 
241. Allgemeines. Berkehr deutscher Schiffe in fremden Häfen im 

Jahre 1888. 
244. Argentinische Republik. Handelsbeziehungen der Provinzen 

Entre Rios pp. 
250. Frankfurt a. M. Die Production von Heidelbeerwein. 

Die Magisträte nnd ländlichen Ortsbehörden des Kreises er-
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suche ich, die Betheiligten hiervon in geeigneter Weise inKenntniß 
zu setzen. 

Bolkenhain, den 9. Juli 1889. 
Der Königliche Landrath, 

von Lösch. 

Bekanntmachung. 
In den Unteroffizier-Schulen Potsdam, Marienwcrder und 

Niebrich können im October d. I. noch Freiwillige zur Einstellung 
gelangen. 

Die Herren Orts-Borsteher werden ersucht, in den ihnen unter
stellten Ortschaften dies mit dem Hinzufügen zur allgemeinen Kennt
nis; zu bringen, daß junge Leute, welche gewillt sind in eineUnter-
ofsizier-Schnle einzutreten, sich jederzeit bei dem unterzeichneten 
Kommando melden können. 

Iauer, den 11. Juli 1889. 
Königliches Bezirks-Kommando. 

Nr. Z«). Der Meistbetrag der Postanweisungen aus Deutschland nach 
^rwciterunq^des den Bereinigten Staaten von Amerika wird von jetzt ab von 50 
Postanweisungs- ans 100 Dollars erhöht. 
Arrelnigt^ Die Taxe beträgt, wie bisher, 20 Pf. für je 20 Vi., mindestens 

von Amerika. jedoch 40 Pf. 
Berlin ^., den 30. Juni 1889. 

Der Staatssekretär des Reichs-Postamts. 
v. Stephan. 



Kreis Em renden Blatt 
des 

Königlichen Lantrath-Amtcs in Bolkenhain. 
Stück 29. 

Retigiit iin Bureau des Königl. Lnndrakh-Anitcs Gctruekt i>, der Buchdruckerci von E. Hcndctz 
zu Bolkenhain. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 22. Jul i  1889. 

Durch das Gesetz vom 15. April d. I. «G.-S, S. 99) ist 
der Herr Finanzminister ermächtigt worden: 

1) die Grundsteuer von solchen Liegenschaften, deren Ertrag 
in Folge von Ueberschwemmnng für ein oder mehrere Jahre 
ganz oder zu einem erheblichen Dhcile verloren geht, ans 
ein oder mehrere Jähre ganz oder theilweise zu erlassen; 

2) Liegenschaften, welche in Folge von Ueberschwemmnug der
gestalt beschädigt sind, daß ihre Ertragfähigkeit eine er
hebliche Verminderung bleibend erlitten hat, in eine geringere 
Klasse des maßgebenden Klassifikationstarifes zu versetzen. 

Die Ortsbehörden des Kreises wollen dies auf geeignete Art 
zur Kenntnis) der Einwohner Ihrer Bezirke bringen, etwaige Gesuche 
um Erlaß oder Ermäßigung der Grundsteuer entgegennehmen, die
selben in eine für Guts- und Gemeinde-Bezirke gesondert 
auszustellende Nachweisung nach dem untenstehenden Muster 
eintragen und sodann letztere nebst den zugehörigen Gesuchen bis 
Ende August d. I. hierher einreichen. 

Dabei mache ich jedoch. ausdrücklich darauf aufmerksam, daß 
die durch Ueberschwemmungen ganz oder thei lweise untergegan
genen oder bleibend ertragsunfähig gewordenen Ländereien 
nicht unter das obengenannte Gesetz fallen.. Anträge auf Absetzung 
der Grundsteuer von solchen Ländereien stick» vielmehr an das Kgl. 
Katasteramt in Landeshut zu richten und wird dabei auf § 1 Nr. 
7 und § 2 Abs. 1 der Anweisung I vom 31. März 1877 für 
das Verfahren bei der Fortschreibung der Grundsteuer-Bücher nnd 
Karten lExtra-Beil. zum Liegn. Neg.-Amtsbl. von 1877) hingewiesen. 

Bolkenhain, den 20. Juli 1889. 
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Regierungsbezirk Liegnih. 
Kreis 

bezirk 
Etatsjahr 18 

Nachweisung 
des 

i n  V o r s c h l a g  g e b r a c h t e n  E r l a s s e s  a n  
G r u n d  s t  e u e r .  

Bemerkungen. 
1. In dein umstehenden Formular sind die Spalten 1 bis 15 durch den Katasterkontroleur auszufüllen. 
2. Sind nur Theile von Grundstücken beschädigt, so sind die Angaben in den Spalten 9 bis 11 ent

sprechend diesen Theilen schätzungsweise zu machen. 
3. Sämmtliche Angaben sind für jeden Steuerpflichtigen getrennt zu halten. 

St 

- ^ 

K O 

Des Grundstücks bezw. des 
durch die eingetretene 

Ueberschwemmung berührten 
Theils desselben. 

s°t 

Flächen-
Inhalt. 

7. 8. S. 

Rein
ertrag. 

Mr. wo 
1V. 

^ L Z ^ 

1̂? 

Monat und 
Jahr, in wcl-

chcin tic 
Iltbcrschn'rnt-

inungs-
beschädigung 

12. 13. 

Inhalt 
des 

Erlaß-
Gesuchs. 

>4. 

Grlahvorlchlag nebst 
Brgründniig 

des 
Kataster-
kontro-
leurs. 

^^5" 

des 

Land
raths. 

16. 

der 

Regie
rung. 

17^ 
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Auf Autrag des Gauverbaudes Breslau des Deutscheu Nad-
fahrer-Bundes ersuche ich hierdurch die städtischen Polizeiverwal-
tnngen, sowie die läudlicheu Ortsbehorden des Kreises, die Eiu-
wohuer Ihrer Bezirke auf geeignete Art  vor Beläst igungen der 
Radfahrer auf ihren Fahrten zu warnen, indem dadurch nicht 
selten die Radfahrer zum Sturz kommen und hierbei an Leben 
und Gesundheit Schaden erleiden, auch ihre werthvollen Fahrzeuge 
beschädigt werden. — Unter Hinweis auf diese uachtheiligen Folgen 
wollen auch die Herren Lehrer ihre Schiller vor jeder Belästigung 
der Radfahrer auf ihren Fahrten ernstlich warnen. 

Bolkenhain, den 1!). Juli 1889. 

Im Anschluß an meine Kreisblatt-Berfügung vom 23. Juli 
v. I. (Kr. Bl. S. 259) ersuche ich die Magisträte, Guts- und 
Gemeinde-Borstände des Kreises, mir am Schlüsse jeden Jahres 
die Zahl der er legten Raubvogel anzuzeigen. 

Bolkenhain, den 18. Juli 1889. 

Das diesjährige Juni-Heft des deutschen Handels-Archivs ent
hält folgende Artikel, welche für die Handel- und Gewerbetreibenden 
von Interesse sein dürften: 

Deutsches Handels-Archiv. Juni-Heft. 
Seite. 
371. Deutsches Reich. Ablassung von Thierol an Zuckerfabriken w. 
372. Spanien. Zol lbehandlung verschiedener Gegenstände. 
393. Bereinigte Staaten von Amerika. Zolltarifentscheidungen. 
394. Niederlande. (Einfuhrzoll ans Essig. 
395. „ Zollbehandlung von Terpentinfirnissen. 
396. Belgien. Eingangszoll und Accise auf Sacharin. 
396. „  Berbot der Ein- und Durchfuhr von Rindvieh w. 
412. Schweiz. Statistik der Schweizerischen Baumwollenindustrie 

i. I. 1888. 
415. Oesterreich-Uugaru. Production der Bergwerke ?c. i. I. 1887. 

Handelsberichte. 
295. Canada. Handelsbericht für das Jahr 1887/88. 
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Seite. 
309. Manchester. Das Baumwoll-Fabrikationsgeschäft 1. Quar

tal 1889. 
313. Sunderland. Handelsbericht für das Jahr 1888. 
314. Sonthampton. Schifffahrtsbericht für das Jahr 1888. 
321. Moskau. Die diesjährige Messe in Jrbit. 
324. San-Franzisko. Handelsbericht für das Jahr 1888. 
332. „ Arbeiterverhältnisse. — Chinesen. 
378. Helsingborg. 
385. Melbourne. Handelsbericht für das Jahr 1888. 
390. Allgemeines. Berkehr deutscher Schiffe w. 

Die Magisträte und ländlichen Ortsbehörden ersnche ich, die 
Betheiligten hiervon auf geeignete Weise in Kenntniß zu setzen. 

Bolkenhain, den 16. Juli 1889. 

Das Verzeichnis; der zur baaren Einlösung am 1. No
vember d. Js. gekündigten Kurmärkischen Schuldverschrei
bungen kann täglich während der Dienststunden im hiesigen Land-
rathsamte eingesehen werden. 

Bolkenhain, den 19. Juli 1889. 

Dem Borstande des Vereins für Geflügel- und Bogelzucht zu 
Oppeln ist seitens des Herrn Ober-Präsidenten der Provinz Schle
sien durch Verfügung vom 30. Jnni d. I. sO. P. 5507) die Ge
nehmigung crtheilt worden, Loose für die im Monat August 
d. I. gelegentlich der Geflügel-Ausstellung zu Oppeln stattfindenden 
Lotterie innerhalb der Provinz Schlesien ausgeben zu dürfen. 

Die städtischen Polizeiverwaltungen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich, dem Absätze 
der demnach zum Bertnebe gelangenden Loose keine Hindernisse 
entgegen zu stellen. 

Bolkenhain, den 16. Juli 1889. 

Nr. so?. Im Königlichen Ministerium der öffentlichen Arbeiten ist die 
„Uebersichtskarte der Verwaltungsbezirke der Preußischen Staats-
Eisenbahnen s4 BlattE 
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in neuer Auflage bearbeitet und mittelst Photo-Litographic und 
Farbendruck vervielfältigt worden. 

Hierauf mache ich hierdurch mit dem Bemerken aufmerksam, 
daß die vorgedachte Karte zum Preise von 2,50 Mk. für das 
Exemplar durch den Buchhandel bezogen werden kann und der 
Kommissionsverlag der Simon Schropp'schen Hof-Landkartcnhandlung 
in Berlin übertragen ist. 

Bolkenhain, den 14. Juli 1889. 

Seitens des Amtes von Kauder ist der Tischlermeister Gustav 
Rudolph in Hausdors nach beigebrachtem Besähigungs-Nachweise 
zum Fleischbeschauer für den Guts- und Gemeindebezirk Hausdorf 
amtlich bestellt worden. 

Bolkenhain, den 18. Juli 1889. 

Die Kopialien-Entschädignng für die Seitens der Standesämter 
an das Königliche statistische Büreau in Berlin eingereichten, den 
Zeitraum vom 1. April 1888 bis 31. März 1889 umfassende 
Zählkarten über- Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle wird 
von der Königl. Kreiskasse Hierselbst den Herren Standesbeamten nach 
deren amtlichem Wohnsitze frankirt durch die Post übersendet 
werden. 

Die Herren Standesbeamten setze ich hiervon unter dem Er
suchen in Kenntniß, sofort nach Empfang der in Rede stehenden 
Kopial ien-Entschädigung eine aus die Königl .  Negierungs-Haupt-
kasse zu Li egnitz lautende Quittung darüber an die hiesige Kreis
kasse einzusenden. 

Bolkenhain, den 18. Juli 1889. 

Der Königliche ^andrath. 
von Lösch. 

Die Magisträte, Guts- und Gemeinde-Vorstände des Kreises Nr. 3io. 
machen wir hiermit ausdrücklich darauf aufmerksam, daß die ihnen 
unlängst zugegangene Heberol le der land- und forstwirth-
schaftlichen Unfall-Versicherung, auch wenn nur ein versicher
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ter Betrieb darin verzeichnet ist, gemäß § 82 des Reichsgesetzes 
vom 5. Mai t886 tR.-G.-Bl.  S. 160) während zwei Wochen 
zur Einsicht der Beiheiligten ausgelegt und der Beginn dieser 
Frist auf ortsübliche Art bekannt gemacht werden muß. 

Bei Rückreichung der Heberolle und des dazu gehörigen Schrei
bens des Vorstandes der schlesischen landwirtschaftlichen Berufsge-
nossenschast vom 27. Juni d. Js. ist uns zugleich eine Beschei
nigung darüber einzusendeü, während welcher Zeit  die Hebe
rol le zur Einsicht der Bethei l igten ausgelegen hat und daß der 
Beginn der Auslegung vorher ans ortsübl iche Art  bekannt 
gemacht worden ist. 

Bolkenhain, den 19. Juli 1889. 

Bekanntmachung. 
Im Oberstock des früheren Landrathsamts-Gebäudes, Kirchstraße 

Rr 66 Hierselbst ist eine Wohnung, bestehend in zwei in einander 
gehenden Zimmern, Küche, verschließbarem Flur und sonstigem Zu
behör, zu vermiethen und bald oder zum 1. October d. I .  zu 
beziehen. 

Nähere Auskunft wird in dem hiesigen Landrathsamte ertheilt. 
Bolkenhain, den 17. Juli 1889. 
Namens des Kreis-Ausschusses, der Vorsitzende. 

von Lösch. 

Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen die im Grundbuchs 

von Hohenhelmsdorf Band I Seite 11 unter No. 2 und Band III 
Seite 209 unter No. III auf den Namen des Mütlermeisters 
Wilhelm Seidel in Hohenhelmsdorf eingetragenen, daselbst belege
nen Grundstücke 

am 18. September 1889, Dormittags 10 Mr 
vor den: unterzeichneten Gericht an Gerichtsstelle versteigert werden. 

Das Grundstück No. 2 Hohenhelmsdorf ist mit 0,95 Thlr. 
Reinertrag und einer Fläche von 59 g. 70 gm zur Grundsteuer, 
mit 60 Mk. Nntzungswerth zur Gebändesteuer, das Grundstück No. 
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I I )  Hohenhelmsdorf mit  0,95 Thlr .  Reinertrag nnd einer Fläche 
von 30 a 10 gm zur Grundsteuer veranlagt. Auszug aus der 
Steuerrolle, beglaubigte Abschrift der Grundbuchblätter, etwaige Ab
schätzungen und andere die Grundstücke betreffende Nachweisnngen, 
sowie besondere Kaufbedingnngen tonnen in der Gerichtsschreiberei 
eingesehen werden. 

Alle Realberechtigten werden aufgefordert, die nicht von selbst 
auf den Ersteher ubergehenden Ansprüche, deren Vorhandensein oder 
Betrag ans dem Grundbnche zur Zeit der Eintragung des Ver
steigerungsvermerks nicht hervorging, insbesondere derartige Forde
rungen von Kapital, Zinsen, wiederkehrenden Hebungen oder Kosten 
spätestens im Verstcigerungstermin vor der Aufforderung zur Ab
gabe von Geboten anzumelden und, falls der betreibende Gläubiger 
widerspncht, dem Gerichte glaubhaft zu machen, widrigenfalls die
selben bei Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt 
werden nnd bei Vertheilnng des Kaufgeldes gegen die berücksichtig
ten Ansprüche im Range zurücktreten. 

Diejenigen, welche das Eigenthum der Grundstücke beanspru
chen, werden aufgefordert, vor Schluß des Versteigerungstermins 
die Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, widrigenfalls nach 
erfolgtem Zuschlag das Kaufgeld in Bezug aus den Anspruch an 
die Stelle des Grundstücks tritt. 

Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlags wird 
am 19. September 1889, Uormittags 11 Uhr 

an Gerichtsstelle verkündet werden. 
Bolkenhain, den 10. Juli 1889. 

Königliches Amtsgericht. 

Maurergesellen 
finden dauernde und lohnende Arbeit ans dem Bau des Herrn 
Jos. Otto in Striegau. Meldungen beim Polir daselbst. 

Der Unternehmer. 





Kreis Cm renden Blatt 
des 

Königlichen Andmth-Amtes in Bolkcnhai». 
Stuck 30. 

Nedigirl iin Bureau des Köuigl. Landrath-Aiiites GeNuett in der Vuchdruckerei von E. Heudey 
zu Bolkenhain. zu Bolkcnkain. 

Bolkenhain, den 29. Jul i  1889. 

Die Prüfnngs-Kommissiou für den Hnfbeschlag in Hirschberg 
wird daselbst in Gemäßheit des Gesetzes vom 18. Juni 1884 am ' 

7. September 1889 
einen Prüfungs-Termin abhalteil. 

Indem ich dies zur öffentlichen Kenntnis) bringe, mache ich 
insbesondere bezüglich der Meldungen auf die in Nr. 17 des 
diesseitigen Amtsblattes pro 1885 abgedruckte Prüfungs-Ordnung 
aufmerksam. 

Liegnitz, k8. Juli 1889. 
Der Negiernngs-Präsident 

I. V. v. Seydewitz. 

Auf Grund des K 2 des Gesetzes über die Schonzeiten des Wildes ^ ^r. ^5. 
vom 26. Februar 187V in Verbindung mit § 107 des Gesetzes "'""""ö-
über die Zuständigkeit der Verwaltungs- und Verwaltungsgerichts
behörden vom 1. August 1883 wird im Regierungsbezirk Liegnitz 
für das laufende Jahr der Schluß der Schonzeit 

n) für Rebhühner auf den 18. August «Ende dieses Tages), 
b> für Hasen auf den 14. September «Ende dieses Tages) 

hierdurch festgesetzt. 
Liegnitz, den 13. Juli 1889. 

Der Bezirks-Zusschuß. 

seitens des Herrn Ober-Präsidenten von Schlesien ist dem 
Volstande des Verschönerungsvereins in Alt-Reichenau die Geneh
migung ertheilt worden, zum Besten der in dem daselbst neu er
standenen Brunnen- und Badeorte herzustellenden Promenaden ?c. 
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im Laufe dieses Jahres eine öffentliche Verloosung verschiedener 
Gegenstände zn veranstalten und dazu 2000 Loose ü 25 Pf. inner
halb der Kreise Bolkenhain, Landeshut und Waldenburg auszugeben. 

Hiervon setze ich die städtischen Polizei-Verwaltungen, sowie 
die Herren Amts-, Guts- und Gemeinde-Vorsteher des Kreises mit 
dem Ersuchen in Kenntniß, dem Vertriebe der danach zur Ausgabe 
gelangenden Loose keine Hindernisse entgegenzustellen. 

Bolkenhain, den 24. Juli 1889. 

Der Jahresbericht der Dr. Louis Wolffberg'schen, früher Dr. 
Jany'schen Augen-Klinik zu Breslau, Freiburger Straße No. 9, für 
das Jahr 1888 kann täglich während der Dienststunden im hiesigen 
Landrathsamte eingesehen werden. 

Bolkenhain, den 25. Juli 1889. 

An Stelle des freiwillig ans dem Amte geschiedenen Gemeinde
vorstehers Hoffmann in Nieder-Kunzendorf ist der bisherige Ge-
meindeschöffe, Stellenbesitzer Julius Schmidt daselbst zum Gemeinde-
Vorsteher der Gemeinde Nieder-Kunzendorf gewählt, bestätigt und 
verpflichtet worden. 

Bolkenhain, den 23. Juli 1889. 

Die Gemeinde-Vertretung in Streckenbach hat an Stelle 
des aus dem Amte geschiedenen Gemeindevorstehers Tscharnte den 
Stellenbesitzer Karl Zeutsch daselbst zum Gemeindevorsteher gewählt. 
Diese Wahl ist diesseits bestätigt und der Gewählte für das ihm 
übertragene Amt vereidigt worden. 

Bolkenhain, den 23. Juli 1889. 

Die Gemeinde Groß-Waltersdorf hat den Stellenbesitzer Hein
rich Neugebauer daselbst an Stelle des aus dem Amte geschiedenen 
Schöffen Schmidt zum Gemeindeschöffen gewählt. Diese Wahl ist 
von mir bestätigt und der Gewählte für das in Rede stehende 
Amt verpflichtet worden. 

Bolkenhain, den 25. Juli 1889. 
Der Königliche Landrath. 

von Lösch. 
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Steckbriefserneuerung. 
Der von der Königlichen Staatsanwaltschaft Zn Hirschberg hin

ter dem Stellmachergesellen Julius Frühbaner ans Albendorf, Kreis 
Landeshut, zuletzt in Wernersdorf, Kreis Bolkenhain, welcher sich 
auch Theodor Busch neunt, uuterm l8. November 1884 erlassene 
Steckbrief wird hiermit erneuert. 

Boltenhaiu, deu 23. Juli 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

Steckbriefserlediqung. 
Der hinter der Wittwe Karoline Stiffel geborene Döring aus 

Quolsdorf Kreis Bolkenhain gebürtig, unter dem 14. Mai v. Js. 
fKr.  Bl .  1888 S. 172) erlassene Steckbrief ist  er ledigt.  I .  579/88. 

Hirschberg, den 20. Juli 1889. 
Der Erste Staatsanwalt. 

Holzverkans. 
Oberförsterei Reichenau. Forstschutzbezirke: Forst-Hartau und Wingendorf. 

Es sollen 
Donnerstag, am 8. Augnst er., Vormittags 9 Uhr 

folgende Hölzer, als: 
I. Forst-Hartau: Distrikt Nu und Totalität de I88S. 

Erleu: 1 Rm. Knüppel; Nadel: 153 'Stück Bauholz, 32 Stück 
Staugen 1.—3. Cl., 58 Rm. Scheite und Knüppel, 2,0 Hdt. Wellen Reisig 
Z. Cl., 20 Rm. Reisig 4. Cl. — 

S. Wittgendorf: Abtriebs uud Durchforstungsschläge de 
5887, 4888 und 488Ä. 

Buchen: 4 Stück Nutzenden, 9 Rm. Scheite und Knüppel; Nadel: 
120 Stück Anbruch-Klötzer, 48 Rm. Scheite, 100,0 Hdt. Reisig 3. Cl., 4000 
Rm. Reisig 4. Cl. uud 

72 Rm. Fichtenriude und 
22 Rm. Tauucurinde 

im Gerichtskretscham zu Wittgeudorf öffentlich meistbietend gegen 
sofortige Bezahlung verkaust werden. 

Reichenau, den 22. Juli 1889. 

Der Königliche Oberförster. 
Lange. 
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H o l z - V e r k a u s. 
Oberförsterei Reichenau. Forstschutzbezirke: Ruhbank u. Einsiedel. 
Es sollen: 

Mittwoch, am 14. August e., Vormittags 9 Uhr 
folgende Hölzer als: 

1. Nnhbank: Schläge und Totalität. 
Buchen: 63 Stück Nutzenden, 154 Rm. Scheite und Knüppel, 2,0 

Hdt. Wellen Reisig 3. Cl.; Nadel: 23 Stück Anbruch-Klötzer, 08 Rm. 
Reisig 3. Cl. — 

S. Einsiedel: Schläge und Totalität. 
Buchen: 77 Rm. Scheite und Knüppel, 7!) Rm. Reisig 2.—4. Cl.; 

Birke, Erle, Aspe: 21 Rm. Scheite und Knüppel; Nadel: 22 Stück 
Anbruch-Klötzer, 93 Rm. Scheite und Knüppel, 1570 Rm. Reisig 2.—4. Cl., 
3,2 Hdt. Wellen Reisig 3. Cl. und 43 Rm. Tanuenrinde 
im Forstkretscham zu Giesmannsdorf öffentlich meistbietend gegen 
sofortige Bezahlung verkauft werden. 

Reichenau, den 23. Juli 1889. 
Der Königliche Obersörster. Lange. 

Zwangsversteigerung. 
Donnerstag, den 1. August 1889, Mittags 12 Uhr 

werde ich vor dem Gerichtskretscham zu Alt-Reichenau sanderweit 
gepfändet) nachstehend verzeichnete Gegenstände als: 

Einen ganzgedeckten Spazierwagen mit Deichsel und Laternen 
— voraussichtlich bestimmt — gegen Baarzahlung meistbie
tend versteigern. 

Meichsner, 
Gerichtsvollzieher beim Königlichen Amtsgericht in Landeshnt. 

Maurergesellen 
finden dauernde und lohnende Arbeit aus dem Bau des Herrn 
Jos. Otto in Striegau. Meldungen beim Polir daselbst. 

Der Wnternehmer. 



Kreis Currenden Blatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtcs in Bolkenhai». 
Stück 31. 

RcdiqiU i>n Bureau des Königl. L.indralh-Annes Getruekt i., der Buchdruekeici von E. Heudeß 
zu Bolkenhai». zu Bolkenhai». 

Bvlkenhain, den 5. August 1889. 

Polizei-Verordnung ^ ss?. 
für die Provinz Schlesien, betreffend das Schlachten von Pferden, 

Gseln nnd Manlthieren zum Verlauf des Fleisches. 

Auf Grund des K 137 des Gesetzes über die allgemeine van-
desverwaltung vom 30. Juli 1883 iG.-S. S. 195> und der tztz 
6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. 
März 1850 <G.-S. S. 265) verordne ich unter Zustimmung des 
Proviuzialrathes für den Umfang der Provinz Schlesien hierdurch 
Folgendes: 

§ 1. Das Schlachten eines Pferdes, Maulthieres oder Gsels 
zum Feilbieten oder Verkaufen des Fleisches, wie zur Verarbeitung 
des Fleisches zur Wurst oder soustigen Fleischwaarcn darf nur an 
den von der Polizeibehörde erlaubten Schlachtstätten lSchlachthäusern) 
stattfinden. -

§ 2. Fleisch von Pferden, Gscln w. <K 1), sowie die ans sol
chem Fleische hergestellte Wurst nnd soustigen Fleischwaarcn «gebra
tener Klops, Vouletten, Pökelfleisch ?c.> dürfen nur an Stellen feil
geboten, verkaust oder sonst in Verkehr gebracht werden, welche bei 
der Behörde vorher angemeldet sind. An solchen Verkaufsstellen 
dürfen andere Fleischwaarcn weder aufbewahrt oder gelagert, noch 
in irgend einer Weise in den Verkehr gebracht werden. 

Jede Verkaufsstelle dieser Art muß über oder au der Gingangs-
thür mit einer Tafel versehen sein, welche die deutliche Aufschrift 
„Aoßfleisch-Verkauf" oder „tlioßsleischwaarcn-Verkauf" in mindestens 
15 Zentimeter Buchstabeuhöhe zeigt. Gbenso müssen für den Ver
kauf von Pferdewurst u. s. w. im Umherziehen die Behälter, in 
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welchen sich die feilgebotene Waare befindet, mit der deutlichen und 
unabnehmbaren Aufschrift „Rotzfleischwnrst" u, s, w. versehen sein. 

§ 3. Keines der im K l bezeichneten Thiere darf eher ge
schlachtet werden, bevor dasselbe von dem beamteten, oder einem 
anderen durch den Landrath bezw. in Stadtkreisen die Polizeibe
hörde dazu mit Genehmigung versehenen Thierarzt untersucht wor
den ist. Das Thier muß an dem Tage geschlachtet werden, an 
welchem es untersucht worden ist lind darf das Fleisch desselben 
nicht früher zum Verkauf gestellt werden, bevor der Thierarzt, nach
dem er den gespaltenen Kopf und die Lungen des geschlachteten 
Thieres untersucht hat, die Genehmigung hierzu in das Schlacht
buch eingetragen hat. 

Die Lungen der geschlachteten Thiere dürfen vor erfolgler thier
ärztlicher Untersuchung von dem Thiereadaver nicht abgetrennt resp. 
entfernt werden. 

Das bei der Untersuchung zur menschlichen Nahrung inigeeignet 
befundene Fleisch muß der Abdeckerei überwiesen oder unter polizei
licher Aufsicht unschädlich beseitigt werden. 

§ 4. Jeder Roßschlächter hat ein von der Ortspolizeibehörde 
abzustempelndes und mit fortlaufender Seitenzahl zu versehendes 
Schlachtbüch zu führen, welches in nachstehender Art eingerichtet 
sein muß: 

1 > laufende Nummer, 
2) Beschreibung des Thieres nach Geschlecht, Alter, Größe, 

Farbe und besondere Kennzeichen, 
3) Tag des Gewerbes, 
4) Namen des Verkäufers und Vermerk über dessen Legiti

mation, 
5) Thierärztliches Zeugniß über den Gesundheitszustand des 

Thieres, 
6) Tag des Schlachtens, 
7) Genehmigung des Thierarztes zum Verkauf des Fleisches. 

In diesem Schlachtbuche werden die Spalten l bis 4 von dem 
Roßschlächter, und zwar längstens binnen 24 Stunden, nachdem 
das Thier erworben ist, die Spalten 5, 6 und 7 von dem Thier
arzt ausgefüllt. 

§ 5. Es ist zu beachten, daß es gesetzlich verboten ist, ein 
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Pferd von einer unbekannten Person zu kaufen, welche sich nicht 
durch ein amtl iches Zeugniß — Gesetz vom 13. Tebruar 1843 — 
über die Befugnis; zu dessen Veräußerung ausweisen kann. 

Diese Atteste sind dem Schlachtbuche — Spalte 4 — beizufügen. 
K 6. Zur (Anbringung von fleisch und Fleischwaaren von 

Pferden, Affeln oder Manlthieren von auswärts bedarf es der poli
zeilichen Genehmigung. 

Wird solches fleisch von anderen Noßschlächtcrn übernommen, 
so hat die Polizeibehörde außer der Angabe des Gewichts die Num
mer des auswärtigen Schlachtbuchs in das Schlachtbnch alsbald ein
zutragen und dieser Aintragnng die Genehmigung zum Verkauf des 
Fleisches beizufügen. 

§ 7. Das Schlachtbnch muß der Noßschlächter jederzeit in sei
nem Verkanfslokale, oder, wenn dasselbe von der Schlachtstätte ent
fernt ist, in der letzteren zur Vorzeigung an die rcvidirenden Po
lizeibeamten und Thierärzte 3) bereit halten. 

K 8. Die gewerbsmäßige Verarbeitung des Tleisches der in 
der Roßschlächterei geschlachteten und zur menschlichen Nahrung ge
eignet befundenen Pferde w. zu Wurst »uö anderen Tleischwaaren 

2> darf nur in den Geschäfts- und Arbeitsränmen der Noß
schlächter stattfinden. 

Die für die Vorbereitung von Noßfleisch, zu Wurst n. s. w. 
eingerichteten Arbeitsränme sind durch eine deutliche entsprechende 
Aufschrift in mindestens 15 Zentimeter Buchstabenhöhe zu kenn
zeichnen. Gbenso ist an den Wagen, ans denen Noßfleisch oder 
aus Noßfleisch hergestel l te Tleischwaaren befördert  werden, eine Tafel  
mit der deutlichen Aufschrift „Noßfleisch" bezw. „Noßfleischwaaren" 
anzubringen. 

K 9. Zur Herstellung von Noßflcischwurst darf außer dem 
Tleisch von Pferden, Manlthieren oder Gseln, Tlcisch von anderen 
Thiereu nicht benutzt werden; nur der Zusatz von Schweinefett oder 
Talg ist gestattet. 

K Ui. In Betreff des Schlachtens eines Pferdes, Asels oder 
Manlthieres zum eigenen Genuß müssen die Bestimmungen des K 
3 ebenfalls befolgt werden. 

§ l l .  Die Verkaufsstel len des Noßflcisches und der Noßfleisch
waaren, sowie die Arbeitsränme der Noßschlächter unterliegen der 
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Gontrole durch die Polizei- bezw. Veterinair- und Medicinal-
beamten. 

K 12. Abdeckern ist der Verkauf des Fleisches geschlachteter 
Pferde, Gsel VNaulthiere zu meuschlicheui Genüsse nicht gestattet. 

§ 13. Wer dieser Verordnung entgegenhandelt, oder den ihm 
darin auferlegten Verpflichtungen nachzukommen unterlaßt, verfällt 
in eine Geldstrafe bis zn 60 Mark, an deren Stelle im Unver
mögensfalle verhältnismäßige Haft tritt, falls nach den bestehenden 
gesetzlichen Vestimmnngen nicht eine höhere Strafe verwirkt ist. 

Das Fleisch von Pferden, Maulthieren oder Gseln, welche den 
vorstehenden Vestimmnngen zuwider geschlachtet worden sind, sowie 
die aus solchem Fleisch gefertigten /ileischwaaren, welche entgegen 
denselben seilgeboten werden, verfallen der Ginziehung und werden 
der Abdeckerei überwiesen oder unter polizeilicher Aufsicht beseitigt 
und vernichtet. 

§ 14. Die diesen Gegenstand betreffenden bestehenden Polizei-
verordnnngen, insbesondere die für den Regierungsbezirk Breslau 
erlassene Polizeiverordnnng vom 17. Februar 1882 — Amtsblatt 
S. 75 — und die für den Regierungsbezirk kl iegnitz er lassene vom 
12. Juli 186V — Amtsblatt S. 184 — werden hierdurch auf
gehoben. 

§ 15. Diese Verordnung tritt mit dem I. Dctober 188V in 
Kraft. 

Breslau, den v. Juli 188V. 

Der Qber-Präsideut. Wirkliche Geheime Math. 
gez. von Seydewitz. 

Das Königl iche Gisenbahn -  Betriebs-Amt Breslau—Halbstadt 
hat ans Grund des § 24 des Gnteignnngs-Gesetzes vom II. Juni 
1874 den Antrag ans Feststellung der Gntschädigung für die zu 
dem Banergnte Nr. 6 lfrüher Weiden-Petersdorfj jetzt Dber-Rohn-
stock, dem Banergutsbesitzer Johann Gottlob Winkler daselbst ge
hörigen, zum Ban der Nebenbahn Striegau—Bockenheim theilS 
zum bleibenden Gigenthum, theils nur zur vorübergehenden Be
nutzung zu enteignenden Flächen gestellt. 
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Zu der »ach K 25 a. a. O. angeordiwten kommissarischen 
Verhandlung ist Termin aus 

Montag den i). September, vormittags 9 Nhr 
an Ort und Stelle mit Beginn des Termins in dem unweit der 
Kirche belegenen Gasthofe in Rohnstock anberaumt worden. 

Alle nicht besonders vorgeladenen Betheiligten werden hierdurch 
aufgefordert, ihre Rechte in diesem Termine wahrzunehmen. Wer 
ausbleibt, hat zu gewärtigen, daß die Entschädigung ohne sein Zn-
thun festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der 
letzteren das Gesetzliche verfügt werden wird. 

Liegnitz, den 81. Juli 1889. 
Der Kommissar, Geheimer Negierungs-Nath. 

R a e ct. 

Durch Kaiserliche Verordnung vom 14. Juli d. Js. (Reichs-
Gesetz-Blatt Rr. 15) ist die Ginfnhr von lebenden Schweinen ans 
Rußland, Oesterreich-Ungarn und den Hinterländern Oesterreich-
Ungarns über die Grenzen des Deutschen Reiches bis auf Weiteres 
verboten. 

Dies bringe ich hiermit zur Kenntnis; der Polizei- und Orts
behörden des Kreises und ersuche ich die letzteren um geeignete 
weitere Mittheilnng an die (Anwohner Ihrer Ortschaften. 

Bolkenhain, den 29. Juli 1889. 

Im Attschlns; an die Kreisblattrerfügung vom 11. v. Vits. 
(Kr. Bl. S. 226> betreffend die Zuziehung von Sachverständigen 
bei der Kontrolle des Feuerlöschwesens, theile ich den Herren Amts-
vcrstehern des Kreises hierdurch mit, daß die Provinzial-Landfeuer-
Soeietäts-Direetion in Breslau sich bereit erklärt hat, die durch 
die Theilnahme der von ihr entsendeten Sachverständigen an der 
(Kontrolle des Feuerlöschwesens auf dem Lande erwachsenden .Kosten 
zu tragen. 

Den Anträgen der Herren Amtsvorsteher auf Zuordnung von 
Sachverständigen zu dem in Rede stehenden Geschäft sehe ich dem
nächst entgegen. 

Bolkenhain, den 2. August 1889. 
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Die Gemeinde Einsiedel hat den bisherigen Gemeinde-Vorsteher, 
Freihäusler Samuel Geisler daselbst zum Gemeindevorsteher, den 
Freihändler Wilhelm Kretschmcr daselbst zum ersten Gemeindeschöffen 
und den bisherigen Schöffen Großgürtner Karl Dorn daselbst zum 
zweiten Gemeindeschöffen wieder- hezw. ueugewählt. Diese Wahlen 
sind diesseits bestätigt und die Gewählten für die in Rede stehen
den Aemter verpflichtet resp. vereidigt worden. 

Bolkenhain, den 3l. Juli 1889. 
Der Königliche ^andrath. 

von Lösch. 

Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grnndbnche von 

Gräbel Band II Seite 97 Nr. 53 auf den Namen des Stellen
besitzers Karl Sauer zu Goldberg eingetragene zu Gräbel belegene 
Mühlengrundstück 

am 2. Hctober 1889, Wormittags 19 Ahr 
vor dem unterzeichneten Gericht an Gerichtsstelle versteigert werden. 

Das Grundstück ist mit 9,51 Thl. Neinertrag und einer Fläche 
von 1,63,30 Hektar zur Grundsteuer, mit 93 Mk. Nutzungswerth 
zur Gebändesteuer veranlagt. 

Bolkenhain, den 20. Juli 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

S t e ek b r i e f. 
Gegen den unten beschriebenen Dienstknecht, zuletzt Haushälter, 

Wilhelm Nohr, zu Mittel-Steine geboren, welcher sich verborgen 
hält, ist die Untersuchungshaft wegen Diebstahls verhängt. 

Gs wird um Verhaftung des Nohr und Nachricht darüber an 
das Königl iche Amtsgericht Hierselbst zu den Acten G. 167/89 
ersucht. 

Bolkenhain, den 30. Juli 1889. 
Der Amtsanwalt. 
B e s c h r e i b  n  n  g .  

Alter.- 18 Jahre. — Größe: l,60 m. -- Statur: untersetzt. — 
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Haare: dunkel. — Stirn: hoch. — Bart: Schnurrbart im Ent
stehen. — Augenbrauen: dunkel. — Augen: blau. — Nase: 
gewöhnlich. — Mnnd: gewöhnlich. — Zähne: vollständig. — 
Kinn: gewöhnlich. — Gesicht: rund. — Gesichtsfarbe: braun. — 
Sprache: deutsch. — Kleidung: l brauner Filzhnt, ein dunkles 
Iaquet, l dunkle Hose und Weste, ein paar Stiefeln. — Beson
dere Kennzeichen: keine. 

H o l z -  u n d  N  i  n  d  e  n  -  V  e  r  k  a  u  s .  Nr 334. 
Oberförstern Reichenau. Forstschutzbezirk: Ruhbank. 

Es sollen: 
Mittwoch, am 14. August e., Vormittags 9 Uhr 

außer den zum Verkauf gestellten bereits bekannt gemachten Holzguautitäteu 
aus dem Schuhbczirk Nnhbant noch: 

KS Rm. Fichtcurindc, 
t>1 Rm. Taunenriude, 

112 Rm. Nadel-Scheite 
im Forstkretscham zu Giesmannsdorf öffentlich meistbietend gegen 
sofortige Bezahlung verkauft werden. 

Reichenau, den 1. August 1689. 
Der Königliche Oberförster. Lange. 





Kreis Cm renden-Blatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtcs in Bolkenhain. 
Stück 32. 

Rcdigitt iin Bureau des Königl. Lnndrath-Aintcs Gctructt in der Luclldruckerci von E. Hendcy 
zu Bvlkcnhatn. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 12. August 1889. 

Aür das während der diesjährigen Herbst-Nebungen der 9. Di
vision in hiesiger Stadt zu errichtende Manöver-Magazin sind un
gefähr 

220 (Ar. Hafer, alter, 
70 (Ar. Heu, 
80 (Ar. Fouragesiroh lAoggcn-Richt-), 

170 (Ar. Biwaksstroh, 
33^/t «Am. .giesern- oder Tannenholz, 

2—3 Ochsen, 
12 Hammel, 
48 (Ar. Kartoffeln 

erforderlich. Die (Anlieferung dieser (Gegenstände in das Magazin 
hat bis zum 29. d. Mts. zu erfolgen. 

(Awaige Angebote mit Preisangabe bitte ich möglichst bis zum 
17. d. Mts. hierher einzusenden. 

Bolkenhain, den 7. August 1889. 

Aachstehend veröffentliche ich die UebcrsM über die Bequartierung 
der Ortschaften des hiesigen Kreises während der diesjährigen Herbst
übungen der 17. Infanterie-Brigade. 

Dabei bemerke ich, daß die den Truppen beim O.uartier-Wechsel 
vorausgehenden Tonrier-Eommando's für die Eintreffetage 
in den Kantonuements Anspruch auf die Marschverpf le
gung durch die O.uartiergeber haben. Inwieweit im klebrigen 
Marschverpflegung zu gewähren ist, bestimmt die den Truppen-Eom-
mandos ertheilte Marschroute. Es wird hierbei Bezug genommen 
auf § 4 des Neichsgesetzcs vom 13. Iebruar 1875 lR.-G.-BI. S. 
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53), Art .  I I  KK 2 und 5 des Reichsgesetzes vom 21. Juni 1887 
(3i.-G.-Bl. S. 245 ff.) lind § 4 der Instruction vom 30. Anglist 
1887 (R.-G-Bl. S. 439 bezw. S. 453—456). Ter Betrag der 
für die Raturalverpflegung der Offiziere, Rtilitärärzte im Offiziers
range nnd oberen Militärbeamten zu zahlenden Vergütigung ist 
durch K 5 des tlieichsgesetzes vom 21. Juni 1887 sR.-G.-Bl. D 
248) bestimmt. Diese Vergnügung wird, gleichviel ob die Ver
pf legung auf Verlangen oder f reiwi l l ig gel iefert  wird, 
den Ouartiergebern durch Vermittelnng der Gemeinden ent
r ichtet.  Die Ouart iergeber der Off iz iere sind hiervon zur 
Vermeidung etwaiger Mißverständnisse in Kenntnis; zu 
fetzen. 

Was die von den Truppen-d'ommandos zu ertheilenden Quit
tungen nnd Bescheinigungen betrifft, so erfolgen die Quartierbeschei-
nigungen nach dem ans S. 10/11 des Reichsgesetzblatts von 1885 
abgedruckten Muster. Die Muster zu den Bescheinigungen über 
geleisteten Vorspann, sowie über verabreichte Marschverpflegung und 
Fourage sind auf S. 458 ff. des Reichsgesetzblatts von 1887 ab
gedruckt. 

Die Magisträte, Guts- und Gemeinde-Vorstände wollen sich die 
diesfälligen Bescheinigungen in vorgeschriebener Weise stets alsbald 
von den betreffenden Truppen-Commandos ertheilen lassen, damit 
die demnächstige Liquidation der bewirkten Leistungen und Lieferun
gen keine Verzögerung erleidet. 

ue be r s i c h t 
über die Belegung der Ortschaften des Kreises Bolkenhain während der 

diesjährigen Herbst-Ucbnngen. 

Ortschaft. 

Datum 
der 

Einquar

tierung. 

Truppenteil. 

Stadt Bolkenhain 31/8. u. 1/9. 
do. 

Stab des Jnfanterie-Rgmts. Nr. 59 . 4 
Stab und 2 Compagnien 2. Bataillons 

Jnfanterie-Rgmts. Nr. 59 ... 10 
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Ortschaft. 

Datum 
der 

Einquar
tierung. 

Hruppentheil. Zi 

Q 

Stadt Bolkenhain 

Gut Blumenau 

Gemeinde Blumenau 

Gut Falkenbcrg 

Gemeinde Falkenbcrg 

Gemeinde Gicsmannsdorf 

31/8. u. 1/9. 

2/9. 
do. 
da. 

do. 
3/9. 

do. 

31/8. u. 1/9 

2/9. 
31/8. u. 1/9, 

do. 

2/9. 

do. 

31/8. U. 1/9 

2/9. 

31/8. u. 1/9 

2/9. 

do. 

3/9. 

Stab und 2 Compagnien 3. Bataillons 
Jnfanteric-Rgmts. Nr. 59 . . . 

Stab der 17. Infanterie-Brigade . . 
Stab des Dragoner-Rgmts. Nr. 4 . . 
Stab und 4. Compagnie Pionier-Ba

taillons Nr. 5 
Tclegraphen-Abthcilnng 
Stab der reitenden Abtheilnng Feld-

Artillcric-Ngmts. Nr. 5 . . . . 
1. reitende Batterie Fcld-Nrtilleric-Rgmts. 

Nr. 5 
Von der 2. n. 3. Eskadron Dragoner-

Rgmts. Nr. 4 
Von der 1. Eskadr. Dragon.-Rgmts. Nr. 4 
Eine Compagnie I. Bataillons Jnfanteric-

R g m t s .  N r .  5 9  . . . . . .  .  
Von der 2. n. 3. Eskadron Draq.-Rgmts. 

Nr. 4 . . 
Eine Compagnie 2. Bataillons Jnfantcrie-

Rgmts. Nr. 58 
Voil der 1. Eskadron Dragoner-Rgmts. 

Nr. 4 ' . / . . 
Von der 2. Eskadron Dragoner-Rgmts. 

Nr. 4 
Von der 4. n. 5. Eskadron Dragoner-

Rgmts. Nr. 4 
Stali und 1. Compagnie 1. Bataillons 

Jnfantcrie-Rgmts. Nr. 59 . . . 
Von der 2. Eskadron Dragoner-Rgmts. 

Nr. 4 
Stab und 1 Compagnie 2. Bataillons 

Jnfantcrie-Rgmts. Nr. 59 . . . 
Von der 4. n. 5. Eskadron Dragoner-

Rgmts. Nr. 4 
Stab und 2^2 Compagnien 3. Bataillons 

J n f a n t c r i e - R g m t s .  N r .  5 9  . . .  .  

10 
2 
4 

ii 
1 

4 

4 

2 
3 

2 

2 

7 

1 

7 

12 

230 
7 

16 

89 
58 

13 

65 

30 
30 

110 

28 

110 

27 

18 

18 

120 

40 

120 

40 

290 

6 
5 

24 

11 
15 

9 

81 

40 
40 

1 

27 

1 

25 

30 

30 

4 

36 

5 

37 

7 
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Ortschaft. 

Datum 

der 
Einquar-

tirung. 

Iruppentyeil. 

Q 

-s 

s-
Gemeinde Giesmaunsdorf 
Gut Gräbel 
Gemeinde Gräbel 
Gut Halbendorf 

Gemeinde Halbendorf 

Gemeinde Hohenhelmsdorf 

Gut Kauder 

Gemeinde Kauder 

Gut Langhellwigsdorf 

Gem. Langhellwigsdorf 

Z/9. 
2/9. 
do. 

2/9. 

3/9. 

2/9. 

3/9. 

3/9. 

2/9. 

do. 

2/9. 

do. 

31/8. U. 1/9 

do. 

2/9. 
do. 
do. 

31/8. U. 1/9. 

do. 

2/9. 
do. 

4. Eskadron Dragoner-Rgtms. Nr. 4 
Eine Compagnie 3. Bataillons Jnfantcrie-

Rgmts. Ztr. 58 
Von der 2. Eskadron Dragoner-Rgmts. 

Nr. 4 
Von der 5. Eskadron Dragoner-Rgmts. 

Ztr. 4 '. . 
Von der 2. Eskadron Dragoner-Rgmts. 

Nr. 4 ' . . . . 
Von der 5. Eskadron Dragoner-Rgmts. 

Nr. 4 
Vom 3. Bataillon Jnfantcrie-Ngmts. Nr. 

58 . . . 
Stab der reitenden Abthcilung Feld-Ar-

tillerie-Rgmts. Ztr. 5 
Von der 1. reitenden Batterie Feld-Ar-

tillerie-Regimcnts Nr. 5 . . . . 
Von der 1. reitenden Batterie Feld-Ar-

tillerie-Regiments Nr. 5 . . . . 
3. reitende Batterie Feld-Artillerie-Re-

gimcnts Nr. 5 
Pom 1. Bataillon Infanterie-Regiments 

Nr. 59 
Von der 3. Eskadron Dragoner-Rgmts. 

Ztr. 4 
Vom Stabe des Jnfanterie-Rgmts. Ztr. 58 
Vom 3. Bataillon Jnftr.-Ngmts. Nr. 58 
Von der 5. Eskadron Dragoner-Rgmts. 

Nr. 4 
Vom 1. Bataillon des Jnfanterie-Rgmts. 

Nr. 59 
Von der 3. Eskadron Dragoner-Rgmts. 

Nr. 4 
Vom Stabe des Jnfanterie-Rgmts. Nr. 58 
Vom 3. Bataillon des Infanterie-Regi

ments Nr. 58 

116 
10 

100 

10 

10 

47 

48 

165 

13 

32 

96 

4 

15 
6 
3 

15 

216 

70 
45 

162 

127 
1 

36 

36 

30 

30 

2 

9 

30 

10 

119 

2 

45 
6 
2 

45 

48 



Ortschaft. 

Datum 
der 

Einquar-
tirung. 

Hruppentlieit. 

Q 

Gem. Langhcllivigsdorf 

Gut Lautcrbach 
Gemeinde Lautcrbach 
Gut Preilsdorf 
Gemeinde Preilsdorf 
Gut Alt-Röhrsdorf 
Gemeinde Alt-Röhrsdorf 
Gut Nudclstadt 
Gemeinde Rudelstadt 
Gemeinde Nuhbank 

Gut Schweinhaus 
Gemeinde Schweghaus 
Gemeinde Thomasdorf 
Gut Groß-Waltcrsdorf 

Gem. Groß-Waltersdorf 

Gut Klein-Waltcrsdorf 

Gem. Klein-Waltcrsdorf 

Gut Wederau 

Gemeinde Wederau 

Gut Wernersdorf 
Gemeinde Wernersdorf 
Gut Ober-Wolmsdorf 
Gem. Ober-Wolmsdorf 

2/9. 

do. 
do. 

31/8. u. 1/9 
do. 

2/9. 
do. 

3/9. 
do. 

3/9. 

31/8. U. 1/9. 
do. 

3/9. 
31/8. u. 1/9. 

2/9. 

31/8. u. 1/9. 
2/9. 

31/8. u. 1/9, 
2/9. 

31/8. u. 1/9 
2/9. 

do. 
do. 
do. 
do. 

3/9. 
do. 

31/8.-2/9 
do. 

Von der 5. Eskadron Dragoner-Rgmts. 
Nr. 4 

Stab und 1^/2 Compagnic 3. Bataillons! 
Infanterie-Regiments Nr. 58 . . .f 

f'Vou der 2. Eskadron Dragoner-Rgmts.l 
Nr. 4 > 

/;. Eskadron Dragoner-Rgmts. Nr. 4 
) 

-! H3. Eskadron Dragoner-Rgmts. Nr. 4 
Vom 2. Bataillon Infanterie-Regiments 
. Nr. 59 . 
lEinc Compagnic 3. Bataillons Infanterie-i 

s Regiments Nr. 59 ! 
Telegraphenabthcilung 
Vom 3. Bataillon Jnftr.-Rgmts. Nr. 59 
Von der 3. reitenden Batterie Feld-Ar-

tilleric-Regiments Nr. 5 
Vom 3. Bataillon Jnftr.-Rgmts. Nr. 59 
Von der 3. reitenden Batterie Fcld-Ar-

t i l l e r i e - R e g i m e n t s  N r .  5  . . . .  
Vom 3. Bataillon Jnftr.-Rgmts. Nr. 59 
Von der 3. reitenden Batterie Feld-Ar-

tillcrie-RcgimentS Nr. 5 
Vom 3. Bataillon Jnftr.-Rgmts. Nr. 59 
Von der 3. reitenden Batterie Feld-Ar-

tillcrie-Rcgiments Ztr. 5 . . . . 
Vom 2. Bataillon Jnftr.-Rgmts, Ztr. 58 
Von der 4. Eskadron Drag.-Rgmts. Nr. 4 
Vom 2. Bataillon Jnftr.-Rgmts. Nr. 58 
Von der 4. Eskadron Dragoner-Rgmts. 

Nr. 4 
)Von der 2. Eskadron Dragoner-Rgmts.l 
) Nr. 4 f 
^Vom 2. Bataillon Jnf.-Rcgimcnts Rr. 59^ 

4 
2 
2 

2 
1 
2 
2 
3 



254 

Ortschaft. 

Datum 

der 

Eingnar-

tirung. 

Hruppeiltöeit. 

Gem. Städtisch-WolmSdf. 
Gut Nieder-Wolmsdorf 

Gem. Nieder-Wolmsdorf 

Gein. Obcr-Würgsdorf 

Gemeinde Würgsdorf 
Pfarr-Antheil 

Gut Nieder-Würgsdorf 

Gem. Nieder-Würgsdorf 

31/8.-2/9 
31/8. u. 1/9 

2/9. 

31/8. u. 1/9 

2/9. 

do. 

2/9. 
3/9. 

do. 
do. 

2/9. 
3/9. 
2/9. 
3/9. 
do. 

2/9. 
do. 

do. 

3/9. 

do. 

Vom 2i Bataillon Jnftr.-Rgmts. Nr. 59 
Von der 2. reitenden Batterie Feld-Ar-

t i l l c r i c - N c g i m e n t s  N r .  5  . . . .  
Von der I. reitenden Batterie Feld-Ar-

t i l l c r i e - R e g i m e n t s  N r .  5  . . . .  
Von der 2. reitenden Batterie Fcld-Ar-

tillcric-Regimcnts Nr. 5 .... 1 
Stab und eine Compagnic 2. Bataillons 

Infanterie-Regiments Nr. 59 . . . 7 
Von der 1. reitenden Batterie Feld-Ar-

tillcric-Negiments Nr. 5 .... 2 
Vom 1. Bataillon Jnftr.-Rgmts. Nr. 59 6 
Stab des Infanterie-Regiments Nr. 58 3 
Vom 1. Bataillon Jnftr.-Rgmts. Nr. 58 5 
4. Compagnie Pionier-Batailloics Ztr. 5 4 
Vom 1. Bataillon Jnftr.-Rgmts Nr. 59 
Vom 1. Bataillon Jnftr.-Rgmts. Nr. 58 1 
Vom Stabe des Jnftr.-Rgmts. Ztr. 59 4 
Vom r. Bataillon Jnftr.-Rgmts. Nr. 58 3 
Stab des Pionier-Bataillons Ztr. 5 . 2 
Vom Stabe des Jnftr.-Rgmts. Nr. 59 
Stab und 2 Eompagnien 1. Bataillons 

Jnfanteric-Negimcntö Ztr. 59 . . . 10 
2. reitende Batterie Feld-Artillerie-Regi-

ments Ztr. 5 4 
Vom Stabe und 1. Bataillon Infanterie-

Regiments Ztr. 58 ..... . / 
1. Eskadron Dragoner-Regiments Nr. 4 3 

Nolkenhaiu, den August 1889. 

Nr. 337. Um bei den diesjährigen Herbst - Hebungen Flnrbcschädignngen durch die 
Truppen möglichst zu verhüten, ersuche ich die Ortsbchördcn des Kreises unter 
Hinweis auf § 11 des Reichsgcsetzcs vom 13. Februar 1875, dafür Sorge zu 
tragen, daß alle Felder, Wiesen und sonstige Grundstücke, auf denen Flurschäden 



entstehen können, jedenfalls aber alle Schonungen und solche Grundstücke, deren 
Kulturzustand nicht schon von Weitein für Jedermann wahrnehmbar ist, durch 
Warnungszeichen deutlich erkennbar gemacht werden. 

Sollten demnächst gleichwohl Flurschäden durch die Truppen entstehen, so sind 
die in der Instruction vom 30. August 1887 unter III zu § 14 getroffenen Be
stimmungen (R.-G.-Bl. S. 440) genau zu befolgen und deshalb schon jetzt zur Kcnntniß 
der Grundbesitzer zu bringen. Es ist unstatthaft, daß die durch die Truppen beschä
digten Felder abgeerntet werden, bevor die Feststellung des Schadens durch die 
staatliche Abschätzuugs-Commissiou stattfindet, oder — im Falle des Absatzes 3 der 
vorangegebcucn Bestimmungender Ortsvorsland gemäß Abs. 4 bezw. 5 eben
daselbst den Umfang des Schadens unter Zuziehung zweier unparteiischer Zeugen 
festgestellt hat. In letzterem Falle darf jedoch der Vorstand nicht zugleich die zu 
gewahrende Entschädigung feststellen, da dies unter allen Umständen Sache der staat
lichen Flurschädcn-Abschätzungs-Commission bleibt. Sogleich nach dem Verlassen des 
hiesigen Kreises durch die Truppen wollen die Ortsbehördcn über die etwa vorge
kommenen Flurbcschädigungen Aachweisungen nach dem auf S. 481-483 des Reichs
gesetzblatts von 1837 abgedruckten Muster aufstellen und dieselben bis zum 0. 
September c. hierher einreichen. In diesen Nachweisungen sind dieSpaltcn 
1 — 5 mit Dinte, Spalten 6 und 7 mit Bleistift auszufüllen; zugleich sind in 
den Fällen, in denen der Ortsvorstand den Umfang des Flurschadens festgestellt 
und die Aberntung der beschädigteil Felder angeordnet hat, die hierüber aufge
nommenen Verhandlungen den Nachweisungen beizufügen. 

Bolkenhain, den 10. August 1889. 

Z>er Königliche ^andrath. 
von Lösch. 

Nach dem auf dem Kreistage am 17. April d. Js. festgestellten Etat der Nr. 338. 
hiesigeil Krcis-Eoinmunal-Kasse für das Rechnungsjahr 1889/9(1 (Kreisblatt S. 
130 ff.) find in diesem Jahre an Kreis-Communal-Stcuer zu entrichten: 

22 Prozent von dem pro 1889/90 veranlagten Jahrcsbctrage der Klasscn-
und klassificirten Einkommensteuer; 

11 Prozent von dem pro 1889/90 veranlagten Jahresbetrage der Grund-, 
Gebäude- und Gewerbesteuer; 

endlich 
22 Prozent der fingirten Grund- und Gcbäudesteucr des Königlichen Do-

mainen-, Forst- und Eisenbahn-Fiskus. 
Dementsprechend haben wir gemäß §11 der Kreisordnung die voll den Stadt-

und Landgemeinden und sclbstständigen Gutsbezirken des Kreises zu entrichtende 
Kreis - Commuual - Steuer vertheilt und veröffentlichen nachstehend die bezügliche 
Verthcilungsnachweisung mit der Aufforderung, die darin angegebenen Geldbe
träge bestimmt bis Ende August d. Js. an die Kreis-Eommunalkasse hicrselbst 
abzuführen. 
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B e r t h e i l u n g s - N a ch w e i s n n g 
der von den Städten, Gütern nnd Landgemeinden des Kreises Bolkenhain 

zum allgemeinen Krcis-Communal-Fonds, sowie zur Deckung der Land-Armenkosten pro 1889/90 
zu entrichtenden Beiträge. 

G u t s b e z i r k e  
und 

Gemeinden. 

Klassen-
uud klassi-
ficirte Ein
kommen

steuer 
l einschl. der 
Forensen). 

Davon 

betragen 

22 Procent. 

Grund-s Ge
bäude- und 

Gewerbesteuer 
(einschl. der 
Forensen). 

4.' 5. 

Davon 
betragen 

11 Procent 
(Fiskus 

22 Procent). 

/̂5. a 

Es haben da^ 
her zu zahlen^ 

Summa 
der Colonnen 

4 nnd 6. 

Gutsbezirke: 
Ober-Baumgarten. 
Aicder-Banmgarten 
Blumenau . . 
Börnchen . . 
Bohrauseiffersdorf 
Dätzdorf . . 
Einsiedel . . 
Falkenbcrg . . 
Giriachsdorf 
Gräbel . . . 
Halbendorf . . 
Hausdorf . . 
Ober-Hohendorf 
Nicdcr-Hohendorf 
Hohcnpetcrsdorf 
Kauder-Preilsdorf 
Nicdcr-.Kunzcndorf 
Langhelwigsdorf 
Lautcrbach . . 
Mcrzdvrf . . 
Möhnersdorf . 
Wilhclmsburg . 
Ossenbahr . . 
Nieder-Polkon . 
Alt-Reichenau . 
M-Nöhrsdorf . 

138 
174 
36 

159 
39 

156 
9 

12 
33 

135 
18 

2025 
45 
75 
96 

168 
15 

1473 
741 

201 
33 
3 

150 
51 
87 

30 
38 

7 
34 

8 
34 
1 

36 
28 
92 
98 
58 
32 
98 

2 '64 
/ 

29 
3 

26 
70 
96 

445 !50 
9 90 

16 >50 
21 > l2 

96 
30 
06 
02 

36 
3 

324 
163 

44 
7 

33 
11 
19 

22 
26 
66 

22 
14 

420 
845 
607 
253 

72 
848 

435 
868 
526 
264 
684 
452 
107 
284 

1103 
201 
915 

1685 
131 
255 
168 

929 
12 
30 

87 
93 
84 
64 

70 

13 
80 
13 
02 
83 
05 
78 
26 
07 
31 
92 
32 
53 
46 
60 

48 

46 
93 
66 
27 

7 
93 

47 
95 
57 
29 
75 
49 
11 
31 

121 
22 

100 
185 

14 
28 
18 

102 
1 
3 

30 
05 
86 
90 
92 
36 

86 
57 
87 
04 
33 
73 
86 
27 
34 
14 
75 
39 
47 
10 
55 

24 
32 
30 

76 
131 

74 
62 
16 

127 
1 

50 >50 
102 !83 

87 z57 
33 ! — 

520 
59 
28 
52 

158 
25 

424 
348 
14 
72 132 
25 >81 
—  ^ 6 6  

135 24 
12 !54 
22 144 
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I. 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
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G u t s b e z i r k e  
und 

Gemeinde«. 

2. 

Klassen-
imd kiassi-
ficirte Ein

kommen
steuer 

(einschl. der 
Forcnsens. 

3. 

Davon 

betragen 

22 Procent. 

.k5. ^ 

Grund-, Ge
bäude- und 

Gewerbesteuer 
(einschl. der 
Forenseu). 

d. 

Davon 
betragen 

II Procent 
(Fiskus 

22 Procents. 

6. 

Rohnstoek . . . 
Rndclstadt . . . 
Schweinhans . . 
Hohmfriedcb.-Schwcii( 
Schollivitz . . . 
Simsdorf . . . 
Thomasdorf . . 
Grvß-Waltersdorf 
Klein-Waltcrsdorf 
Wederan . . 
Weimersdorf . 
Wiesau . . . 
Wicsenberg. . 
Obcr-Wolmsdorf 
Nicdcr-Wolmsdorf 
Nieder-Würgsdorf 

3. Gemeinden: 
Bolkenhain . . . 
Hohcnfricdcberg 
Ober-Banmgarten 
Ziicder-Baumgartcn 
Bliimeiiau . . 
Börnchen . . 
Bohrausciffersdorf 
Diitzdorf . . 
Einsiedel . . 
Falkenberg . . 
Giesmaiiiisdorf 
Girlachsdorf 
Gräbel . . . 
Halbcndorf . . 

2463 
246 
12 

591 
912 

54 

126 
87 

171 
90 

6 

9 
108 

10914 
1473 

798 
408 
384 
117 
132 
222 
270 
933 
849 
324 

27 
156 

541 
54 

2 
130 
200 

11 

2401 
324 
175 
89 

29 
48 
59 

205 
186 
7! 

5 
34 

86 
12 
64 
02 
64 

27 ^72 
19 114 
37 !(!2 
19 80 
1 32 

5 94 
1 !98 

23 ^76 

08 
06 
56 
76 
48 
74 
<14 
84 
40 
26 
78 
28 
94 
32 

1573 
470 
554 
955 
479 
750 

8 
238 

1063 
666 
10 
41 

599 
568 
454 

6956 
1394 
1803 
1117 

744 
121 
150 
298 
288 
616 

1558 
682 
265 
216 

90 
51 
02 
01 
83 
61 
65 
25 

96 
35 
80 
53 
89 
64 
70 

16 
07 
58 
29 
49 
63 
09 
30 
23 
86 
16 
92 
57 
65 

Kreisblatt Stück 32. 
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G n t s b e z i r k e  
Und 

Gemeinden. 

Klassen-
llnd klassi 
ficirte Ein
kommen

steuer 
< einsäll. der 
Forensen >. 

3. 

Davon 

betragen 

22 Procent. 

Ä> 

Grnnd-^ Ge
bäude- und 

Gewerbesteuer 
(einschl. der 

Foreusen). 

4. !>. 

Davon 
betragen 
I I Procent 

(Fiskus 
22 Procent). 

Es haben da
her zu zahlen^ 
i Summa 

der Colonnen 
4 und i>. 

es-
6. 7. 

Haiisdorf . . 
Hciuzemvald 
Ober-Hohendorf 
Hohcnhclmsdorf 
Hohcnpetcrsdorf 
Kauder . . . 
Ober-Neu-Kuuzendorf 
Nieder-Kuuzcudorf 
Lnnghelwigsdork 
Lauterbach . 
Merzdvrf 
Möhnersdorf 
Niinmersath 
Osscubahr . 
Ober-Polkau 
Niedcr-Polkau 
Prcilsdorf . 
Quolsdorf . 
Alt-Neichcnau 
Neu-Rricheuau 
Alt-NöhrSdorf 
Neu-Röhrsdorf 
Rohnstock . 
Ober-Rohnstock 
Rudelstadt, Adlersruh 

und Prittwitzdorf 
Ruhbank 
Schiveinhaus 
Schiveinz 
Schollivitz . 
Simsdorf . 
Streckeubach 

711 
18 

135 
255 
546 

1089 
234 
156 
642 
183 

3762 
III 
303 

36 
57 
30 
45 

1026 
3534 

645 
810 

54 
1599 

717 

2382 
690 
207 
456 

93 
555 
582 

156 42 
3 96 

29 ^ 70 
56 ^ 10 

120 i12 
239 
51 
34 

141 
40 

827 
24 
66  

7 
12 

6 
9 

225 
777 
141 
178 

11 
351 
157 

524 
151 

45 
100 

20 
122 
128 

58 
48 
32 
24 
26 
64 
42 
66 
92 
54 
60 
90 
72 
48 
90 
20 
88 
78 
74 

04 
80 
54 
32 
46 
10 
04 

1646 
25 

323 
528 
999 

2023 
416 
520 

1995 
550 

1971 
256 
577 
116 
102 

78 
65 

2275 
4836 

827 
1594 

8V 
1901 

859 

2440 
849 
273 
634 
116 

1083 
866 

90 
45 
76 
98 
60 
43 
64 
05 
24 
41 
50 
67 
69 
89 
81 
97 
98 
22 
36 
15 
54 
65 
05 
82 

22 
54 
66 
69 
73 
05 
23 

181 
2 

35 
58 

109 
222 

45 
57 

219 
60 

216 
28 
63 
12 
11 

8 
7 

250 
532 

90 
175 

8 
209 
94 

93 
30 
69 
12 

119 
95 

16 
80 
61 
19 
96 
58 
83 
21 
48 
55 
87 
23 
55 
86 
31 
69 
26 
27 

99 
40 
87 
12 
58 

268 142 
45 
1V 
82 
84 
14 
29 

337 
6 

65 
114 
230 
462 

97 31 
91 -53 

360 j72 
100 81 

1044 51 
52 !65 

130 
20 
23 
15 
17 

475 
1309 

232 
353 

20 
560 
252 

792 
245 

75 
170 

33 
241 
223 
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G u t sb e zi r k e  
und 

Gemeinden. 

Klassen-
»nd klassi-
ficirte Ein-
kommen-

stcner 
i einschl. der 
Forensen)/ 

2. 3. 

Davon 

betragen 

22 Procent. 

Grnnd-, Ge
bäude- und 

Gewerbesteuer 
(einschl. der 
Forensen). 

-4<l. u 

4. 

Davon 
betragen 
Ii Procent 

(FiskuS 
22 Procent). 

^ a 

6. 

Es haben da
her zu zahlen: 

Summa 
der Colonnen 

4 und 6. 

7. 

Thomasdorf . . 
Groß-Waltersdorf 
Klcin-Waltcrsdorf 
Wederau . . . 
Wormersdorf . . 
W i e s a u  . . . .  
Wiesenberg . . . 
Obcr-Wolmsdorf . 
Nieder-Wolmsdorf. 
Städt.-Wolmsdorf 
Obcr-Würgsdorf . 
Ääeder-Würgsdorf 
9,cu-WürgSdorf 
Würgsdorf Pfarrauth 

324 
138 
126 
657 

1476 
69 

177 
273 
327 
81 

789 
1863 

51 
36 

71 
30 
27 

144 
324 
15 
38 
60 
71 
17 

173 
409 
11. 

7' 

28 
36 
72 
54 
72 
18 
94 
06 
94 
82 
58 
86 
22 
92 

588 
253 
214 

1746 
1453' 
159 
333 
668 
989 
275 
932 

2502 
206 

84 

28 
30 
77 
48 
73 
05 

23 
20 
42 
47 
39 
78 
51 

Summe 
Hierzu noch 

1. Domninen- u. Forst-
Fiskus für 

i>. Forst Alt-Ncichcnau-
Einsiedel . . . 
Sattelbcrg . . . 

d. Domninc.Acin-Wal-
tersdorf-Wicsau 

2. König!. Eisenbahn-
Fiskus . . . . 

Haupt-Summe 

56031 

56031 

12326 82 78002 81 

1200 
1 

595 

41 
50 

44 

67 46 

64 
27 
23 

192 
159 

17 
36 
73 

108 
3V 

102 
275 

22 
9 

71 
86 
62 
11 
91 
50 
63 
51 
81 
30 
57 
26  
75 
30 

8580 36 

264 09 
33 

131 

14 84 

135 
58 
51 

336 
484 

32 
75 

133 
180 

48 
276 
685 

33 
17 

20907 18 

264 

131 

14 

12326I82 79867!62 8990 j62 >21317 >44 
I 

Bolkeuhaw, dm 8. August 1889. 

NamenS des Kreis-Ausschusses, der Vorsitzende. 
vou Lösch. 
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Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grundbuche von 

Pötenitz Land VI Blatt 177 unter Grnndbuchnummer 238 auf 
den Namen des Uhrmachers Heinrich Koffinke dort eingetragene, 
zu Polsnitz belegene Grundstück 

am 29. November 1889, Bormittags 19 Uhr 
vor dem unterzeichneten Gericht — an Gerichtsstelle — versteigert 
werden. 

Das Grundstück ist bei einer Fläche von 0,1270 Hektar nicht 
zur Grundsteuer, sondern mit l050 Mk. Nutzungswerth zur Ge
bäudesteuer veranlagt. 

Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlags wird 
am 39. November 1889, Mittags 12 Uhr 

an Gerichtsstelle verkündet werden. 
Freibnrg i. Schl., den 5. August 1889. 

Königliches Amtsgericht. 

Hslzverkauf. 
Oberförstcrei Reichenau. Forstschutzbezirkc: Alt-  und Neu-Reichenan. 

Es sollen: 
Mittwoch, am 21. August e., Bormittags 9 Uhr 

folgende Hölzer, als cirea: 
I. Alt Reichenau: Schläge und Totalität: 

- Buchen: 9 Jim. Scheite und Knüppel; Weide: 1 Rm. Knüppel; 
Nadel: 90 Stück Bauholz und Klötzer, 147 Nm. Grnbcn-Scheitc und 
Knüppel, 57 Rm. Brennholz-Scheite und Knüppel. 

S. Neu-Neicheuau: Schläge und Totalität. 
Buchen: 6 Nm. Scheite und Knüppel, 400 Rm. Reisig 3. u. 4. Cl.; 

Nadel: 10 Nm. Scheite, 1500 Rm. Reisig 3. u. 4. Cl.; 14,0 Hdrt. Wellen 
Reisig Z. Cl. 
im Gerichtskretscham zu Alt-Reichenau öffentlich meistbietend gegen 
sofortige Bezahlung verkauft werden. 

Reichenau, den 3. August 1889. 
Der Königliche Oberförster. Lange. 



Kreis Currenden-Vlatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stuck 33. 

Rcdigilt im Vurcau des Königl. Landrath - An,tes Gedruckt in der Äuchdruckerci von G. Htudetz 
zu Bolkenhain. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 19. August 1889. 

Mit der Vertretung des beurlaubten Herrn Laudrath von 
Lösch für die Zeit vom 15. August bis 15. September d. Js. ist 
der Negierungs-Nefercndar Nötger beauftragt. 

Bolkenhain, den 15. August 1889. 
Königliches ^andratlstimt. 

Zur Erledigung folgender Geschäfte: 
1. Abnahme der Rechnungen 

a. der Kreis-Gommnnal-Kasse > ... . 
b. des Zonds zur Verwaltung und Unter- ! 

Haltung der Provinzial-Ghausseen I  ̂  ̂
und Glltlastuug des Nechuungslegers. 

2. Gingemeindung des Guts- und Genieindebezirks Groß-
Wnltersdorf in den Stadtbezirk Bolkenhain. 

Z. Beschlußfassung über die Bildung von Interessenten-Klassen 
innerhalb der Gemeindebezirke, welche mit Adjacenten-Mehr-
steuern für die Regulirung der wüthenden Neiße, des Strie
gauer Wassers und der schnellen Neiße belastet sind. 

4. Wahl der Mitglieder der Ginkommensteuer-Einschähungs-
Gommission für das Jahr 1890/91 

habe ich einen .greistag auf Montag, den 30. September d. 
Js.,  Vormit tags von 10 Uhr ab im hiesigen Kreist  ags-
Sitzungssaale anberaumt, was ich hiermit zur öffentlichen Kennt-
uiß bringe. 

Bolkenhain, den 14. August 1889. 
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Höheren Ortes wird eine Uebersicht über die thatsächlichen und 
rechtlichen Verhaltnisse der Volksschulen ans dem platten Lande, ins
besondere in Ansehung der sächlichen und persönlichen Unterhaltnngs-
Lasten, erfordert. 

Indem ich den Herren Lokal-Schul-Inspcktorcn des Kreises ein 
Formular zu der diesfälligen Uebersicht unter Briefumschlag zu
gehen lasse, ersuche ich dieselben ergebenst, Sich der sachgemäßen 
Ausfül lung dieses Formulars unterziehen und dasselbe sodann bis 
spätestens zum 25. d. Mts. hierher zurückgelangen lassen zu wollen. 
Die pünktliche Jnnehaltung dieser Frist erbitte ich hiermit noch be
sonders, da ich andernfalls nicht in der Lage sein würde, den mir 
von der Königlichen Regierung für die Berichterstattung vorge
schriebenen Termin innezuhalten. 

Zur Erläuterung des Uebersichts-Formnlars bemerke ich folgendes: 
I.. hinsichtlich der katholischen Schulen: 

zu S.palte 4: Nach den Reglements vom 3. November 1765 
und 18. Mai 1801 ist, wie die Gerichte, namentlich das Ober-
Verwaltungsgericht, wiederholt entschieden haben, die Schulunter-
Haltungslast auf die politischen Gemeinden und Dominien basirt; 
die in dem Gutsbezirke wohnenden Personen sind sämmtlich abga
benfrei und die Einwohner des Gemeindebezirks tragen verschieden 
bei, je nachdem sie Ackerbesitzer, Stellenbesitzer und Anlieger sind. 

Dem gegenüber fragt sich, ob sich nicht in vielen Fällen die 
Praxis thatsächlich dahin gestaltet hat, daß die katholische Schule 
als Sozietätsanstalt behandelt wird, bei welcher katholische Haus
väter als solche beitragspflichtig sind. Besonders wird sich eine der
artige Praxis vielfach gebildet haben, um eine Doppelbesteuerung 
evangelischer Hausväter zu vermeiden, andernfalls dieselben in ge
wissen Fällen als evangelische Hansväter zur evangelischen Schul-
sozietätslast und als Mitglieder der politischen Gemeinde außerdem 
zur katholischen Schullast beizutragen haben würden. 

Zu Spalte 5: In dieser Spalte ist  die recht l iche Vorschri f t ,  
nach welcher bei der qu. Schule die Baulast gehandhabt wird, als 
solche anzuführen, z.B. „Observanz", „Vereinbarung vom 18. Mai 
1836" u. s. w. 

Es wird bemerkt, daß der § 13 des katholischen Schnlregle-
ments von 1765 nur über die Beitragspflicht der Gemeinden und 



263 

Dominien als solche, dagegen nicht über das Beitragsverhältniß 
derselben bef indet ivergl .  O. V. G. Gntsch. Bd. XIIS. 282—234). 

Gine besondere Beachtung verdient die Banlast der Schul- und 
Küfierhänser svergl. eclietnin da Kimvaminibus vom 8. Anglist 1750, 
abgedruckt bei Glsner v. Gronow, Goimilentar S. 105, bez. Gesetz 
vom 21. Jul i  1846, G. S. S. 392). 

Zu Spalte 6: In dieser Spalte ist  z.  B.  zu vermerken: Die 
Gemeinde trägt ^/z und das Dominium Hg der Baarkosten. 

Zu Spalte 7 bis 10: Bei diesen Spalten ist  analog wie bei 
den Spalten 5 und 6 zu verfahren. 

13. hinsichtlich der evangelischen Schulen: 
Zu Spalte 5 bis 8: In diesen Spalten ist  analog wie bei 

denselben Spalten zu X zu verfahren. 
Zu Spalte 9 und l0:  Hierzu wird bemerkt,  daß das Ober-

verwaltnngsgericht dem bekannten Landtagsabschiedes vom 22. Fe
bruar 1829 die Gesetzeskraft abgesprochen hat. Ungeachtet dessen 
hat das bezeichnete Gericht angenommen, daß auf Grund des qn. 
Landtagsabschiedes getroffene Vereinbarungen rechtsgültig sind, in
dem die erfolgte rechtsirrige Annahme einer bestehenden gesetzlichen 
Verpflichtung gemäß des nicht zu Recht bestehenden Landtagsabschiedes 
als unerheblich anzusehen ist svergl. O. V. G. Gntsch. Bd. XI, 
S. 166). 

Bolkenhain, den l 6. August 1889. 

Im Anschluß an meine Kreisblatt-Verfügung vom 10 d. Mts., 
betreffend die thunlichste Verhütung von Flnrbeschädigungen durch 
die Truppen bei den diesjährigen Herbst-Uebungen bringe ich hier
mit zur Kenntnis) der Ortsbehörden des Kreises, daß am 2., 3. 
und 4. September d. Js. seitens der 17. Infanterie-Brigade 
Manöver in dem durch die Ortschaften Ossenbahr, Kauder, Gies-
mannsdorf, Ruhbank, Rudelstadt, Wiesall und Gräbel begrenzten 
Gelände-Abschnitt stattfinden werden. 

Bolkenhain, den 12. August 1889. 

Nach Mittheilung der Kgl. Militär-Intendantur der 9. Division 
ist es nicht gelungen, den zu den diesjährigen Herbst-Uebungen der 
genannten Division erforderlichen Vorspann im Wege des öffent
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lichen Ausbietnngs-Versahrens zu beschaffen, weshalb zu deu dies-
fälligen Vorspannleistungen auf Grund der §K 2 ff. des Neichs-
gesetzes vom 13. Februar >875 in Verbindung mit den abändern
den Bestimmungen des Neichsgesetzes vom 21. Juni 1887 die Ge
meinden in Anspruch genommen werden müssen. 

Es handelt sich hierbei um den Vorspann, welcher zum Trans
port des Brotes, der Fourage, der Victualien und der Biwaks-
Bedürsnisse von den Manöver-Magazinen nach den einzelnen Quar
tierorten bezw. Biwaksptätzen erforderlich ist. Außerdem wird der 
zur Fortschaffung der Effecten der einzelnen Truppen und zur Be
förderung der Fourier-Offiziere, Aerzte und Zahlmeister erforderliche 
Vorspann von den Gemeinden gefordert werden, sosern dessen Lei
stung nicht durch Verdingung sichergestellt werden kann. 

Wegen des am 2. und 3. September c. zum Magazin in 
Gr.-Waltersdorf zu stellenden Vorspanns habe ich an die Orts
behörden der zu dessen Gestellung von mir ausgewählten Ortschaften 
bereits besondere Verfügung erlassen. 

Was dagegen die Gestellung des sonstigen Vorspanns betrifft, 
so ist den Requisitionen der Truppen Folge zu leisten und bemerke 
ich dabei, daß Fuhrwerk mit anderer als Pferdebespannung nur da 
gestellt werden darf, wo Pferde-Gespanne nicht in genügender An
zahl vorhanden sind, daß wegen Belastung der Fuhrwerke die Be
stimmungen Abschn. I  zu K 3 der Instrukt ion vom 30. August 1887 
(R.-G.-Bl. S. 434 ff.) maßgebend und wo Einspänner nicht orts
üblich sind, an deren Stelle Zweispänner gestellt werden können. 

Für die Vergütigung des Vorspanns sind die in der Kreisblatt-
Bekanntmachung vom 10. März 1880 (Kr.-Bl. S. 76/77) angege
benen Sätze maßgebend. Außerdem kommen hierbei die Vorschriften 
im Abschnitt I zu § 9 der Instruktion vom 30. August 1887 in 
Anwendung. 

Aller Vorspann zum Transport der Effecten der Truppentheile, 
zur Fortschaffnng des Gepäcks der Fourier-Offiziere und zur Beför
derung der Aerzte und Zahlmeister wird von den Truppen zur 
Stelle bezahlt. Dagegen ertheilen die Truppen über den Vorspann 
zur Heranschaffung der Mund- und Fourageverpslegnng nach den 
Quartier-Orten, sowie zur Fortschaffung der Berpflegungs- pp. Bedürf
nisse nach den Biwaksplätzen nur Bescheinigungen nach Beilage 
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L 1 und 2 zur Instruktion vom 30. August 1887. tzN.-G.-Bl. 
S. 458/459.) Auf Grund dieser Bescheinigungen wird sodann die 
gesetzliche Berechtigung von hier aus liqnidirt. 

Der Einreichnng der bezüglichen Bescheinigungen, sowie der Be
scheinigungen der Truppen über empfangenes Marschquarticr pp. 
sehe ich möglichst bis zum 6. September c. entgegen. 

Bolkenhain, den 16. August 1889. 

Seitens der Gemeinde Nieder-Würgsdorf sind zu Waisenräthen Nr.34o. 
für die Zeit vom 1. Juli 1889 bis dahin 1892 gewählt worden: 

1., Gemeindevorsteher, Bauergntsbesitzer Friedrich Werner; 
2., Pastor Oels; 
3., Ziegcleibesitzer Wilhelm Nier; 
4., Bauergntsbesitzer Hermann Geisler. 

Bolkenhain, den 16. August 1889. 

Des Kaisers und Königs Majestät haben der Münchencr 
Künstler-Genossenschaft mittelst Allerhöchster Ordre vom 29. v. Mt. 
die Erlaubnis) zu ertheilen geruht, zu der in Verbindung mit der 
diesjährigen Münchener Kunstausstellung zu veranstaltenden, von 
der Königlich Bayrischen Staatsregierung genehmigten Ausspielung 
von Kunstwerken und Kunstwerks-.Neprodnktionen auch im diesseitigen 
Staatsgebiete, und zwar im ganzen Bereiche desselben, Loose zu 
vertreiben. 

Die städtischen Polizeiverwaltuugen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises mache ich hierauf mit 
dem Bemerken aufmerksam, daß der Bertrieb der vorbezeichneten 
Loose nicht beanstandet werden darf. 

Bolkenhain, den 17. August 1889. 

Der Herr Graf von Hoyos auf Lauterbach beabsichtigt, ans Nr. 348. 
seinem Grundstück Nr. 202 zu Alt-Nöhrsdorf (sog. Häderei) einen 
doppelten Dietz'schen Etagen-Kalkofen zu errichten. 

Gemäß § 17 der Gewerbe-Ordnung vom I. Juli 1883 wird 
dieses Borhaben hierdurch mit der Aufforderung zur öffentlichen 
Kenntuiß gebracht, etwaige Einwendungen dagegen binnen einer 
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Frist  von 14 Tagen in dem Geschäftszimmer des hiesigen Land
rathsamtes schriftlich in zwei Exemplaren oder zu Protokoll anzubringen. 

Die Frist nimmt ihren Anfang mit Ablauf des Tages, an 
welchem das die gegenwärtige Bekanntmachung enthaltende Kreis
blatt ausgegeben wird und ist für alle Einwendungen, welche nicht 
auf privatrechtlichen Titeln beruhen, ausschließend. 

Die Zeichnungen und Beschreibungen der beabsichtigten Anlage 
können während der vorangegebenen Auslegungsfrist im hiesigen 
Landrathsamte eingesehen werden. 

Zur mündlichen Erörterung der etwa erhobenen Einwendungen 
setze ich auf 

Montag, den 9. September d. Js.,  Bormit tags 11 
Uhr in dem Geschäftszimmer des hiesigen Land
rathsamtes 

Termin an und lade dazu die Betheiligten mit dem Bemerken ein, 
daß im Falle des Ausbleibens des Unternehmers oder der Wider
sprechenden gleichwohl mit der Erörterung der Einwendungen vor- l 
gegangen werden wird. 

Bolkenhain, den 12. August 1889. 

Die Herren R. Weber Eo. in Rudelstadt beabsichtigen, ihre 
auf dem Restbauergut Grundbuch Rr. 14 daselbst vorhandene 
Ziegelei  durch Err ichtung eines zweiten Ziegelofens (Schirm-
ofenl zu vergrößern. 

Gemäß § 17 der Gewerbeordnung vom 1. Juli 1883 wird 
dieses Borhaben hierdurch mit der Aufforderung zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, etwaige Einwendungen dagegen binnen einer 
Frist von vierzehn Tagen in dem Geschäftszimmer des hiesigen 
Landrathsamtes schriftlich in zwei Exemplaren oder zu Protokoll 
anzubringen. 

Die Frist nimmt ihren Anfang mit Ablauf des Tages, an wel
chem das die gegenwärtige Bekanntmachung enthaltende Kreisblatt 
ausgegeben wird und ist für alle Einwendungen, welche nicht auf 
privatrechtlichen Titeln beruhen, ausschließend. 

Die Zeichnungen und Beschreibungen der beabsichtigten Anlage 
können während der vorangegebeuen Auslegungssrist im hiesigen 
Landrathsamte eingesehen werden. 
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Zugleich sehe ich zur mündlichen Erörterung der etwa erhobenen 
(Einwendungen auf 

Frei tag, den 6. September c,  Vormit tags 10 Uhr in 
dem Geschäftszimmer des hiesigen Landrathsamtes 

Termin an und lade dazu die Betheiligten mit dem Bemerken ein, 
daß im Falle des Ausbleibens der Unternehmer oder der Wider
sprechenden gleichwohl mit der (Erörterung der Ginwendungen vor
gegangen werden wird. 

Bolkenhain, den 12. August 1889. 

Der Königliche Landrath. 
In Vertretung: 

Rötger.  

Bekanntmachsmg. 
Die Hausbesitzerswittwe Friede, Johanne Juliane, geb. Roßeck 

zu Langhelwigsdorf hat sich als Alleinerbin ihres am 19. Mai 
1889 verstorbenen Ehemannes, des Hausbesitzers Johann Ghristian 
Friede zu Langhelwigsdorf legitimirt. Alle diejenigen, welche nähere 
oder gleich nahe Erbansprüche ans den Nachlaß erheben, haben sich 
spätestens bis zum 5. November dieses Jahres bei dem unterzeich
neten Gericht zu melden und zu legitimiren, widrigenfalls die 
Erbbeschcinigung für die obenbezeichnete Wittwe Friebe als Alleinerbin 
ausgestellt werden wird. 

Bolkenhain, den 31. Juli 1889. 

Königliches Amtsgericht. 

Bekanntmachung. 
Der gegen den früheren Dienstknecht, zuletzt Haushälter, Wil

helm Rohr aus Mittel-Steine, Kreis Neurode, unterm 30. Juli c. 
sKr.-Bl. S. 246 Nr. 333) erlassene Steckbrief ist durch Ergreifung 
des Genannten erledigt. 

Bolkenhain, den 12. August 1889. 
Der Amtsanwalt. 
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Nr. 352. 

Nr. 353. 

Lieferung von Chauffee-Unterhaltungsstemen. 
Die Lieferung der für das Jahr 1890 erforderlichen lö'hanssee-

Unterhaltungssteine auf die Straßen des Kreises soll vergeben wer
den und zwar: 

auf Jauer - Bolkenhain (von der Stadt bis Schweinhaus) ver
theilt 15 ebm Basalt 
Bolkenhain-Wernersdorf? Etat. 26.»—27.« 330 

„ 27.»—28.» 132 
22,5—26.» vertheilt 20 

Landeshnt-Ketschdorf: 

Merzdors-Kupferberg: 
Bolkenhain-Töppich: 

28,»—28,s 

3 ,8^^4 ,z 

4,z— 6.» 
6.»— 7,8 

9.»—1 l,4 
11.4—15,5 

vertheilt 
2.3- 3,i 
3,»— 3,9 

10 
152 

10 
396 
495 

40 
20 

264 
99 

zusam. 
492 ebm 
Basalt. 

7,g vertheilt 20 

., s 162 ebm 
„ fMelaphyr 
„ Basalt, 
" l 535 ebm 
„ (Hornblende 

„Hornblende 
„ l 363 ebm 
„ s Basalt, 
„ Kalkstein. 

Probesteine sind, soweit das Material noch nicht verwendet 
war, einzureichen. 

Offerten ans einzelne oder mehrere Lieferungen, ans Lieferung 
Gewinnen oder Anfahren sind bis zum 24. d. Bit. Bormittags 
10 Uhr an den Unterzeichneten einzureichen. Die Bedingungen 
können im Kreisbauamte eingesehen werden. 

Bolkenhain, den 10. August 1889. 
Der Kreisbaumeister, gez. Gretschel. 

Zwangsversteigerung. 
Dienstag, den SU. August I88V, Vorm. Uhr 

werde ich im Gerichtskretscham zu Neu-Reichenan (anderweit ge
pfändete) nachstehend verzeichnete Gegenstände als: 

1 Glas-, 1 Speise- und 1 Kleiderschrank, 4 Stühle, 1 Näh
maschine, div. Glas- und Porzellan-Gesäße, 1 Kleid, 1 Um
schlage- und 1 Taillentnch, div. Bettwäsche, Baumwolle zc. 

bestimmt gegen Baarzahlnng meistbietend versteigern. 
Meichsner, 

Gerichtsvollzieher beim Königlichen Amtsgericht in Landeshnt. 



Kreis Cm renden-Blatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
S t ü c k  3  4 .  

Ncdigirt im Bureau des König). Amtes Getruett i., der Buchdruckerci vv» E. Hendcy 
zu Bvlkcnhaul. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 26. August 1889. 

Auftrage des Herrn Landeshauptmanns von Schlesien Nr. 354. 
ersuchen wir die Magisträte, Guts- und Gemeindevorstäude des 
Kreises, die durch die ihnen s.Z. übersandte Heberol le der laud-
und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung festgestellten 
Beiträge — soweit es nicht bereits geschehen — sofort kosten
frei an die Landes - Hauptkasse zu Breslau einzusenden. Wir 
machen hierbei aufmerksam auf § 81 Abs. 3 des Reichsgesetzcs 
vom 5. Mai 1886 <R. G. Bl. S. 132 ff.), wonach die Gemein
den für diejenigen Beiträge, bei denen sie den wirklichen Ausfall 
oder die fruchtlos erfolgte Zwangsvollstreckung nicht nachweisen 
können, haften und solche vorschußweise mit  einsenden muffen. 
Bis zum 31. d. Mts. sehen wir  einer Anzeige darüber entgegen, 
daß die in Rede stehenden Beiträge an die Landcs-Hauptkasse 
abgeführt worden sind. 

Bolkenhain, den 20. August 1889. 
Namens des Kreis-Ausschusses, der Vorsitzende. 

In Vertretung: 
Rötger.  

Die seither alle 3 Jahre nach Vorschrift der Kreisblatt-Ver- Nr. sss. 
fügung vom 16. August 1850 <Kr.-Bl.  S. 196) am 15. August 
einzureichenden Nachweisungen der vorhandenen Taubstummen 
sind fortan nicht mehr erforderlich. 

Bolkenhain, den 24. August 1889. 

Die Magisträte, Guts- und Gemeinde-Borstände des Kreises 
veranlasse ich hierdurch, die Klassensteuer- Zu- und Abgangs-
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listen, sowie die Verzeichnisse der unbeitreiblichen Klassen-
steuer-Neste für das I .  Etatshalbjahr 1889/90 baldigst 
aufzustel len und dieselben in je zwei Ausfert igungen nebst 
den zugehörigen Belagen und den besonderen Nachwei
sungen der in fremde Kreise des Regierungsbezirks Lieg
nitz verzogenen klassenstenerpflichtigen Personen bestimmt 
bis zun» 15. September e. hierher einzureichen. Event. sind 
bis zu demselben Termine Negativ-Anzeigen zu erstatten. 

Bei Aufstellung der Zu- und Abgangslisten sind meine frühe
ren bezüglichen Kreisblatt-Verfügungen sorgfältig zu beachten. Wieder
holt  mache ich darauf aufmerksam, daß nur die bei den Steuer
pf l icht igen der Stufen 3 bis 12 vorgekommenen Verän
derungen in die Listen aufzunehmen sind, daß sämmtl iche 
Zu- und Abgänge nach Vorschrift belegt und für diejenigen 
Steuerpf l icht igen der Stufen 3 bis 12, welche nach der Veran
lagung pro 1889/90, aber vor dem I .Apri l  c. angezogen 
sind, vorschriftsmäßige Beläge über deren für das lau
sende Steuerjahr in dem früheren Wohnorte erfolgte 
Veranlagung zur Klassensteuer beigebracht werden müssen. 

Die Berechnung der Zu- und Abgänge hat bis incl. März 
1890 unter Zugrundelegung der auf Seite 94/95 des Kreisblattes 
pro 1883 abgedruckten Tabelle zu erfolgeu. 

Falls eine Nenveranlagnng Steuerpflichtiger zu den Stu
fen 1 und 2 der Klassensteuer in dem laufenden Etatshalb
jahre nothwendig gewesen sein sollte, ist darüber die vorgeschriebene 
Liste 44 nach dem auf Seite 272/273 des Kreisblattes pro 1883 
abgedruckten Schema aufzustellen und diese Liste, in deren Spalte 
7 die Notwendigkeit der Nenveranlagnng näher dar
zulegen ist bezw. die Gründe für die pro 188990 noch 
nicht erfolgte Klassenstener - Veranlagung, sowie die 
Befteuernngs-Merkmale der betreffenden Steuerpflich
tigen angegeben sein müssen, in doppelter Ausfertigung zu
gleich mit den Klassensteuer-Zu- und Abgaugslisten pro 4. Etats
halbjahr 1889/90 hierher einzureichen. 

Bolkcnhain, den 23. August 1889. 
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Den Magistrat in Hohensriedeberg, sowie die Gnts- nnd Ge- Nr. 357. 
meindevorstände des Kreises beanftrage ich, d ie Gewerbestener-
Zu- und Abgangsl isten für das I .  Etatshalbjahr 1889/90 
ungesäumt anzufertigen und solche in je zwei Exemplaren, event. 
eine Negativ-Anzeige, bestimmt bis zum 1Z. September c. 
hierher einzureichein 

Bolkenhain, den 23. August 1889. 

Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat dnrch Nr. 358. 
Verfügung vom 7. August d. Js. sO. P. 6622 II. Ang.j dem 
Vorstande des Vaterländischen Frauen - Zweig - Vereins zu Rothen
burg O.-L. die Genehmigung ertheilt, zum Besten des dortigen 
Siechenhanses im Monat October d. Js. eine öffentliche Verloosung 
zu veranstalten und hierzu bis 4000 Loose ü 30 Pf. innerhalb 
des Regierungsbezirkes Liegnitz auszugeben. 

Die städtischen Polizeiverwaltungen, sowie die Herren Amts-, 
Gnts- und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich demnach, 
dem Absatz der danach zum Vertriebe gelangenden Loose keine 
Hindernisse entgegenzustellen. 

Bolkenhain, den 20. August 1889. 

Das diesjährige Juli-Heft des deutschen Handels-Archivs ent- Nr.353. 
hält n. A. folgende Artikel, welche für die Handel- und Gewerbe
treibenden von Interesse sein dürften: 

Auszug aus dem deutschen Handels-Archiv 188 9. 
. .  Jul i -Heft .  Seite. ^ ' 

425. Deutsches Reich. Verordnung ?c. 
426. „  Erläuterung des Branntweinstcuergesetzes. 
427. Großbri tannien. Ansführnngsbest immungen. 
428. Vereinigte Staaten von Amerika. Zolltarifentscheidnngen. 
431. Brasilien. Spezial-Zolltaris. 
439. Frankreich. Zollbehandlnng. 
449. Rußland. Zolltarifändernngen. 
460. „ Die Russische Industrie w. 
461. Vereinigte Staaten. Deutscher Schiffsverkehr. 
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Seite. Handelsberichte. 
391. Gens. Handelsbericht. 
403/4. Reval. „ 
409. Glasgow. „ 
412. Santa Elena. Die Saladero-Jndustrie. 
415. Monterey. Der Staat Nuevo Leon. 
416. „ Der Staat Coahuila. 
419. Mendoza. (Argentinien.) Handelsbericht. 
421. Nicaragua. Handelsbericht 1888. 
422. Suez. „  
423. Rosario. „ „ 1887/88. 
424. New-Aork. Die wirthschaft l iche Lage und der Handel pp. 
445. Dänemark. Der dänische Handel. 
463. Liberia. Handelsbericht.  
470. Chile. Eisenbahnprojecte. 
471. Marschall-Inseln. Schiffsverkehr. 
474. Allgemeines. 

Die Magisträte und ländlichen Ortsbehörden ersuche ich, die 
Betheiligten hiervon aus geeignete Weise in Kenntniß zu setzen. 

Bolkenhain, den 24. August 1889. 

Die Gemeinde Nieder - Kunzendorf hat den Bauergutsbesitzer 
Gottsried Keil daselbst an Stelle des zum Gemeinde-Borsteher be
förderten bisherigen Schöffen Schmidt zum Gemeindeschöffen ge
wählt. Diese Wahl ist von mir bestätigt und der Gewählte für 
das ihm übertragene Amt vereidigt worden. 

Bolkenhain, den 22. August 1889. 

Die Gemeinde Schweinhans hat an Stelle des von da ver
zogenen Schöffen Schmidt den Kretschambesitzer Aug. Berger in 
Schönthälchen zum Gemeindcschöffen gewählt. Diese Wahl ist von 
mir bestätigt und der Gewählte für das in Rede stehende Gemeinde
amt vereidigt worden. 

Bolkenhain, den 19. August 1889. 
Jer Königliche ^Landrath. 

In Vertretung: 
Rötger.  
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Zwangsversteigerung. 
Auf Antrag des Verwalters im Konkursverfahren über das 

Vermögen des Bäckermeisters und Konditors Friedrich 5eige zu 
Volkenhain sollen die zur Konkursmasse gehörigen im Grnndbnche 
von Stadt Volkenhain Band I Seite 49 unter Ar. 9 und bezw. 
Band I Seite 341 unter Ar. 58 auf den Namen des Friedrich 
5cige eingetragenen, zu Volkenhain belegenen Hausgrnndstücke 

am lt. Hctoöer 1889, Pormittags Ist Ztljr 

vor dem unterzeichneten Bericht an Gerichtsstelle zwangsweise ver
steigert werden. 

Die Grundstücke sind zur Grundsteuer nicht, dagegen sind die
selben und zwar das Grundstück Ar.  9 Stadt Voltenhain mit  570 
Alk. Autzungswerth und das Grundstück Ar. 58 Stadt Volkenhain 
mit 120 Mk. Autzungswerth zur Gebändestener veranlagt. Aus
zug aus der Stcnerrolie, beglaubigte Abschriften der Grundbnch-
blätker, etwaige Abschätzungen und andere die Grundstücke betref
fende Aachweisungen, sowie besondere .Nanfbediugnngen können in 
der Gerichtsschreiberei eingesehen werden. 

Alle Realberechtigten werden aufgefordert, die nicht von selbst 
ans den Grsteher übergehenden Ansprüche, deren Vorhandensein 
oder Betrag ans dem Grnndbuche zur .seit der (Eintragung des 
Versteigerungsvermcrks nicht hervorging, insbesondere derartige 
Forderungen von Kapital, Kiusen, wiederkehrenden Hebungen oder 
Kosten, spätestens im Verjteigerungslermin vor der Aufforderung 
zur Abgabe von Geboten anzumelden und, falls der .Konkursver
walter widerspricht, dem Gerichte glaubhaft zu machen, widrigen
falls dieselben bei Feststellung des geringsten Gebotes nicht berück
sichtigt iverdeu und bei Vertheilung des Kausgeldes gegen die 
berücksichtigten Ansprüche im Range zurücktreten. 

Diejenigen, welche das Gigenthnm der Grundstücke beanspruchen, 
werden aufgefordert, vor Schluß des Versteigerungstermins die 
Ginstellung des Verfahrens herbeizuführen, widrigenfalls nach er
folgtem Anschlag das Kaufgeld in Bezug ans den Anspruch an 
die Stelle der Grundstücke tritt. 



Das Urtheil über die t^rtheilung des Zuschlags wird 
am 10. chctover 1889, Dormittags 11 Ahr 

an Genchtsstelle verkündet werden. 
Bolkenhain, den 8. August 1889. 

Königliches Amtsgericht. 
Steckbriefserledigung. 

Der hinter dem Dienstknecht Johann Carl Paul Kühnöl aus 
Freiburg i. Schles. unterm 12. Dezember 1885 (Kr.-Bl, 1885 S. 
460) diesseits erlassene Steckbrief ist erledigt. L. 148/85. 

Hirschberg, den 23. August 1889. 
Der Erste Staatsanwalt. 

Bekanntlich übernimmt es die Reichs-Post- und Telegraphen-
Verwaltung für Privatpersonen besondere telegraphische Verbindungen 
zwischen räumlich getrennten Geschäftsstellen und dergleichen herzu
stellen und dieselben den Betheiligten zum freien Gebrauche mieths-
weise zu überlassen. Die neuerdings erfolgte Herabsetzung der Ge
bühren für die Benutzung solcher Telegraphenverbindnngen ans etwa 
die Hälfte der früheren Sätze ist geeignet, der Einrichtung eine 
weitere Verbreitung, namentlich auf dem platten Lande, zu sichern. 

Die von der Reichs - Telcgraphenverwaltnng hergestellten und 
unterhaltenen Rieben - Telegraphenanlagen bleiben bei Bestand und 
erleiden keine Gebührenerhohnng auch in denjenigen Fällen, in wel
chen die Fnteressen der öffentlichen Reichs-Tclcgraphenanlagen eine 
Verlegung bezw. eine anderweite Führung der Privatanlagen er
fordern. 

Jede Postanftalt ist in der Lage, über die näheren Bedingungen 
für die miethsweise Hergäbe der besonderen Telegraphenanlagen 
Auskunft zu ertheilen und die Herstellung derselben durch Organe 
der Postverwaltung auf das Schleunigste zu vermitteln. 



Kreis Cnrrenden Blatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
S t ü c k  3  4a .  

Redigilt iiu Bureau des König!. Landrath-Annes Gctruckt i.( der Buchdruckern von E. Hendel 
zu Bolkenhain. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 29. August 1889. 

)tach einer soeben hier eingegangenen Mittheilnng des Königl. 
Kommandos der 17. Infanterie-Brigade sind die am 31. d. Mts. 
einzuquart ierenden Truppen an diesem Tage durch die 
D.uartiergeber zu verpflegen, da die Magazinverpflegung erst 
mit dem l. September c. in Kraft tritt. Die Truppen bezahlen 
die ihnen diesfalls gewährte Verpflegung an die Gemeinden. 

Die Magisträte, Guts- und Gemeindevorstände des Kreises er
suche ich, hiervon die Duartiergeber sofort in Kenntnis; zu setzen. 
Zugleich weise ich hin ans die auf S. 433/454 des Reichsgesetz
blatts von l887 unter M abgedruckten Bestimmungen. 

Bolkenhain, den 28. August 1889. 
Der Königliche ^andrath. 

In Vertretung: 
Rötgcr. 





Kreis Cmrenden Blatt 
des 

Königlichen Lanvrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 35. 

Nidign«. im Bureau des Kvnigl. Laudrarh-Amtes Gecruelt i.> der Buebdrucktrei von E. Hendcx 
zu BoNenhaiu. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 2. September 1889. 

Bm 19. d. Ms. verschied der Königliche Major a. D., 
Kreistags-Abgeordneter und Rittergutsbesitzer 

Kerr auf Hber-Maumgarten. 
Der Verstorbene gehörte seit Ende 1884 dem hiesigen Kreis

tage als Mitgl ied an, der ihn sodann zum Vorsitzenden bezw. 
Mitgliede verschiedener Kreis-Commissioncn erwählte. In allen 
seinen diesfälligen Ehrenämtern hat Herr Kalstert jederzeit ein 
reges Interesse sür die Wohlfahrt des Kreises an den Tag ge
legt. Sein Andenken wird von uns stets in Ehren gehalten werden. 

Bolkenhain, den 21. Angnst 1889. 
Der Kreis-Ausschuß des Kreises Bolkenhain. 

Nötger. I. V. 

Nr. KW. 

» 
Die Magisträte, Guts- und Gemeinde-Vorstände des Kreises 

veranlasse ich hierdurch, mit der Anfert igung der Steuer-Rolle 
der für das Jahr 1890 beantragten Wandergewerbescheine 
alsbald vorzugehen und diese Nolle, in welcher die in der Kreis-
blatt-Vcrfügnng vom 21. Dezember 1876 <Kr.-Bl.  S. 461/462) 
hervorgehobenen Gesichtspunkte in Bezug auf jeden darin ausge
führten Gewerbetreibenden näher erörtert werden müssen, und in 
der die Inhaber von Wanderlagcrn besonders zu bezeichnen 
sind, in zwei Exemplaren bis zum I. Oetober e. hierher 
einzureichen. Event, ist bis zu demselben Termine Negativ-Anzeige 
zu erstatten. 
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Behufs der größtmöglichsten Vollständigkeit der Steuer-Nolle ist 
nicht nur durch Anfrage bei den schon im laufenden Jahre 
ein Wandergewerbe betreibenden Personen festzustel len, 
ob dieselben das Gewerbe im Jahre 1890 fortsetzen wol
len, sondern es ist auch durch ortsübl iche Bekanntmachung 
ein Jeder, der im Jahre 1890 ein Wandergewerbe be
treiben wi l l ,  aufzufordern, dies im Laufe des Monats 
September c. bei der Eommnnal-Behörde anzumelden. 

Die Steuer-Nolle der pro 1890 zu ertheilenden Wandergewerbe
scheine muß am Schlüsse von den städtischen Polizei-Verwaltungen 
bezw. den Herren Amtsvorstehern dahin bescheinigt werden, daß 
gegen die darin aufgenommenen Personen Bedenken der in den 
57, 57a und 57b der Gewerbeordnung vom 1. Juli 1883 (N.-
G.-Bl. S. 177 ff.) bezeichneten Art nicht obwalten. 

Bolkenhain, den 29. August 1889. 

Unter Bezugnahme auf meine Kreisblatt-Verfügnng vom 29. 
Jnl i  1887 lKr.-Bl.  S. 255) bringe ich den Magisträten, sowie 
den Guts- und Gemeindevorständen des hiesigen Kreises die 
rechtzeitige Einreichnng der Anzeigen über neu errichtete Kunstge
werbe-, Alterthnmsvereine und ähnliche Institute und angelegte grö
ßere Kunst- und Alterthnms-Sammlungen, sowie wichtige Verände
rungen der bereits bestehenden diesfäl l igen Inst i tute hiermit in Er
innern ng. 

Bolkenhain, den 26. August 1889. 

Der Amtsvorsteher und Standesbeamte Herr Jungfer in Ober-
Wolmsdors wird wahrend seiner vom I. September c. ab ans einige 
Zeit stattfindenden Verhinderung in Verwaltung der Geschäfte des 
Amtsbezirks Wolmsdorf durch den Amtsvorsteher - Stellvertreter, 
Wirthschafts-Jnspektor Güttlcr zu Ober-Hohendorf, und in der Ver
waltung der Geschäfte des Standesamtsbezirks Wolmsdorf durch den 
Standesbeamten-Stellvertreter, Mühlenbesitzer Wittwer in Ober-
Wolmsdorf vertreten werden. 

Bolkenhain, den 29. August 1889. 
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Tür den selbständigen Gutsbezirk Ober-Baumgarten ist nach Nr. 370. 
dem Tode des bisherigen Gutsvorstehers der Gemeindeschöffe, 
Schmicdemcistcr Wilhelm Böhm in Ober-Baumgarten zum (^nits-
vorsteher bestellt und derselbe in diesem Amte von mir bestätigt 
worden. 

Bolkenhain, den 29. August 1889. 
Der Königliche ^andratl). 

In Vertretung: 
Nötger. 

Im Oberstock des früheren Landrathsamts-Gebäudes, Kirchstraste Nr. 371. 
Nr. 66 Hierselbst, ist eine Wohnung, bestehend in zwei ineinander-
gehenden Zimmern, Küche, vmschliestbarem Tlnr und sonstigem Zu
behör zu vermiethen und bald oder zum 1. Oktober d. Is. zu 
beziehen. Nähere Auskunft wird in dem hiesigen ilandrathsamte 
ertheilt. 

Bolkenhain, den 29. August 1889. 
Namens des Kreis-Ausschusses, der Borsitzende. 

I .  V. Nötger. 

S t e B ls r i e f. 
Der am 2. Juni 1872 zu Stanowist, Kreis Striegan, geborene Nr. 372. 

Dienstknecht Heinrich Fichtuer aus Onolsdorf, Kreis Bolkenhain, 
zur Zeit unbekannten Aufenthalts, ist wegen eines vollendeten und 
eines versuchten einfachen Diebstahls — §§242, 247, 44, 74 und 
57 N.-St.-G.-B. — durch rechtskräftiges llrtcl des Kgl. Schöffen
gerichts Hierselbst vom 26. Juli 1889 zu einer Gesammtstrafe von 
(5) fünf Wochen Gefängnis; vernrtheilt worden. 

Gs wird ersucht, denselben im Bctrctungsfalle festzunehmen, ihn 
in das nächste Gerichtsgefängnist abzuliefern, dort die Freiheitsstrafe 
an ihm zu vol lstrecken und Nachricht zu den Akten I .  14. 89/89 
zu geben. 

Bolkenhain, den 21. August 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

Z 
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Nr. 373. 

Nr. 374. 

Sir. 37ü. 
Bekanntmachung. 
Erweiterung des 
Postanweisnngs-

verkehrs mit dem 
Königreich 
Hawaii. 

Nr. 37«, 
Bekanntmachung. 
Pvstpacketverkehr 
mit Tasmanien. 

Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grundbuche von 

Gräbel Band II Seite 97 Nr. 53 aus den Namen des Stellen
besitzers Karl Sauer zu Goldberg eingetragene zu Gräbel belegene 
Mühlengrundstück 

am 2. Gctoöer 1889, Wormittags 19 Uhr 
vor dem unterzeichneten Gericht an Gerichtsstelle versteigert werden. 

Das Grundstück ist mit 9,5 l Thl. Neinertrag und einer Fläche 
von 1,63,30 Hektar zur Grundsteuer, mit 93 Mk. Nntzungswerth 
zur Gebäudcsteuer veranlagt. 

Bolkenhain, den 20. Juli 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

Bekanntmachung. 
In der Hansbesitzer Johann Christian Friebe'schen Erbeslegiti-

mationssache von Langhelwigsdorf wird der zur Anmeldung etwaiger 
Erbinteressenten <efr. die Bekanntmachung vom 31. vorigen Mts.) 
bis zum 5. November dieses Jahres bestimmte Zeitpunkt bis zum 
5. Dezember d. Js. hinausgeschoben. 

Bolkenhain, den 17. August 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

Der Meistbetrag der Postanweisungen aus Deutschland nach 
Hawaii wird von jetzt ab von 50 auf 100 Dollars erhöht. 

Berlin, VN. 25. August 1889. 
Der Staatssekretär des Reichs-Postamts, 

von Stephan. 

Bon jetzt ab können Postpackete ohne Werthangabe im 
Gewichte bis 3 I<s nach Tasmanien versandt werden. 

Die Postpackete müssen frankirt werden, 
lieber die Taxen und Bersendnngsbedingnngen ertheilen die 

Postanstaltcn ans Verlangen 'Auskunft. 
Berlin, VN. den 25. August 1889. 

Der Staatssekretär des Reichs-Postamts, 
v. Stephan. 



Kreis Cm renken Blatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 36. 

RcdigirL im Bureau des Kömgl. Landrath-Anncs Gedruckt in der Buchdruckern von C. Hendey 
zu Balkcnbain. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 9. September 1889. 

Aach der Mittheilung des Herrn Aufsichtsrichters des König!. 
Amtsgerichts Hierselbst sind mit Ginreichung der Url iste der zu 
Schössen oder Geschworenen wählbaren Personen noch im 
Rückstände: Die Guts-Vorstände von Blumenau, Bohranseiffersdorf, 
Dätzdorf, Girlachsdorf, Halbendorf, Hohensriedeberg-Schwcinz, Ossen-
bahr-Ndr.-Polkau, Rohnstock, Schollwitz - Simsdorf, Wilhelmsburg, 
sowie die Gemeinde-Borstände von Bohranseiffersdorf, Dätzdorf, Gir
lachsdorf, Ossenbahr, Obr.- und Rdr.-Polkau, Rohnstock, Obr.-Rohn-
stock, endlich der Magistrat in Hohcnfriedeberg. 

Unter Hinweis aus die Kreisblatt-Verfügung vom 25. Juni d. 
Is. lKr.Bl.S. 208/209) ersuche ich demnach die vorgenannten Gommu-
nalbehörden, die in Rede stehende Urliste nebst dem etwaigen Zu
behör sofort an Herrn Amtsrichter Pect Hierselbst einzusenden und 
vom Geschehenen mir bis zum 15. d. Mts. Anzeige zu machen. Ich be
merke dabei ausdrücklich, daß nach der Kreisblatt-Verfügung vom 4. Juli 
1884 sKr. Bl. S. 202) in Sp. 6 der Urliste bei jeder in dieselbe 
aufgenommenen Person die Stenerstufe augegeben werden muß, zu 
der sie für das Jahr I.MHga zur klassifizirten Ginkommen-oder Klassen
steuer veranlagt ist. Auch weise ich bezüglich der am Schlüsse der Urliste 
über deren Auslegung zu ertheilcnden Bescheinigung auf die Kreis-
blatt-Verfügnng vom 2. Juli d. Is. jKr. Bl. S. 217) hiermit 
noch besonders hin. 

Bolkenhain, den (>. September 1889. 
Der Königliche Landrath. 

In Vertretung: 
Rötger. 
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Jagd-Berpachtmtg. 
Die Jagd auf der einen einzigen Jagdbezirk bildenden ca. 1500 

Morgen großen hiesigen Gemeinde-Feldmark soll 
Mittwoch, den 18. September Nachmittags 4 Uhr 

im hiesigen Gerichtskretscham ans einen mit dem l. Dctober d. I. begin
nenden Zeitraum von 6 Jahren öffentlich im Wege des Meistgebots 
verpachtet werden. 

Hierzu werden Pachtlnstige mit dem bemerken eingeladen, daß 
dieVerpachtsbedingungen im Termin selbst bekannt gemacht werdensollen. 

Hohenhelmsdors, den 2. September 1889. 
Der Gemeinde-Vorstand. 

Kielman n. 

Am 18. Juni d. Js. hat ein bisher unbekannt gebliebener 
Handwerksbnrsche in Matzdorf, Kreis Löwenberg, beim Gastwirth 
Heinrich einen Diebstahl verübt und dabei auch Legitimationspa
piere sArbeitszengniffe) des Schmiedegesellen Wilhelm Schubert 
ans Petersdorf, Kreis Hirschberg, mitgenommen, welche er jetzt wahr
scheinlich zu seiner Legitimation benutzt. 

Gs wird um Nachricht ersucht, wenn ein reisender Handwerks-
bursche mit diesen Legitimationspapieren angetroffen wird. Derselbe 
ist zu verhaften und dem nächsten Königlichen Amtsgerichte vor
zuführen. I .  879/89. 

Hirschberg, den 3. September 1889. 
Der Erste Staatsanwalt. 

Bekanntmachung. 
Das auf Antrag des Maurermeisters Neinbold Gloguer, ver

treten durch den Rechtsanwalt Goldschmidt zu Freiburg, gegen den 
Uhrmacher und Hausbesitzer Heinrich Koffinke zu Polsnitz im Wege 
der Zwangsvollstreckung eingeleitete Verfahren der Zwangsversteige
rung bezüglich des Grundstücks Band VI Blatt 177 Grnndbuch-
nummer 238 von Polsnitz wird ans Antrag desselben Gläubigers 
aufgehoben. 

Freiburg i/Schl., den 5. September 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

Gras Matnschka. 
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Obcrförsterei Reichenau. Forstschutzbezirke: Ruhbank u. Einsiedel. Nr. 383. 
Es sollen: 
Mittwoch, am 18. September c., Vorm. 9 Uhr 

folgende Hölzer, als eirea: 
t. Ruhbauk: Schläge am HarLmannsdorfer Stein, am 

kalten Wasserraud und am Schasberge. 
Buchen: 14 Stück Nutzenden, 99 Rmtr. Scheite und Knüppel; Nadel: 

40 Stück Klötzer (Anbruch), 90 Rmtr. Reisig 2. Kl. 
Ä. Einsiedel: Nbtciebsschlag an der Reviertafel, Durch-

forstungsschläge am Kregler und Totalität. 
Buchen: 20 Rmtr. Scheite und Knüppel; Nadel: 21 Rmtr. Scheite 

und Knüppel; 1498 Rmtr. Reisig 4. Kl.; Birke, Erle, Aspe: 14 Rmtr. 
Scheite und Knüppel 
im Forstkretscham zn Giesmannsdorf öffentlich meisibietend gegen 
sofortige Bezahlung verkauft werden. 

Reichenau, den 1. September 1889. 
Der Königliche Oberförster. Lange. 

' Nr. 384. 
Oberförsterei Reichenau. Forstschutzbezirk Neu-Rcichenau. 

Es sollen: 
Donnerstag, am 19. Septbr. e., Vormittags 9 Uhr 

folgende Hölzer, als circa: 
Buchen: 257 Rmt. Reisig 3. und 4. Kl., Nadel: 1540 Rmt. Reisig 

3. u. 4 Kl., und 9,6 Hdt. Wellen Reisig 3. Kl. 
ans dem Abtriebsfchlage a m  Paudurenwege und aus den 

Durchfvrstungsschlägen 
im Gerichtskretscham zn Alt-Reichenan öffentlich meistbietend gegen 
sofortige Bezahlung verkauft werden. 

Reichenau, den 1. September 1889. 
Der Königliche Oberförster. Lange. 

Es sollen Nr. 385. 
Donnerstag, am ZG. Septbr» er«, Vormittags 9 Uhr 
folgende Hölzer, als circa: 

82 Hdt. Wellen Nadel-Rcisig 3. Kl. u. 4150 Rmt. Nadel-Reisig 4 Kl. 
aus den Abtriebsschlägen am Kirschbaum und am Kiefern

rücken und ans den Durchfvrstungsschlägen 
im Gerichtskretscham zu Wittgendorf öffentlich meistbietend gegen 
sofortige Bezahlung verkauft werden. 

Reichenau, den 1. Septbr. 1889. 
Der Königliche Oberförster. Lange. 
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Nr.38ü. Holzvcrkauf. Oberförsterei Reichenau in den Kreisen 
Bolkenhain, Landeshnt und Inner. Es werden Montag, am 7. 
Oktober c., Vormittags II Uhr im HÄtel „zu den drei Bergen" 
in Landeshut in Schles. ca. 8000 im. Fichten-, Tannen- und 
Kiefernstammholz vor dem Einschlage auf ca. 28,4 Iin. Fläche aus 
den Schutzbezirken Forst-Hartau, Alt- und Ncu-Neichcnau, Wingendorf, Ruh-

- bank, Einsiedel und Mönchswald in 15 Loosen unter den im Termin bekannt 
zu machenden Bedingungen öffentlich meistbietend verkauft werden. Der Ein
schlag erfolgt durch die Forstverwaltung, thcils im Winter 1889/90, thcils 
im Sommer 1890. — Gleichzeitig kommen ans der Oberförstcrci Ullers
dorf bei Licbau, Kreis Landeshnt, ca. 13050 im. Nadelstammholz zum 
Ausgebot. 

Alt-Reichenau, bei Freiburg in Schles., den 29. August 1889. 
Der Königliche Oberförster. 

Lange. 



Kreis Cunenden Blatt 
dcs 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
S tück  87.  

lNctigir! im Bureau des Königl. Landralh-Amtes Getiuell i.. der Bucl'druckeiei von (5. Heudty 
zu Bolkendain. zu Boltenliain. 

Bolkenhain, den 10. September 1889. 

Teit einer Reihe von Iahren ist die Reichspostverwaltnng in Nr. 38? 
dankenswerther Weise bemüht gewesen, die Telegraphenanstalten 
in solchen Ortschaften, welche bei Feuers- und Wassersgefahr oder 
sonstigen Unfällen auf die Mithilfe benachbarter Orte angewiesen 
sind, mit besonderen Weckvorrichtnngen zu versehen, welche sofortige 
Meldungen nach auswärts auch außerhalb der Telegraphendienst-
stnnden und namentlich während der Rächt ermöglichen. Soweit 
bei den betreffenden Kaiserlichen Telegraphenanstalten nicht bereits 
Weckvorrichtnngen zn Telegraphenbetriebszwecken vorhanden sind, 
werden solche Borrichtungen zum Zweck der Unsallmeldungen auf 
diessällige Seitens der betheiligten Gemeinden bei den betreffenden 
Ober-Postdirektionen zn stellende Anträge alsbald zur Ausführung 
gebracht, wenn die in Frage kommenden Eommnnalverbünde sich 
zur Uebernahme der für jede Unfallmeldestelle ans rund 50 Mk. 
zu veranschlagenden Anschaffnngskosten bereit finden. 

Indem ich nachstehend die Grundzüge für die Einrichtung von 
Unfallmeldestellen zur öffentlichen Kenntnis? bringe, empfehle ich den 
Magisträten, Guts- und Gemeindevorständen des Kreises, die in 
Rede stehende Einrichtung, welche bei Brandansbrüchen, in Krank
heitsfällen, bei nächtlichen Diebstählen, Wassersgefahr und sonstigen 
Unfällen sich als sehr nützlich erweisen dürfte, für sich nutzbar zn 
machen, und erkläre mich gern bereit, etwaige Anträge der zu
ständigen Kaiserlichen Ober-Postdirektion zn übermitteln. 

Dabei bemerke ich, daß Unfallmeldestellen nur im Anschluß 
an Telegraphen-Anlagen an den Orten der letzeren ein
gerichtet werden, und daß wenn mehrere Gemeindeverbände 
sich zur Einrichtung einer gemeinsamen Unfallmeldestelle vereinigen, 
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die Einrichtnngskosten von 50 Mark sich auf diese meh
reren Verbände vertheilen, daher für den einzelnen Verband 
entsprechend ermäßigen. In den etwaigen Anträgen ist anzngeben, 
bei welcher Telegraphen-Anstalt die Antragsteller die (Einrichtung 
einer Unfallmeldestelle beantragen und daß dieselben sich verpflichten, 
die Einrichtnngskosten von im Ganzen 50 M. zu bezahlen, bezw. 
wie viel jeder Antragsteller hierzu beitragen wird. 

Für das Gut Rohnstock, sowie die Gemeinden Rohnstock und 
Ober-Rohnstock besteht bereits seit einiger Zeit eine gemeinsame 
Unfallmeldestelle in Hohenfriedeberg, auf welche hiermit hinge
wiesen wird. 

Vis zum l .  März (890 sehe ich einer Anzeige der Magi
sträte, Guts- und Gemeindevorstände darüber entgegen, ob und bei 
welcher Telegraphenanstalt sie eine Unfallmeldestelle besitzen, event. 
wieviel sie zu den Kosten der Einrichtung der letzteren beigetragen 
haben. 

Volkenhain, den 6. September 1889. 

G r!! 1! d z ü g e 
für die Einrichtung von HlnfaTmeldestessen. 

Um die Telegraphenanlagen im allgemeinen Interesse kleinerer 
Landorte, welche bei Unglücksfällen pp. vielfach auf die Mithülse 
benachbarter Ortschaften angewiesen sind, zu sofortigen Meldungen 
nach auswärts über Feuers- und Wassersgefahr oder sonstige Un
fäl le auch außerhalb der Telegraphendienststunden, insbesondere 
während der Nacht, nutzbar zu machen, werden die Telegraphen
anstalten der betreffenden Orte in geeigneten Fällen unter Ver
wendung elektrischer Weckvorrichtnngen neben dem Fernsprecher als 
Unsallmeldestellen eingerichtet. Die Weckvorrichtungen werden 
unter Umständen in dem Schlafzimmer des Vorstehers der Anstalt 
aufgestellt. 

Die durch die Einrichtungen der angegebenen Art erwachsenden 
Kosten werden von der Neichs-Post- und Telegraphen-Verwaltung 
nur in soweit übernommen, als es sich hierbei um Umänderung 
der in Betracht kommenden Ueberweisungsanstalten — Ausrüstung 
mit Weckern pp. — und .Äerstel lung der für den Weckbetr ieb etwa 
erforderlich werdenden zweiten Schleifcndrahte handelt. Die Kosten, 
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welche durch die Ausrüstung der Telegraphen-Anstalten bez. Hülf-
stellen mit Weckvorrichtnngcn pp. erwachsen, sind dagegen, soweit 
die betreffenden Dienststellen nicht bereits im Interesse des gewohn
lichen Telegraphenbetriebes mit Weckvorrichtnngcn versehen sind 
oder noch versehen werden mit je 90 M. n t'onä^ porckn für jede 
Stelle von den betheiligten Ortsgemeinden pp. zu tragen. Die Un
fallmeldestellen tonnen nicht nur bei Brandausbrüchen, sondern auch 
in Krankheitsfällen, bei nächtlichen Diebstählen, bei Wassersgefahr 
und sonstigen Unfällen in soweit in Wirksamkeit treten, als die 
vorhandenen Betriebsmittel zur rechtzeitigen Uebermittelnng der betref
fenden Nachrichten ausreichend erscheinen. Im klebrigen erstreckt 
sich die Mitwirkung der Reichs-Telegraphcnanstalten bei Uebermitte
lnng der Unfallmeldungen, wie bei der tclegraphischcn Nachrichten-
befördernng überhaupt, nur auf die Uebermittelnng und Bestellung 
der betreffenden Meldungen. Zur selbstständigen Abfassung und 
Absendung von Unfallmeldungen sind die Zelegraphenbeamten nicht 
in der Lage, ebensowenig können die Beamten der angerufenen 
Anstalten damit beauftragt werden, Ort und Umfang des Feuers 
pp. am Apparat festzustellen und das (Aforderliche an die geeig
nete Stelle mündlich weiter zu melden. (Aue derartige Thätigkeit 
liegt außerhalb des Wirkungskreises der Verkehrsanstalten, und es 
kann diesen eine bezügliche Verantwortlichkeit nicht auferlegt werden. 
Den betheiligten Beamten bleibt es vielmehr überlassen, durch Be
nutzung des Telegraphen gegen Bezahlung der für die betreffenden 
Telegramme entfallenden tarifmäßigen (Gebühr rechtzeitig Hülfe her
beizurufen bez., soweit es sich nm die Orte handelt, an welche die 
Hülferufe ergehen, die eingegangenen Unfallmeldungcu in geeigneter 
Weise zur Kenntnis! der Ortsbewohner zu bringen. 

Berlin, den 14. Juli 1880. 
gez: Hake. 

Mit Bezug ans meine Kreisblatt-Verfügung vom 19. Juli 1887 
(Kr. Bl. S. 249» bringe ich den Magisträten, sowie Guts- und 
Gemeindevorständen des hiesigen Kreises die rechtzeitige (Anreichnng 
der Nachweisungen der wegen Klassenstcner - Rückständen erfolgten 
Mahnungen und Zwangsvollstreckungen, oder bezüglicher Negativan-
zeigcn pro U. Quartal 1889/90 hiermit in (Ainncrnng. 

' Bolkenhain, den 12. September 1889. 
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Die Gemeinde Schollwitz hat den Gemeindevorsteher, Stellen
besitzer August Weiß daselbst nach Ablauf der Dienstzeit auf fernere 
6 Jahre zum Gemeindevorsteher wiedergewählt und ist diese Wahl 
von mir bestätigt worden. 

Boltenhain, den 12. September 1889. 
Der Königliche ^andrath. 

In Vertretung: 
Rötger. 



Kreis Currenden Blatt 
dcs 

Königlichen Landrath-Auites in Bvlkenhain. 
Stuck 38. 

Rcdigiit im Bureau des Königl. Landrath - Amtes Gctruekt iu der (5:. Heudei'schen Buchdruekcrci 
zu BoiNndatu. zu Bslkenhaiu. 

Bvlkenhain, den 23. September 1889. 

Nr. 302. 

^tach Beendigung des mir erthei l ten Urlaubs habe ich am 19. Nr. 3go. 
d. Vits, die Amtsgeschäfte wieder übernommen. 

Bvlkenhain. den 20. September 1889. 
Ter Königliche Laudrath 

und Vorsitzende des Kreisausschusses, von Losch. 
Den Denen Amtsvorstehern bringe ich hierdurch die recht- Nr.sm. 

zeitige Grledigung meiner Kreisblatt-Verfügung vom 28. März er. 
chtr. Bl. S. 101», betreffend die (Einsendung der Nachweisnng der 
während des verflossenen Vierteljahrs verstorbenen bestraften Per
sonen in Erinnerung. 

Bolkenhain, den 19. September 1889. 

Das diesjährige Augnst-Heft des deutschen Handels-Archivs ent
hält folgende Artikel, welche für die Handel- und Gewerbetreibenden 
von Interesse sein dürften: 

Deutsches Handels-Archiv. Angust-Heft 1889. 
Seite 463. Verordnung, betreffend das Verbot der (Anfuhr von 

lebenden Schweinen aus Ausland, Oesterreich-Ungarn 
und den Hinterländern Oesterreich-Ungarns. 

„  475. Lacke und Poli turen als Denaturirnngsmittel des Brannt
weins. 

„ „ Suez-Abkommen. 
„  476. Verlängerung des Abkommens über die (Anführung eines 

Zollsystems in den beiderseitigen Gebieten an der Scla-
venküste. 

„  478. Tarifeutscheidungen des eidg. Zol ldepartements im Mo
nat Juni 1889. 
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Seite 
„  479. Zol l tar i fentscheidnngen (Vereinigte Staaten von Llmerika). 
„ 7i10. Aeeise ans Zündhölzchen (ütußland). 
„  528. Prodnetion der Bergwerke nud Hütten in Schweden im 

.  Jahre 1887. 
„  529. Mineral ien-Production in den Jahren 1887 nnd 1888 

(Vereinigte Staaten j. 
„ „ Goldausbeute der Kolonie Queensland in den Iahren 

1887 nnd 1888 (Großbritannien). 
„ 540. Allgemeines. Znckerprodnetion der wichtigsten Länder. 

Handelsberichte. 
„  482. Budapest. Die wirthschaft l ichen Verhältnisse Ungarns. 
„ 488. Wien. Wirtschaftliche Handelsverhältnisse Qesterreich-

Ungarns im Jahre 1888. 
„  497. I tal ien. Die Qelprodnetion. 
„ 510. Nloskan. Die diesjährige Nieste in Irbit. 
„  527. Der Handel Llnstral iens, Tasmaniens und Neuseelands 

in den Jahren 1887 nnd 1888. 
„  588. Genua. Deutsche Ginsnhr. 
„ 548. Verkehr deutscher Schiffe in verschiedenen Häfen wäh

rend des Jahres 1888. 
Die Magisträte nnd ländlichen Ortsbehörden ersuche ich, die 

Betheiligten hiervon aus geeignete Weise in Kenntnis) zu setzen. 
Bolkenhain, den 18. September 1889. 

Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat durch Ver
fügung vom 4. September d. Is. <Q. P. 7389» dem Vorstande 
des Vereins für Singvögel- und Geflügelzucht zu Inner die Ge
nehmigung ertheilt, gelegentlich der im Monat Februar 1890 da
selbst stattfindenden Geflügel-Ausstellung eine öffentliche Verloosnng 
von gutem, znchtfähigem nnd nutzbringendem Geflügel zu veranstalten 
nnd hierzu 5000 Loose ü 50 Pf. innerhalb des Regierungsbezirkes 
Liegnitz auszugeben. 

Die städtischen Pvlizeiverwaltnngen, sowie die Herren Amis-, 
Guts- nnd Gemeindevorsteher des Kreises ersuche ich demnach, dem 
Absatz der danach zum Vertriebe gelangenden Loose keine Hinder
nisse entgegenzustellen. 

Bolkenhain, den 18. September 1889. 
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Die (Gemeinde Lllt-Röhrsdorf hat an Stelle des aus dem Amte Nr. 394. 
geschiedenen Schöffen Gustav Hader den Bauergutsbcsitzer Heinrich 
Hädcr daselbst zum Gemeindeschöffen gewählt. Diese Wahl ist von 
mir bestätigt und der Gewählte für das in Rede stehende Amt ver
eidigt worden. 

Bolkenhain, den 18. September 1889. 

Der Stelleubcsitzer Gottfried Hoch zu Merzdorf ist von der 
dasigen Gemeinde an Stelle des verstorbenen Schöffen Scholz zum 
Gwmeindcschöffen gewählt und nach erfolgter Bestätigung für das 
in Rede stehende Amt vereidigt worden. 

Bolkenhain, den 18. September l889. 

Die beiden Söhne des Arbeiters Aust in Sauer haben sich am 
Z0. Juli d. Ss. heimlich ans der Wohnung ihrer Gütern entfernt 
und sind bis jetzt nicht dahin zurückgekehrt, auch haben die bis
herigen Nachforschungen nach ihrem Verbleib keinen Grfolg gehabt. 

Die städtischen Polizeivcrwaltnngcn, sowie die Herren Amts
vorsteher des Kreises ersuche ich demzufolge, nach den beiden 
Aust'schen Knaben, deren Personbeschreibung ich nachstehend bei
füge, forschen und etwaige Grmittelnngcn dem Kgl. Landrathsamte 
zu Salier sofort bekannt geben zu wollen. 

Personbeschreibnng: 
1. Wilhelm Aust, !1 Jahre alt, mittelgroß, hat rothe Haare, 

blasse Gesichtsfarbe und ist bekleidet mit dunkler, mit grauen 
Flecken geflickter Hose, karrirter Weste, schwarzgestreiftem 
Barchendhemde, schwarzem Filzhut, ohne Jacke und ohne 
Fußbekleidung. 

2. Herrmann Aust, I<> Jahre alt, mittlerer Statur, hat blonde 
Haare, blasse Gesichtsfarbe und trägt dunkle Hose, helle 
Weste, eine alte graue Sacke, deren Aermel mit Sanunct 
verlängert sind, schwarzgestreiftes Barchendhemd wie sein 
Bruder und ist ohne Kopfbedeckung und ohne sstiffbekleidung. 

Bolkenhain, den >7. September 1889. 
Der Königliche Landrath, 

von Lösch. 
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Am 1, October 1889 werden im Reichspostgebiet neue Post-
^NMImachung. eingeführt. Die neuen Marken unterscheiden sich 

von den jetzt gültigen im Wesentlichen dadurch, daß der ihnen auf
gedruckte Reichsadler und die Reichskrone der durch den 
Allerhöchsten Erlaß vom 6. Dezember 1888 festgestellten 
Form entsprechend abgeändert worden sind. 

Was die Farbe der neuen Werthzeichen betr i f f t ,  so werden die 
Marken zu 3 Pf. in braun, zu 5 Pf. in grün, zu 2 5 Pf. 
in orange und zu 50 Pf. in rothbraun hergestellt, während 
bei den Marken zu 10 Pf. und 20 Pf., wie bisher, die rothe bzw. 
blaue Farbe zur Verwendung kommen wird. 

Durch die Einführung der neuen Werthzeichen wird auch eine 
Nenansgabe der gestempelten Briefumschläge und Streifbänder, so
wie der gestempelten Formulare zu Postkarten, Postanweisungen n. 
s. w. bedingt. Entsprechend der veränderten Farbe der neuen Marken 
zn 3 Pf. und 5 Pf., erhalten die Streifbänder einen Aufdruck in 
brauner, die Postkarten für den inneren Verkehr einen Ausdruck in 
grüner Farbe. Außerdem kommt bei dem Aufdruck der bezeichneten 
Postkarten die deutsche anstatt der lateinischen Schrift in Anwendung. 

Mit der Ausgabe der neuen Werthzeichcn bzw. einer Gattung 
derselben an das Publ ikum dürfen die Vcrkehrsanstalten erst dann 
beginnen, wenn die vorhandenen Bestände an alten Werthzeichen 
derselben Gattung verkauft sein werden. Die Bestimmung des 
Zeitpunktes, von welchem ab die jetzigen Freimarken w. ihre Gültig
keit verlieren, wird später erfolgen. 

Berlin ^., den 13. September 1889. 
Der Staatssekretär des Reichs-Poftamts. 

v.Stephan. 

sss. Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grundbuchs von 

Adlersrnh Band I Seite 129 unter Rr. 17 auf den Ramen des 
Zimmerpolier Karl Wilhelm Kluge zu Bolkenhain eingetragene, zn 
Adlersrnh belegene Hausgrundstück 

am 13. November 1889, Vormittags 11) Uhr 
vor dem unterzeichneten Gericht — an Gerichtsstelle — versteigert 
werden. 



Das Grundstück ist mit einer eiläche von 11 a 50 gm zur 
Grundsteuer nicht, aber mit 24 Mk. Nntzungswerth zur Gebäude
steuer veranlagt. 

Bolkenhain, den 18. September 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

Bekanntmachung. 
In der Nacht vom 9. zum 10. September 1889 sind dem 

Schuhwaarenhändler Volke! zu Pötenitz folgende Schuhwaaren ge
stohlen worden: 

3 Paar eirauen-Lederschuhe, 1 Paar Herren - Rohlederschnhe 
(halbhohe), 2 Paar Zeug-Promenadenschnhe, 2 Paar rost
lederne Herren-Gamaschen mit Doppelsohlen, 2 Paar warme 
Schuhe. 

Es wird ersucht, nach dem Shäter zu recherchiren und etwaige 
Verdachtsgründe zu den Aeten I. 1181/89 anzuzeigen. 

Schweidnitz, den 10. September 1889. 
Der Erste Staatsanwalt. 

Bekmmtmachung. 
Am 20. Jul i  er. hat ein mit einem guten Iägeranznge beklei

deter junger Mann, welcher sich an verschiedenen Orten verschiedene 
Namen beigelegt «Linke bezw. Inneschiol und einen polnischen Na
men), der Wittwe Weisthampel eine Eplindernhr mit doppeltem 
Goldrande und einer diapsel mit Hornplatte gestohlen. 

Der betreffende Manu, welcher etwa 30 Jahr alt ist, trug 
rechliches Haar und einen ebensolchen Vollbart und führte sich bei 
der Vestohlenen unter der falschen Angabe ein, dast er ein elreund 
ihres Sohnes sei. 

Es wird ersucht, nähere Mittheilung über die Person des 
Thäters hierher zu den Aetcn G Nr. 1412/89 zu machen und 
denselben im Vctretungsfalle festzunehmen und unter Hinweis ans 
diese Bekanntmachung dem nächsten Amtsgerichte zur Verhaftung 
zuzuführen. 

Liegnitz, den 19. September 1889. 
Der Erste Staatsanwalt. 
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Hiermit bringe ich zur öffentlichen ölenntniß, daß am Montag, 
den 4. November 1889, Vormittags 9 Uhr in Görtitz eine 
Prüfung derjenigen Schmiede, welche den Hnfbeschlag ausüben wollen, 
vor der mit staatlichen Befugnisse», versehenen Prüfungs-Eommission 
der Oberlansitzer Lehrschmiede stattfinden wird. 

Die betreffenden Prüflinge haben sich 4 Wochen vor dem Prü-
sungs-Termine unter Ginreichung des Geburtsscheines und etwaiger 
Zeugnisse über die erlangte technische Ausbildung, sowie unter Ein
sendung einer Prüfungsgebühr von 10 Mark bei dem Unterzeichneten 
zu melden. 

Görlitz, den 4. September 1889. 
Der Vorsitzende der Urnfungs-Kommisston der 

Werlansitzer Lelirschmiede in Görlitz. 
von Schmidt, 

Major a. D. zu Görlitz, Garteustraße 17. 



Kreis-Cun enden Blatt 
des 

Königlichen Landrach-Auites in Bolkenhain. 
Stück 39. 

Rcdigiit im Bureau des König!. Lgndrath-Llmtcs Gedruckt in der E. Hendtp'i'chen Buchdruckern 
zu Bvikenham. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 30. September 1889. 

Sectio«'! I.-Rv. lS>«. Wogau, den 18. September 1889. Nr. 402. 
Es gereicht mir znr besonderen Freude, auf Ernnd eigener 

Wahrnehmungeil und nach Mittheilungcn der meinem Eommando 
unterstellten Truppen dankend hervorheben zu tonnen, daß die Trup
pen der 9. Division während der diesjährigen Herbstübungen durch
weg eine recht gute Aufnahme bei den Ouartiergebern und besonders 
auch in den Orten, wo die Einquartierung eine sehr dichte war, 
gefunden haben. 

gez. von Koller 
Generattientenant und Division skommandeur. 

Vorstehendes Dankschreiben bringe ich ; hierdurch mit dem Ersu
chen znr Kenntnis; der betheiligten Ortsbehörden, dasselbe auch den 
betreffenden Onartiergebern in geeigneter Weise bekannt zn machen. 

Bolkenhain, den 25. September 1889. 
Nr. 403. 

Herr Krcisphysikus vi-. Braun Hierselbst ist für den Monat 
October c. beurlaubt und wird während dieser Zeit in den Kreis-
Physikats-Geschästen durch Herrn Kreis - Wundarzt llr. Lerche in 
Hohenfriedeberg vertreten. 

Bolkenhain, den 24. September 1889. 
?ir. 4v4. 

Das Verzeichnis; der zur baaren Einlösung am 2. Januar 
1890 gekündigten 3^ prozentigen Staatsschuldscheine von 1842 
kann täglich während der Dienststunden in dem hiesigen Königlichen 
Landrathsamte eingesehen werden. 

Bolkenhain, den 24. September 1889. 
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Unter Bezugnahme auf meine Kreisblatt-Verfügung vom 29. 
Mai d. I. (Kr. Bl. S. 178/179» ersuche ich die Guts- und 
Gemeindevorstände zu Sätzdorf, Girlachsdorf, Alt-Reichenau, Alt-
Röhrsdorf, Rohnstock, Rudelstadt, ferner die Gutsvorstande zu 
Ndr.-Baumgarteu, Halbendorf, Hausdorf, Ob.-Hohendorf, Hohen-
ftiedeberg - Schweinz, Ndr.-Kuuzendorf, Langhelwigsdorf, Nlöhuers-
dorf, Wilhelmsburg, Ndr.-Polkau, Schollwitz-Simsdorf, Schweiuhaus, 
Ndr. - Würgsdorf, endlich die Gemeindevorstände zu Bohrauseiffers-
dorf, Giesmanusdorf, Lauterbach, Preilsdorf, OuolSdors, Neu-Rei-
chenau, Nceu-Röhrsdorf, Ober-Rohustock, Streckenbach, Wiesan, 
Neu - Würgsdorf- und Würgsdorf Pfarr-Antheil, den Grtrag der 
Hauscol lecte für das Wilhelm- und Augusta-Sti f t ,  Jdio-
ten-Bi ldungs- und Pflege-Anstalt  für den Regierungs
bezirk Liegnitz nunmehr bestimmt bis spätestens zum 20. October 
d. Js. an die Köuigl. Kreiskasfe Hierselbst einzusenden. 

Bolkenhain, den 27. September 1889. 

Im Anschluß an die Kreisblatt-Bekanntmachung vom 20. Aug. 
d. Js. (Kr.-Bl. S. 271) bringe ich hierdurch zur Kenntnis) der 
städtischen Polizeiverwaltnngen, sowie der Herren Amts-, Guts
und Gemeindevorsteher des Kreises, daß der Herr Ober-Präsident 
der Provinz Schlesien durch Verfügung vom 9. September d. Js. 
(J.-N. 7571) dem Vorstande des Vaterländischen Frauen-Zweig-
Vereins zu Rothenburg O.-L. die Genehmigung erthei l t  hat, zwecks 
der am 30. October d. Js. beabsichtigten öffentlichen Verloosung 
noch weitere 1000 Loose ausgeben zu dürfen. 

Bolkenhain, den 23. September 1889. 

Im Anschluß an die Kreisblatt-Bekanntmachung vom 11. April 
d. Js. (Kr. Bl. 1889 S. 120/121) bringe ich hierdurch zur öffent
lichen Kenntnis), daß der Herr Minister des Innern durch Erlaß 
vom 1l. September 1889 (II. 12502) dem Vorstande der zu 
Kassel stattgehabten allgemeinen Ausstellung für Jagd, Fischerei 
und Sport auf sein Ansuchen die Erlaubniß ertheilt hat, den Ter
min der Ziehung für die von ihm veranstaltete Lotterie bis zum 
14. November d. Js. hinanszurücken. 

Bolkenhain, den 27. September 1889. 
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Im weiteren Perfolg der Kreisblatt - Bekanntmachungen vom 
14. November 1888 (Kr. Bl. 1888 S. 411/412) und' 1. Juni 
d. Is. (Kr. Bl. 1889 S. 178) bringe ich hierdurch zur Kenntnis; 
der Betheiligten, daß der Herr Ober-Präsident der Provinz Schle
sien durch Verfügung vom 14. September d. Is. fI. N. 7720) 
dem Comite der Schützengilde zu Tschiruau die Genehmigung er-
theilt hat, die für den Monat Mai bezw. September d. Is. be
absichtigt gewesene Verloosung erst am 16. Oetober d. Is. statt
finden zu lassen. 

Bolkenhain, den 28. September 1889. 

Oer Mandarinen-Verband der Provinz Schlesien wünscht, daß 
die Orts- bezw. Gesammt - Armenverbände in den Fällen, in denen 
sie ans Grund des § 28 des Bundesgesetzes über den Unterstützungs-
Wohnsitz vom 6. Juni 1870 (B. G. Bl.  S. 360 f f .)  die vor
läufige Fürsorge für hilfsbedürftige Fremde übernehmen müssen, 
zu den nach § 34 des vorgedachteu Gesetzes mit letzteren aufzu
nehmenden Verhandlungen sich des nachstehend abgedruckten Musters 
bedienen. 

Die ländlichen Ortsbehbrdcn des Kreises ersuche ich, diesem 
Wunsche zu entsprechen und Vorkommendenfal ls die sorgfält ige 
Beantwortung der in diesem Verhandlung?'-Muster aufgestellten 
Fragen sich besonders angelegen sein zu lassen, damit Rückfragen 
und mögliche Verluste durch Nichterstattung verausgabter Kur-
und Verpflegungs-Kosten infolge mangelhafter Aufnahme der zur 
Ermittelung der Untcrstützungswohnsitz-Verhältnisse der Verpflegten 
erforderlichen Angaben vermieden werden. 

Bolkenhain, den 25. September 1889. 
Aer Königliche Landratst. 

von Lösch. 

Verhanblungsmuster umstchcnd! 
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Verhandelt im Kreis-Krankenhause zn 
Daß die Aufnahme der ncbcnbe-

zeichneten Person in das Kreis-
Krankenhaus Hierselbst wegen 

den 

Am wurde auf — eigenen — Antrag d 

nothwendig war, bescheinigt 

den ten 

Arzt des Krankenhauses 

Urschriftlich 
an 

in obigem Krankenhause aufgenommen und gab über 
seine (ihre) Verhältnisse Folgendes zu Protokoll: 

1. Vor- und Zuname? 

S. Wo und wann geboren? 

ehelich, unehelich? 

3. Religion? 

4. Letzte Wohnung? 

5. Stand oder Gewerbe? 

g. Bei wem 

a, im Gesindedienst? 

d, im contractlichen Arbeitsverhältniß? 

e. in der Lehre? 

ct. arbeitete Verpsl. gegen Tagelohn 
und konnte er (siel taglich entlassen 
werden? 

7. Seit wann vor der Aufnahme dienst-
»nd arbeitslos? 
Seit wann ist das Verhältnis; zn 6n 
gelöst, insbesondere hat vor der Aus
nahme Auflösung desselben mit gegen
seitiger Uebereinstimmung stattgefun
den ? 

8. Seit welchem Tage ununterbrochen in 
r 
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4 auel des Aufenthalts B e z e i c h n u n g  

Kalender
zeiten 

des Aufenthaltsorts, bezw. 
i>!"«^nvn"'b"w' des Garnisonorts, der 

Fuße. 

vom bis 
S. Falls Verpfl. über 2<> Jahre, 

wo während der letzten vier bis acht 
Jahre vorher und wie lange an 
jedem Orte — nach Kalenderzciten 
angegeben — sich der Verpflegte auf
gehalten hat? 

wie lange aus der Heimath entfernt? 

10a. Name, Stand, Aufenthaltsort jevent. 
Todestag) des Vaters? 

b. Ist Verpfl. unter 2<i Jahre, 
Angabe des Aufenthalts des Vateis 
nachÄalcnderzeiten während der letzten 
vier bis acht Jahre vor zurückge
legtem 24. Lebensjahre des Ver
pflegten oder, wenn der Vater vorher 
verstorben ist, während der letzten 
vier bis acht Jahre vor dem Ableben 
desselben? 

IIa. Name, Stand, Aufenthaltsort jevent. 
Todestag) der Mutter? 

b. Ist Verpfl. unter 2t» Jahre und hat 
die Mutter den Vater überlebt, oder 
ist Verpfl. ein nnehel. Kind: 
Angabe des Aufenthaltsorts der 
Mutter nach Kalenderzciten während 
der letzten vier bis acht Jahre vor 
zurückgelegtem 24. Lebensjahre des 
Verpflegten oder, wenn dieselbe früher 
verstorben ist, während der letzten 
vier bis acht Jahre vor dem Ableben 
derselben? 



12a. Name, Stand, Wohnort und Todes
tag desEhemannes resp. VerEhefrau? 

d. Ist Verpfl. Ehefrau, Wittwe oder 
geschiedene Frau: 
Angabe des Aufenthaltes des Ehe
mannes nach Kalenderzeiten während 
der letzten vier bis acht Jahre? 

Angabe des Gerichts, welches die 
Ehescheidung ausgesprochen hat und' 
Datum des Ehescheidungs-Erkennt-
nisfes? 

e. Alter des Ehemannes? 

13. Kinder unter Angabe des Datums 
und des Jahres der Geburt, sowie 
deren Rufnamen und bei über 
14jährigen noch unter Angabe des 
Standes, des Wohnortes und der 
Vermögensverhältnisse derselben? 

14. Großeltern unter Angabe des NamenS, 
deS Standes, des Wohnortes und 
der VermögenSverhältnisse? 

15. Voll- und halbbürtige Geschwister 
unter Angabe des Namens, Alters, 
Standes und der Wohnung, sowie 
der Vermögens- und Erwerbsver
hältnisse der Geschwister? 

16. Vormund: 
Vormnndschaftsgericht. 

17. Besitzt Vermögen bezw. welches? 
Wo wird es verwaltet? 

18. WaS ist an Geld oder geldwerthen 
Sachen mit zur Anstalt gebracht? 

19. Kann Verpfl. die Kosten unmittelbar 
nach der Entlassung zahlen? 
Wann und in welcher Weife sonst? 
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2». Ob und seit wann der Nerpfl. auf 
Grund des Reichsqesetzes v. 15. Juni 
1883 (Reichsges.-BI. 1883 Seite 73) 
einer und welcher Krankenkasse au

ch gehörte, eventl. falls derselbe vor 
seiner Erkrankung in Arbeit gestanden 
hat, ans welchen Gründen die An
meldung zur Krankenkasse nicht statt
gefunden hat? Ferner ob ans Grund 
des Nnfallversicheriingsgesetzes vom 6. 
Juli 1884 fReichsgesetz-Blatt 1884 
S. 69) von der Berufsgenossenschaft 
Schadenersatz zu leisten ist? Endlich ob 
auf Grund des Reichsgesetzes vom 
5. Mai 1886 die landwirtschaftliche 
Bernfsgenossenschaft zur Fürsorge ver
pflichtet ist und ob bereits bei der
selben die nach K 55 1. e. vorgeschrie
bene Anmeldung stattgefunden hat? 

21. Mitglied einer Sterbekasse, event. 
welcher? 

22. Wann und bei welchem Truppentheil 
hat der Verpfl. seiner allgemeinen 

^ Militärpflicht genügt, bezw. wann, auf 
wie lange und bei welchem Truppen-
theile war derselbe zur liebung ein
gezogen? 

23. Bereits Armennnterstntznng hier oder 
anderswo erhalten? 
Wann? 

24. Hat sich bereits im Wege der öffent
lichen Armenpflege in Krankenhäusern 
befunden? 
Wann und wo? 

25. Ob, wann, wo und event. wie lange 
bereits in' Straf- und Gefängniß-An-
stalten, sowie Arbeitshäusern? 

26. Daner und Ursache der Krankheit, ins
besondere, ob in einer Fabrik, auf der 

^ Eisenbahn, durch Gesindedienst oder 
Schuld eines Tritten erkrankt? 

27. Sonstige Bemerkungen. 

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. 

it. II. 8. 
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Bekanntmachung. 
Der Autrag auf Zwangsversteigerung der zur Konkursmasse 

des Bäckermeisters uud Gonditors Friedrich Feige iu Bolkeuhain 
gehörigeu Grundstücke Nr. 9 uud 58 Stadt Bolkeuhain ist zurück
genommen uud werden daher die am 9. uud l0. Dctober 1889 
anstehenden Termine hiermit aufgehoben. 

Bolkeuhain, den 24. September 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

Bekanntmachung. 
In der Nacht vom 21. zum 22. d. Mts. sind dem Bäcker

meister Julius Markstein iu Nieder-Ziedcr, Kreis Laudeshut 1950 
Mark (bestehend aus zwei Hundertmarkscheinen, zwei Fünfzigmark-
scheiuen, etwa vierhundert Mark iu Gold, das übrige Geld in 
Fünf-, Drei- und Zweimarkstücken) gestohlen. Gs befanden sich dabei 
2 Krönuugsthaler. 

Gs wird mu Nachricht ersucht, wenn über den Verbleib des 
gestohlenen Geldes etwas bekannt wird, oder bezüglich der Täter
schaft sich ein Verdacht geltend macht. I. 1351/89. 

Hirschberg, den 25. September 1889. 
Der Erste Staatsanwalt. 

Nr. 4is. Wegen Umbau der Brücken in Neu - Einsiedel ist der Dorf-
communikationsweg daselbst bis auf Weiteres gesperrt, was hiermit 
zur Beachtung bekannt gemacht wird. 

Wernersdorf, den 25. September 1889. 
Der Amtsvorsteher. 

Mehwald. 



Kreis Cmrenden Blatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 40. 

'Kcdigiit iin Bureau des Königs. Landrarh - AuncS Gcdrriett in der (5. H e n d e n'scheu Buchdruckerei 
zu Bolkcuhaiu. zu Bolkeubain. 

Bolkenhain, den 7. Oetober 1889. 

. om>i i >c .,c>,lctn»>,. Liegnitz, den 28. September 1889. 413. 

Die ans Grnnd der Gesetze vom 14. Juni 1888 und vom 
81. März 1889 den Schulverbändcn gewährten Staatsbeiträge 
dienen in erster Reihe zur Deckung der an Stelle des früheren 
Schulgeldes den Lehrern zu gewährenden sirirten Beträge. Die 
nach Deckung dieser Beträge sich ergebenden Ueberschüsse, bezw. da, 
wo früher Schulgeld nicht erhoben worden ist, die vollen zur An
weisung gelangten Staatsbeiträge sind in der in § 2 des Gesetzes 
vom 14. Juni 1888 vorgeschriebenen Weise unter vorzugsweiser 
Berücksichtigung der Ilmlagen den nach öffentlichem Rechte zur Unter
haltung der Volksschulen Verpflichteten lDominien und Schulgemeinden 
bezw. Gemeindeangehörigens ans ihre Leistungen zu Gute zu rech
nen. Diese Anrechnung wird zur Herbeiführung einer gerechten 
Regelung nach Maßgabe der thatsächlichen Beitragsverhältnisse zu 
bewirken sein, wie sie Ende September 1888 bestanden haben. 

Es sind von verschiedenen Seiten Zweifel darüber geäußert 
worden, ob die von uns einer großen Zahl von nnterstütznngs-
bedürftigen Schulgemeinden bewilligten Staats bei Hilfen in die 
diesfällige Repartition einbezogen werden dürfen. Diese Staats-
beihilfcn müssen bei der Repartition mit in Berechnung gezogen 
werden, da anderenfalls, blieben sie außer Ansatz, der den Domi
nien zu Gute zu rechnende Antheil an dem Staatsbeitrage zum 
Rachtheile der Schulgemeinden resp. Gcmeindeangehörigen zu hoch 
berechnet werden würde. Die den Gemeindeangehörigen resp. Schul
gemeinden von uns gewährten Staatsbeihilfen sind jederzeit wider
ruflich und den genannten Verpflichteten wieder aufzuerlegen, wenn 
sie zur Aufbringung der betreffenden Beträge für flihig zu erachten 
sind, bilden daher mit den von den Gemeindeangeyörigen resp. den 
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Schulgemeinden aus eigenen Mitteln noch zu leistenden baaren Beiträgen 
zusammen das der Schulgemeinde bezw. den Gemeindeangehdrigen 
zur Last fallende Baargehalt des Lehrers. Hieran wird dadurch 
nichts geändert,  daß ans administrat iven Gründen diese Staatsbei-
hilsen nicht den Beitragspflichtigen, sondern den Lehrern direkt 
gegen ihre Quittungen gezahlt werden. Demnach dürfen diese von 
uns zur Entlastung der Schnlgemeinden resp. Gemeindeangehörigen 
gewährten Staatsbeihilfen als Theile der den Schulgemeinden 
resp. Gemeindeangehörigen zur Last fallenden Pflichtbeiträge in 
dem Maßstabe für die Anrechnung der Staatsbeiträge auf die 
Leistungen der Beitragspflichtigen nicht außer Ansatz bleiben; sie 
sind vielmehr zu Gunsten der Schulgemeinde resp. Gemeindeange
hdrigen mit den eigenen Leistungen derselben zusammen in die 
Thei lverhältnißzahlen einzurechnen. Da nach Obigem die Ende 
September 18 88 bestandenen Beitragsverhältnisse der Bertheilung 
zu Grunde zu legen sind, so s ind dabei die Staatsbeihi l fen in 
der Höhe zu berücksichtigen, in welcher sie — dem Jahresbetrage 
nach — Ende September 1888 gezahlt wurden. 

Die Schulvorstände pp. haben dies bei der von ihnen zu be
wirkenden Anrechnung der Staatsbeiträge zu beachten und demnach 
gemäß § 46 Absatz 1 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 
1883 die von den Verpflichteten zu entrichtenden Beiträge festzu
stellen und auszuschreiben. Gegen die Heranziehung zu diesen hier
nach festgestellten Schulbeiträgen findet gemäß § 46 Absatz 1 a. a. Q. 
der Einspruch beim Schnlvorstande pp. und gegen den etwaigen 
abweisenden Beschluß des Schnlvorstandes pp. die Klage beimKreis-
bezw. Bezirks-Ausschusse nach Absatz 2 und 4 a. a. O. statt. 

Kötheilung für Kirchen- und Schulwesen, 
von Seydewitz. 

Borstehende Negiernngs-Verfügung bringe ich hiermit zur Kennt
nis; der Schnlvorstände, sowie der Guts- und Gemeindevorstände 
des Kreises. 

Bolkenhain, den 4. October 1889. 

Nach Anordnung des Herrn Regierungs-Präsidenten zu Liegnitz 
finden die durch die Polizeiverordnnng des Herrn Ober-Präsidenten 
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vom 8. Oktober 1883 sLicgn. Amtsblatt S. 331) vorgeschriebenen 
kreisthierärztlichen Untersuchungen der Hausirerpferde fort
an allgemein 

am ersten Dienstage eines jeden Monats 

und zwar in dem hiesigen Kreise stets Vormittags von 7 bis 
9 Uhr vor der Wohnung des Königl ichen Kreisthierarztes 
Arndt Hierselbst statt. 

Es macht hierbei keinen Unterschied, ob die Hausirer, welche 
ihre Pferde zur Untersuchung vorstellen, in dem hiesigen Kreise 
wohnen oder nicht. Die Hausirer werden demnach durch diese 
Anordnung in der bisherigen Befngniß, die Untersuchung ihrer 
Pferde auch in einem fremden Kreise vornehmen zu lassen, nicht 
beschränkt. 

Die Ortsbehörden ersuche ich, dies sogleich zur Kenntniß der 
Hausirer ihrer Bezirke zu bringen und diese Gewerbetreibenden 
unter Hinweis ans die §§ 1 und 2 der oben erwähnten Polizei-
verordnnng vom 8. October 1883 ausdrücklich daraus aufmerksam 
zu machen, daß die vorgeschriebenen Untersuchungen ihrer Pferde 
durch einen beamteten Thierarzt erfolgen müssen, sowie daß sie 
im Zweifel über die zuständigen Persönlichkeiten bei der Ortspolizei
behörde Belehrung einzuholen haben. 

Die nächste Untersuchung der Hausirerpferde durch den Königl. 
Kreisthierarzt Arndt Hierselbst kann jedoch, da Herr p. Arndt am 
Dienstag, den 5. November c. durch ein nnaufschiebliches Dienst
geschäft verhindert ist, erst 
Mittwoch, den 6. November c., Vormittags von 7—9 Uhr 

Hierselbst 
erfolgen und bitte ich, dies den Betheiligten mitzutheileu. 

Bolkenhain, den 4. October 1889. 

Unter Bezugnahme auf die Kreisblattverfügung vom 17. v.M. 
(Kr. Bl. S. 293 Nr. 396) bringe ich hiermit zur öffentlichen 
Kenntniß, daß die beiden Söhne des Arbeiters Anst zu Jauer 
in Landeshnt ergriffen und nach Janer zurückgebracht worden sind. 

Bolkenhain, den 5. October 1889. 
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Nr. 416. Das Verzeichnis; der in der Königl. Landes - Baumschule zu 
Alt-Geltow und bei Potsdam vom I .  October 1889 bis dahin 
1890 verkäuflichen Bäume, Sträucher pp. kann täglich während der 
Dienststunden im hiesigen Landrathsamte eingesehen werden. 

Bolkenhain, den 36. September 1889. 

Nr. 4i7. Das Geschäftszimmer des mit dem Hauptmeldeamt Janer ver
einigten Königl. Bezirks - (Kommandos zu Inner befindet sich vom 
1. October d. I. ab Striegauer-Straße Ar. 4 zu Inner. 

Bolkenhain, den 29. September 1889. 
Der Königliche Landrath, 

von Lösch. 

Nr 418. Bon jetzt ab können Postpackeke ohne Werthangabe im 
-Pos?M^ Gewichte bis 5 üz- nach Uruguay versandt werden, 

mit Uruguay. Die Beförderung der Packete erfolgt ans dem Wege über 
Hamburg oder Bremen, oder lauf Perlangen des Absenders über 
Belgien (Antwerpen >. 

Das vom Absender im Poraus zu entrichtende Porto für ein 
Postpackct nach Uruguay beträgt: 

über Hamburg oder Bremen . 3 Vi. 80 Pf. 
über Belgien 4 „ 20 „ 

lieber die Persendungsbedingnngen ertheilen die Postanstalten 
auf Perlangen Auskunst. 

Berlin VV., 20. Septbr. 1889. 
Der Staatssekretär des Reichs-Postamts, 

v. Stephan. 

^ ^1!>. Bom 1 October ab sind nach dem Ocanje - Freistaat 
Postamvcyuugm und nach Sarawak ans Borneo Postanweisungen bis zum 

muh dem ^rauj^ Betrage von 10 Pfund Sterling zulässig. 
lieber die näheren Bedingungen ertheilen die Postanstalten 

Borneo. Auskunft. 
Berlin den 27. September 1889. 

Der Staatssekretär des Reichs-Postamts, 
von Stephan. 



Kreis-Currenden-Vlatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
S t ü c k  4 1 .  

Redigirt iin Bureau des Köuigl. L.iudrarh - Annes Gelruekt in der (!'. H e n d e p'sebcn Buchdruckcrei 
zu Bolkenhain. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den .14. Oetober 1889. 

Bekanntmachung. Nr.^. 
Der Regier»,,gs-Priisident. Liegnitz, den 27. September 1889. 
Die Prüfungs-Kommission für den Hufbeschlag in Hirschberg 

wird daselbst in Gemäßheit des Gesetzes vom 18. Juni 1884 am 
3 0. November 1 889 einen Prnfnngs-Termin abhalten. 

Indem ich dies zur öffentlichen Kenntnis; bringe, mache ich ins
besondere bezüglich der Meldungen auf die in Nr. 17 des dies
seitigen Amtsblattes pro 1885 abgedruckte Prüsungs - Ordnung 
aufmerksam. 

I .  V. Stumpfs. 

Gemäß § 125 der Kreisordnnng bringen wir hiermit zur öffent
lichen Kenntnis;, das; auf dem am 30. v. M. hier abgehaltenen, 
Kreistage folgende Beschlüsse gesaßt worden sind. 

I. Die Kreiskommnnalkassen Rechnung 
und 

die Rechnung über die Verwaltung und Unterhaltung 
der Provinzial-Chausseen für das Jahr 1 8 ^ «  

wurden als richtig angenommen und der Rechnungsführer in 
Ansehung derselben entlastet. 

II. Die Eingemeindung des Guts- und Gemeindebezirks 
Grosz-Waltersdorf in den Stadtbezirk Bolkenhain 
erklärte die Kreistagsversammlung für wünschenswert!) und 
befürwortete dieselbe. 

III. lieber die Bildung von Interessenten-Klassen inner
halb der Gemeindcbezirke, welche mit Adjacenten-
Mehrstenern für die Regulirnng der wüthenden Neisse, 

Nr. 421. 
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deS Str iegauer Wassers und der schnel len Neisse 
belastet sind, beschloß die Kreistags - Versammlung unter 
Aufhebung der Nummern 4 — 7 des Kreistagsbeschlnsses 
vom 15. Februar d. ?. folgende Bestimmungen: 
4. Gemäß K 13 der Kreisordnung haben wegen ihres be

sonders großen Interesses an diesen Fluß - Regulirungen 
die nachbenannten Kreistheile zur Verzinsung und Tilgung 
der a<1 2 und 3 -gedachten Kreisanleihe während der 
Tilgungs-Periode folgende Mehrstenern als Zuschlag zu 
ihrer Kreiswegebanstener zu entrichten: 

im Flußgebiete der wnthenden Neisse: 

die Eolonie Schönthälchen 7 "/g 
die Gemeinden Dätzdors und Girlachsdorf . . 6 
die Gemeinden Ober- und Nieder-Wolmsdorf . . 5^°/« 
die Gemeinde Kauder 4^2^/» 
die Gemeinde Städtisch-Wolmsdors 4 "/» 
die Gemeinde Rohnstock 3'/2V» 
die Gemeinden l^roß- und Klein-Waltersdorf und 

Vohrauseiffersdorf 3 
die Gutsbezirke Ndr.-Wiirgsdorf und Girlachsdorf 2 
der Gutsbezirk Rohnstock-Vohrauseiffersdorf . . Ist/ioV» 
die Gntsbezirke Groß- und Klein-Waltersdorf,  

Ober- und Nieder-Wolmsdorf und Kauder . 1V2V0 
die Gemeinde Ober-Rohnstock k V» 
der Gutsbezirk Dätzdors - Vs V» 
die Gemeinde Nieder - Wnrgsdorf und die Stadt 

Bolkenhain V^Vo 

IN im Flußgebiete des Str iegauer Wassers: 

in der Feldmark Wiesenberg: 
0. der ans der Gemeindekarte ersichtliche, am 

meisten gefährdete Theil der Feldmark, bestehend 
z. Z. aus den Besitzungen Grnndbnch-Nr, 7, 0, 
10, 12, 16, 17, 19,'20 16 "/» 

b. der minder gefährdete Theil, bestehend z. Z, aus 
den Besitzungen Grundbuch-Nr. 8, 11, 13, 14 10 "/« 
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e. der am wenigsten gefährdete Dheil, bestehend 
z. Z. aus den Besitzungen Grundbuch-Nr, 1, 2, 
3, 4, 5, 6 5 "/» 

Der von dem Bauergutsbesitzer Gruft Bieder 
in Wiescnbcrg gestellte Autrag, seine Be
sitzungen Grundbuch-Nr. 11/13 aus Klasse b 
in Klasse <- zu versetzen, wurde als unbe
gründet abgelehnt, 

die Gemeinde Qnolsdorf und Schweinz .  .  .10 "/» 
die zwischen dem Gemeindebezirk Wiesenberg und 

dem GntSbezirk Hohensriedebcrg liegende Gnklave 
der Gemeinde Simsdors, bestehend ans der 
Buschmühlenbesitznng Nr. 60 10 "/» 

die zwischen dem Guts- und Gemeindebezirk Schweinz 
liegende Gnklave der Stadt Hohensriedebcrg, be
stehend aus der Stadtmühlenbesitznng Nr. 79 10 "/» 

der am Striegaucr Wasser belegene Theil der Ge-
meindefcldmark Hohenpetersdorf, bestehend z. Z. 
ans den Besitzungen Grundbuch "Nr. I, 14,15 10 "/» 

der Gntsbezirk Hohensriedebcrg-Schweinz-Wiesenberg 4Hz"/» 
die Gemeinde Alt-Neichenau 3 "/» 
der Gutsbezirk Simsdorf GH"/« 

G. im Flußgebiete der schnel len Neisse: 
die Gemeinde Gräbel 9 "/» 
die Gutsbezirke Gräbel, Blumenau, Falkenberg, 

Wederan, Ossenbahr-Polkau, sonne die Gemein
den Blumenau, Wederan, Ober- u. Nieder-Polkan 6 Hz"/» 

die Gemeinde Falkenberg 3 "/» 
der von den Angehörigen dieser Kreistheile zu ent
richtenden Grund-, Gebäude-, Klassen-, Ginkommen- und 
Gewerbesteuer der Klasse K I, sonne der Hälfte dieser 
Prozentsätze von ihrer übrigen Gewerbesteuer. Dabei ist 
bezüglich der Klassen- und Ginkommensteuer nach den für 
die Kreiswcgebausteuer festgestellten Grundsätzen nicht der 
in Hebung gestellte Betrag, sondern das Beranlagnngs-
soll maßgebend. Bei dem mit GH "/»belasteten fiscali-
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scheu Gutsbezirk Klein - Waltersdorf wird dessen fingirte 
Grund- und Gebäudesteuer gemäß K 14 der Kreisorduuug 
mit 2^4°/g herangezogen. 

5. Die aus dem Kreiswegebaufonds zu bezahlenden Unter
haltungskosten der regul ir ten Flußstrecken sind zu zwei 
Dritttheilen von den ml 4 genannten Interessenten auf
zubringen. Der zu diesem Zweck erforderliche Interes
senten-Beitrag wird für jeden der drei Flüsse besonders 
berechnet und von den Adjacenten des Flusses nach Maß
gabe der für die Vertheilung der Zins- und Tilgungs
beiträge ml 4 festgestellten Prozentsätze als ein weiterer 
ZuschlagzuihrerKreis-Wegebausteuer erhoben. DieHöhedes 
Zuschlags für die einzelnen Jahre wird bei Feststellung des 
Kreis-Haushaltnngsvoranschlags vom Kreistage festgesetzt. 

6. Auf die den Interessenten auferlegten Mehrsteuern darf 
der Kreisausschuß Naturalleistungen derselben, insbeson
dere Fuhren und Material-Lieferungen, in Anrechnung 
bringen. 

7. Wird der Guts- und Gemeindebezirk Groß - Waltersdorf 
der Stadt Bockenheim einverleibt, so fallen die Adjacenten-
Beiträge des Guts- und Gemeindebezirks Groß-Walters-
dorf fort und erhöht sich dagegen der Interessenten-Bei
trag der Stadt Bolkenhain für die Regulirnng der wü-
thenden Neisse von H4 auf Hz Prozent ihres Steuer-
Aufkommens. 

IV. In die Einkommensteuer-Einschätzungs-Gommission 
wurden für das Jahr 18^/gi durch Zuruf einstimmig 
gewählt: 

als Mitglieder die Herren: 
Kaufmann August Nocke Hierselbst, 
Bauergutsbesitzer Theodor Hertrampf in Alt-Reicheuan, 
Amtsrath Mertz in Klein-Waltersdors, 
Major a. D. von Mntins auf Börnchen, 
Fabrikbesitzer H. Tzschaschel in Rnhbank, 
Rentner Riemann in Falkenberg; 

als stellvertretende Mitglieder die Herren: 
Zimmermeister Rüffer Hierselbst, 
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Gras von Hoyos auf Lauterbach, 
Rittergutsbesitzer und Rechtsanwalt Nichter Hierselbst. 

V. Der Kreistag genehmigte einstimmig, daß die nicht auf der 
Tagesordnung stehende Neuwahl eines Schiedsmanns 
für den zusammengesetzten Schiedsmannsbezirk Merz
dorf sogleich vorgenommen werde und wählte zum Schieds
mann für den genannten Bezirk durch Fumf den Kohlen-
Niederlage-Verwalter Herrmann Ientsch in Nieder-Merzdors. 

Ans die Mittheilung des Vorsitzenden, daß der Keistags-Abge-
ordnete, Königl. Major a. D. Herr Kahlert auf Sber-Baumgarten 
verstorben sei, ehrte die Kreistags-Versammlung das Andenken des 
Verstorbenen durch Grheben von den Plätzen. 

In gleicher Art dankte die Kreistagsversammlung dem aus dem 
hiesigen Kreise scheidenden Kreisausschnß-Mitgliede, Herrn Amtsvor
steher und Standesbeamten Jungfer, bisher in Sber-Wolmsdorf, 
für seine langjährige ersprießliche Wirksamkeit in den ihm über
tragen gewesenen zahlreichen Ehrenämtern des Kreises. 

Bolkenhain, den 10. Oetober 1889. 

Der Ktreisausschuß. 

Nach dem auf dein Kreistage am 17. April d. Js. festgestellten Etat 
der hiesigen Kreis-Eommunal-Kasse für das Rechnungsjahr 1889/90 (Kr.-Bl. 
S. 130 ff.) sind in diesem Jahre an Krcis-Wegcbaustcuer zu entrichten: 

22 Prozent des pro 1889/90 veranlagten Jahresbctragcs der Klasscn-
und klassisicirtcn Einkommensteuer, der Grund-, Gebäude- und Ge
werbesteuer der Klasse /I I vom platten Lande, sowie 

11 Prozent der übrigen Gewerbesteuer, excl. Hausir-Gewerbcstcucr, endlich 
33 Prozent des Jahresbctragcs der singirtcn Grund- und Gebaudestcuer 

des Königlichen Tomainen-, Forst- und Eisenbahn-Fiskus. 
Tcmcntsprcchend haben wir gemäß Z 11 der Kreisordnung vom 

^ Landgemeinden und sclbstständigcn 
Gutsbezirken des Kreises zu entrichtende Kreis-Wegcbau-Stcuer vertheilt und 
veröffentlichen nachstehend die bezügliche Vertheilungs-Nachweisung mit der 
Aufforderung, die darin angegebenen Geldbeträge 

je zur Hälfte in den Monaten November 1889 und 
Februar 1890 

an die hiesige Krcis-Communal-Kasse abzuführen. 
Im klebrigen verweisen mir auf den Inhalt unserer Krcisblatt-Vcrfügung 

vom 8. Juli 1881 (Kr.-Bl. S. 231/232). 
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B e r t h e i l u n g s - N a ch w e i s u ,» g 
von dcn Städten. Gütern und Landgemcindcn des Kreises Bolkenhain zuin Kreis-

Wegebau-Fonds pro 1889/90 zu entrichtenden Beiträge. 

G u tsb e zi r k e  
und 

Gemeinden. 

Grund-, Ge- l 
bände- und Gc-I 
werbestenerdeii 
Klasse ^.1 vom 
platten Lande 
und Klassen- u. 
klassifiz. Ein-
konnnenstener. 

Mk. Pf. 
3. 

Davon 
betragen 

21 Prozent 
l Aiskns 

33 Prozent). 

Mk. Pf. 

Gewerbe
steuer (aus
schließlich der 

Klasse ^ 1 
vom platten 

Lande). 

Mk. Pf. 

Davon 

betragen 

l 1 Prozent. 

Mk. Pf. 
6. 

isumma 
der Colonnen 
1 und L. 

Mk. Pf. 
7. 

Gntsbezirke: 
Obcr-Baumgarten. 
Zlieder-Baumgarten 
Blumenau . . 
Börnchen . . 
Bohransciffersdorf 
Dätzdorf . . 
Einsiedel . . 
Falkcnbcrg . . 
Girlachsdorf 
Gräbel . . . 
Halbcndorf . . 
Hansdorf . . 
Ober-Hohendorf 
Nicder-Hohendorf 
Hohcnpctersdorf 
Kander-Prcilsdorf 
illicder-Kunzendorf 
Langhclwigsdorf 
Lantcrbach . . 
Mcrzdorf . . 
Möhncrsdorf . 
Wilhelinsburg . 
Osscnbahr . . 
Nicder-Pelkau . 
Preilsdorf . . 
Alt-Reichenau . 
Alt-Röhrsdorf . 
Rohnsloek . . 

552 
998 
607 
412 

39 
968 

9 
447 
889 
655 
282 

2709 
491 
182 
365 

1250 
207 

2358 
2417 
131 
450 
201 

3 
1067 

3 
51 
87 

4036 

87 
93 
84 
64 

70 

13 
80 
13 
02 

j  83 
05 
78 
26 !  
07 ! 

!3ll 
92 j 

j 5 3 >  
46 
60 

48 

90 
i 

121 
21!» 
133 

90 
8 

213 
1 

98 
195 
144 

62 
596 
108 

40 
80 

275 
45 

518 
531 

28 
99 
44 

234 

11 
19 

888 

63 
76 
72 
78 
58 
11 
98 
37 
76 
13 
04 
16 
03 
21 
36 
02 
61 
96 
81 
94 
10 
35 
66  
85 
66  
22 
14 
12 

6 
21 
36 

72 
36 

12 
6 

15 
18 

9 
30 

9 

12 

12 

32 

32 

122 29 
222 >07 
137 68 

90 78 
16 50 

217 
1 

07 
98 

98 37 
197 08 
144 79 

62 04 
596 ! 16 
108 69 
40 l21 
82 01 

277 — 
46 

522 
532 

28 
99 
44 

236 

12 
19 

888 

60 
26 
80 
91 
76 
35 
66  
17 
66 
54 
14 
1 2  
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i. 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
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G n t s b e z i r k e  
und 

Gemeinden. 

2. 

Grund-, Ge
bäude- und Ge
werbesteuer der 
blasse I vom 
platten Lande 
und Klassen- u, 
klassifiz, Ein
kommensteuer. 

Att. Ps. 

Davon 
betragen 

22 Prozent 
«Fiskus 

33 Prozent). 

Mk. Pf. 
4. 

Gewerbe
steuer «aus

schließlich der 
Klasse K 1 

vom platten 
Lande). 

Mk. Pf. 

Davon 
betragen 

l l Prozent. 

Mk. Pf. 
«. 

Rudolstadt . 
Schwcinhaus 
Schweinz 
Schollwitz . 
Simsdorf . 
Thomasdorf 
Groß-Waltcrsdorf 
Klein-Waltersdorf 
Wedcrau 
Werncrsdorf 
Miesau . . 
Wiescnberg. 
Ober-Wolmsdorf . 
Iiieder-Wolmsdorf 
Nicder-WürgSdorf. 

11. Gemeindebezirke 
Bolkcuhain . . . 
Hohenfricdcbcrg 
Adlersruh . . . 
Ober-Banmgartcn. 
Nicder-Baumgarten 
Blumenau . . . 
Börnchen . . . 
Bohranseifsersdorf 
Tatzdorf . . . 
Einsiedel . . . 
Falkcnbcrg . . . 
Giesmannsdorf 
Girlachsdorf . . 
G r ä b e l  . . . .  
Halbendorf . . . 
Hausdorf . . . 

704 
554 

1519 
1391 
804 

8 
364 

87 
1234 

756 
10 
41 

626  
577 
538 

14565 
2267 

84 
2421 
1450 
1053 

208 
234 
454 
507 

1492 
2110 

904 
238 
348 

2261 

96 
07 

58 
29 
49 
63 
09 
30 
23 
86 
16 
92 
57 
65 
90 

154 
121 
334 
306 
177 

1 
80 
19 

271 
166 

2 
9 

137 
127 
118 

3204 
498 

18 
532 
319 
231 

45 
51 
99 

III 
328 
464 
199 

52 
76 ^ 70 

497!62 

12 
12 
27 

24 

3195 
600 
42 

180 
75 
75 
30 
48 
66  
48 
57 

291 
96 
54 
24 
96 
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G u t s b e z i r k c  
und 

Gemeinde». 

2. 

Grund-, Ge
bäude- und Ge
werbesteuer der 
Klasse I vom 
platten Lande 
und Klassen- u, 
klassifiz. Ein
kommensteuer. 

Mk, Pf. 
3. 

Davon 
betragen 

22 Prozent 
sFiskns 

33 Prozents. 

Mk. Pf. 

Gewerbe
steuer i aus

schließlich der 
Klasse ^ I 

vom platten 
Lande). 

Mk. Pf. 

Davon 
betragen 

11 Prozent. 

Mk. Ps. 
6. 

Summa 
der Colonnen 

4 und L. 

Mk. Pf. 

Heinzenwald 
Ober-Hohendorf 
Hohenhelmsdorf 
Hohenpetcrsdorf 
Kauder . . . 
Ober-Kunzendorf 
Neu-Kunzendorf 
Niedcr-Kunzcndorf 
Langhelwigsdorf 
Lauterbach . . 
Merzdorf . . 
Möhnersdorf . 
Nimmersath 
Ossenbahr . . 
Ober-Polkau . 
Nieder-Polkau . 
Preilsdorf . . 
Prittwitzdorf . 
Quolsdorf . . 
Alt-Reichenau . 
Ncu-Rcichenau. 
Alt-Röhrsdorf . 
Neu-Röhrsdorf. 
Rohnstock . . 
Ober-Rohnstock 
Rudelstadt . . 
Ruhbank . . 
Schwcinhaus . 
Schweinz . . 
Schollwitz . . 
Simsdorf . . 
Streckenbach 
Thomasdorf 

37 
434 
744 

1413 
2992 
530 

84 
616 

2532 
649 

5469 
334 
703 
125 
156 
108 
104 

78 
3091 
7554 
1316 
2221 
113 

3335 
1480 
4231 
1356 
420 

1072 
191 

1560 
1325 

792 

45 
76 
98 
60 
43 
64 

05 
24 
41 
50 
67 
69 
89 
81 
97 
98 

22 
36 
15 
54 
55 
05 
82 
22 
54 
66 
69 
73 
05 
23 
2.̂  

95 
24 
65 

163 90 
310 99 
658 ^ 33 
116!74 

48 
53 
09 
87 
29 
63 
81 
70 
50 
97 
10 
16 
07 
96 
55 
74 

18 
135 
557 
142 

1203 
73 

154 
27 
34 
23 
23 
17 

680 
1661 

289 
488 

25 
733 
325 
930 
298 

92 
235 

42 
343 
291 

71 
78 
87 
44 
55 
99 
18 
21 
55 

174 30 

6 
24 
39 

132 
120 

30 
6 

60 
105 

84 
255 

33 
177 

27 
3 

6 
2<1 

210 
816 
156 
183 

21 
165 

96 
366 
183 

6V 
18 
18 
78 

123 
120 

11 
9 

28 
3 

19 
2 

2 
23 
89 
17 
20 

2 
18 
10 
40 
20 

6 
1 
1 
8 

13 
13 

66 
2 64 
4 29 

14 52 
13 20 

3 !30 
66 
60 
55 
24 
05 
63 
47 
97 
33 

66 
31 
10 
76 
16 
13 
31 
15 
56 
26 
13 
60 
98 
98 
58 
53 
20 

8 
98 

168 
325 
671 
120 

19 
142 
568 
152 

1231 
77 

174 
30 
34 
23 
23 
19 

703 
1751 

306 
508 

27 
751 
336 
971 
318 

99 
237 
44 

351 
305 
187 
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I. 

»3 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
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G u t s b e z i r k e  
und 

Gemeinden. 

Grund-, Ge
bäude- und Ge
werbesteuer de> 
Klasse ^ 1 vom 
platten Lande 
und Klassen- u, 
klassifiz. Ein

kommensteuer. 
Mk, Pf. 

3. 

Davon 
betragen 

2^! Prozent 
iFiskus 

33 Prozent). 

Mk. Pf. 
4. 

Gewerbe
steuer saus 

sckließlich der 
Klasse ^.1 

vom platten 
Lande». 

Mk. Pf. 

Davon 
betragen 

11 Prozent. 

Mk. Pf. 
«. 

isnmina 
der Colonnen 

4 und 6. 

Mk. Pf. 

Groß-Waltcrsdors 
Äleiit-Waltersdorf. . 
Wedcrau . . . . 
Wernersdorf . . . 
Miesau 
Wiesenbcrg . . . . 
Ober-Wolmsdorf . . 
Nicder-Wolmsdorf 
Stndt.-Wolmsdorf 
Ober-Würgsdorf . . 
Nieder-WürgSdorf 
Neu-Würgsdorf . . 
Würgsdorf Pfarrauth. 

268 
295 

2289 
2512 
207 
408 
9l1 

1223 
356 

1628 
4077 
254 
120 

30 
77 
48 
73 
05 

23 
20 
42 
47 
39 
78 
51 

59 
65 

503 
552 

45 
102 
200 
209 

78 
358 
897 

50 
26 

03 
07 
69 
80 
55 
96 
47 
10 
41 
26 
03 
05 
51 

stimme 

Hierzu 
1. Kgl. Domainen-und 

Forst-Fiskus für 
u. Forst Alt-Rcicheuau-

Einsicdcl . . . 
Sattclberg . . . 

Ii. Domaiucn Kl.-Wal-
tcrsdorf und Wiesau 

2. Königl. Eisenbahu-
F i s k u s  . . . .  

123496 61 27109 26 

1200 
1 

41 
50 

595 44 

67 46 
Haupt-Summe 125361 42 

390 

196 

14 
50 

50 

22 26 

27784 66 

123 
45 

114 
411 
21 
42 
30 
93 

93 
288 

3 

13 
4 

12 
45 

2 
4 
3 

10 

10 
31 

53 
95 
54 
21 
31 
02 
30 
23 

23 
68 
33 

72 
70 

516 
598 
47 

107 
203 
279 

78 
368 
928 
56 
26 

10368 1140 48 28309 

10368 1140 !48 

396 

196 

22 

Bolkeuhain, den 10. October 1889. 
Namens des Kreis-Ausschusses, der Borsitzende. 

von Lösch. 

28925 ! 14 
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S t e e k b e i e f .  
Gegen den Dienstknecht Heinrich Krause, zuletzt in Nieder-Poisch-

witz, geboren 29. Januar 1862 in Berzdorf Kr. Inner, katholisch, 
ledig, welcher sich verborgen hält, ist die Untersuchungshaft wegen 
gefährlicher Körperverletzung verhängt. 

Es wird ersucht, denselben zu verhaften und in das Gerichts-
Gefängniß zu Volkenhain abzuliefern. 

Volkenhain, den 6. Oetober 1889. 
Königliches Zlmtsgericht. 

Bekanntmachung. 
In der Nacht vom 4. zum 5. d. Ms ist iil das Nier'sche 

Haus zu Ober-Würgsdorf, Kreis Volkenhain eingebrochen worden 
und es sind gestohlen: ein Kopfkissen mit rothgestreister Züche und 
ein graues Leinwandsäckchen mit 90 Mark Geld. Das Geldsäckchen 
war noch mit einem Tüchel von rother Züchenleinwand umhüllt. 
Das Geld bestand in Einthalerstücken, Zweimarkstücken, und Ein
markstücken. 

Es wird um Nachforschung nach dem Diebe und Anzeige von 
Verdachtsgründen bei der nächsten Polizeibehörde ersucht. Akten
zeichen I. 1413/89. 

Hirschberg, den 7. Oetober 1889. 
Der Erste Staatsanwalt. 

Steckbriefserledigung. 
Der hinter dem Dienstknecht Heinrich Fichtner aus Ouolsdorf 

am 2l.  August 1889") erlassene Steckbrief ist er ledigt.  D. 39/89. 
Volkenhain, den 27. September 1889. 

Königliches Amtsgericht. 
*) Kr. Bl. S. 27!) Nr. 372. 



Kreis-Cun enden Blatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bvlkenhain. 
Stuck 42. 

NcdigiU im Durcau des .Köuigi. ^audrath -Annes Gelrucik in der 15'. Htndeu'schen Buchdruäerei 
zu Bolkenhain. zu Bolkenhain. 

Bvlkenhain, den 21. Oekober 1889. 

Sie Herren Minister für Handel nnd Gewerbe, sowie des Innern Nr. 42g 
haben genehmigt, daß von der polizeilichen Untersuchung des Petro
leums, welches von der Firma Will). A. Riedemann zu Geestemünde 
in Originalgebinden bezogen wird, in der Regel abgesehen werden 
darf, wenn die Originalgebinde der genannten Firma mit demHar-
bnrger Stadtwappen und der um dasselbe angebrachten Aufschri f t :  
„Harburger Petroleum-Import. Reichstcst. Polizeidirektion Harburg" 
versehen sind und nicht der Verdacht einer nachträglichen Verän
derung des Inhalts obwaltet. 

Unter Bezugnahme auf die Greisblatt-Verfügung vom 23. Novem
ber 188ö lKr. Bl. S. 437/438) bringe ich dies hiermit zur Kennt-
niß der städtischen Polizeiverwaltnngen, sowie der Herren Amts
vorsteher des Kreises. 

Bolkenhain, den 17. October 1889. 

Herr Rittergutsbesitzer Paul Gonrad auf Ober-Banmgarten ist 
heute als Gutsvorsteher des selbstständigen Gutsbezirks Ober-Baum-
garten vereidigt worden. 

Bolkenhain, den l4. October 1889. 
Der Königliche ^andrath. 

von Lösch. 

Bekanntmachung. 
Die diesjährigen Herbst-Kontrol-Versammlungen im Kreise Bol

kenhain werden in folgender Weise stattfinden: 
Am 4. Movemöer d. I., Vormittags i) Ahr in M-Aeichenau 

bei der Wranerei 

Nr. 427 

Nr. 428. 
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für die Ortschaften: Ober-Baumgarten, Giesmannsdorf, O.uolsdorf, 
Alt-Reichenau und Reu-Neichenau. 

Am 4. Wovemver d. I., Nachmittags 3 Wßr m Wernersdorf 
bei der Ijrauerei 

für die Ortschaften: Adlersruh, Einsiedel, Merzdorf, Nimmersatt), 
Prittwitzdorf, Rudelstadt mit Schönbach, Rnhbank, Streckenbach und 
Wernersdorf. 

Am 5. Wovemker d. I., Mormittags 8V2 Uhr in ZZolkenßain 
am Schießhanse 

für die Ortschaften: Bolkenhain, Würgsdorf, Halbcndorf, Hohen-
helmsdorf, Heinzenwald, Langhellwigsdorf und Preilsdorf. 

Am 5. Wovemöer d. I., Wormittags 11 Ahr in Aolkenhain 
am Schießhause 

für die Ortschaften: Rieder-Baumgarten, Hohendorf, Ober-, Rieder
und Neu-Knnzendorf, Lauterbach, Röhrsdorf, Schweinhaus, Thomas
dorf, Waltersdorf, Wiesau, Wolmsdorf, Osfenbahr, Ober-und Nie-
der-Polkan, Wederau, Kaltenberg, Blumenau und Gräbel. 

Am 5. Wovemver d. I., Wachmittags 3^ Whr in Kohenfrie-
deöerg auf dem Markt 

für die Ortschaften: Girlachsdorf, Watzdorf, Bohrauseiffersdorf, Rohn-
stock, Börnchen, Hausdorf, Hohenfriedeberg, Timsdorf, Schweinz, 
Schollwitz, Ober-Ütohnstock jWeidenpetersdorf», Wiesenberg, Hohen-
petersdorf, Ränder und Riöhnersdorf. 

Sämmtliche Alannfchaften der Reserve, sowie diejenigen der Land
wehr I. Aufgebots des Jahrganges 1877, welche in der Zeit vom l. April 
bis 30. September eingetreten sind und die ckjährig-freiwilligenKavalle
risten des Jahrganges 1879, welche in der Zeit vom I. April bis 
30. September eingetreten sind, die zur Disposition ihrer Truppen-
theile oder der Ersatzbehörden beurlaubten Mannschaften und die 
vorläufig in die Heimath beurlaubten Frühjahrs-Train-Rekruten, 
die für Werftdivision ausgehobenen Rekruten und die als Nach
ersatz ausgehobenen Rekruten, welche bis zum 1. November eine 
Eiuberufungsordre nicht erhalten haben aus den vorgenannten Ort
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schaften, erhalten hierdurch den Befehl, sich zu den angegebenen 
Zeiten und Orten mit ihren Militärpapieren pünktlich einzufinden. 

Unentschuldigtes Fortbleiben oder Zuspätkommen hat unnachsicht-
liche Bestrafung zur Folge. 

Inner, den 17. Oetober 1889. 
Königliches Dezirks-Kommando. 

Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grundbuche von 

Adlersruh Band I Seite 129 nuter Nr. 17 auf den Namen des 
Zimmerpolier Karl Wilhelm Kluge zu Bolkenhain eingetragene, zu 
Adlersruh belegene Hausgrundstück 

am 13. November 1889, Bormittags IN Uhr 
vor dem unterzeichneten Gericht — au Gerichtsstelle — versteigert 
werden. 

Das Grundstück ist mit einer Fläche von 11 a, 50 gm zur 
Grundsteuer nicht, aber mit 24 Mk. Nichungswerth zur Gebäude
steuer veranlagt. 

Bolkenhain, den 18. September 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

Der hinter dem Dieustkuecht Heinrich .grause aus Bcrsdorf er
lassene Steckbrief vom 6. October 1889 > ist erledigt. D 03. 89. 

Bolkenhain, den 13. October 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

"9 Kr. Bl. S. 318 Nr. 423. 

Habe mich in Nohustock niedergelassen. 
Di-. 

prakt. Arzt etc. 

Nr. 42g. 

Nr. 430. 

Nr. 431. 

Berloren von (Hroh-ZVandris bis Pfaffendorf ein Packet Nr. 432. 
in altem roth und blau gestreiften Barchend, enthaltend neue Wäsche, 
gez. M. 10. — adressirt K. Engter, Landeshut. Gegen gute 
Belohnung daselbst abzugeben. 





Kreis Currendea Blatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 43. 

Nedigirk iiu Bureau des Köuigl. Landrath-'Aiurcs Gccruckt in der l!-. H e n d c p'sehen Vuchdruckerer 
zu Bnlkenhain. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 28. October 1889. 

Aach Anzeige der hiesigen Kreio-O'ommnnalkasse hat ein großer 
Theil der Guts- und Genieindevorstände des Kreises die nach meiner 
Kreisblatt-Verfügung vom 26. Juni d, I .  >Kr. Bl.  S. 204s zum 
Besten der schlesischen ländl ichen Arbeiter-O'olonien einzu-'  
sammelnde Hanseollecte noch nicht abgeliefert. 

Demzufolge echiche ich die betreffenden Guts- und Gemeindevor
stände, die in Rede stehende Hanscolleeke —> soweit es noch nicht 
geschehen — baldigst einsammeln zu lassen und den Grtrag nebst 
Sammell iste bestimmt bis spätestens zum 20. November c. 
an die Kreis-Pommunalkasse Hierselbst abzufahren. 

Bolkenhain, den 24. October 1889. 

Das diesjährige September-Heft des deutschen Handels-Archivs 
enthält folgende Artikel, welche für die Handel- und Gewerbetrei
benden von Interesse sein durften: 

Deutsches Handels-Archiv. September-Heft 1889. 
Seite 047. Grgänzung der Ansfnhrnngsbestimmnngen zum Znck^c-

steuergesetz. 
„ „ Desgleichen zum Branntweinsteucrgesetz. 
„ 051. Verzeichnis; der Vergünstigungen behufs Benutzung von 

Brennereigeräthcn zur Bereitung von Viehfntter. 
„ 552. Denaturirung von Bestellsalz mit Schwefelsäure. 
„ 553. Italien. Zollfrcihcit für leer zurückgehende Körbe. 
„ 553. Frankreich. Zollbchandlung von Schweinoborsten. 
„ 554. „ Oöypsen des Weines. 
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Seite .',54. Frankreich. Erhöhung der (Einfuhrzölle für Saint Pierre 
und Miqnelon. 

„ „ „ Gesetz gegen die Weinverfälschungen. 
„ 556. Niederlande. Vorschriften über Transport vonSchießpulver. 
„ „ Umrechnung der Reichsmark bei Verzollungen. 
„  557. Türkei.  Zol lbehandlnng der gefül l t  oder leer ein pp. 

gehenden Fässer. 
„ „ Amerika. Zolltarifeutscheidnngen. 
„  560. Spanien. Verbot der (Anfuhr ausländischer Waaren 

mit Spanischen Fabrikmarken. 
„ 561. Spanien. Z>olltarisentscheidungen. 
„ „ Rußland. Stenervergütnng für ausgeführten Spiritus. 
„ 565. „ Behandlung von Zoll-Deklarationen. 
„ 566. Schweiz. Tarifentscheidungen. 
„ 579. Großbritannien. Verkehr mit Deutschland im Jahre 1888. 
„ 584. Oesterreich-Ungarn. Waarenverkehr mit Deutschland 

im Jahre 1888. 
„  585. Egypten. Handelsbewcgnng für das Jahr 1888. 
„ 587. Griechenland. Der Außenhandel im Jahre 1888. 

Handelsberichte. 

„ 561. Manchester. Das Banmwoll - Fabrikations - Geschäft 
während des 2. Quartals 1889. 

.Die Magisträte und ländlichen Ortsbehörden des Kreises er
suche ich, die Betheiligten hiervon auf geeignete Weise in Kenntnis; 
zu setzen. 

Bolkenhain, den 23. Octobcr 1889. 

Der Königliche Landrath. 
von Lösch. 

Bekanntmachung. 
Die diesjährigen Herbst-Kontrol-Versammlungen im Kreise Bol

kenhain werden in folgender Weise stattfinden: 
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Am 4. November d° I., Wormittags 9 Hlßr in M-Weichenau 
bei der Wrauerei 

für die Ortschaften: Ober-Banmgarten, Giesmannsdorf, O.nolsdorf, 
Alt-Reichenau und Reu-Reichenan. 

Am 4. November d. I., Nachmittags 3 Wr in Wernersdorf 
bei der Wrauerei 

für die Ortschaften: Adlersruh, (Einsiedel, Äterzdorf, Nimmcrsath, 
Prittwitzdorf, Rudelstadt mit Schonbach, Ruhbank, Streckenbach und 
Werners dorf. 

Am 5. November d. I.. Wormittags 8 Hz Mhr in Wotkenhain 
am Schießhaufe 

für die Ortschaften: Bolkenhain, Würgsdorf, Halbendorf, Hohen-
helmsdorf, Heinzenwald, Langhellwigsdors und Preilsdorf. 

Am 5. November d. I., Wormittags 11 Mhr in Wolkenhain 
am Schießhause 

für die Ortschaften: Nieder-Bauingartcn, Hohendorf, Ober-, Rieder
und Neu-Runzendors, Lauterbach, Nöhrsdorf, Schweinhaus, Thomas-
dorf, Waltersdorf, Wiesan, Wolmsdorf, Ofsenbahr, Ober-und Rie-
der-Polkan, Wederan, Kaltenberg, Blumenau und Gräbel. 

Am 5. Wovember d. I., Nachmittags 3^H Nhr in Kohenfrie-
deberg auf dem Markt 

für die Ortschaften: Girlachsdors, Dätzdorf, Bohranseisfersdorf, Rohn-
stock, Börnchen, Hausdorf, Hohcnfriedeberg, Simsdorf, Schweinz, 
Schollwitz, Ober-Rohnstock lWeidenpetcrsdorf), Wicsenberg, Hohen-
petersdorf, Ränder und Möhnersdorf. 

Sämmtliche Mannschaften der Reserve, sowie diejenigen der Land
wehr I. Aufgebots des Jahrganges 1877, welche in der Zeit vom l. Rpril 
bis 30. September eingetreten sind und die ckjährig-freiwilligenRavalle-
risten des Jahrganges 1879, welche in der Zeit vom l. April bis 
30. September eingetreten sind, die zur Disposition ihrer Trnppen-
theile oder der Ersatzbehörden beurlaubten Mannschaften und die 
vorläufig in die Heimath beurlaubten Frühjahrs-Train-Rekruten, 
die für Werstdivision ausgehobenen Rekruten nnd die als Räch-
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ersah ausgehobenen Rekruten, welche bis zum I, November eine 
Gnberufungsordre nicht erhalten haben ans den vorgenannten Ort
schaften, erhalten hierdurch den Befehl, sich zu den angegebenen 
Zeiten und Orten mit ihren Militärpapieren pünktlich einzufinden. 

Unentschuldigtes Fortbleiben oder Zuspätkommen hat unnachsicht-
liche Bestrafung zur Folge. 

Jäucr, den 17. October 1889. 
Königliches Wezirks-Kommando. 

HoZzverkanf. 
Nr. 436. Oberförstern Reichenau. Forstschutzbezirk Alt- u. Neu-Reichenau. 

Es sollen: 
Mittwoch, am 6. November e», Vormittags 10 Uhr 
folgende Hölzer, als: 
I. Alt-Reichenau: Dnrchforftnngsschlag im großen Riexcnloch» 
Buchen: 11 Rm. Scheite und Knüppel, 172 Rm. Reisig 4. Cl.; Birken: 
32 Nm. Scheite und Knüppel, 7 Rm. Reisig 4. Ct.; Nadel: 36 Nm. Gru
ben-Scheite und Knüppel, 47 Rm. Brennholz-Scheite und Knüppel. 
Ä. Neu-Reichenan: Abtricbsschlag am Pandurenwegc und 

Durchforftungsschläge. 
Buchen: 86 Rm. Reisig 4. Cl.- Nadel: 1300 Rm. Reisig 3. und 4. Cl., 
10,4 Hdt. Wellen Reisig 3. Cl. 
im Gerichtskretscham zu Alt-Neichenan öffentlich meistbietend gegen 
sofortige Bezahlung verkauft werden. 

Reichenau, den 24. Oetober 1889. 
Der Königliche Oberförster» Lange. 



Kreis Kurrenden Blatt 
dcs 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 44. 

Ncdigirt i»l Bureau dcs Köni^l. Laudrath-Amtes Geruckt in dcr E. H c ndcp'schcn Buchdruckcrci 
zu Bolkcnhaiu. zu Bolkenhain. 

Bvlkenhain, den 4. November 1889. 

Bekanntmachung --r 
wegen Ausreichung der Zinsscheine Reihe II zu den Schuld

verschreibungen der Preußischen eonsolidirten 4proeentigen 
Staatsanleihe von 1880. 

Die Zinsscheine Reihe II Nr. 1 bis 30 zu den Schuldver
schreibungen der Preußischen eonsolidirten 4 procentigen Staatsan
leihe von 1880 über die Zinsen für die Zeit vom 1. Januar 1890 
bis 31. Dezember 1899 nebst den Anweisungen zur Abhebung 
dcr folgenden Reihe werden vom 2. Dezember d. I. ab von der 
Kontrolle der Staatspapiere Hierselbst, Dranienstrasie 92/94 unten 
links, Vormittags von 9 bis I Uhr, mit Ausnahme der Sonn-
und Festtage und der letzten drei Geschäftstage jeden Monats, aus
gereicht werden. 

Die Zinsscheine können bei der Kontrolle selbst in Gmpfang 
genommen oder durch die Regiernugs-Hauptkassen, sowie in Frank
furt a./M. durch die Kreiskasse bezogen werden. Wer die Gmpfang-
uahme bei der Gontrolie selbst wünscht, hat derselben persönlich 
oder durch einen Beauftragten die zur Abhebung der nenen Reihe 
berechtigenden Zinsscheinanweisungen mit einem Verzeichnisse zu über
gebe», zu welchem Formulare ebenda und in Hamburg bei dem 
Kaiserlichen Postamte Nr. 1 unentgeltlich zu haben sind. Genügt 
dem Ginreicher eine numerirte Marke als Gmpfangsbescheinigung, 
so ist das Verzeichnis; einfach, wünscht er eine ausdrückliche Be
scheinigung, so ist es doppelt vorzulegen. Fm letzteren Fall erhalten 
die Ginreicher das eine Gxemplar mit einer Gmipfangsbescheinigung 
versehen, sofort zurück. Die Marke oder Gmpfangsbescheinigung 
ist bei der Ausreichung der neuen Zinsscheine zurückzugeben. 
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In Schriftwechsel kann die Kontrolle der Staatspapiere sich mit 
den Inhabern der Zinsscheinanweisungen nicht einlassen. 

Wer die Zinsscheine durch eine der oben genannten Provinzial-
kassen beziehen will, hat derselben die Anweisungen mit einem 
doppelten Verzeichnisse einzureichen. Das eine Verzeichnis) wird mit 
einer Empfangsbescheinigung versehen sogleich zurückgegeben und ist 
bei Aushändigung der Zinsscheine wieder abzuliefern. Formulare 
zu diesen Verzeichnissen sind bei den gedachten Provinzialkassen und 
den von den königlichen Negierungen in den Amtsblättern zu be
zeichnenden sonstigen Kassen unentgeltlich zu haben. 

Der Einreichnng der Schuldverschreibungen bedarf es zur Er
langung der neuen Zinsscheine nur dann, wenn die Zinsschein-An-
weisungen abhanden gekommen sind; in diesem Falle sind die Schuld
verschreibungen an die Kontrolle der Staatspapiere oder an eine 
der genannten Provinzialkassen mittels besonderer Eingabe einzu
reichen. 

Berlin, den 17. Dctober 1889. 

Königliche Hauptverwaltung der Staatsschulden. 
S y d o  w .  

Herr Kreisphysikus vr. Braun Hierselbst hat nach Beendigung 
des ihm ertheilten Urlaubs heute die Amtsgeschäfte wieder übernommen. 

Bolkenhain, den 1. November 1889. 

Für den Gutsbczirk Wilhelmsburg ist an Stelle des aus dem 
Kreise verzogenen Gutsvorstehers Böhnack der Dominial - Gärtner 
Gustav Radeck in Wilhelmsburg zum Gntsvorsteher bestellt und für 
dieses Amt vereidigt worden. 

Bolkenhain, den 1. November 1889. 

Nachstehend bringe ich die Namen der Bevollmächtigten und 
Ersatzmänner zur öffentlichen Keuntniß, welche ans Grund des § 
45 des Unfallversicheruugs-Gesetzes vom K. Juli 1884 <R. G. Bl. 
S. 89) von dem Vorstande der Arbeiter-Krankenkasse des 
Kreises Bolkenhain zur Thcilnahme an den nach K 53 des 
vorgedachten Gesetzes zu veranstaltenden polizeilichen Unfall - Unter
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suchungen für die Zeit vom 1. Dctober 1889 bis dahin 1891 
gewählt sind. 

Die Wahlen gelten für sämmtl iche Pol izei-bezw. Amts
bezirke des hiesigen Preises mit Ausschluß der Stadt 
Bolkenhain, und für folgende Berufsgenossenschaften: 

a. für die schlesisch-posensche Bangewerks-Berufsgenossenschast, 
b. für die schlesische Eisen- und Stahl-Berufsgenosscnschaft, 
0. für die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft, 
(1. für die Ziegelei-Berufsgenosscnschaft, 
e. für die schlesische Teptil-Bcrnfsgenosseuschaft, 
1. für die Norddeutsche Holz-Berufsgenossenschaft, 
K. für die 9Nüllerei-Berufs-Genossenschaft, 
ü. für die Breniwrei-Berufsgenossenschaft. 

Gewählt wurden: 
zum Bevollmächtigten: der Zimmerpolier Heinrich Feige in 

Dber-Nohnstock, 
zu Ersaßmännern: l. der Maurerpolier Hermann Rummler 

in Nohnstock, 
2. der Ziegelmeister Hermann Scholz in 

Däßdorf. 
Zugleich weise ich hin ans § 54 des Unfallversichernngs-Gesetzes 

vom 6. Juli 1884. 
Bolkenhain, den 30. Detober 1889. 

Unter Bezugnahme auf dieKreisblatt-Bekanntmachnng vom 14. 
Februar d. Is. <Kr. Bl. S. 56 Nr. 64», bringe ich hiermit zur 
öffentl ichen Kenntniß, daß dieHanscol lcete für dasRettnngs-
haus in Groß-9iosen Kreis Str iegau schon vom 11. November 
d. Zs. ab in dem hiesigen Kreise zur Einsammlung gelangen wird. 

Bolkenhain, den 28. Dctober 1889. 

Die Magisträte, Guts- und Gemeinde-Borstände des Kreises 
veranlasse ich hierdurch, mit der Klassenstener-Beranlagung für das 
Etatsjahr 1890/91 baldigst vorzugehen und zuvörderst in den 
Städten durch die Stadtverordneten-Bersamnilung, in den Landge
meinden in einer schriftlich, unter Angabe des Berhandlnngs-
Gegenstandcs znsammenzubernsendcn Versammlung der stimmberech
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tigten Gemeindemiiglieder, oder wo eine gewählte Gemeindever
tretung besteht — der Mitglieder der letzteren, die Orts-Einschätzungs-
Eommission wählen zu lassen. In den sclbstständigeu Gutsbezir
ken werden die Mitgl ieder der Einschätzungs-Eommission von dem 
Gntsvorsteher ernannt. 

In den zusammengesetzten Klassensteuer - Einschätzungsbezirken 
Einsiedel, Halbendorf - Heinzenwald, Hohenpetcrsdors, Nieder-Kun-
zendors, Sebollwitz, Simsdorf, Groß-Waltersdorf ist die Zahl der 
zu wählenden Mitglieder der Eiuschätzuugs-Eommission durch die 
Kreisblatt-Bekanntmachung vom 8. November 1875 (Kr. Bl. S. 380) 
bestimmt und demgemäß die Wahl zu bewirken, bezw. in den zu
gehörigen Gutsbezirken die Ernennung durch den Gutsvorsteher zu 
vollziehen. Ebenso sind in jener Kreisblatt-Bekanntmachnng die 
Vorsitzenden der Eiuschätzuugs-Eommission benannt und treten, in 
soweit die zu Vorsitzenden ernannten Guts- und Gemeindevorsteher 
inzwischen aus dem Amte geschieden sind, deren Amtsnachfolger ein. 

In den für sich bestehen gebliebenen Guts- und Gemeindebe
zirken, sowie in den Städten des Kreises sind je drei Mitglieder 
der Einschätznngs-Eommission zu erwählen, bezw. zu ernennen, so
fern nicht in einzelnen Gntsbczirken wegen zu geringer Zahl der 
darin befindlichen steuerpflichtigen Haushaltungen noch unter die 
Zahl drei herabgegangen werden muß. 

Als Mitglieder der Klaffensteuer - Einfchätzungs - Eommissionen 
könneu auch Personen gewählt,  bezw. berufen werden, welche zu 
den Klassensteuerstnfen 1 und 2 gehören. 

Die Führung des Vorsitzes in der Klassensteiier-Einschätzungs-
Eommission liegt in den einen selbstständigen Einschätzungsbezirk 
bildenden Städten, Guts- und Gemeindebezirken den Herren Bür
germeistern, Guts- und Gemeindevorstehern ob und dürfen die
selben zu der Klassenstener-Veranlagnng andere Mitgl ie
der des Ortsvorstandes nicht heranziehen, dieselben auch 
an den Sitzungen der Orts-Einschätznngs-Eommission nicht 
thei lnehmen lassen. 

Die zum Zwecke der Klassensteuer-Veranlagung vorzunehmende 
Personenstandsausnahme hat überall am HZ. November 
d. I. zu beginnen und muß ununterbrochen bis zur gänz
l ichen Beendigung mit al len Kräften sortgesetzt werden. 
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Ergiebt die Aufnahme eine auffallende Verminderung 
des Personenstandes gegen das Vorjahr, so ist dies 
in einer der Klassenfteuer-Rolie beizufügenden Nach
weisung näher aufzuklären. 

Die Klasfeusteuer-Rolle muß scitenweise aufgerechnet werden. 
Am Schlüsse der Nolle sind sodann die einzelnen Seitensiimmeu 
zusammenzurechnen. 

Die laufenden Nummern der Klassenstener-Rolle müssen in Be
zug ans alle darin eingetragenen Personen mit den laufenden Num
mern der Einkommens-Nachweisuug genau übereinstimmen. Unbe
wohnte Grundstücke sind nicht unter besonderer Nummer 
in der Klassenstener-Rolle und Einkommens-Nachweisuug 
aufzuführen. Bei alten bewohnten, eine besondere Hausnummer 
führenden Grundstücken ist, wenn der Besitzer nicht selbst darauf 
wohnt, in der Klassensteuer - Einkommens - Nachweisnng anzugeben, 
wer der Eigenthümer ist und wo derselbe wohnt, bezw. unter welcher 
Nummer der Einkommens-Nachweisung derselbe verzeichnet steht. 

Steuerpflichtige, welche mehrere Grundstücke besitzen, werden 
mit ihrem gesammteu — auch dem auswärtigen — Grundbesitz da 
veranlagt, wo sie wohnen. Dort sind die verschiedenen 
Grundstücke dergestalt untereinander aufzuführen, daß 
sowohl die Grund- und Gebäudestcuer wie auch der geschätzte 
Ertrag jedes einzelnen Grundstückes getrennt ersichtlich 
werden. Die betreffenden Zahlenangaben sind sodann zu 
summireu. Auch die auf dem auswärtigen Grundbesitz 
eines Steuerpflichtigen haftenden Schulden müssen unter 
Angabe des Zinsfußes an der dazu bestimmten Stelle be
sonders aufgeführt werden. Ueberhanpt ist das Brutto-
»t»»d Netto-Einkommeu aus auswärtigem Grundbesitz 
vollkommen selbsistäudig zu schätzen, dergestalt, daß 
mau aus der Klasscnsteucr-Einkommens-Nachweisung so
fort ersehen kann, welches Einkommen ein Steuerpflichti
ger am Orte und welches er aus auswärtigem Grund-und 
Gebäudcbesitz und Gewerbebetriebe bezieht. 

Soweit als möglich sind die in die Klasscusteuer-Einkommcns-
Nachweisung zu bewirkenden Eintragungen aus den vorhandenen 
amtlichen lüften pp. zu entnehmen. Die Flächengröße des Grund
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besitzes ist in Spalte 7 aus der Grundsteuer-Mutterrolle 
einzutragen, für die Eintragung der Grund-, Gebäude- und 
Gewerbesteuer in die Spalten 9, 8 und l7 sind die über 
diese Stenern geführten amtlichen Hebelisten maßgebend. 
Der Viehstand ist in Spalte t4 der Einkommens - Rachweisung 
unter Zugrundelegung derjenigen amtlichen Zahlenangaben einzutragen, 
welche die am 10. December d. Js. stattfindende Pferde-
und Rindvieh-Zählung ergeben wird. 

In den Spalten 15 und 16 ist der muthmaßliche Betrag des 
Kapitalvermögens, sowie der Jahresbetrag des Einkommens aus 
demselben thunlichst zu specificiren. 

Das in Spalte 24 einzutragende Einkommen muß 
seiner Beschaffenheit nach specificirt werden. Insbesondere 
ist ersichtlich zu machen, ob es Gehalt oder Pension ist, 
inwieweit es baar und inwieweit es in Emolumenten be
zogen wird und worin diese bestehen. Letzteres gilt insbeson
dere bei den Lehrern, Wirthschaftsbeamten, überhaupt allen denjeni
gen Personen, welche neben ihrem Baar-Einkommen noch Ratural
bezüge, freie Wohnung pp. haben. 

Rur diejenigen in einer Haushaltung lebenden Familien-Ange
hörigen dürfen besonders veranlagt werden, deren eigenes 
persönliches Einkommen zn ihrem Unterhalte ausreicht. 
Es ist unstatthaft, Familien-Angehörige als Knechte, 
Mägde, Gewerbegehülfen pp. besonders in Ansatz zn bringen, 
wenn der Hausbaltnugs-Vorstand ihnen für die ihm ge
leistete Arbeit nicht das ortsübliche Lohn, sondern nur den 
erforderlichen Lebensunterhalt gewährt. In allen Fällen, 
wo hiernach die besondere Veranlagung Haushaltungs-Angehöriger 
ausgeschlossen ist, muß deren Einkommen, oder der Werth ihrer 
Arbeit dem Haushaltnngs-Vorstande mit angerechnet werden. 

In Spalte 30 der Einkommens-Rachweisnng sind die dort ein
zutragenden Lasten ihrer Art nach speziell zu verzeichnen. Eommunal-, 
Kreis-, Kirchen- und Schulabgaben sind nicht abzugsfähig, da
her auch in Spalte 30 nicht miteinzutragen. Altentheil ist nur 
zum Ansatz zu bringen, wenn der Empfangsberechtigte nicht der 
Haushaltung des zu dessen Gewährung Verpflichteten als steuer
freies Mitglied angehört. Es ist daher betreffenden Orts stets 
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anzugeben, unter welcher Nummer der Klassensteuer-Ein-
kommens-Nachweisung der Altentheils - (Empfänger ver
zeichnet steht, oder an welchem Orte letzterer wohnt. 

Die zu einer Militär- oder Landesbcamten-Wittwen-
kasse von Beamten etwa fortentrichteten Reliktenbciträge 
sind als freiwillig geleistet zu betrachten und demgemäß bei 
Feststellung des steuerpflichtigen Einkommens nicht in Ab
zug zu bringen. (Kreisblatt 1888 S. 78/79.) 

In Spalte 3l der Einkommens-Nachweisung sind die Schuld-
zinsen nur insoweit zum Ansatz zu bringen, als deren 
thatsächlich erfolgende Zahlung nach der gewissenhaften 
Ueberzeugung der Veranlagungsbehörde keinem begründeten 
Zweifel unterliegt. Steuerpflichtige können nicht angehalten 
werden, behufs ihrer Einschätzung Angaben über ihre Schuldver
hältnisse zu machen; indessen bleibt es ihnen unbenommen, frei
willige Angaben hierüber zu liefern, um zu verhüten, daß die 
Berücksichtigung der Schuldzinsen bei der Einschätzung unterbleibt, 
oder nach irriger Annahme erfolge. Jedenfalls sind die Schul
denangaben alljährlich von Neuem zu prüfen. Sie dürfen 
nur in Spalte 37 der Einkommens - Nachweifnng 
eingetragen werden, dergestalt, daß dort bei jeder Schuld
post der Name, Stand und Wohnort des Gläubigers, sowie 
die Höhe des Zinsfußes ersichtlich gemacht wird. 

In Spalte 34 der Einkommens-Nachweisung ist die vorjährige 
Steuerstnfe nach der Veranlagung, oder, wenn diese ans erhobene 
Beschwerde (Reklamation, Rekurs) abgeändert ist, nach der dies-
sälligen anderweiten Festsetzung einzutragen. Die Eintragung muß 
sich ans die Person der in die Einkommens-Nachweisung einge
tragenen Steuerpflichtigen beziehen, nicht ans deren Vorgänger. 
In Fällen eines eingetretenen Besitzwechsels ist daher nicht die 
steuerstnfe, zn welcher der Bcsitzvorgängcr im Vorjahre veran
lagt war, sondern die vorjährige Steuerstnfe des neuen Besitzers 
anzugeben. 

Wegen der event. Klassensteuer-Veranlagung der in Berlin 
arbeitenden Maurer- und Zimmergesellen in ihrem Wohnort im 
hiesigen Kreise, verweise ich auf die Kreisblatt-Verfügung vom 
17. Februar 1887 (Kr. Bl. 1887 S. 56.) 
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Die Einschätzung der Steuerpflichtigen der Klassensteuerstufew 
1 und 2 hat ganz in der bisherigen Weise zu erfolgen. 

Wiederholt muß ich dringend fordern, daß sowohl die Klassen-
stener-Einkommens-Rachweisungen, als auch die Klassensteuer Rollen 
mit der größten Sorgfalt und Sauberkeit aufgestelt, die darin zu 
bewirkenden Eintragungen in die dazu bestimmten Spalten gemacht 
und Ueberschreitungen des Raumes derselben möglichst vermieden -
werden, damit die Übersichtlichkeit namentlich in den Einkommens-
Nachweisungen nicht beeinträchtigt wird. 

Da die Klassenstener-Einkommens-Rachweisnngen pro 1889/90 
bei der Aufstellung der neuen Einkommens-Nnchweisnngen einigen 
Anhalt gewähren, so werde ich dieselben den Magisträten, Gnts-
nnd Gemeindevorständen auf Wunsch — unter der Bedingung 
demnächstiger Rückgabe — im hiesigen Landrathamte verab
folgen lassen. Selbstverständlich müssen jedoch in den neuen 
Ginkommens-Nachweisnngen alle seit der letzten Aufnahme in den 
Einkommens - Verhältnissen der einzelnen Steuerpflichtigen einge
tretenen Veränderungen, nach möglichst genauer Ermittelung der
selben, sorgfältig berücksichtigt werden. 

Bezüglich der gegen das Vorjahr in den Schuldenverhältnissen 
der einzelnen Steuerpflichtigen eingetretenen Veränderungen 
find Zu- und Abgangs-Rachweisungen unter Anwendung des be
kannten Formulars bis zum 1. Dezember d. I. hierher einzu
reichen. 

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Klasseusteuer-Nollen 
und Einkümmens-Rachweisnngen sind die Herren Bürgermeister, Guts
und Gemeindevorsteher verantwortlich. 

Die Einreichnng der neuen Klassenstener-Nollen und Einkommens-
Nachweisungen erwarte ich bestimmt bis zun« 12. Dezember 
d. I. und darf diese Frist, da mir zur Revision der Veran-
lagungsarbeiten von der Königlichen Regierung nur ein sehr kurzer 
Termin gestellt ist, in keinem Falle überschritten werden. 

Für die jetzt aufzustellenden neuen Klasfensteuer-Rollen und 
Einkommens-Rachweisuugen sind die von der Königlichen Regierung 
vorgeschriebenen neuen Formulare zu verwenden. Die diesfälligen 
Formulare sind von der Hendeß'schen Buchdruckerei Hierselbst zum 
Preise von 1 M. für das Buch zu beziehen. Klassenstener-Rollen 
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und (Nnkommens-Nachweisungen, welche nicht auf dem 
neuen Formulare aufgestellt sind, werden unbedingt zur 
Umarbeitung zurückgegeben werden. 

Bolkenhain, den 26. October 1889. 

Unter Bezugnahme ans meine Nreisblatt - Verfügung vom 5. Nr. 44s. 
März 1887 chlr. Bl. S. 88./89.) ersuche ich die unten genannten 
Guts- und Gmeindevorstände, die Nachweisnng der Verände
rungen, welche in den persönlichen Verhältnissen der Ritter und 
Inhaber Königl. Preust. Orden und Ehrenzeichen vorgekommen sind, 
ev. eine Negativ-Anzeige, sofort hierher einzusenden, 

n. Gutsvorstände: 
Ober-Bamngarten, Nieder-Baumgarten, Börnchen, Bohran-
seiffersdorf, Dätzdorf, (Einsiedel, Falkenberg, Girlachsdorf, 
Gräbel, Hausdorf, Langhellwigsdorf, Lauterbach, ÜNöhnersdorf, 
Wilhelmsbnrg, Ossenbahr, Nicder-Polkan, Preilsdorf, R'ohn-
stock, Wederan. 

b. Gemeindevorstände: 
Ober-Baumgarten, Nieder-Baumgarten, Börnchen, Bohran-
seiffersdorf, Dätzdorf, (Einsiedel, Falkenberg, Girlachsdorf, Gräbel, 
Hansdorf, Vrnghellwigsdorf, Atöhnersdorf, Ossenbahr, Ober-
Polkau, Nieder-Polkau, O.uolsdorf, Alt-Reichenan, Neu-Reichenau, 
Rohnstock, Ober-Rohnstock und Wederan. 

Bolkenhain, den 30. October 1889. 
Der Königliche Landrath. 

I. V.: Speer, Kgl. Kreis-Lecretär. 

Zwaugsversteigerilng. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen die im Grundbuche von 

Rudolstadt Band VII Seite 49 Blatt Nr. 247 lBranereigrnnd-
stück) und Band VII Seite 97 Blatt Nr. 253, sowie von Adlers-
ruh Band II Seite 169 Blatt Nr. 52 ans den'Namen des Brau
meisters Adolf Herrmann zu Rudolstadt eingetragenen, zu Rndel-
stadt beziehungsweise zu Adlersruh belegenen Grundstücke 

am 8. Januar 18UU, Vormittags Uhr 
vor dem unterzeichneten Gerichte — an Gerichtsstelle — versteigert 
werden. 

Kreiöblatt Stück 44 2 
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Die Grundstücke sind, und zwar: 
1. das Brauereigrundstück Nr. 247 Rudelstadt mit 4,„z Mark 

Reinertrag und einer Fläche von 0,595g Hektar zur Grund
steuer, mit 261 M. Nntzungswerth zur Gebäudestener, 

2. das Grundstück Nr. 253 Rudelstadt mit 8,,« Mark Reiner
trag und einer Fläche von 0,871» Hektar zur Grundsteuer, 
zur Gebäudesteuer dagegen nicht und 

3. das Grundstück Nr. 52 Adlersruh mit 15,75  Mark Reiner
trag und einer Fläche von 1,z»2» Hektar zur Grundsteuer, zur 
Gebäudesteuer ebenfalls nicht — veranlagt. 

Bolkenhaiu, den 24. October 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

Vom 1. November ab wird die Gebühr für die Bestellung der 
Telegramme nach Landorten ohne Postanstalt von 60 Pfennig aus 
40 Pfennig ermäßigt. 

Berlin, 27. October 1889/ 
Der Reichskanzler. 
I. V.: von Stephan. 

Die Gebühr für Telegramme nach Italien wird vom 1. No
vember ab von 20 Pfennig auf 15 Pfennig für das Wort ermäßigt. 
Als Mindestbetrag für ein Telegramm werden 60 Pfennig erhoben. 

Berlin, 30. October 1889. 
Der Reichskanzler. 
I. V.: v. Stephan. 



Kreis Currenden Blatt 
dcS 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 45. 

Nedigilt iin Vrrrcau des Königl. Landrath-Ainles Gcnuekl in der E. H e n d e ü'felieu Buchdructcrci 
zu Bolkenhain. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 11. November 1889. 

Verordnung, 
betreffend die Ergänzung der Hochwasiermelde - Ordnung für die 

Pegelstationcn an der Hatzbach und der wüthenden Nciffe 
vom 15. April 1887 «Amtsblatt S. 217». 

Zur Ergänzung der Hochwassermelde-Ordnnng, welche unter dem 
15. April 1887 für die Pegelstationcn an der Hatzbach und der 
wüthenden Nciffe erlassen und in Nr. 28 des Amtsblattes der Ngl. 
.Negierung zu Begnitz Seite 217 veröffentlicht worden ist, wird 
hiermit folgendes bestimmt: 

Art I. 

Die besonderen Bestimmungen für die einzelnen Pegelstationen 
«ad II der Hochwassermelde-Ordnnng vom 15. April 1887 erhalten 
folgenden Zusatz: 

I). Für die Pegelstation an der Brücke zwischen der Stadtmühle 
und dem Brückenkrctscham in Bolkenhain. 

Pegelbeobachter: die städtische Polizei-Berwaltnng in Bolkenhain. 
1. Die erste Nachricht wird gegeben bei einem Wasserstande 

von I,z» Nietern, die zweite bei einem solchen von 
1,7,, Nieter und niit diesen Nachrichten bei einem weiteren 
Steigen um je 0,5 Nieter, also bei . 2,2« Nieter 
-s- 2,7,, Nieter ?c. fortgefahren. 

2. Die Wasserstands-Nachrichten sind zu senden: 
a. durch einen Boten an den Nreislandrath in Bolkenhain, 
d. durch das Telegraphen-Amt: 

I. an den Amtsvorsteher in Nohnstock, Nreis Bolkenhain, 
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2. den Kreislandrath in Inner und dieser durch Voten 
an den Bürgermeister in Inner, 

3. den Amtsvorsteher zu Brechelshof, Kreis Inner, 
4. den Kreislandrath zu Liegnitz. 

Art. 2. 
Die allgemeinen Bestimmungen sub I der Hochwassermelde-

Ordnung vom 15. April 1887 finden aus die Pegelstation zu 
Bolkenhain sinngemäße Anwendung. 

Art. 3. 
Der Regiernngs-Präsident zu Liegnitz wird ermächtigt, den Te.rt 

der Hochwassermelde-Ordnnng sür die Pegelstationen an der Katzbach 
und der wnthenden Reiste, wie er sich aus den (Ergänzungen im 
Art. 1 dieser Verordnung ergiebt, durch das Amtsblatt der König
lichen Regierung zu Liegnitz bekannt zu machen. 

Breslau, den 12. August 1889. 
Der Ober-Präsident, Wirkliche Geheime Rath, 

von Seydewitz. 

Nach Anordnung des Provinzial-Ansschnsses von Schlesien findet 
die diesjährige Pferde- und Rindvichzählung am 

Dienstag, den 10. Dezember 1889 
statt. 

Die Magisträte, Guts- und Gemeindevorstände ersuche ich dem
zufolge, den Viehbesitzern baldigst die Polizei-Verordnung des Herrn 
Ober-Präsidenten von Schlesien vom 14. November 1883 (Amts
blatt S. 347) in ortsüblicher Weise in Erinnerung zu bringen, 
wonach dieselben bei Strafe verpflichtet sind, den mit der 
Ortsviehzählung beauftragten Behörden und Personen 
ans Erfordern wahrheitsgetreue Angaben über ihren 
Pferde- und Rindviehbestand zu machen. 

Sodann ist die Viehzählung an dem dazu bestimmten Tage mit 
größter Sorgfalt zu bewirken und dabei nach den Vorschriften vom 
20./31. Mai 1884 (Amtsbl. S. 188) zu verfahren. ' 

Das Ergebniß der Zählung ist in die zufolge meiner Kreisblatt-
Verfügung vom 25. Juni d. Js.' lKr.-Bl. S. 205) bereits zurück
gegebenen Viehzählnngslisten und zwar in die für das Jahr 1889 
bestimmte Spalte einzutragen. Es ist dabei zu beachten, daß solche 
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in der Viehzählnngsliste aufgeführte Besitzer, welche jetzt Pferde, 
Esel, Maulthiere, Maulesel oder Rindvieh nicht mehr besitzen, oder 
welche verzogen oder gestorben, in der Liste zu durchstreichen, da
gegen nunmehrige Besitzer von dergleichen Tlnercn, welche noch 
nicht in der Liste stehen, in letzterer am Schlüsse nachzutragen sind. 
Hiernach ist auch bezüglich der im Laufe dieses Jahres eingetretenen 
Besitzverändernngcn zu verfahren. 

Welche Thiere nicht mitzuzählen und von der Aufnahme in die 
Viehzählnngsliste ausgeschlossen sind, ergiebt der auf dem Titelblatte 
der letzteren befindliche Vordruck; die diesfälligen Bestimmungen sind 
genau zu beachten. 

Räch Beendigung der Zählung und Eintragung des Ergebnisses 
in die Zählnugslistc ist letztere vom 15. Dezember d. Js. ab 
vierzehn Tage lang öffentlich auszulegen. Daß, wo und 
während welcher Zeit die Auslegung erfolgt, ist vor Beginn der
selben durch öffentliche Bekanntmachung unter der ausdrücklichen 
.Einweisung zur Kenntnis; zu bringen, das; Anträge auf Berichtigung 
der Liste innerhalb der vicrzehntägigcn Auslegungsfrist bei derEom-
munalbchörde «Magistrat, Guts-, Gemeindevorstand) zu stellen sind, 
welche darüber entscheidet. Reklamationen gegen diese Entscheidung 
müssen innerhalb einer ausschließenden Frist von zehn Tagen 
bei der Aufsichtsbehörde <d i. ans dem platten Lande der Landrath 
als Vorsitzender des Kreisausschnsses) eingereicht werden, deren dem
nächstige Entscheidung endgültig ist. <K 10 des Reglements vom 
26. Februar 1884, Amtsbl. S. 96.) 

Räch Ablauf der Auslegnngsfrist und Erledigung der etwa er
hobenen Reklamationen ist die Viehzählnngsliste mit der Bescheini
gung der Richtigkeit zu versehen, sowie dahin zu bescheinigen, daß 
dieselbe nach vorgängiger ortsüblicher und vorschriftsmäßiger Be
kanntmachung vom 15. Dezember d. Fs. ab 14 Tage lang öffent
lich ausgelegcn hat und Einwendungen dagegen nicht erhoben, bezw. 
die erhobenen Einwendungen erledigt worden sind. 

Demnächst sehe ich der Einreichnng der in der vorangegebenen 
Weise bescheinigten Viehzählungslisten spätestens bis zum 10. 
Januar 1890 entgegen. 

Bockenheim, den 8. Rovember 1889. 
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Die ökonomisch-patriotische Cocictät der Fürstenthümer Schweid
nitz nnd Janer wird in dem gegenwärtigen Jahre wiederum Geld
prämien an ländliches Gesinde für lange nnd treue Dienste vertheilen. 

Die Prämien sollen eine Aufmunterung für das betreffende 
Gesinde sein, nicht ein Almosen. Die Prämiengelder, welche in 
der Regel 30 Mark für einen männlichen und 24 Mark für einen 
weiblichen Dienstboten betragen, werden in Sparkassen-Einlagen, 
verbrieft durch Sparkassenbücher der nächstliegenden Sparkassen, 
verabreicht. 

Nur das zu den gewöhnlichen landwirtschaftlichen Dienstver-
richtnngen bestimmte männliche und weibliche Gesinde sDienstknechte 
und Dienstmägde) innerhalb der Fürstenthümer Schweidnitz und 
Janer und nur christliches Gesinde wird prämirt, insbesondere der 
männliche Dienstbote «Knecht» nur im Alter bis zu 55 Jahren, 
wenn er mindestens seit 15 Jahren, und der weibliche Dienstbote 
(Magd) nur im.Alter bis zu 45 Jahren, wenn er mindestens seit 
10 Jahren ununterbrochen bei einer und derselben Dienstherrschaft 
in Dienst steht nnd noch im Stande ist, den ihm obliegenden 
Dienstverpflichtnngen vollständig zu genügen, dabei auch vorwurfs
frei ist in Bezug auf Treue und sittliche Führung. Für unter
brochen wird die Dienstzeit nicht augesehen, wenngleich das Besitz-
thnm, auf welchem der Dienstbote dient, inzwischen den Besitzer 
gewechselt hat. 

Bereits von der Societät prämirte Dienstboten können nicht 
wiederholt prämirt werden. Wirthschaftcr, Vögte. Schäfer, Vich-
schlenßerinnen nnd andere dergleichen Wirthschaftsbediente sind über
haupt ausgeschlossen. 

Die Auswahl unter den mehreren Bewerbern nnd die Zuer-
kennnng der Prämien steht der Soeietät zu. 

Tie Guts- und Gemeindevorstünde des Kreises beauftrage ich, 
dies baldigst den in ihren Bezirken vorhandenen Dienstboten mit 
dem Bemerken bekannt zu machen, daß etwaige Bewerbnngsgesnche 
bis spätestens zum 30. November d. I. hierher einzureichen und 
den diesfälligen Gesuchen folgende Zeugnisse beizufügen sind: 

a) ein von der Ortsbehörde bestätigtes Attest der Dienstherrschaft, 
in welchem der vollständige Vor- und Zuname des Dienstboten, 
sein Lebensalter, die nähere Bezeichnung des Dienstverhältnisses 
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sals Knecht, Magd n. s. w.j, die Dauer der Dienstzeit bei 
der jetzigen Dienstherrschaft, und das; dieser Dienst nicht unter
brochen gewesen, sowie die noch fortbestehende vollige Dienst-
tnchligkeit, auch die Ausführung des Dienstboten in Bezug 
ans Fleiß, Treue nnd Wohlverhalten, sowie zugleich bescheinigt 
ist, daß der Bewerber bisher von der oben genannten Societät 
noch keine Prämie erhalten hat; 

b) ein Attest des zuständigen Geistlichen über die sittliche 
Führung des Dienstboten. 

Bolkenhain, den 7. November 1889. 

Die Amtsblatt-Redaction in Liegnitz wird auch zu dem Regie
rungs-Amtsblatt für 1889 ein alphabetisches Such- und Namens-
register nebst chronologischer Uebersicht im Druck erscheinen lassen. 

Indem ich hierauf aufmerksam mache, ersuche ich, Bestellungen 
auf das vorgedachte Sachregister, dessen Preis 50 Pf. pro Exem
plar beträgt, bis zum 15. Dezember e. im hiesigen Landraths
amte anzumelden. 

Für die Magisträte nnd Gemeindevorstände, sowie für diejeni
gen Gntsvorstände des Kreises, welche zu den Zwangsabonnenten 
des Amtsblattes gehören, werde ich je ein Exemplar des Sachre
gisters ohne Weiteres bestellen, sofern mir nicht bis zum oben 
gedachten Termine die Erklärung zugeht, daß dies nicht gewünscht 
wird. — 

Dagegen wollen die Herren Amtsvorsteher, die Kirchenvor
stände, sowie die sonstigen Behörden und Herren Beamten, welche 
das Amtsblatt ohne eine gesetzliche Verpflichtung mithalten, ihre 
etwaige Bestellung des erwähnten Sachregisters unter Angabe der 
Zahl der gewünschten Exemplare rechtzeitig hierher gelangen lassen. 

Bolkenhain, den 6. November 1889. 
Der Königliche Landrath. 

I. V.: Speer, Kgl. Kreis-Secrctär. 

Bekanntmachung. 
Der Gasthansbesitzer, Fleischermcister Scholz zu Eolonie Ehar-

lottenberg beabsichtigt, den Fußweg auf seiner unter Nr. l unter 
der sogenannten Schädelhöhe resp. nach Nimmersath-Harthan zu 
belegenen Wiese gänzlich zu cassiren. 
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Einspruch hiergegen ist binnen einer ausschließenden Frist von 
vier Wochen nach Pnblieation dieser Bekanntmachung bei unter
zeichneter Wegepolizeibehörde anzubringen. 

Nimmersath, den 6. November 1889. 
Der Amtsvorstehev. 

Rasper. 

Bekanntmachung. 
Im Gehöft des Müllermeisters Gottlieb Fleißig zu Klein-Wal-

tersdorf ist die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen, Mas gemäß 
K 58 der zur Ausführung der §§ 19—29 des Reichsgesetzes vom 
23. Juni 1880 — betreffend die Abwehr und Unterdrückung von 
Viehseuchen — erlassenen Instruktion vom 29. Februar 1881 — 
Amtsblatt, außerordentliche Beilage zu Nr. 14 — hierdurch zur 
öffentlichen Kenntnis; gebracht wird. 

Klein-Waltersdorf, den 4. November 1889. 
Der Amtsvorsteher. 

P. Mertz, Königl. Amtsrath. 

Raubmord. 
Am Mittwoch, den 30. October d. Js.. Abends 

zwischen 9 und 10 Uhr. ist die verehelichte Tischler 
in Rndelstadt. Kreis Bol-

kenhain. in ihrem Hause ermordet worden. 
Der Täterschaft verdächtig sind zwei bisher nicht er

mittelte Männer, welche gegen k Uhr Abends bei anbrechender Dun
kelheit in Rudelstadt gesehen worden sind. Der eine wird als 
ein jüngerer Mann im Alter von etwa 23 bis 30 Jahren, 
von mehr als Mittelgroße, schmächtiger Gestalt, wahrschein
lich mit kleinem Schnurrbart, beschrieben, welcher einen 
dunklen Hut und einen grauschwarzen Anzug — insbesondere 
ein von Mehl bestaubtes Jaquer — trug und einen 
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daumstarken Spazierstock in der Hand hatte. Derselbe ist 
auf dem Wege von Kupferberg hergekommen. 

Wahrscheinlich derselbe Mann — nach Meinung der 
Leute ein Müller — hat sich Abends nach 10 Uhr in einer 
Wärterbude nach dem Abgang des nächsten Zuges nach 
Hirschberg oder nach Waldenburg erkundigt. 

Die andere Person wird als ein etwas älterer, größerer 
Mann mit langem dunklen (wahrscheinlich schwärzlichem) 
Vollbart (an den Backen anscheinend frei) beschrieben, welcher 
einen Hut und dunkles Jaquet trug, und die Hosen in 
langschäftigen Stiefeln hatte. 

Dieser Mann hatte einen starken noch frischen Weiden
knüttel bei sich, welcher an einem Ende schräg mit dem Beil 
abgehauen, an dem anderen Ende abgewürgt war. 

Anscheinend derselbe Mann hat sich am Donnerstag, 
den 31. October, Nachmittags 3 Uhr, in Kupferberg seine 
langen Kopfhaare halblang und den, wie der Barbier an-
giebt, dunkelbraunen, am Kinn starken und an den Backen 
schwächeren Vollbart ziemlich kurz schneiden lassen. 

Der Mann wird vom Barbier als im Alter von etwa 40 
Jahren stehend, von guter Mittelgröße, sehr schmächtig, mit vor
stehenden Backenknochen, eingefallenen Backen und hoher Stirn 
bezeichnet. Am Donnerstag hat er ein Jaquet, Hose und Weste 
von demselben dunkelgrauen Stoff, dunkelgraue Mütze, kurzschäf-
tige Stiefeln und dunkles Shawltnch getragen und eine Blech
kanne bei sich geführt. 

Vermißt werden im Hause der Ermordeten ein noch 
neuer schwarzwollener Regenschirm mit unten drei etwa 1 
Centimeter breiten seidenen Kanten, mit Stock von gelbem 
Rohr und oben mit gebogener Krücke versehen, unter der
selben am Stock ein schwarzes wollenes Band mit desgleichen 
Quaste und ein Blechring, ferner ein graues wollenes Unter
hemd, ein paar weiße, wollene Unterhosen, ein noch ganz 
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neuer Sommerüberzieher von dunkelgrünlichem, schwachgelb-
melirten Tuchstoff mit matten Steinnußknöpfen mit 4 Löchern 
und eine noch ziemlich gute dunkle Stoffhose von Bucksking mit 
klein gelben Caros und mit grün wollenen Fäden durchschossen. 

Die Thäter — anscheinend sind zwei Personen betheiligt 
— haben wahrscheinlich eine mit der Aufschrift „Kloster
brauerei in Lauban" versehene rothbraune Bierflasche von 
Glas bei sich geführt, in welcher sich ein scharfschmeckender, 
gemengter Schnaps befunden hat. 

Es wird ersucht, Alles zur Ermittelung der Thäter 
dienliche — dem Unterzeichneten anzuzeigen, oder zur Kennt-
niß der nächsten Polizeibehörde zu bringen. Insbesondere 
werden die Gastwirthe in der Umgegend von Rudelstadt, 
welche etwa eine der oben beschriebenen Personen in der 
Nacht vor oder nach dem Morde beherbergt haben, ferner 
die Personen, welche am 31. Octobcr Bormittags mit einem 
der nach Waldenburg oder nach Hirschberg von den Rudel-
stadt benachbarten Eisenbahnstationen abgehenden Zügen in 
der 4. Klasse gereist sind, sowie die Personen, welche an 
einen der des Mordes verdächtigen Männer am 39. October 
Schnaps verkauft haben — und endlich alle die, welche zur 
Feststellung der Persönlichkeit der oben beschriebenen Männer 
Angaben machen können, aufgefordert, sofort hierher Anzeige 
zu machen. 

Der Täterschaft verdächtige Personen sind sofort zu 
verhaften. 

Hirschberg, den 4. November 1889. 
Der Erste Staatsanwalt. 

Mark Belohnung. 
Raubmord in Riidclstadt. 

Der Königliche Herr Regierungspräsident zu Liegnitz hat 
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auf die Ermittelung der Personen, welche die Frau Tischler 
Mildner in Rudelstadt ermordet haben, obige Belohnung 
ausgesetzt. 

Der oder die Thäter haben wahrscheinlich früher einige 
Zeit in der Otto'schen Niedermühle in Rudclstadt als Müller, 
Bäcker oder als Mühlkutscher in Arbeit gestanden, oder haben 
von anderen bei dem Mühlenbesitzer Otto beschäftigt gewe
senen Personen von der Frau Mildner, welche die Wäsche 
der Otto'schen Leute wusch, gehört. 

Ich ersuche alle Mühlenbesitzer und Bäckermeister, ins
besondere in der näheren Umgebung von Rudelstadt und in 
allen dem Kreise Bolkenhain benachbarten Kreisen —, welche 
zur Zeit Gesellen oder Kutscher haben, welche früher einmal 
in der Otto'schen Mühle in Arbeit gestanden haben, um 
unverzügliche Mittheilung der Namen dieser Personen und 
um Auskunst, ob die Betreffenden am Abende des Hl). 
Ottober (Mittwoch) in der Zeit von l> bis 19 Uhr zu 
Haus gewesen sind, sowie um Befragung dieser Personen, 
ob sie irgend eine Bermuthung bezüglich der Thäterschaft 
haben; vielleicht hat ein mit ihnen bei Otto in Arbeit ge
wesener Mann mit der Frau Mildner einen Streit gehabt. 
I. 1539/89. 

Hirschberg, 7. November 1889. 
Der Erste Staatsanwalt. 

Offenes Strafvollftreckunqsersttchen. 
Gegen den Schmiedegesellen Karl Bernhardt, geb. am 15. De

zember 1864 zu Göppersdorf, Kreis Kallenberg O./S., zuletzt in 
Bolkenhain, jetzt unbekannten Aufenthalts, ist durch vollstreckbaren 
Strafbefehl des unterzeichneten Gerichts vom 27. September 1889 
wegen Vergehens gegen K 123 R.-St.-G.-B. eine Gefängnihstrafe 
von zwei Wochen festgesetzt. 

Signalement:  
Größe: 1 65 Achter; Haare: blond; Stirn: niedrig; Augenbrauen: 

Kreisblatt Stück 45. 2 
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blond; Augen: blaugrau; Nase: spitz; Mund: gewöhnlich; Bart: 
blonder Schnurrbart; Zähne: vollständig; Kinn: spitz; Gesichts
bildung: länglich; Gesichsfarbe: grau; Gestalt: mittelmäßig; Sprache: 

deutsch; keine besondere Kennzeichen. 
Gs wird um Strafvollstreckung und Nachricht ersucht. — 0. 28/89. 
Bolkenhain, den 5. November 1889. 

Königliches Amtsgericht. 

S t e c k b r i e f .  
Gegen den Arbeiter Adolf Nestripke, zu Gollande, Kreis Nti

li tsch am 24. März 1860 geboren, 1,63 Mir. groß, Gestalt schwach, 
mit dunklem Bollbart, Gesichtsfarbe blaß, Sprache etwas heiser, 
zahnlückig, Kleidung: granes Jaquet und Hose, schwarze Mütze und 
Schuhe, ist die Untersuchungshaft wegen Siebstahls und Unter
schlagung verhängt. 

Gs wird um Berhaftüng des Nestripke und Nachricht darüber 
an das Königliche Amtsgericht Hierselbst zu — G. 264/89 — ersucht. 

Bolkenhain, den I. November 1889. 
Der Amtsaumalt. Gröper. 

Konkursverfahreu. 
Ueber das Vermögen der verwittweten Handelsfrau Johanne 

Brosts geb. Michael aus Langhellmigsdorf ist 
am 6. November 1889, Nachmittags 9 Uhr 

der Konkurs eröffnet. 
Verwalter Kaufmann Robert Scholtz in Bolkenhain. 
Grste Gläubiger-Versammlung den 

29. November 1889, Bormittags 11 Uhr. 
Anmeldefrist für Kontnrssorderungen bis zum 11. Dezember 1889. 
Allgemeiner Prüfungstermin den 

29. Dezember 1889, Bormittags 19 Uhr 
im Zimmer 7. 

Offener Arrest mit Anzeigefrist bis zum 4. Dezember 1889 
einschließlich. 

Bolkenhain, den 6. November 1889. 
Weireich, 

als Gerichtsschreiber des Königlichen Amtsgerichts. 
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Bekanntmachung. Nr. 453. 
Die mit Fernsprechen? betriebenen Leitungen des Aeichö-Tele-

» graphennetzes sollen versuchsweise dem Publikum, vornehmlich in 
den Landbezirken, zur nnmittelbarcn Benutzung in besonderen Fällen, 
namentlich bei Krankheiten zur Herbeirufung des Arztes, sonne bei 
Unfällen etc. zur Verfügung gestellt werden. Das dabei zu be
obachtende Verfahren gestaltet sich, wie folgt! 

Zunächst ist bei der betreffenden, mit Fernsprechern ausge
rüsteten Telegraphenanstalt mündlich oder schriftlich der Antrag zu 
stelle??, eine bestimmte Person an einem benachbarten, durch Fern
sprecher verbundenen Orte zum unmittelbaren Gespräch mittels Fern
sprecher aufzufordern. 

Diese?,ige Betriebsstelle, bei welcher die Anmeldung des Ge
sprächs erfolgt, theilt der anderen beteiligten Betriebsstelle den 
Antrag sofort durch den Fernsprecher mit. Die airgerufene Be
triebsstelle stellt hierauf ohne Verzug durch Aückfrage mittels Bote?? 
fest, ob diejenige Person, an welche eine Benachrichtigung pp. mittels 
des Fernsprechers vom anderen Orte stattfinden soll, zur Aufnahme 
des Gesprächs bereit ist, und benachrichtigt telephonisch die Be-
tricbsanstalt au? Orte der Anmeldung von dein Grgebniß der Anfrage. 

Der Anmeldende kann entweder bei der Betriebsstelle auf die 
Antwort warten oder hinterlassen, wohin er die Antwort gerichtet 
zu haben wünscht. 

Die Ausführung des Gesprächs zwischen den Betheiligten ge
schieht innerhalb des Dienstzimmers der Postanstalt unter Benutzung 
des gewöhnlichen, für den allgemeinen Telegraphendienst bestimmten 
Apparats. 

Die Gebühr für die tclephonische Uebermittelnng der Anmeldung 
und Antwort, sowie für jedes Gespräch zwischen den Betheiligten 
von fünf Minuten Dauer beträgt zusammen eine Mark. Wenn 
das Gespräch länger als fünf Minuten dauert, so erhöht sich die 
Gebühr für jede ferneren fünf Minuten oder für einen Thcil von 
fünf Minuten u»? eine Mark. 

Sollte inzwischen ein Telegramm zur Abgabe oder zur Aufnahme 
von außerhalb vorliegen, so muß das Gespräch nach Beendigung 
der ersten fünf Minuten und vor Beginn der zweiten fünf Minuten 
so lange unterbrochen werden, bis das Telegramm abgefertigt ist. 
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Kommt das Gespräch in Folge Abwesenheit des Betheiligten oder 
in Folge Ablehnung desselben nicht zu Stande, so wird ebenfalls 
eine Mark erhoben. Zur Vermeidung von Weiterungen ist in 
jedem Falle der Betrag von einer Mark sogleich bei Anmeldung 
des Gesprächs zu erlegen. 

Besondere Kosten für Botengänge kommen nicht in Anrechnung. 
Sonstige nähere Auskunft ertheilen die Verkehrsanstalten, welche 

auch die zur Sicherstellung des Dienstbetriebes und des Telegraphen
geheimnisses erforderlichen Anordnungen in jedem einzelnen Falle 
treffen werden. 

Nach welchen Orten ein derartiger unmittelbarer Verkehr 
mittels Fernsprechers stattfinden kann, wird bei jeder in Betracht 
kommenden Verkehrsanstalt durch einen Aushang im Schaltervor
raum bekannt gegeben werden. 

Liegnitz, den 26. October 1889. 
Der Kaiserliche Ober-Postdireetor. 

Post. 

Die Mitglieder der General-Versammlung der Arbeiter-Kranken-
Kasse des Kreises Bolkenhain werden 

Montag, den 18. November d. I., 
Vormittags 9Vz Uhr 

nach Bolkenhain, „Gasthof zum schwarzen Adler", zur ordent
lichen General-Versammlung eingeladen. 

Gegenstände der Verhandlung: 

1. Wahl einer Nevisions-Gommission der Jahresrechuung 
pro 1889. 

2. Diverse Besprechungen. 
Nach § 49 des Statuts sind etwaige Beschwerden der Arbeit

geber und Arbeitnehmer 8 Tage vor der Versammlung schriftlich 
und portofrei an den Vorsitzenden einzureichen. 

Alt-Reichenau, den 8. November 1889. 
Der forschende des Worltandes. 

C. Schubert. 



Kreis Currenden-Blatt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 46. 

Redigir! im Bureau des Köni.sl. Landrath-Annes Gedruckt in der G. H e n d c n'schcn Buchdruckerci 
zu Bolkenhain. zu Bvlkcnhain. 

Bolkenhain, den 1k. November 1889. 

Tcr Rrgicrimgs-PräsiSrnt. Neguitz, den 3t. October 1889.  
Nach § 2 der Instruction zur Ausführung der 38 und 39 

des Strafgesetzbuchs vom 12. April 1871 iA.-Bl. pro 1871 S. 
116 ff.) soll bei der (Erörterung der cirage, ob von der in den 
Strasurtheilen ausgesprochenen Befugnis; der vandespolizeibehörde, 
die Verurtheilten unter Polizei - Aufsicht zu stellen, Gebrauch zu 
machen ist, unter Anderem ans die Verhältnisse Nücksicht geuommen 
werden, in welche die Verurtheilten nach der Haftentlassung eintreten. 
Dieselben sollen der Polizeiaufsicht in der Negel dann nicht unter
worfen werden, wenn, abgesehen von den sonstigen hierfür erfor
derlichen Voraussetzungen, deren Unterkommen in der Freiheit ein 
gesichertes ist. 

In den von den Ortspolizeibehörden zu stellenden Anträgen, 
betreffend die Stellung nuter Polizei-Aufsicht, habe ich bisher regel
mässig die Erörterung dieses Punktes vermißt. 

Gner Hochwohlgeboren ersuche ich deshalb crgebcnst, die städtischen 
und ländlichen Polizeibehörden des Greises anweisen zu wollen, die 
mir durch Gner Hochwohlgeboren Vermittelung vorzulegenden An
träge in Zukunft jedesmal nach der vorgedachten Nichtnng hin zu 
vervollständigen. 

Gs ist ferner wünschenswert!), daß, wenn es sich um strafbare 
Handlungen handelt, deren Natur es angezeigt erscheinen läßt, von 
der Befugnis; des § 39 nl. l des Strafgesetzbuches Gebrauch zu 
machen, die vorgedachten Anträge sich auch auf diesen Punkt erstrecken. 
Ich bemerke hierbei, das; unter dem Ausdruck „Ort" im K 39 a. 
a. O. nicht nur ganze Ortschaften, sondern auch z. B. einzelne 
Stadttheile, Straßen, Plätze, Vergnügungslokale, Gisenbahnhöfe 
u. s. w. zu verstehen sind. 
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Zur Vermeidung von Rückfragen werden die Ortspolizeibehörden 
darauf aufmerksam zu machen sein, daß in geeigneten Fällen dies
bezügliche Anträge zu stellen und zu begründen sind. 

Der Regierungs-Priisident. 
Prinz Handjery. 

Die vorstehend abgedruckte Verfügung des Herrn Regiernngs-
Präsidenten zu Liegnitz bringe ich den städtischen Polizeiverwaltnngen, 
sowie den Herren Amtsvorstehern des Preises mit dem Ersuchen 
zur Kenntnis;, dieselbe Vorkommendenfalls sorgfältig zu beachten. 

Bolkenhain, den 11. November 1889. 

Unter Hinweis ans die KreiSblatt-Verfügung vom 16. Juli 
1865 sKr. Bl. S. 233» ersuche ich die städtischen Polizeiverwal
tungen, sowie die Herren Amtsvorsteher und die ländlichen Orts
behörden des Kreises hierdurch wiederholt, mir von allen außer
gewöhnlichen Vorkommnissen, wie Verbrechen, Unglücksfälle, 
Ausbruch ansteckender Krankheiten unter Menschen und Thieren, 
größeren Betriebs-Einstellnngen u. s. w., stets sofort Anzeige zn 
erstatten. 

Bolkenhain, den 16. November 1889. 

Von der Ziegelei-Bernfsgenossenschaft Section V Schlesien sind 
für die Zeit vom 1. October 1889 bis dahin 1893 für den 
Kreis Bolkenhain 

der Ziegeleibesitzer Ehristian Eckert Hierselbst 
zum Vertrauensmann, 

der gräsl. Rentmeister Nosemann in Nohnstock 
zum Stellvertreter des Vertrauensmannes 

gewählt und es ist demnächst der Ziegeleibesitzer Eckert für die dies-
fälligen Geschäfte heute nach Maßgabe des K 84 des Unfallver-
sichernngsgesetzes vom 6. Juli 1884 sR.-G.-Bl. S. 10l» von 
mir vereidigt worden, während die diesfällige Vereidigung des Rent
meisters Rosemann schon früher stattgefunden hat. 

Dies wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis; der Betheiligten 
gebracht. 

Bolkenhain, den 9. November 1889. 
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Unter dem Rindvieh des Hausbesitzers Linien zn Ober-Hohen- Nr, 463. 
Helmsdorf ist die Maulseuche ausgebrochen. Gemäß K 58 der In
struction vom 24. Februar 1881 wird dies hiermit zur öffentlichen 
Kenntnis; gebracht. 

Bolkenhain, den 14. November 1889. 
Der Königliche ^andrath. 

von Lösch. 

Nachdem in mehreren Orten des Kreises Hirschberg die Maul- ^ ̂  
und Klauenseuche ausgebrochen, wird ans Grund des K 28 des 
Gesetzes vom 23. Juni 188t» über die Abwehr und Unterdrückung 
der Viehseuchen und des K (>4 der Instruction vom 24. Februar 
1881 der ans 

Dienstag, den 19. November 1889 fallende Zneljmarkt 
in Kirschöerg 

für Rinder, Schweine und sonstiges Klauenvieh hierdurch untersagt. 
Der Pferdemarkt kann an demselben Tage unbeschränkt stattfinden. 
Hirschberg, den 13. November 1889. 

Der Königliche ^andrath. 
Prinz Reuß. 

Btlmimtmachimg. 
In der Nacht vom 2. zum 3. November d. I. sind in der Nr. 465. 

katholischen Kirche zn Langwasser, Kreis Löwenberg, die Opferkasten 
ihres Inhalts beraubt. 

Wahrscheinlich hat sich der eine Dieb bei Tage in die Kirche 
einschließen lassen. In der Tanfkapelie sind zwei österreichische 
Kreuzer gefunden, welche die Diebe — es sind mehrere Personen 
betheiligt gewesen — dort haben liegen lassen. 

Gs wird um Grmittelung und Auskunft ersucht, ob am Abend 
des 2. November in der Nähe von Langwasser verdächtige Personen 
bemerkt sind, welche etwa österreichisches Geld gezeigt haben. — 

Da Ginbrüche in Kirchen in letzterer Zeit in hiesiger Gegend 
mehrfach und zwar an verschiedenen — von einander ziemlich ent
fernt gelegenen Orten vorgekommen sind und die Art der Ausfüh
rung meist dieselbe gewesen, ist zu vermnthen, daß die Thätcr im
mer dieselben Personen waren. 
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Es durfte sich empfehlen, die den Nachtwachtdienst ausübenden 
Personen auf eine besonders sorgfältige Beobachtung der Kirchen 
hinzuweisen. — I. 1579/89. — 

Hirschberg, den 6. November 1889. 
Der Erste Staatsanwalt» 

b ' 

Nr. 4kö. hlw Knrsbnreau des Zieichs-Postamtes bearbeiteten 
Post'-"'iu>d"Eism- neuen Post- und Eisenbahnkarte des Deutschen Reichs sind 
chalw-Karte des jetzt die Blätter XV, XVII und XVIII erschienen. Blatt XV 

pje gu die Provinz Schlesien im Osten angrenzenden Theile 
von Rußland und Oesterreich-Ungarn. Die Blätter XVII und 
XVIII umfassen den südlichen Theil von Bayern und Württemberg, 
sowie die angrenzenden Theile von Oesterreich-Ungarn und der 
Schweiz. 

Die Blätter können im Wege des Buchhandels zum Preise von 
2 Mk. für das unansgemalte Blatt und 2 Mk. 25 Psg. für jedes 
Blatt mit farbiger Angabe der Grenzen von dem Verleger der 
Karten, dem Berliner Lithographischen Institut von Inlins Moser 
(Berlin TV., Potsdamerstraße 110), bezogen werden. 

Berlin TV., 26. Oetober 1889. 
Der Staatssekretär des Reichs-Postamts. 

In Vertretung: 
Sachse. 



Kreis-Cm'renden-Blütt 
des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 47. 

Redig'ut iin Bureau des Köuigl. Landrath-Anttcs Getruckl in der E. H c» de >?'scheu Buchdruckcrci 
zu Bolkenhaiit. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 25. November 1889. 

Sie Wühlerliste der dem Wahtverbande der grösseren Grnnd- Nr. 46?. 
besitzer angehörenden Wahlberechtigten, welche zur Zheiluahme an 
der am 9. Dezember c. stattfindenden Ersatzwahl eines 
'Kreistags-Abgeordneten an Stelle des verstorbenen Kreistags-
Abgeordneten, Kgl. Majors a. D. Kahlert-Ober-Baumgarten, berufen 
sind, kann bis zu dem vorangegebenen Wahltermine täglich während 
der Dienststunden im hiesigen Landraths-Amte eingesehen werden. 

Bolkenhain, den 23. November 1889. 

Den Magisträten, Guts- und Gemeinde-Borständcn des Kreises 
lasse ich unter Briefumschlag die von der Königlichen Negierung zu 
Liegnitz festgestellten Klassensteuer-Zn- und Abgangslisten für das 
1. Etatshalbjahr 1889/90 mit dem Auftrage zugchen, danach die 
gleichfalls beifolgenden Duplikate zu berichtigen und sodann die fest
gestellten Unikate, jedoch ohne die Beläge, welche zurückzubehalten 
und aufzubewahren sind, binnen 8 Zagen hierher zurückzureichen. 

Bolkenhain, den 22. November 1889. 

Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat durch Ver
fügung vom 6. November d. Is. iS-Nr. 9169) dem Vorstände der 
Bethabara-Stiftung zu Berlin die Genehmigung erthciit, zum Besten 
derselben eine einmalige Sammlung milder Beiträge in Form einer 
Hauscollekte zu veranstalten und dieselbe bei den bemittelteren Haus
haltungen des hiesigen Kreises im Laufe des Monats Februar 1890 
einsammeln zu lassen. 

Die mit der Sammlung beauftragten Personen haben sich durch 
Vorzeigung der obenerwähnten Verfügung oder einer beglaubigten 
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Seitenzahlen mit sich zu fuhren. 

Volkenhain, den 22. November 1889. 

Das diesjährige Oetober-Heft des deutscheu Handels - Archivs 
enthalt folgende Artikel, welche für die Handel- und Gewerbetrei
benden von Interesse sein dursten: 

Deutsches Handels-Archiv. Dctober-Heft 1889. 

Seite 609. Deutsches Reich, (mnächtignug der Deutsch-Ostafrika
nischen Gesellschaft zur Erwerbung von Eigenthum und 
anderen dinglichen Rechten an Eigenthum. 

„ 611. Schweden-Norwegen. SchwedischeZolltarifentscheidungen. 
„ 618. Schweiz. Tarifentscheidungen des eidgenössischen Zollde

partements. 
„ 619. Italien. Aufhören der Zollbefreiungen für ausländi

schen Spiritus. 
„ 627 Vereinigte Staaten von Amerika. Zolltarifentscheidungen. 
„ 628. Deutsches Reich. Produetion der Bergwerke pp. im 

Jahre 1888. 
„ 688. Die Weizenernte der Welt. 

Handelsberichte. 
„ 626. Japan. Der auswärtige Handel Japans imJahre 1888. 
„ „ „ Handelsverhältnifse im Allgemeinen. 
„ 627. „ Antheil Deutschlands und der wichtigsten an

derer Rinder. 
„ 631. „ Druckpapier. 
„ 632. „ Fensterglas. 
„ 661. Korea. Handelsbericht für die Jahre 1887 und 1888. 
,, 663. Matanzas. Handelsbericht für das Jahr 1888. 
„ 678. Melbourne. Auszeichnungen Deutscher Aussteller pp. 
„ 697. Vereinigte Staaten von Amerika. Stand der deutschen 

Einfuhr pp. 
,, 708. Allgemeines. Verkehr Deutscher Schiffe in verschiedenen 

Häfen 1888. 
„ 716. Schanghai. Handelsbericht für das Jahr 1888. 
„ 727. Paraguay. Die wirthschaftlichen Verhältnisse. 
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Seite 
„ 730. Die Lage der chemischen Industrie Deutschlands im 

Jahre 1888. 
Die Magisträte und ländlichen Ortsbehorden des Kreises er

suche ich, die Vetheiligten hiervon aus geeignete Weise in Kenntnis? 
zu setzen. 

Bolkenhain, den 20. November 1889. 

Die Gemeinde Neu - Würgsdorf hat an Stelle des von dort 
verzogenen Schöffen Gottlieb Hoppe den Häusler Wilhelm Jost da
selbst zum Gemeindeschöffen gewählt. Diese Wahl ist von mir be
stätigt und der Gewählte für das in Rede stehende Amt vereidigt 
worden. 

Bolkenhain, den 16. November 1889. 
Per Königliche ^andratl). 

von Lösch. 

Gemäß § 69 der Instruction vom 29. Februar 1881 zum Ge- Nr. 47s, 

setz über die Unterdrückung der Viehseuchen, bringe ich hiermit znr 
öffentlichen Kenntnis?, daß die Ansang d. Acts, in dem Gehöft des 
Müllermeisters Gottlieb Fleißig zu Klein-Waltersdorf ausgekrochene 
Maul- und Klauenseuche erloschen ist. 

Klein-Waltersdorf, den 2l. November 1889. 
Der Ilmtsvorsteher. 

P. Mertz, König!. Amtsrath. 

Nachdem außer in mehreren anderen Orten des Kreises die Nr. 473. 
Maul- und Klauenseuche in Schmiedeberg ausgebrochen ist, wird 
auf Grund des K 28 des Gesetzes vom 23. Juni 1880 über die 
Abwehr und Unterdrückung der Viehseuchen und des § 64 der In
struction vom 24. Februar 1881 der ans 
Mittwoch, den 27. Hlovemöer 1889 faltende Weltmarkt 

in Schmiedeöerg 
für Rinder, Schweine und sonstiges Klanenvieh hierdurch untersagt. 

Der Pferdemarkt kann an demselben Tage unbeschränkt stattfinden. 
Hirschberg, den 19. November 1889. 

Per Königliche Landratk. 
Prinz Reuß. 
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BekanntmachuuF. 
Raubmord M Nudelstadt. 

Die Bekanntmachungen vom 4.>8. November 
er. sind erledigt, da die Thäterschaft festgestellt 
ist. I. MM. 

Hirschberg, 15. November 1889. 
Der Erste Staatsanwalt. 

S t e rk b r i e f. 
Der Fleischermeister Johann Gatot aus Waltersdorf in Böhmen, 

geboren daselbst am 7. Mai 1858 zuletzt in Nieder - Herinsdorf 
aufhaltsam, ist wegen Unterschlagung zu verhaften und in das nächste 
Amts-Gerichts-Gefängniß abzuliefern. I. 970/89. 

Beschreibung: 
Alter: 31 Jahre; Statur: groß und schlank; Haare: braun; Zähne: 

gut; Sprache: böhmisch und deutsch; Augen: lichtblau; Gesichts
farbe: gesund; Kleidung: schwarzer Nock, schwarzgestreifte Hose, 
schwarze Tuchmütze, neue Noßlederstiefelu, weißes Borhemdchen, 
schwarze Gravatte, schwarze Weste, neues wollenes Hemd, gelber 
Bambusstock. 

Waldenburg, den 16. November 1889. 
Der Staatsanwalt. 

Nr. 476. Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen die im Grundbuche von 

Nudelstadt Band VII Seite 49 Blatt Nr. 247 < Brauereigrund
stück) nnd Band VII Seite 97 Blatt Nr. 253, sowie von Adlers-
ruh Band II Seite 169 Blatt Nr. 52 auf den Namen des Brau
meisters Adolf Herrmann zu Nudelstadt eingetragenen, zu Nudel
stadt beziehungsweise zu Adlersruh belegenen Grundstücke 

am 8. Januar 18NU, Bormittags W Uhr 
vor dem unterzeichneten Gerichte an Gerichtsstelle versteigert 
iverden. 
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Die Grundstücke sind, und zwar: 
1. das Brauereigrundstück Nr. 247 Rudelstadt mit 4,gz Mark 

Reinertrag und einer Fläche von 0,5020 Hektar zur Grund
steuer, mit 261 Vi. Nutzungswerth zur Gebäudestencr, 

2. das Grundstück Nr. 253 Rudelstadt mit 8,1g Mark Reiner
trag und einer Fläche von 0,8?iv Hektar zur Grundsteuer, 
zur Gebäudesteuer dagegen nicht und 

3. das Grundstück Nr. 52 Adlersruh mit 15,7z Mark Reiner
trag und einer Fläche von 1,5020 Hektar zur Grundsteuer, zur 
Gebäudesteuer ebenfalls nicht — veranlagt. 

Bolkenhain, den 24. October 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen die im Grundbuche 

von Nieder-Würgsdorf Band I Blatt Nr. 21 und von Ober-Würgs-
dors Band II Blatt Nr. 89 auf den Namen des Müllermeisters 
Samuel Werner zu Nieder - Würgsdors eingetragenen ebendaselbst 
belegenen Grundstücke 

am 15. Januar 1890, Wormittags 10 Ahr 
vor dem unterzeichneten Gericht an Gerichtsstelle versteigert werden. 

Das Grundstück Nr. 21 Nieder-Würgsdorf < Wassermühle» mit 
einer Fläche von 18 a 40 gm ist mit 60 Alk. Nutzungswerth zur 
Gebäudesteuer, das Grundstück Nr. 89 Ober-Würgsdorf mit einer 
Fläche von 1 Im 62 a. 90 gm und 10,21 Thl. Reinertrag zur 
Grundsteuer veraulagt. 

Bolkenhain, den 16. November 1889. 
Kölligliches Amtsgericht. 

Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grundbuche von 

Hausdorf Band III Blatt Nr. 86 auf den Namen des Bäcker
meisters Karl Gnerlich zu Hansdorf eingetragene, daselbst belegene 
Grundstück (Freistelle» 

am 22. Januar 1890, Wormittags 10 Hlhr 
vor dem unterzeichneten Gericht an Gerichtsstelle versteigert werden. 

Kreisblatt Stück 47. 2 
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Das Grundstück ist mit einer Fläche von 14 a 30 gm nur 
zur Gebändesteuer mit 60 Mk. Nntzungswerth veranlagt. 

Bolkenhain, den 18. November 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grundbnche von 

Girlachsdors Band II Blatt Nr. 49 ans den Namen des August 
Döring eingetragene, daselbst belegene Grundstück (Freistelle) 

am 29. Januar 189V, Wormittags 1v Ahr 
vor dem unterzeichneten Gericht an Gerichtsstelle versteigert werden. 

Das Grundstück ist mit einer Fläche von 4 a 10 gm nur zur 
Gebäudestener mit 24 Alk. Nntzungswerth veranlagt. 

Bolkenhain, den 18. November 1889. 
Königliches Amtsgericht. 



des 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 48. 

Rcdiglu im Burr.iu tis Km>!,u. i« dn k. H I » dr^ ' s c k i N  Luchdruckirci 
i» Bulk-nimm, Bvlknih.iin. 

Bvlkcnhain, den 2. Dezember 1889. 

^Uif dem am Mittwoch, den 4. Dezember e, in Jmser Nr. 48v. 
stattfindenden Viehmarkte dürfen nach Anordnung des Herrn 
Regierungs-Präsideuten zn Liegnitz wegen der im.greise Taner und 
den Nachbarkreisen stattfindenden Maul- und.glanenseuche Rindvieh 
und Dchweine nicht aufgetrieben werden, wogegen der Pferde
markt an demselben Tage unbeschränkt stattfinden darf. 

Dies bringe ich hiermit zur Kcnntniß der Betheiligten. 
Bolkenhain, den 29. November l889. 

Den Magistrat in Hohenfriedeberg, sowie die Gute- und Ge- Nr. 48i. 
meinde-Vorstände des NrciseS veranlasse ich, init der Anfertigung 
der Gewerbesteucr-Anfnahmeliste für das Dteuerjahr l 890/91 so
fort vorzugehen und solche in 2 (Hemplarcn, cvent. eine Negativ-
Anzeige, bestimmt bis zum ZU. Dezember e. hierher ein
zureichen. 

(gleichzeitig mit dieser Liste sind in je zwei Ausfertigungen 
vorzulegen: 

a. eine namentliche Nachweisung etwa vorhandener Gewerbetrei
bender der Dteuerktasse Z, denen der Gewerbebetrieb ans 
Grund des § 2 des Gesetzes vom b. Tum 1874 <Gef. S. D. 
2l9) im lAatsjahrc 1890/91 steuerfrei zu gestatten sein möchte, 

d. ein Verzcichniß derjenigen Handwerker, welche das Handwerk 
in steuerfreiem Ilmfange betreiben, 

e. eine Vorschlagsnachweisnng solcher Handwerker, denen ans 
Grund des K 2l des Gesetzes vom 19. Tuli 180 l <Ges. S. 
D. 097) auonahmswcise Gewerbesteuerfreiheit bewilligt werden 
kann. 
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Falls eine oder die andere der vorstehend nnter a. I). e. be
zeichneten Nachweisungcn nicht aufzustellen sein sollte, ist Negativ-
Anzeige zu erstatten. 

Die Anfertigung der Ausnahmelisten, hat in der bisherigen 
Weise zu erfolgen. Der Umfang der einzelnen Geschäftsbetriebe 
ist durch Angabe der dabei verwendeten Gehülfen und der sonstigen 
Bestencrnngsmerkmale möglichst genau ersichtlich zu macheu, damit 
die Ginfchätzuug in zutreffender Weise bewirkt werden kann. 

Für den steuerfreien Gewerbebetrieb in der Steuerklasse !> dürfen 
nur solche Handeltreibende dieserKlasse in Vorschlag gebracht wer
den, deren Geschäftsbetrieb nach den für die Stcuervertheilung in 
der Klasse 1Z maßgebenden Grundsähen unzweifelhaft nur mit dem 
geringsten Steuersahe veranlagt werden kann und in Ansehung 
deren zugleich besondere Umstände nachgewiesen werden, welche 
die Entrichtung selbst des geringsten Steuersahes als eine druckende 
Last für sie erscheinen lassen. Als solche Umstände sind die indi
viduellen Verhältnisse der betreffenden Gewerbetreibenden —große 
Dürftigkeit, Krankheit, hohes Alter pp — vorzugsweise zu berück-, 
sichtigen. Daß die vorstehend ermähnten Bsransseßungen 
in Bezug auf die zum steuerfreien Gewerbebetriebe in Vorschlag ge
brachten Personen in allen Punkten Wllkmmiien zutreffen, 
ist in den event. aufzustellenden Vorschlagsnachweisungen näher 
zu begründen iwsörücklich zn bescheimgen 

Bei Aufstellung der Vorschlagsliste der Handwerker, denen aus
nahmsweise Gewerbestenerfreiheit zu bewilligen beantragt wird, sind 
die in meiner Kreisblatt-Verfügung vom 28. November 1884 
(Kr. Bl. pro 1884 S. 354 ff) näher erörterten Gesichtspunkte 
sorgfältig zu berücksichtigen. 

Bolkenhain, den 27. November 1889. 

Nachdem die dreijährige Wahlperiode der bisherigen Abgeord
neten und Stellvertreter für die Ginschähung der Gewerbesteuer der 
Klassen ^ 11 und v abgelaufen, habe ich zu den diesfalls erforder
lichen Neuwahlen für die nächsten drei Steuerjahre 14890/91, 1891/92 
und 1892/93) folgende Termine im hiesigen Landrath-Amte 
angesetzt: 

I. für die Gewerbetreibenden der Steuerklasse W11 
am Mo»ltag, den 30. Dezember e., Vormittags 10 Uhr 
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3. für die Gewerbetreibenden der Steuerklasse (' llbajt- und 
Schankwirthe etc.) 

am Msntag, den Hiß. Dezember e., Borzuittags kiZ Uhr. 
Den Magistrat in Hohenfriedcberg, sowie die Gemeinde- nnd 

Gnts-Vorstande des Kreises beauftrage ich, die in Ihren Bezirken 
wohnhaften betreffenden Gewerbetreibenden zu obigen Terminen 
sogleich schriftlich unter Angabe des.Zweckes vorzuladen nnd 
ihnen dabei zu eröffnen, das; von jeder der genannten Steuer
klassen 7 Abgeordnete und 7 Stellvertreter derselben zu 
wählen sind, sowie daff, wenn die Wahl von Abgeordneten seitens 
der Gesellschaftsmitglieder unterlassen wird, die Steuervertheilung 
s. It. durck die Beranlagnngsbehörde, vorliegendensalls also durch 
den Landrath, erfolgt. 

Die Bescheinigungen über die ordnungsmäßig erfolgte Borla
dung der Gewerbetreibenden zu den obengenannten Terminen sind 
von den Gommnnalbehörden bis spätestens zum 2 0. Dezember e. 
hierher einzureichen. 

Bolkenhain, den 25. November 1880. 

Auf Grund des § l> Absah 3 des Gesetzes, betreffend den 
Berkehr auf den Knnststraßeu vom 20. Juni 1887 lGcsctz-Samm-
lung Seite 301) hat der Bezirks-Ausschnß zu Breslau beschlossen, 
die zulässige Höhe des Ladungsgewichts für den Kohlenverkehr ans 
den Kunststraßen im Kreise 'Waldenburg für die Icit vom 1. No
vember bis 31. März jeden Jahres um ^ herabzusetzen dergestalt, 
daß dasselbe bei einer Breite der ,Wlgenbeschläge von 

15 am. und darüber .... 5000 „ 
beträgt. 

Breslau, den 5. Dezember 1887. 
Der Bezirks-Ausschuß. 

Der vorstehende, bereits auf Seite 12/13 des diesjährigen 
Kreisblattes veröffentlichte, Beschluß wird hiermit nochmals zur 

Beschluß Nr. 483. 

5—6 HI em 
„ 

10—15 „ 

1333 leg. 
1t!<!7 „ 
3333 ., 
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öffentlichen Kenntnis; gebracht, da nach Mittheilung des Königl. 
bürndraths-Aints zu Waldenburg gegen die in diesem Beschluß ent
haltenen Vorschriften noch häufig gefehlt wird. 

Bolkenhain, den 30. November !889. 

Nr. 484. -HMN - ——— 
Zur Berathung und Beschlußfassung über folgende Gegenstände.-

1. Prüfung der erfolgten Ersatzwahl eines Kreistags-Abgeord-
neten des Wahlverbandes der größeren Grundbesitzer an 
Stelle des verstorbenenKreistags-Abgeordneten, Majors a. D. 
Kahlert—Ob -Baumgarten; 

2. Bau einer Eisenbahn von Bolkenhain nach Merzdors; 
3. Ehaussirung des von der Ehaussecbrücke zn Ober-Wolmsdorf 

nach dem Bahnhofe Bolkenhain führenden Weges; 
4. E hansseemäßiger Ausbau des durch die Ortschaft Wiesau nach 

Alt-Nöhrsdors führenden Weges; 
5. Antrag auf Bewilligung weiterer 6000 M. für die Ncgnlirung 

der schnellen Neiße; 
6. Verwendung des verfügbaren Neingewinns der hiesigen Kreis-

Sparkasse zur theilwcisen Bestreitung der noch ungedeckten 
Grnnd-Erwerbskosteu für den Bau der Nebenbahn Striegan — 
Bolkenhain; 

7. Ergänzung der Vorschlagsliste der in dem Amtsbezirk Wolms-
dors zn Amtsvorstehern und Stellvertretern derselben geeigneten 

Personen; 
8. Wahlen: 

a. von zwei Kreioansschuß - Mitgliedern wegen Ablaufs der 
Wahlperiode der Kreisansschußmitglieder Herren Gemeinde
vorsteher Scholz—Ober - Nohnftock und Bauergutsbesitzer 
9ienner^Giesmannsdorf,sowieeinesKreisausschuß-Mitgliedes 
für die Zeit bis Ende 1893 an Stelle des ans dem Kreise 
verzogenen Herrn Jungfer—Ober-Wolmsdorf; 

b. der Klassenstener - Reclamations - Prüfnngs-Eommission für 
das Jahr 1890/91; 

o. eines stellvertretenden Direetors der hiesigen Kreis-Spar
kasse bis Ende 1890, an Stelle des Herrn Jungfer--Ob.-
Woimsdorf; 
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«1. eines stellvertretenden Mitgliedes der Pferdemnsterungs-
Gommission im Mnsterungsbezirk Ii <Hohenfriedebergj an 
Stelle des aus dem Kreise verzogenen Mirthschafts-Jnspec-
tors Kügler—Simsdorf, sowie eines Mitgliedes und eines 
stellvertretenden Mitgliedes der Pferdemnsternngs-d'ommission 
im Alusterungsbezirk III lWeriiersdorf» an Stelle des verstor
benen Majors a, D, Kahlert—Ober-Paumgarten und des 
verzogenen Wirthschafts - Jnspectors üioßdcutscher—Nieder-
Würgsdorf; 

e. von drei Taxatoren für Nt0bilmachnngspferdc und drei 
Stellvertretern derselben snr den Zeitraum der nächsten 
sechs Jahre; 

t'. von Sachverständigen snr die Abschätzung von vaablie
fern »gen gemäß § 33 Abs. 3 des Kriegsleistnngsgefetzes 
vom l3. Juni 1873, sowie der gemäß § 3 dieses (Gesetzes 
den Gemeinden obliegenden Kriegsleistnngen, snr den Zeit
raum der nächsten drei Jahre; 

ge eines Mitgliedes der Kreis-Gommission zur Feststellung der 
Pelegnngsfähigteit der Ortschaften mitUinguartierung an Stelle 
des verstorbenen Majors a. D. Kahlert—Ob.-Paumgarten; 

1r. von zwei Ntitgliedern der Kreisfeuersozietäts - d'ommission 
und zwei Stellvertretern derselben für die nächsten 6 Jahre, 
gemäß K 62 des Reglements-Nachtrages vom 20. Septem
ber 1871 <G.-S. S' 439 ff.) 

i. eines Vorsitzenden und eines Stellvertreters desselben für 
den Perband der Landgemeinden und Gutsbezirke zur ge
meinschaftlichen Sragnng der durch das Gesetz vom l 2. März 
188 l auferlegten Kosten des Perfahrenö bei Abwehr und 
Unterdrückung von Piehseuchen; 

lc. eines Kreistaxators an Stelle des ans dem Kreise verzo
genen Kreistaxators Jungfer—Ober-Wolmsdorf: 

habe ich einen Kreistag aus Montag, den l6. Dezember d. I. 
Pormittags von 10 Uhr ab im hiesigen Kreistags-Sitzungssaale 
anberaumt, was ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis; bringe. 

Bolkenhain, den 27. November 1889. 
Der Königliche Landmtß. 

von Lösch. 
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Bekanntmachung. 
Am 11. November d. I. sind in Ober-Röhrsdorf, Kreis Bol-

kenhain, ein Deckbett mit blau- nnd weiß-tarirtem Bezug, 2Kop>-
kissen von roth gegitterter Leinewand, — die Inletts sämmtlich 
von rother Farbe — nnd zwei weißleinene Bettlaken, sowie e>n 
Oeldrnckbild in Goldrahmen, darstellend ein Küchenmädchen, wel 
einen Hasen in der Hand hält, nnd einen jungen Förster, welch 
ein Geldstück in's Portemonnaie legt, — gestohlen. 

GS wird um Nachforschung nach dem Verbleib der gestohlenen 
Sachen nnd nm Nachricht ersucht, wenn darüber oder über die 
Thüterschaft etwas bekannt wird. I. 1625/89. 

Hirschberg, den 24. November 1889. 
Der Erste Staatsauwalt. 

Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll daS im Grnndbnche von 

Nieder - Knnzendorf Band II Blatt Nr. 41 ans den Namen des 
Handelsmanns Heinrich Reichstein zu Nieder-Kunzendorf eingetragene, 
daselbst belegene Grundstück iFreihausj 

am 23. Januar 1899, Mormittags 19 Ahr 
vor dem unterzeichneten Gericht an Gerichtsstclle versteigert werden. 

Das Grundstück ist mit einer Fläche von 14 a 50 gm nur 
zur Gebäudesteuer mit 18 Mk. Nntzungswerth veranlagt. 

Bockenheim, den 20. November 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

Hoizverkanf. 
ObcrförsterciReichenau. Forstschntzbezirk Wingendorf. 

Gs sollen: 
Montag, am U. Dezember e., Vormittags 1U Uhr 

aus de» Durchsorstimgsschläge» 
ca. 4000 Rmtr. Nadel-Reisig 4. (5l. unter der Taxe 

im Gerichtskretscham zu Wittgendorf öffentlich meistbietend gegen 
sofortige Bezahlung verkauft werden. 

Reichenau, den 27. November 1889. 
Der Königliche Oberförster. Lange. 



Kreis CurrendenBlatt 
des ^ 

' Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
! Stück 49. 

4 AcdigiU iin Vurcau des Koni.;!. Lnndralh-Annes Gcnuckt in der (5-. H e >: dex'schen Buchdructerci 
,1 zu Bolkenhain. zu Bolkenhain. 

B o l k e n h a i n ,  d e n  ! ) .  D e z e m b e r  1889. 

höherem Auftrage zufolge erfnche ich die Magisträte, Guts
und Gemeiudevorstände des Kreises, mir bis zum 2Ü. d. Mts. 
ein Verzeichnis) der ihren Bezirken angehörigcn, der öffentlichen 
Armenpflege anheimfallenden Geisteskranken, Idioten, 
Taubstummen, Siechen und Blinden einzureichen und darin anzu
geben, ob dieselben in öffentlichen oder Privat-Anstalten, eveut. weichen, 
untergebracht sind und welche Kosten dadurch dem Drtsarmenverbande 
erwachsen, — oder wer von ihnen in einer Anstalt nicht unter
gebracht ist, vielmehr seinen Angehörigen zur Bast fallt. CG. ist 
bis zu obigem Termine eine Negativ-Anzeige zu erstatten. 

Bolkenhain, den 3. Dezember 1889. 

Der Herr Minister des Innern hat dem Vereine für Pferde
rennen und Pferdeansstellungen in Preußen zu Königsberg i.Pr. die Er
laubnis; ertheilt, bei Gelegenheit der im Frühjahr 1890 daselbst abzuhal
tenden Pferdeausstelluug eine öffentliche Verloosung von (Equipagen, 
Pferden pp. zn veranstalten, dazu 30000 Loose zu je 3 M. auszu
geben und dieselben im ganzen Bereiche der Monarchie zu vertreiben. 

Die städtischen Polizeiverwaltungen, sonne die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises setze ich hiervon mit dem 
Ersuchen in Kenntnis;, dem Absätze der danach zur Ausgabe gelau
genden Loose keine Hindernisse entgegenzustellen. 

Bolkenhain, den 5. Dezember 1889. 

Unter Bezugnahme auf die Kreisblatt-Verfügung vom 20. Sep
tember 1883 (Kr.-Bl. Stück 39 S. 330) ersuche ich die städtischen 
Polizeiverwaltungen, sowie die Herren Amtvvorsteher des Kreises: 
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1.die Nachweisung der in den Fabriken und diesen gleich
stehenden Anlagen beschäftigten jugendlichen Arbeiter nach 
dem auf Seite 36 des Kreisblattes von 1882 abgedruckten 
Schema, 

2. die Uebersicht über die Industrie- und Arbeiter-Verhältnisse 
nach dem auf S. 284/285 des Kreisblattes von 1883 
zum Abdruck gelangten Formulare 

für das Jähr 1889 bestimmt bis spätestens zum 27. d. Mts. 
nnerinnert hierher einzureichen. 

Volkenhain, den 4. Dezember 1889. 

Nr. 49n Auf der Dominialfeldmark von Rndelstadt, sowie in dem da-
sigen Gemeindejagdbezirk werden in nächster Zeit Giftbrocken zur 
Vertilgung des Raubzeuges ausgelegt werden. 

Dies bringe ich hieunit zur öffentlichen Kenntnis;. 
Voltenhain, den 6. Dezember 1889. 

Der Königliche Landrath. 
von Lösch. 

Bekanntmachung. 
Da in mehreren Ortschaften der dem Kreise Schönau benach

barten Kreise die Maul- und Klanenseuche ausgebrochen ist, so wird 
ans Grund des K 28 des Gesetzes vom 23. Juni 1880 über die 
Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen und des § 64 der In
struction vom 24. Februar 1881 der Auftrieb Von Rindvieh 
und Schweinen auf dem 

am Dienstag, den IN. Dezember d. Js. in Schönau 
stattfindenden Riehmarkt hierdurch untersagt. 

Der Pferdemarkt kann an demselben Tage unbeschränkt statt
finden. 

Schönau, den 4. Dezember 1889. 
Der Königliche Landrath, Keheime Wegierungs-Wath. 

von Hoffmann. 

Nr. 493. bezüglich des Schmiedegesellen Karl Bernhardt aus Vollen-
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Hain am 5. November 1889 erlassene ossene Strafvoll streckungs-
ersnchen") ist erledigt. — (5. 28/89. 

Bolkenhain, den 4. Dezember 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

9 Kr.-Bl. S. »45 Nr. 455. 

Der gegen den Arbeiter Adolf Nestripke ans Dätzdorf, Kreis Nr. 494. 
Bolkenhain, nnterm I. November er. erlassene Steckbrief") ist durch 
Ergreifung des Genannten erledigt. 

Bolkenhain, den 3. Dezember 1889. 
Der Amtsanwalt. 

Gröper. 
'9 Kr.-Bl. S. 34 ö Nr. 45v. 

Iwangsvcrsttigerimg. ^« 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grnndbuche von 

Gräbel Band II Blatt Nr. 53 auf den Namen des Stellenbesitzers 
Karl Sauer zu Goldberg eingetragene, daselbst belegene Wasser
mühlen-Grundstück 

am 12. Februar IKW, Vormittags 10 Uhr 
vor dein unterzeichneten Gericht an Gerichlsstelle versteigert werden. 

Das Grundstück ist mit 28,5z Mk. Neinertrag und einer Iläche 
von 1 im 63 a. 30 gm zur Grundsteuer, mit 93 Bit. Nutzungs
werth zur Gebändesteuer veranlagt. 

Bolkenhain. den 3. Dezember 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

Vom I.Dezember ab tritt die Argentinische Republik dem 
internationalen Uebereinkommcn vom 1. Juni 1878, betreffend den ^ 
Austausch von Briefen mit Wcrthangabe, bei. 

Der Meistbetrag der Werthangabe bei Werthbriefen nach Ar
gentinien beträgt 8000 Mk. 

Die Taxe setzt sich zusammen ans dem Porto und der festen 
Gebühr für einen Einschreibbrief von gleichem Gewicht, sowie ans 
einer Versicherungsgebühr von 16 Pf. für je 160 Mk. 

Berlin ^7., den 28. November 1889. 
Der Staatssekretär des Reichs-Postamts, 

von Stephan. 
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Nr. 497. Das Reichs - Postamt richtet auch in diesem Jahre au das 
Du^Weihnachtsi Publikum das Ersuchen, mit den Weihnachtsversendungen bald 

stndungen betreff, beginnen, damit die Packetmassen sich nicht in den letzten 
Tagen vor dem Feste zu sehr zusammendrängen, wodurch die Pünkt
lichkeit in der Beförderung leidet. 

Die Packete sind dauerhaft zu verpacken. Dünne Papp
kasten, schwache Schachteln, «Zigarrenkisten w. sind nicht zu benutzen. 
Die Aufschrift der Packete muß deutlich, vollständig und halt
bar hergestellt sein. Kann die Aufschrift nicht in deutlicher Weise 
auf das Packet gesetzt werden, so empfiehlt sich die Verwendung 
eines Blattes weißen Papiers, welches der ganzen Fläche nach 
fest aufgeklebt werden muß. Am zweckmäßigsten sind gedruckte 
Aufschriften ans weißem Papier. Dagegen dürfen Formulare zu 
Post-Packetadresseu für Packetanfschrifteu nicht verwendet werden. 
Der Rame des Bestimmungsorts muß stets recht groß und 
kräftig gedruckt oder geschrieben sein. Die Packetanfschrist muß 
sämmtliche Angaben der Begleit adrcsse enthalten, zutreffen
denfalls also den Frankovermerk, den Rachnahmebetrag nebst Ramen 
und Wohnung des Absenders, den Vermerk der Eilbesteltnng u. s. 
w., damit im Falle des Verlustes der Begleitadresse das Packet auch 
ohne dieselbe dem Empfänger ausgehändigt werden kann. Auf 
Packeten nach größeren Orten ist  die Wohnung des Empfän
gers, ans Packeten nach Berlin auch der Buchstabe des Post
bezirks <E., ZV., 8V. n s. w.) anzugeben. Zur Beschleunigung 
des Betriebes trägt es wesentlich bei, wenn die Packete frankirt 
aufgeliefert werden. Das Porto für Packete ohne angegebenen 
Werth nach 'Orten des Deutschen Reichs-Postgebiets betrügt bis zum 
Gewicht von 5 Kilogramm: 25 Pf. ans Entfernungen bis 10 
Meilen, 50 Pf. ans weitere Entfernungen. 

Berlin ZV., 1. Dezember 1889. 
Der Staatssekretär des Reichs-Postamts. 

In Vertretung: Sachse. 

Holzverkaus. 
Oberförsterei Reichenau. Forstschutzbczirke: Alt- und Neu-Reichenau. 

Es sollen: 
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Mittwoch am 11. Dezember e., Vormittags 1» Uhr 
folgende Hölzer als: 
I Alt-Reichenau Schläge im Krähenbusch, Schwarzenberg 

und Mittelbusch. 
Eichen: 11 Stück Nutzenden, 3 Nmtr. Scheite; Birken: 6 Nmtr. 

Scheite; Nadel: 2 Stück Klötzer, 174 Ruttr. Gruben-Scheite und Knüppel, 
75 Nmtr. Brennholz-Scheite und Knüppel, 167 Rmtr. Reisig 3. u. 4. Cl. 

S. Ncu-Rcichcnan, Totalität. 
Nadel: 19 Rmtr. Scheite und 20 Rmtr. Stöcke 

im Gerichtskretscham zu Alt-Reichenau öffentlich meistöietend gegen 
sofortige Bezahlung verkauft werden. 

Reichenau, den 30. November 1889. 
Der Königliche Oberförster. 

Lange. 

HoSzverkauf. 
Oberförstcrci Reichenau. Forstschutzbezirkc: Ruhbank u. Einsiedel. 
(5s sollen: 
Montag, an» 16. Dezember e., Vorm. 16 Uhr 

folgende Hölzer, als eirca: 
l Rnhbank: Durchsorstnngsschlag am Hasenhnbel 

und Totalität 
Buchen: 4 Stück Nutzenden, 4 Nmtr. Scheite, 50 Nmtr. Reisig 2. 

El., Aspen: 1 Rmtr. Scheite; Nadel: 400 Stück Bauholz und Klötzer, 
65 Stuck Stangen 2. u. 3. El., 31 Nmtr. Eruben-Schcitc und Knüppel, 
108 Nmtr. Brennholz-Scheite u. Knüppel, 58 Rmtr. Reisig 2. Cl. 

S. Einsiedel: Durchforstungsschläge an den Flösset«, am 
Reutcrgraben und am Einsiedler Feldrande 

Buchen: 30 Rmtr. Scheite und Knüppel, 535 Rmtr. Reisig 2. El.; 
Erlen: 1 Rmtr. Knüppel; Nadel: 2 Stück Klötzer, 1504 Stück Stangen 
1.—-3. El., 130 Nmtr. Grnben-Scheite und Knüppel; 3 Rmtr. Brenn
holz-Knüppel, 18 Rmtr. Stöcke, 1662 Nmtr. Reisig 2. und 4. Cl. 
im Forstkretscham zu Giesmannsdorf öffentlich meistbictend gegen 
sofortige Bezahlung verkauft werden. 

Reichenau, den 30. November 1889. 
Der Königliche Oberförster. 

Lange. 





Kreis Cnrrenden Blatt 
dcs 

Königlichen Landrath-Amtes in Bvlkenhain. 
Stück 50. 

RcdigiU iin Bureau des Küingl. L.uidr.nh-Aintcs Gcdruett in der Hendcu'sckwn Buchdruckcrci 
zu Bolkcnhain. zu Volkenhain. 

Bvlkenhain, den 16. Dezember 1889. 

Sie Herren Amtsvorsteher des Kreises mache ich hierdurch auf
merksam aus die in Stück 48 des Amtsblattes der Kgl. Regierung 
zu Liegnitz aus S. 336—348 abgedruckte Polizeiverordnuug, be
treffend die bauliche Anlage und die innere Einrichtung von Theatern, 
Eirkusgebäuden und öffentlichen Versammlungsräumen, vom 25. 
November 1889. 

Insbesondere weise ich. was die bereits vorhandenen öffent
lichen Versammlungsräume betrifft, hin ans die §K 85 und 
8l der vorgedachten Verordnung, für deren Befolgung in den zu
treffenden Fällen Sorge zu tragen ist. 

Gn Abdruck der in Rede stehenden Polizeiverordnuug kann im 
Verlage von Ernst «k, Korn in Berlin VE Wilhelmstrahe 90 zum 
Preise von 50 Pfg. für 1 Exemplar und zum Preise von 4 Bit. 
für 12 Exemplare von Behörden bezogen werden; für Private 
beträgt der Preis l Mk. für das Exemplar. 

Bvlkenhain, den 9. Dezember 1889. 

Der Herr Regierungs-Präsident zu Liegnitz hat zur nunmehrigen 
Eröffnung der mit Genehmigung des Herrn Ministers der geistlichen, 
Unterrichts- und Medizinal - Angelegenheiten von dein Apotheken
besitzer Glau zu Hoheufr iedeberg in Alt-Reichenau err ichteten 
Filial-Apotheke die Erlaubnis) ertheilt. 

Dies bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis,. 
Bvlkenhain, den 9. Dezember 1889. 

Räch neuerer ministerieller Bestimmung darf die zu einem Leichen-
p afse erforderliche ärztliche Bescheinigung über die Todesursache, sowie 
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darüber, daß der Beförderung der Leiche gesundheitliche Bedenken 
nicht entgegenstehen, nicht blas von den Königlichen Kreisphysikern, 
sondern auch von den b'hefärzten der Militär-Lazarethe hinsichtlich 
der in letzteren verstorbenen Personen ertheilt werden. 

Dies bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntniß. 
Bolkenhaiu, den 9. Dezember 1889. 

Nachdem die Königliche Regierung zu Liegnitz die Gewerbe-
stener-Rolle der Wandergewerbetrcibenden für das Jahr 1890 fest
gestellt hat, erhalten die Magisträte, Guts- und Gemeindevorstände 
des Kreises unter Briefumschlag die nach den diesfälligcn Fest
setzungen berichtigten Duplikate der Ortslisten mit dem Auftrage, 
die in letzteren aufgeführten Wandergewerbetreibenden von der Höhe 
der ihnen pro 1890 auferlegten Gewerbesteuer baldigst in Kennt
niß zu setzen und sie zu veranlassen, gegen Gntrichtung dieser Steuer 
die ihnen ertheilten Wandergewerbescheine vom 2. Januar k. Is. 
ab bei der hiesigen Königlichen Kreis-Kasse einzulösen. 

Bolkenhaiu, den 12. Dezember 1889. 

Unter Bezugnahme ans die Kreisblatt-Berfüguugen vom 23. Juli 
1888 (Kr.  Bl .  S. 259» und 18. Jul i  1889 (Kr.  Bl .  S. 231» 
ersuche ich die Magisträte, Guts- und Gemeinde-Borstände des 
Kreises, die .kahl der erlegten Raubvögel bestimmt am 
Schlüsse dieses Jahres unerinnert anzuzeigen. 

0'vent. sind Negativ-Anzeigen einzusenden. 
Bolkenhain, den 11. Dezember 1889. 

Die Gemeinde Dätzdorf hat den bisherigen Schöffen, Stellenbesitzer 
Heinrich Groher daselbst zum Gemeindevorsteher und den Stctlenbesitzer 
Karl Kerber daselbst zum Schöffen, an Stelle des P- Groher, gewählt. 

Diese Wahlen sind diesseits bestätigt und die Gewählten für 
die ihnen übertragenen Aemter verpflichtet bezw. vereidet worden. 

Bolkenhain, den 14. Dezember 1889. 

Die Gemeinde Rohnstock hat an Stelle des nach Ablauf der 
Dienstzeit aus dem Amte geschiedenen Schöffen Panksch den Stcllen-
besitzer und Klemptnermeister Josef Scharfenberg daselbst zum Ge
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meindeschöffen gewählt. Diese Wahl ist van mir bestätigt und der 
Gewählte für das Amt vereidigt worden. 

Bolkenhain, den 14. Dezember 1889. 

An Stelle des Schiedsmanns Tracks in Gicsmannsdors, weicher 
wegen Ablaufs der Dienstzeit aus dem Amte geschieden, ist der 
Halbbanergutsbesitzer Gmil Beer daselbst zum Schiedsmann der 
Gemeinde Giesmannsdorf gewählt und nach erfolgter Bestätigung 
dieser Wahl für das in Rede stehende Amt gerichtlich vereidigt worden. 

Bolkenhain, den 9. Dezember 1889. 
Der Königliche c?5andratl). 

von Lösch. 

Gemäß K 69 der Instruktion vom 24. Februar 1881 zum 
Gesetz über die Unterdrückung der Biehsencheu, bringe ich zur öffentlichen 
Kenntniß, daß die Mitte November d. I. in der Ortschaft Ober-
Hoheuhelmsdors ansgebrochene Maul- und Klauenseuche nunmehr 
erloschen ist. 

Ndr.-Würgsdorf, den 9. Dezember 1889. 
Der Dmts-Worlteßcr. 

Werner. 

S t e c k b r i e f .  
Gegen den Arbeiter Wilhelm Burkert, welcher sich fälschlich 

auch Burghardt und August Burkert nennt, zu Ober-Blasdors, 
Kreis Landeshut, am 28. Oetober 1843 geboren, domizillos, ist 
die Untersuchungshaft wegen Betruges verhängt. 

P e r s o n b e s ch r e i b n n g: 
Statur: klein; Gesichk: länglich, rasirt; Haare: schwarz; Augen: 
blau, Kleidung: schwarzes Iacket, graue Hose, lange Stieseln, 
schwarze Zengmütze. 

B  e s o n d e r e  K  e n n z e i c h e n  :  
Geht ans das linke Bein lahm. 

Gs wird um Verhaftung des Burkert und Nachricht darüber an 
das Königliche Amtsgericht Hierselbst zu G. 295/89 ersucht. 

Bolkenhain, den l0. Dezember l889. 
Der Amtsanwalt. 
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Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen die im Grundbuche 

von Nieder-Würgsdorf Band I Blatt Nr. 21 und von Dber-Würgs-
dorf Band II Blatt Nr. 89 ans den Namen des Mnllermeisters 
Samuel Werner zu Nieder - Würgsdors eingetrageneu ebendaselbst 
belegenen Grundstücke 

am 15. Januar 18stst, Mormittags Ist Ahr 
vor dem unterzeichneten Gericht an Gerichtsstelle versteigert werden. 

Das Grundstück Nr. 21 Nieder-Würgsdorf (Wassermühle) mit 
einer Fläche von 18 a 41) gm ist mit 60 Mk. Nutzungswerth zur 
Gebäudesteuer das Grundstück Nr. 89 Dber-Würgsdvrs mit einer 
Fläche von 1 lm 62 a 90 gm und 10,Thl. Neinertrag zur 
Grundsteuer veranlagt. 

Bockenheim, den 16. November 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grundbuche von 

Honsdorf Band III Blatt Nr. 86 auf den Namen des Bäckermeisters 
dlarl Guerlich zu Hausdorf eingetragene, daselbst belegene Grund
stück < Freistelle) 

am 22. Januar 18stst, Mormittags Ist Hlhr 
vor dem unterzeichneten Gericht an Gerichtsstelle versteigert werden. 

Das Grundstück ist mit einer Fläche von 14 u 30 gm nur zur 
Gebnudesteuer mit 60 Mk. Nutzuugswerth veranlagt. 

Bockenheim, den 18. November 1889. 
Königliches Amtsgericht. 



Kreis Cm renden Blatt 
dcs 

Königlichen Landrath-Aultes in Bolkenhain. 
S t ü c k  5 t .  

Rcdigilt i>n Burcau dcs Königl. Landrath ^Anttcs Ecciuett in der E. -bendcp'schcn Buchdruckcrei 
zu Bolkenhain. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 23. Dezember 1889. 

)lach einem im Jahre 1885 ergangenen Erkenntnisse des 
Reichsgerichts unterliegen die auf Märkten, Volksfesten n. s. w. 
stattfindenden Ausspielungen geringfügiger Art, wobei die Spieler 
weniger ans Interesse am Gewinn, als am Spiel selbst sich be
theiligen, dem Reichsstempel für Lotterien. Die bei solchen Gelegen
heiten an die herangetretenen Theilnehmer ausgegebenen Settel, 
welche als Ausweis der Spiel - Betheiligten nur Rummern ohne 
eine Gmpsangsbestätiguug oder Verpflichtung enthalten, sind im 
Sinne dcs Reichostempelgesetzes stempelpflichtige Loose. 

In Uebereinstimmnng hiermit unterwirft auch die Rr. 22 der 
Ansführnngsvorschriften I vom 15. September 1885 zu dem 
Reichsstempelgesetz vom laußerord. Beilage zu Stück 41 
des Liegnitzer Reg. Amtsbt. von 1885» diejenigen Spielansweise, 
welche bei den ans Jahrmärkten und bei Gelegenheit von Volksbe
lustigungen üblichen öffentlichen Ausspielungen geringwerthiger Ge
genstände ausgegeben werden, der Abgabe nach der Tarisnummer 
5 des Reichsstcmpelgesetzes. 

Die städtischen Polizeiverwaltungcn, sowie die Herren Amts
vorsteher des Kreises ersuche ich, dies in vorkommenden Tällen ge
nau zu beachten und bei Grtheilnng der Grlaubniß zur Veranstal
tung einer derartigen Lotterie oder Ausspielung dem Kgl. Haupt-
Steueramt in Breslau die gemäß Ziffer 20 der vorgedachten Aus-
führungsvorschriftcn I vorgeschriebene Mittheilnng zu machen, zu
gleich - auch Abschrift der letzteren der Königl, Provinzial- Stener-
Direction in Breslau zu übersenden. 

Bolkenhain, den 21. Dezember 1889. 
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Das diesjährige November-Heft des deutschen Handels-Archivs 
enthält folgende Artikel, welche für die Handel- und Gewerbetrei
benden von Interesse sein dürften: 

Deutsches Handels-Archiv.  November-Heft  1889. 

Seite 641. Deutsches Reich. Stellung des an der Dstafrikanischen 
Küste pp. belegenen Gebiets unter 
deutschen Schutz. 

„ „ „ „ Zur Znsammensetzung des allge
meinen Branntwein-Dcnatnrirungs-
mittels ermächtigte Firma. 

Rußland. Kurse Russischer Münzen bei Zollzahlungen. 
643. Ghile. Befreiung verschiedener Gegenstände vom Gin

gangszoll. 
„ Belgien. Aushebung des Verbots der Ginfuhr von 

Schasvieh. 
646. Bereinigte Staaten von Amerika. Zol l tar i fentscheidungen. 
665. Italien. Der Italienische Außenhandel im ersten 

Halbjahr 1889. 
681. Frankreich. Die Znckerproduction in der Gampagne 

1888/89. 

Handelsberichte. 

733. Alexandrien. Handelsbericht für das Jahr 1888. 
748. Trinidad de Guba. 

s, " 

f/ 

ff 

„  752. Kapkolonie. „  „  „  „  „  
„ 764. St. Johns. „ „ „ „ 1888/89. 
„ 74 l. Manchester. Das Banmwoll - Fabrikationsgeschäft im 

Iii. Quartal 1889. 
„  742. Austral ien. Die Wollproduet ion und der Wol lhandel 

im Jahre 1888/89. 
„ 750. Italien. Nenentdeckte Schwammbänke. 

Die Magisträte und ländlichen Drtsbehorden des Kreises ersuche 
ich, die Betheiligten hiervon auf geeignete Weise in Kenntnis; zu 
setzen. 

Bolkenhain, den 20. Dezember 1889. 
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Der Herr Minister des Innern hat der evangelischen Missions- Nr. 514. 
gesellschaft für Deutsch-Ostafrita die Genehmigung ertheilt, behufs 
Gewinnung der Mittel zur Erbauung eines neuen Deutschen Kran
kenhauses in Sansibar eine öffentliche Verloosnng von Kunstwerken 
pp. zu veranstalten und die zu dieser Lotterie auszugebenden 
200 000 Loose zu je 3 Mark im ganzen Bereiche der Monarchie 
zu vertreiben. 

Die städtischen Polizeiverwaltnngen, sowie die Herren Amts-, 
Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises setze ich hiervon mit 
dem Ersuchen in Kenntniß, dem Absätze der danach zur Ausgabe 
gelangenden Loose keine Hindernisse entgegenzustellen. 

Bolkenhain, den 20. Dezember 1889. 
Der Königliche cLandratl). 

von Losch. 

Die Sparkasse bleibt zur Vermeidung von Stauungen im Bekanntmachung. 
Kassen-Verkehr am 2., 6. und 13. Januar 1890 geschlossen, was 
die Gemeinde-Vorstände baldigst bekannt machen wollen. 

Bolkenhain, den 20. Dezember 1889. 
Das Curatorium der Kreissparkasse. 

Ein mit Kleesamen gefüllter Sack ist am Mittwoch den 11. 
d. M. Bachmittags auf dem Wege von Girlachsdorf nach Nohnstock, 
in der Nähe der Girlachsdorser Kiesgrube, gesunden worden. Der 
rechtmäßige Eigenthümer kam? sich bei dem Unterzeichneten melden. 

Nohnstock, den 16. Dezember 1889. 
Der Amts-Morsteher. 

Rosemann. 

Der hinter dem Fleischergesellen Johann Eakot aus Walters- Nr. sn. 
dorf in Böhmen in Stück 47 snb. Nr. 47'» unterin 16. November 
er. erlassene Steckbrief ist erledigt. I. 970/89. 

Waldenburg, den 16. Dezember 1889. 
Der Staatsanwalt. 
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Der unterm 10. d. M. gegen den Arbeiter Wilhelm Burkert 
aus Ober-Blasdorf, Kreis Landeshut, erlassene Steckbrief'» ist 
durch Ergreifung des Verfolgten erledigt. 

Bolkenhain, den 19. Dezember 1889. 
Der AmtSanwalt. 

Gröper. 
S 373, Nr 509. 

Der Konkurs über das Vermögen des Konditors und Bäckers 
Friedrich Feige zu Bolkenhain ist »ach erfolgter Abhaltung des 
Schlußtermins aufgehoben. 

Bolkenhain, den 17. Dezember 1889. 
Klenneöerg, 

Eerichtsschreiber des Königl .  Amtsgerichts. 



Krris (surrenden Blatt 
dcs 

Königlichen Landrath-Amtes in Bolkenhain. 
Stück 52. 

Stediril! im Bureau des König!. Landrath-Amtes Äckiuctl in der tt. Hender-'schen Buchdruckcrei 
zu Bolkenhain. zu Bolkenhain. 

Bolkenhain, den 30. Dezember 1889. 

Berlin, den 29. November 1889. Nr. 520. 

^n unserem Eircnlar-Erlaß voin 16. April d. I. haben wir 
darauf hingewiesen, daß und ans welchen Gründen Russische Staats
angehörige niemals in der Lage sein werden, ein Attest ihrer Orts
obrigkeit, wie es der § l des Gesetzes vom 13. März 1854 (G. 
S. S. 123) vorsieht, dahin, daß sie zur Eingehung einer Ehe in 
Preußen, d. h. zur standesamtlichen Eheschließung befugt 
seien, zu beschaffen, und daß daher Russische Staatsangehörige zur 
Eheschließung nur nach Beibringung eines besonderen Dispenses 
<§ 2 des allegirten Gesetzes) zuzulassen seien. 

Wie die inzwischen angestellten Ermittelungen ergeben haben, 
ist die Sachlage bezüglich der Griechischen Staatsangehörigen die 
nämliche wie hinsichtlich der Russischen. Auch die Griechische Re
gierung erkennt die in Deutschland vor dem Standesbeamten ge
schlossene Ehe als giltig nicht an; auch ein Griechischer Staats
angehöriger — orthodoxer oder nicht orthodoxer Eonfession — kann 
im Ausland eine giltige Ehe vielmehr nur in kirchlicher Form ein
gehen. 

Demnach sind auch Griechische Staatsangehörige fortan zur 
standesamtlichen Eheschließung nur nach Beibringung des eben ge
dachten Dispenses zuzulassen. Auch ihnen wird dieser Dispens, 
dem entsprechend, demnächst nur ertheilt werden, wenn nach Prü
fung der Sachlage ausreichende Gewähr dafür gegeben scheint, daß 
die Nupturienten Willens und in der Lage sind, der standesamt
lichen Eheschließung die kirchliche Trauung in einer den Anforde-
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ruugen der Griechischen Regierung entsprechenden Weise nachfolgen-
zu lassen. 

Dcr Ter Minister 0cr geistlichen, Unter- Ter Jnstizminister. 
Minister des Innern. richts-n.Medici»nl-Angclegenl»eiten. Zu dessen Vertretung: 

gez. Herrfnrth. I. A. gez. Barkhnusen. gcz.tttebe-Pftngstaedt. 
An "den Königlichen Ober-Präsidenten, Wirklichen Geheimen Rath, Herrn van Seydewitz, 

Erceilenz Breslau. 

Vorstehenden Grlaß bringe ich hiermit den Herren Standes
beamten des Kreises zur Kenntnißnahme und Nachachtnng. 

Bolkenhain, den 28. Dezember 1889. 

Nr- S2i. ^n Standes-Amtsbezirk Baumgarten ist seitens des Herrn 
Ober-Präsidenten von Schlesien 

der Maurermeister und Postagent Grnst Mäuer in Ober-
Banmgarten zum Standesbeamten, 

der Wirthschafts-Jnspektor Franz Hannig in Rieder-Baumgarten 
zum Standesbeamten-Stellvertreter 

bestellt worden. 
Bolkenhain, den 28. Dezember 1889. 

Der Vorsitzende des Kreis-Ausschnsies, Dandratlj 
von Lösch. 

Nr. 522. Der Herr Ober-Präsident von Schlesien hat den bisherigen 
Amtsvorsteher-Stellvertreter, Gemeindevorsteher Friedrich Werner in 
Nieder - Würgsdorf zum Amtsvorsteher und den Gntsvorsteher 
Wirthschafts-Jnspektor Map Mül ler in Halbendorf zum Amtsvor
steher-Stellvertreter des Amtsbezirks Würgsdorf ernannt. 

Bolkenhain, den 28. Dezember 1889. 
Der Königliche ^andratsi. 

von Lösch. 

Bekanntmachung. 
Auf Grund des siebenten Reglements-Nachtrages und der Be

schlüsse des Provinzial- und des Soeietäts-Ansschusfes, betreffend die 
Verwendung der bei der Provinzial-Land-Feuer-Societät erzielten 
Ueberschüsse, wird von den ordentlichen Gebände-Versicherungs-Bei-
trägen für das 2. Halbjahr 1889 nur 

ein einfaches Beitragssimplum 
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erhoben, der Betrag von Gch Simpla der ordentlichen Beiträge 
aber den Associaten erlassen. An diesem Erlasse haben jedoch die 
zn festen Beiträgen abgeschlossenen Versicherungen keinen Theil, 
für welche der vereinbarte Beitrag zn leisten ist. 

Die Beiträge sind vom 2. Januar 1890 ab an die Orts-
Erheber zu zahlen und von diesen an die betreffende Kreiskasse 
abzuliefern, letzterer auch die vorgeschriebenen Aachweise über etwaige 
Rückstände bis zum 15. Februar 1890 in äugle» zu überreichen. 

Ferner werden von den am 1. Januar 1890 fälligen Iahres-
Beiträgen für zu Ende des lausenden Jahres schon bestehende 
Mobiliar-Versicherungen nur 80 Prozent erhoben, und 20 Pro
zent erlassen. Diese Beiträge sind gleichzeitig mit den Gebäude-
Versicherungsbeiträgen einzuziehen und der Kreiskasse unter An
rechnung der Hebegebühren abzuliefern. 

Breslau, den 28. November 1889. 
Die H'rovinzitü-^tMd-Aeuer-Sacietäts-ZNrectio»!. 

Vorstehende Bekanntmachung wird den Versicherten sowie den 
Ortssteuererhebern, letzteren unter Hinwcisnng aus die 18 und 
19 der Instruktion vom 6. Dezember 1871, zur Kcnntnißnahme 
und Beachtung mitgetheilt. 

Gleichzeitig bringe ich den betreffenden Guts- und Gemeinde-
Vorständen hiermit zur Kenutniß, daß für das 2. Halbjahr 1889 
an Provinzial-Land-Fener-Societäts-Beiträgen für Immobi l ien bei 
einem einfachen Beitrags-Simpliim zu entrichten haben.-

1. Gemeinde Adlersruh ..... 5 Mk. 23 Pf. 
2. - Obcr-Baumgarten. . . 6 - 51 -
3. - Nieder-Baumgartcu . . 12 - 75 -
4. Gut Blumenau 53 - 38 -
5. Gemeinde Blumenau 3 - 52 -
N. - Dätzdorf 8 - 71 -
7.  -  Gießmannsdorf  . . .  7 -  23 -
8 .  -  G i r l a c h s d o r f  . . . .  1  -  6 9  -
!). - Gräbel 9 - 46 -

IN. Gut Hansdorf 48 - 76 -
11. Gemeinde Hausdorf 13 - VI -
12. Gut Ober-Hohendorf ... 9 - 89 -
13. Gemeinde Ober-Hohendorf ... I - 20 -
14. - Hohenhelmsdorf  . . .  8 - 42 -
15. - Hohcnpctersdors . . .  17 -  11 -
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16. Gut Kauder . . . 
17. Gemeinde Kauder . . . 
18. - Neu-Kunzendorf 
19. - Nieder-Kunzendorf 
20. Gut Laughellwigsdorf 
21. Gemeinde Langhellwigsdorf 
22. Gut Lauterbach . 
23. Gemeinde Lauterbach . 
24. - Merzdorf . 
25. - Möhnersdorf 
26. - Nimmersatt) 
27. - Nieder-Polkau 
28. Gut Preilsdorf . 
29. Gemeinde Quolsdorf . 
30. - Alt-Reichenau 
31. Gut Alt-Röhrsdorf 
32. Gemeinde Alt-Nöhrsdorf 
33. - Rohnstock . 
34. Gut Rudelstadt . 
35. Gemeinde Rudelftadt . 
36. - Ruhbank 
37. Gut Schwcinhaus 
38. Gemeinde Schweinhaus 
39. Gut Schweinz . 
40. Gemeinde Schweinz . 
41. Gut Simsdorf . 
42. Gemeinde Cunsdorf . 
43. Gut Schollwitz . 
44. Gemeinde Strcckcnbach 
45. - Thomasdorf 
46. - KlciN-Waltersdorf 
47. - Wederau . . 
48. - Obcr-Nohnstock 
49. - Obcr-Wernersdorf 
50. - Nieder-Wernersdorf 
51. - Wiesenberg 
52. Gut Ober-WolmSdorf 
53. Gemeinde Obcr-Wolmsdorf 
54. Gut Niedcr-Wolmsdorf 
55. Gemeinde Nieder-Wolmsdorf 
56. - Siädtisch Wolmsdorf 
57. - Nieder-Würgsdorf 

- Wiirgsdorf Pfarrantheil 58. -
An ordentl ichen Mobil iar-Versich ernngs-Beiträgen für 

39 
18 
1 
6 

79 
18 
39 

2 
25 
1 
6 
1 
4 

16 
5 

53 
18 
73 
16 
59 

2 
15 
10 
47 

8 
30 
8 

34 
16 
14 

8 
4 

66 
31 
38 
21 
21 

8 
12 
10 

6 
6 

Mk. 66 
78 
34 
93 
16 
79 
51 
85 
85 
88 
86 
03 
46 
23 
62 
53 
23 
68 
25 
04 
23 
15 
35 
03 
42 
51 
63 
26 
75 
06 
81 
40 
62 
75 
40 
06 
97 
32 
67 
1!) 

40 
50 

Pf-



383 

das Jahr 1890 sind nach Abzug des bewil l igten Erlasses 
von 20"/» noch zu zahlen und mit den Steuern pro Januar 1890 an 
die Kgl. Kreiskasse abzuführen: 

1. Stadl Bolkenhain .... 381 Mk. 
2. - Hohcnfricdcberg . 
3. Gemeinde Sber-Baumgarleu 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12 .̂ 
1.5" 

Gut 
Gemeinde 

Blumenau 
Batzdorf 

14. 
15). 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
2.1. 
20. 
^7. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

- Gießmamisdorf 
- Girlachsdort 

Gut ' Halbendorf . 
- HauSdorf . . 
- Hber-Hohendarf 

Gemeinde Hohenpetersdorf 
Gut Äandcr . . 

Laughelbvigsdorf 
Gemeinde Laughellwigsdorf 
Gut Lauterbach . . . . 
Gemeinde Lauterbach . . 
Gut Preilsdorf . . . . 
Gemeinde Alt-Reichenau 

- Alt-Mhrsdorf 
- Rohnstock . . . 

Gut Schollwitz . . . . 
Gut Schweinhaus . . . 
Gemeinde Schwciiihaiis 
Gut Schwcinz 
Gemeinde Schwcinz . . . 
G u t  S i m s d o r f  . . . .  
Gemeinde Simüdorf . . 

- Klein-Waltersdorf 
- Wedcrau . . . 
- ' Sbcr-Rohustock . 
- Ober-Wernersdorf 
- Nieder-Wcrucrsdorf 
- Wiescnberg . . 

Gut Ricdcr-Wolmsdorf 
35. Geuwinde Rieder-Wo!>nsdorf 
30. - Würgsdorf Pfarrantheil 

78 
21 

124 

1 
1 
1 

129 
4« 
28 

162 
242 

4 
99 

2 
17 

9 
65 
45 

101 
44 

240 
12 

146 
2 
3 
4 

47 
32 

270 
83 
82 
10 
32 

12 
88 
12  
08 
72 
68 
28 
20 
12 
32 
64 
08 
64 
32 
68 
88 
28 
3« 
44 
20 
12 
40 
96 
56 
24 
4.8 
64 
20 

60 

32 
44 
56 
96 
08 

Pf. 

Botteuhaiu, den 27. Dezember 1889. 

Der Kreisfetterlocietäts-Director und Lmidrnth. 
von Losch. 
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Zwangsversteigerung. 
Zm Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grundbuche von 

Gräbel Band II Blatt Nr. 53 aus den Namen des Stelieubesitzers 
Karl Sauer zu Goldberg eingetragene, daselbst belegene Wasser
mühlen-Grundstück 

am 12. Februar 1899, Vormittags 19 Uhr 
vor dem unterzeichneten Gericht an Gerichtsstelle versteigert werden. 

Das Grundstück ist mit 28, zz  Mk. Reinertrag und einer Fläche 
von 1 Im 63 a 30 gm zur Grundsteuer, mit 93 Mk. Nutzungs
werth zur Gebäudesteuer veranlagt. 

Bolkenhain, den 3. Dezember 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

Zwangsversteigerung. 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen die im Grundbuche 

von Neu - Reichenau Band I Blatt Nr. 4 und Band III Blatt 
Nr. 94 aus den Namen deS Wilhelm König eingetragenen, da
selbst belegenen Grundstücke 

am 26. Aevruar 1890, Mormittags 10 Hlljr 
vor dem unterzeichneten Gericht an Gerichtsstelle versteigert werden. 

Das Grundstück Nr. 4 Neu-Reichenau (Mühle) ist mit 10,n 
Mk. Reinertrag und einer Fläche von 64 a 10 gm zur Grund
steuer, mit 93 Mk. Nntzungswerth zur Gebäudesteucr, das Grund
stück Nr. 94 Neu-Reichenau ist mit 14,^ Mk. Reinertrag und 
einer Fläche von 2 Im 31 a 50 gm zur Grundsteuer veranlagt. 

Bolkenhain, den 20. Dezember 1889. 
Königliches Amtsgericht. 

Kreisblatt Stüer  2 
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